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Prospektverantwortung

Prospektverantwortlicher/Emittent/Anbieter
Firma und Sitz:
Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG
Schussenstraße 22
88212 Ravensburg
Telefon: 0751 804-0
Telefax: 0751 804-1304
E-Mail: info@tws.de
URL: www.tws.de
Registergericht: Amtsgericht Ulm, HRA 551383

nachfolgend „Emittent“, „Gesellschaft“ oder „TWS“ genannt.

Der Emittent übernimmt gemäß § 3 VermVerkProspV die Verantwor-
tung für den Inhalt dieses Verkaufsprospekts und erklärt hiermit, dass 
seines Wissens die Angaben richtig und keine wesentlichen Umstän-
de ausgelassen sind.

Für den Inhalt dieses Verkaufsprospekts sind ausschließlich die bis 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bekannten oder dem Anbie-
ter und Emittenten erkennbaren Sachverhalte maßgeblich. Sollten 
sich während der Dauer des öffentlichen Angebots wesentliche Än-
derungen hinsichtlich der Beurteilung einer oder beider Vermögens-
anlagen des Emittenten ergeben, so werden diese Veränderungen 
unverzüglich in einem Nachtrag zu diesem Verkaufsprospekt darge-
stellt und veröffentlicht. Nach Beendigung des öffentlichen Angebots 
jeder der beiden Vermögensanlagen wird der Emittent jede Tatsache, 
die sich auf ihn oder die von ihm emittierte/n Vermögensanlage/n un-
mittelbar bezieht und nicht öffentlich bekannt ist, unverzüglich ver-
öffentlichen, wenn sie geeignet ist, die Fähigkeit des Emittenten zur 
Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber dem Anleger erheblich 
zu beeinträchtigen.

Ravensburg, den 08.03.2017
(Datum der Prospektaufstellung)

Dr. Andreas Thiel-Böhm 
Geschäftsführer
Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG
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Sehr geehrte Interessentinnen, sehr geehrte Interessenten,

die TWS ist Ihr Partner für die zuverlässige Versorgung mit Strom, Erd-
gas, Wärme und Wasser. „Partner“, so sagt der Duden „ist jemand, 
der mit anderen etwas gemeinsam zu einem bestimmten Zweck un-
ternimmt, sich mit anderen zusammentut.“

Etwas gemeinsam unternehmen in einer Partnerschaft und in der Re-
gion etwas bewegen, das ist seit vielen Jahren eines der Ziele der 
TWS. Insbesondere der Ausbau regenerativer Energien ist ein großes 
Ziel, das sich mit vereinten Kräften und Kompetenzen am besten an-
gehen lässt. Wir sichern damit gemeinsam die zukünftige Energie-
versorgung.

Ziel der TWS ist es, den gesamten Strombedarf ihrer Kunden aus ei-
gener Kraft und aus erneuerbaren Quellen zu decken. Über 50 Mil-
lionen Euro sind schon in die Realisierung dieses Vorhabens inves-
tiert worden – bis 2023 sind weitere 40 Millionen Euro vorgesehen.  
16 Windkraftanlagen, acht Photovoltaikanlagen, eine Wasserkraftan-
lage und eine Biogasanlage sind heute das Rückgrat unserer Stromer-
zeugung. Viele neue Projekte werden von uns derzeit geplant – auch 
in Oberschwaben.

Getreu unserem Leitspruch „Das Richtige tun“ setzen wir den erfolg-
reichen Weg, Bürgern, Kunden und Unternehmen die Möglichkeit 
anzubieten, sich im Rahmen einer attraktiven Genussrechtsbetei-
ligung nicht nur an Projekten zum Ausbau erneuerbarer Energien, 
sondern am gesamten Unternehmen zu beteiligen, fort. Als Anleger 
machen Sie sich mit uns gemeinsam nicht nur für den Ausbau erneu-
erbarer Energien stark. Ihre Beteiligung ist für uns auch der Anspruch, 
Sie zukünftig umfassend über die Entwicklung des Unternehmens zu 
informieren und in die Fortentwicklung des Unternehmens einzube-
ziehen. Mehr als je zuvor wird die TWS damit zum Bürgerunterneh-
men.

Wir freuen uns, dass Sie die TWS auf ihrem Weg unterstützen wollen.

Ihre

Dr. Andreas Thiel-Böhm  Helmut Hertle
Geschäftsführer   Geschäftsführer
Technische Werke    TWS Netz GmbH
Schussental GmbH & Co. KG
TWS Netz GmbH
susiEnergie GmbH

PROSPEKTVERANTWORTUNG
gem. § 3 VermVerkProspV 

VORWORT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG
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Dr. Andreas Thiel-Böhm (re.) und Helmut Hertle (li.)

HAFTUNGSHINWEIS
Bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt können Haftungsansprüche nur dann bestehen, wenn die Vermögensanlagen während 
der Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens jedoch innerhalb von zwei Jahren nach dem ersten öffentlichen Angebot der 
Vermögensanlagen im Inland, erworben werden.
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Angaben über die Vermögensanlagen

Rechtliche Grundlage
Die rechtlichen Grundlagen der Genussrechte sind die Genussrechts-
bedingungen, die auf Seiten 95 - 98 in dem Verkaufsprospekt ab-
gedruckt sind und der beiliegende Zeichnungsschein, der dem auf 
Seite 103 des Verkaufsprospekts abgedruckten Muster-Zeichnungs-
schein entspricht. Das Genussrechtskapital wird als Eigenkapital bi-
lanziert. Nachträgliche Änderungen wesentlicher Inhalte der Genuss-
rechtsbedingungen sind ausgeschlossen.

Art, Anzahl und Gesamtbetrag der angebotenen Vermö-
gensanlagen
Bei den angebotenen Vermögensanlagen handelt es sich um vinku-
lierte Genussrechte der Variante „Genussrecht TWS 2017 Basis“ und 
der Variante „Genussrecht TWS 2017 Plus“. 

Der Gesamtbetrag beider angebotener Vermögensanlagen beträgt 
6.000.000 €. Es steht nicht fest, in welcher Höhe sich der Gesamtbe-
trag auf die einzelnen angebotenen Vermögensanlagen verteilt. 

Ein Genussrecht hat einen Erwerbspreis von 1.000 €. Aufgrund des 
Emissionsvolumens von 6.000.000 € werden maximal 6 000 Genuss-
rechte angeboten.

Der Emittent kann eine Erhöhungsoption auf einen Gesamtbetrag 
von bis zu 10.000.000 € wahrnehmen. In diesem Fall werden maxi-
mal 10 000 Genussrechte angeboten.

Erwerbspreis
Der Erwerbspreis der Vermögensanlagen entspricht dem jeweiligen 
Zeichnungsbetrag des Anlegers und beträgt mindestens 1.000 €. Hö-
here Zeichnungsbeträge müssen durch 1 000 ohne Rest teilbar sein.

Maximal können pro Anleger 50 Genussrechte zu einem Gesamtpreis 
von insgesamt 50.000 € gezeichnet werden. Im Einzelfall kann der 
Emittent einen höheren Zeichnungsbetrag zulassen.

Die Hauptmerkmale der Genussrechte der Anleger
Mit den Genussrechten sind für die Anleger folgende Rechte verbun-
den:

Genussrecht TWS 2017 Basis
• Recht auf eine Basisverzinsung in Höhe von 2,00 % p. a. für die 

Geschäftsjahre 2017 bis einschließlich 2020 und Zahlung dieser 
binnen sechs Wochen nach Feststellung des Jahresabschlusses, 
wenn ein positives Jahresergebnis vorliegt (§ 5 Abs. 1); Recht 
auf eine Basisverzinsung in Höhe von 3,00 % p. a. ab dem Jahr 
2021

• Recht auf eine Gewinnbeteiligung in Höhe von 1/60.000 des 
jährlichen Spartengewinns der Sparte „Stromerzeugung“ des 
Emittenten pro Genussrecht und Zahlung dieser binnen sechs 
Wochen nach Feststellung des Jahresabschlusses. Der Sparten-
gewinn wird im Lagebericht des Emittenten dargestellt (§ 6)

• Recht, in das Genussrechtsregister des Emittenten eingetragen 
zu werden (§ 4)

• Recht auf Kündigung einer, mehrerer oder aller Genussrechtsbe-
teiligungen nach einer Haltedauer bis zum 31.12.2023 mit einer 
Kündigungsfrist von sechs Monaten; danach jährliche ordentli-
che Kündigungsmöglichkeit zum 31.12. unter Einhaltung der 
Kündigungsfrist (§ 11 Abs. 3)

• Recht zur außerordentlichen Kündigung, wenn der Emittent 
seiner Verpflichtung zur fristgerechten Zahlung der Basisverzin-
sung und/oder einer angefallenen Gewinnbeteiligung nach er-
folgter Zahlungsaufforderung mit Setzung einer angemessenen 
Frist von mindestens 14 Tagen nicht nachkommt (§ 11 Abs. 8)

• Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Verletzung von 
Hauptleistungspflichten des Genussrechtsvertrags innerhalb 
von sechs Wochen ab Kenntnis des außerordentlichen Kündi-
gungsgrundes (§ 11 Abs. 9)

• Bei wirksamer Kündigung das Recht auf eine Rückzahlung 
der Genussrechtseinlage zum Buchwert (Nennwert zuzüglich 
eventuell noch nicht ausgezahlter Gewinnanteile, abzüglich ei-
nes eventuell noch nicht durch Gewinne wieder aufgefüllten 
Verlust anteils) innerhalb von sechs Wochen nach Feststellung 
des Jahresabschlusses zu dem Stichtag, auf den die Kündigung 
erfolgt ist (§ 11 Abs. 4)

• Recht auf Verzinsung des Buchwertes nach erfolgter Kündigung 
für den Zeitraum ab Beendigung des Genussrechtsverhältnisses 
bis zum Tag der tatsächlichen Auszahlung des Buchwertes an 
den Anleger in Höhe der Basisverzinsung (§ 11 Abs. 5)

• Im Falle einer Teilnahme des Anlegers am Verlust des Emitten-
ten besteht das Recht, dass aus Gewinnen in den folgenden 
Geschäftsjahren die Rückzahlungsansprüche des Anlegers bis 
zum Nennbetrag seines Genussrechts erhöht werden, bevor 

ANGABEN ÜBER DIE VERMÖGENSANLAGEN
(§ 4 VermVerkProspV)

die Rücklagen wieder aufgefüllt werden oder eine anderweitige 
Gewinnverwendung vorgenommen wird. Bei der anderweitigen 
Gewinnverwendung werden rückständige Ausschüttungen der 
Vorjahre vor den Ausschüttungen des aktuellen Jahres bedient 
(§ 7 Abs. 4)

• Recht auf Bestandsschutz der Genussrechte bei Verschmelzung 
oder Umwandlung des Emittenten oder Verkauf des Stammka-
pitals des Emittenten (§ 10)

• Recht auf Übertragung der Genussrechte an Dritte mit vorheri-
ger schriftlicher Zustimmung des Emittenten (§ 13 Abs. 1)

• Recht auf eine jährliche Information über das abgelaufene 
Geschäftsjahr und die Verwendung des Genussrechtskapitals 
durch Einsicht in den jährlichen Geschäftsbericht des Emitten-
ten (§ 8 Abs. 2)

Genussrecht TWS 2017 Plus
• Das „Genussrecht TWS 2017 Plus“ beinhaltet alle Rechte des 

„Genussrecht TWS 2017 Basis“ und 
• Das Recht auf eine um 0,20 % p. a. erhöhte Basisverzinsung 

für Anleger, ab dem Zeitpunkt, in dem er über einen ungekün-
digten Stromlieferungsvertrag mit dem TWS Konzern verfügt  
(§ 5 Abs. 2 - 4)

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen stehen den Anle-
gern keine Mitgliedschaftsrechte wie Teilnahme-,  Mitwirkungs- und 
Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung zu. Die Genussrechts-
inhaber werden nicht Gesellschafter des Emittenten. Der Emittent 
wird allein von seiner Geschäftsführung vertreten.

Mit den Genussrechtsbeteiligungen („Genussrecht TWS 2017 Basis“ 
und „Genussrecht TWS 2017 Plus“) sind folgende Pflichten verbun-
den:
• Fristgerechte Einzahlung des Genussrechtsbetrags nach schriftli-

cher Aufforderung durch den Emittenten (§ 2 Abs. 4)
• Unverzügliche Anzeige der Änderung seiner personenbezoge-

nen Daten und Anzeige der Beendigung oder des Abschlus-
ses eines Stromlieferungsvertrags mit dem TWS Konzern  
(§ 4 Abs. 2, § 13 Abs. 4) in Textform (Brief, Fax, E-Mail)

• Pflicht, Verluste zu tragen (§ 7)
• Erklärung der Kündigung in Schriftform
• Pflicht zur schriftlichen Mitteilung der personen- und vertragsbezo-

genen Daten bei Übertragung des Genussrechts

Abweichende Rechte der Gesellschafter des Emittenten zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung
Die Anleger werden nicht Gesellschafter des Emittenten, sondern Ge-
nussrechtsinhaber. Die Hauptmerkmale der Genussrechte der Anle-
ger (siehe Seiten 6/7 des Verkaufsprospekts) unterscheiden sich daher 
grundsätzlich von den nachstehenden Rechten und von den auf Seite 
36 des Verkaufsprospekts dargestellten Hauptmerkmalen der Anteile 
der Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung.

Die Gesellschafter des Emittenten sind die Technische Werke Schus-
sental Verwaltungs-GmbH als Komplementär und die Stadtwerke 
Ravensburg (kommunaler Eigenbetrieb der Stadt Ravensburg), die 
Stadtwerke Weingarten (kommunaler Eigenbetrieb der Stadt Wein-
garten) und die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH als Kom-
manditisten.

Der Komplementär hat folgende abweichende Rechte zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung:
• Geschäftsführung
• Vergütung, Ausgaben- und Aufwendungsersatz für Geschäfts-

führung
• Erhalt einer Ausfertigung der Niederschrift über Sitzungen der 

Gesellschafterversammlungen
• Befreiung von den Beschränkungen gem. § 181 BGB für Ge-

schäfte mit dem Emittenten
• Recht auf Verzinsung des Kontos des Komplementärs
• Recht, die Einberufung einer Gesellschafterversammlung zu ver-

langen

Die Kommanditisten haben folgende abweichende Rechte zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung:
• Anspruch auf Beteiligung am Unternehmen
• In der Rangfolge abweichende Gewinn- und Verlustbeteiligung
• Verzinsung des Kapitalkonto II
• Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung
• Recht zur Verfügung über den Kommanditanteil
• Gegenseitiges vorrangiges Erwerbsrecht der kommunalen Ge-

sellschafter bei Verfügungen über ihren Kommanditanteil; nach-
folgendes Erwerbsrecht der EnBW Kommunale Beteiligungen 
GmbH, wenn die kommunalen Gesellschafter von ihrem vorran-
gigen Erwerbsrecht keinen Gebrauch machen

• Informations- und Einsichtsrecht
• Erhalt einer Ausfertigung der Niederschrift über Sitzungen der 

Gesellschafterversammlungen
• Entnahmerecht nach einstimmigem Gesellschafterbeschluss
• Recht, die Einberufung einer Gesellschafterversammlung zu ver-

langen

Den Stadtwerken Ravensburg als Kommanditist des Emittenten steht 
hinsichtlich der Beteiligung am Zweckverband Gasversorgung Ober-
schwaben ein abweichendes Recht zu, dass bei der Verteilung des Windpark Brenntenberg der TWS

PV-Anlage auf dem TWS-Verwaltungsgebäude in Ravensburg
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Angaben über die Vermögensanlagen

Gewinns des Emittenten und seines Vermögens die Ergebnisse aus 
der Beteiligung am Zweckverband Gasversorgung Oberschwaben 
und aus ihrer Veräußerung allein den Stadtwerken Ravensburg zu-
stehen. Die Vertreter der Städte Ravensburg und Weingarten ent-
scheiden in der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat des 
Emittenten allein über die den Zweckverband Gasversorgung Ober-
schwaben betreffenden Angelegenheiten.

Der Komplementär hat folgende abweichende Pflichten zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung:
• Pflicht zur Geschäftsführung
• Pflicht, bei den in § 11 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags genann-

ten Maßnahmen, den vorherigen zustimmenden Beschluss des 
Aufsichtsrats einzuholen

• Pflicht, gemäß § 52 Abs. 2 GmbHG jeden Wechsel in der Person 
der Aufsichtsratsmitglieder unverzüglich bekannt zu geben und 
die Bekanntmachung zum Handelsregister einzureichen

• Pflicht, auf Verlangen eines Gesellschafters eine Gesellschafter-
versammlung einzuberufen

• Pflicht zur Aufstellung eines Wirtschaftsplans
• Pflicht, den Jahresabschluss zusammen mit dem Lagebericht 

und einer etwaigen Stellungnahme zu dem Prüfungsbericht des 
Abschlussprüfers dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorzulegen

• Beachtung der Gesetze, des Gesellschaftsvertrages, der Be-
schlüsse der Kommanditisten und des Aufsichtsrates bei der 
Geschäftsführung

Die Kommanditisten haben folgende abweichende Pflichten zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung:
• Pflicht zur Einzahlung des Kommanditkapitals (bereits erfüllt)
• Pflicht, bei Veräußerung des Kommanditanteils diesen den Mit-

gesellschaftern im Verhältnis ihrer Anteile anzubieten

Ansprüche ehemaliger Gesellschafter
Beim Emittenten existieren keine ehemaligen Gesellschafter. Daher 
bestehen keine Ansprüche ehemaliger Gesellschafter.

Übertragung der Genussrechte
Jeder Anleger kann eines, mehrere oder alle Genussrechte an Drit-
te übertragen, indem er das Genussrecht durch Abtretung verkauft 
oder verschenkt bzw. es vererbt. Die Übertragung eines Teils eines 
Genussrechts ist nicht möglich. Da es sich um vinkulierte Namens-
Genussrechte handelt, ist die Übertragung der Genussrechte nur mit 
einer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Emittenten mög-
lich. Nach einer erfolgten Übertragung sind innerhalb von vier Wo-
chen von dem bisherigen und dem neuen Inhaber der Genussrechte 
der Name, die Anschrift, die Bankverbindung und alle weiteren per-
sonenbezogenen Daten, die für die ordnungsgemäße steuerliche Ver-
waltung der Genussrechte notwendig sind, dem Emittenten schrift-
lich anzuzeigen.

Die Übertragung der Genussrechte kann nur zum Geschäftsjahresen-
de, dem 31.12. eines jeden Jahres, erfolgen.

Eingeschränkte Handelbarkeit
Die Handelbarkeit der Genussrechte des Emittenten ist insofern ein-
geschränkt, da es keinen organisierten Markt oder Handel für Ge-
nussrechte des Emittenten gibt und ein solcher Markt oder Handel 
auch nicht vorgesehen ist. Die Übertragung der Genussrechte steht 

überdies unter dem Zustimmungsvorbehalt des Emittenten und ist 
nur zum Ende eines Geschäftsjahres möglich.

Zahlstellen
Zahlstelle, die bestimmungsgemäß Zahlungen an den Anleger aus-
führt ist die

Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG
Schussenstraße 22
88212 Ravensburg

Die Zahlungen werden per Überweisung auf das vom Anleger im 
Zeichnungsschein benannte Konto ausgeführt. 

Die Zahlstelle hält den Verkaufsprospekt, die Vermögensanlagen -
Informationsblätter (VIB), den letzten veröffentlichten Jahresabschluss 
und den Lagebericht zur kostenlosen Ausgabe bereit.

Der Emittent ist berechtigt, weitere Zahlstellen zu benennen und die 
Benennung einzelner Zahlstellen zu widerrufen.

Einzelheiten der Einzahlung des Erwerbspreises und Konto-
verbindung
Die Einzahlung des Genussrechtskapitals hat auf das folgende Konto 
des Emittenten zu erfolgen:

Begünstigter: Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG 
Bank: Commerzbank Friedrichshafen
IBAN: DE10 6514 0072 0179 6416 00
BIC: COBADEFFXXX

Bei jeder Einzahlung sind Name und Wohnort des Anlegers oder die 
vom Emittenten vergebene Anlegernummer anzugeben. Nach An-
nahme des Zeichnungswunsches des Anlegers durch den Emittenten 
wird dieser über das wirksame Zustandekommen der Genussrechts-
beteiligung schriftlich informiert und zeitgleich eine angemessene 
Frist zur Einzahlung des Genussrechtsbetrages auf das o. g. Konto 
des Emittenten gesetzt. 

Die Stellen, die Zeichnungen oder auf den Erwerb von An-
teilen oder Beteiligungen gerichtete Willenserklärungen des 
Publikums entgegennehmen

Die Zeichnungen nimmt die

Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG
Schussenstraße 22
88212 Ravensburg

entgegen.

Zeichnungsfrist/Kürzung/vorzeitige Schließung
Das öffentliche Angebot der vorliegenden Genussrechte beginnt ei-
nen Werktag nach Veröffentlichung des Verkaufsprospekts.

Die Zeichnungsfrist endet frühestens mit Erreichen des geplanten 
Mindestemissionsvolumens von 6,0 Mio. €, spätestens zwölf Monate 
ab Billigung des Verkaufsprospekts.

Dem Emittenten steht das Recht zu, neben der frühzeitigen Schlie-
ßung durch Vollplatzierung, die Zeichnung jederzeit ohne Anga-
be von Gründen vorzeitig zu schließen. Weitere Möglichkeiten, die 
Zeichnung vorzeitig zu schließen, bestehen nicht. 

Der Anleger erwirbt keinen Anspruch auf Abschluss eines Genuss-
rechtsvertrags bzw. einer Zeichnung der gewünschten Anzahl von 
Genussrechten. Dem Emittenten steht das Recht zu, nach eigenem 
Ermessen, Angebote auf Abschluss eines Genussrechtsvertrags abzu-
lehnen oder die Anzahl der zu zeichnenden Genussrechte zu kürzen. 
Weitere Möglichkeiten, Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen zu 
kürzen, bestehen nicht.

Laufzeit und Kündigungsfrist
Die angebotenen Vermögensanlagen beginnen ab der Annahme 
durch den Emittenten durch die Gegenzeichnung des Zeichnungs-
scheins für jeden Anleger individuell. Die Vertragsdauer für das je-
weils gezeichnete Genussrecht ist unbegrenzt, kann jedoch erstmals 
von jedem Vertragspartner zum 31.12.2023 und danach jährlich zum 
Ende des Geschäftsjahres am 31.12. ordentlich gekündigt werden. 
Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate zum Ende des Geschäfts-
jahres. Damit laufen die Genussrechte für jeden Anleger individuell 
mindestens 24 Monate ab Vertragsbeginn.

Zu einem früheren Termin als dem Ende der Mindestlaufzeit kann die 
Beteiligung weder von dem Genussrechtsinhaber noch vom Emitten-
ten ordentlich gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen 
Kündigung bleibt unberührt.

Dem Emittenten steht ein Recht zur außerordentlichen Kündigung 
gegenüber dem Anleger insbesondere dann zu, wenn der Anspruch 
des Anlegers gegen den Emittenten auf Zahlung von Ausschüttung 
oder Rückzahlung des Genussrechts gepfändet wird oder über das 
Vermögen des Anlegers das Insolvenzverfahren eröffnet oder bei 
juristischen Personen das Insolvenzverfahren mangels Masse abge-
lehnt oder ein Liquidationsbeschluss gefasst wird. Dem Anleger steht 
ein Recht zur außerordentlichen Kündigung insbesondere dann zu, 
wenn der Emittent seiner Verpflichtung zur fristgerechten Zahlung 
der Ausschüttung und/oder einer angefallenen Gewinnbeteiligung 
nach erfolgter Zahlungsaufforderung mit Setzung einer angemesse-
nen Frist von mindestens 14 Tagen nicht nachkommt. Bei einer außer-
ordentlichen Kündigung endet der Genussrechtsvertrag zum 31.12. 
des Jahres, in dem die außerordentliche Kündigung gegenüber dem 
Vertragspartner wirksam erklärt wurde.

Mittelverwendungskontrolle
Es besteht weder eine Mittelverwendungskontrolle noch ein Mittel-
verwendungskontrollvertag bei dem Emittenten.

Treuhandvermögen
Es bestehen weder ein Treuhandvermögen noch ein Treuhandvertrag.

Angebot/Teilbeträge
Die Genussrechte werden ausschließlich in der Bundesrepublik 
Deutschland angeboten. Es werden keine Teilbeträge in anderen 
Staaten angeboten. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, 
dass auch Anleger aus dem Ausland Genussrechte zeichnen.

Weitere Kosten für den Anleger
Für den Anleger können Telefon-, Porto-, Transaktionskosten für 
Überweisungen oder Kosten für den Besuch der jährlichen Versamm-
lungen der Anleger am Sitz des Emittenten entstehen. Die Höhe der 
Kosten ist nicht bekannt und die Kosten sind vom Anleger selbst zu 
tragen. Darüber hinausgehende, für den Anleger entstehende wei-
tere Kosten, insbesondere solche Kosten, die mit dem Erwerb, der 
Verwaltung und der Veräußerung der Vermögensanlagen verbunden 
sind, existieren nicht.

Weitere Leistungen des Anlegers/Haftung des Anlegers
Der Anleger ist zur Zahlung des Genussrechtskapitals in der gezeich-
neten Höhe verpflichtet. Ferner muss der Anleger des "Genussrecht 
TWS 2017 Plus" einen ungekündigten Stromlieferungsvertrag mit 
dem TWS Konzern haben. Die Haftung der Anleger ist auf die ge-
leistete bzw. fällige Einlage begrenzt. Das Genussrechtskapital ist am 
Verlust des Emittenten beteiligt. Eine Haftung des Anlegers tritt ein, 
wenn der Emittent in einem oder mehreren Jahresabschlüssen einen 
Bilanzverlust ausweist oder das Gesellschaftskapital zur Deckung von 
Verlusten zurückgeführt wird. In diesem Fall vermindert sich der Rück-
zahlungsanspruch jedes Anlegers unmittelbar anteilig und zwar ins-
gesamt in dem Umfang, in dem diese Verluste nicht von Eigenkapital-
bestandteilen getragen werden können, die gegen Ausschüttungen 
nicht besonders geschützt sind. Der Anleger ist des Weiteren ver-
pflichtet, Änderungen seines Namens, der Anschrift, der Bankverbin-
dung sowie aller weiteren wichtigen  Daten sowie eine Übertragung 
der Genussrechte dem Emittenten unverzüglich mitzuteilen.

Es besteht keine Nachschussverpflichtung und keine Nachhaftung.

Darüber hinaus ist der Erwerber der Vermögensanlagen nicht ver-
pflichtet, weitere Leistungen zu erbringen, insbesondere existieren 
keine weiteren Umstände, unter denen er haftet.

Blockheizkraftwerk Wärmeversorgung Weststadt Ravensburg
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Angaben über die Vermögensanlagen

Provisionen
Die Gesamthöhe der Provisionen, insbesondere Vermittlungsprovisi-
onen und vergleichbare Vergütungen beträgt 0,00 €, mithin 0,0 % 
in Bezug auf den Gesamtbetrag der angebotenen Genussrechtsbe-
teiligungen.

Wesentliche Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung 
und Rückzahlung der Vermögensanlagen
Die wesentlichen Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und 
der Rückzahlung der Vermögensanlagen "Genussrecht TWS 2017 
Basis" und "Genussrecht TWS 2017 Plus" sind identisch. 

Die Genussrechte des Anlegers werden mit einer Basisverzinsung in 
Höhe von 2,00 % p. a. für die Geschäftsjahre 2017 bis einschließ-
lich 2020 und mit einer Basisverzinsung in Höhe von 3,00 % p. a. 
ab dem Jahr 2021 ("Genussrecht TWS 2017 Basis") oder mit einer 
um 0,20 % p. a. erhöhten Basisverzinsung ("Genussrecht TWS 2017 
Plus") verzinst.

Die wesentlichen Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und 
der Rückzahlung der Vermögensanlagen sind die Folgenden: 

Einzahlung des Genussrechtskapitals
Die Einzahlung des vom Anleger gezeichneten Genussrechtskapi-
tals ist wesentlich, damit dieser einen Anspruch auf Verzinsung und 
Rückzahlung erwirbt. Zahlt der Anleger seine Zeichnungssumme 
nicht bzw. nicht fristgerecht ein, steht dem Emittenten ein Rücktritts-
recht vom Genussrechtsvertrag zu und der Anleger erwirbt keinen 
Anspruch auf Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlagen.

Kündigungserklärung in Schriftform
Wesentliche Grundlage und Bedingung zur Rückzahlung der Ver-
mögensanlagen ist, dass der Anleger die Kündigung seines Genuss-
rechtsvertrags gegenüber dem Emittenten schriftlich erklärt. Eine 
mündlich ausgesprochene Kündigung oder eine Kündigung in Form 
einer E-Mail oder eines Fax ist nicht ausreichend, führt nicht zur Been-
digung des Genussrechtsvertrags und somit nicht zu einer Rückzah-
lung der Vermögensanlage.

Mitteilung der Änderung der Bankverbindung
Es ist wesentlich für die Auszahlung der Verzinsung und der Rück-
zahlung der Vermögensanlagen, dass der Anleger dem Emit-
tenten eine Änderung seiner Bankverbindung unverzüglich mit-
teilt. Kommt der Anleger dem nicht nach und zahlt der Emittent 
die Verzinsung oder die Rückzahlung der Vermögensanlagen auf 
das ursprünglich im Zeichnungsschein angegebene Zielkonto, er-
folgt diese Zahlung des Emittenten mit schuldbefreiender Wirkung 
und der Anleger kann keine erneute Zahlung der Verzinsung und/
oder Rückzahlung der Vermögensanlage vom Emittenten fordern. 

Ungekündigter Stromlieferungsvertrag beim "Genussrecht 
TWS 2017 Plus"
Beim „Genussrecht TWS 2017 Plus“ ist die Basisverzinsung ge-
genüber dem "Genussrecht TWS 2017 Basis" um 0,20 % p. a. 
erhöht, ab dem Zeitpunkt, ab dem der Anleger über einen un-
gekündigten Stromlieferungsvertrag mit einem Unternehmen 
des TWS Konzerns verfügt. Um einen Anspruch auf die erhöh-
te Basisverzinsung zu erhalten, ist es daher wesentlich, dass 
der Anleger für das jeweilige Jahr über einen ungekündigten 
Stromlieferungsvertrag verfügt. Kündigt der Anleger seinen Strom-

lieferungsvertrag, entfällt die erhöhte Basisverzinsung von 0,20  % 
p. a. ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Stromlieferungsvertrags. 
 
Jahresüberschuss, ausreichende Liquidität, keine Verlustver-
rechnung
Da es sich bei den angebotenen Vermögensanlagen um unterneh-
merische Beteiligungen handelt, ist die wesentliche Grundlage für die 
Verzinsung der Vermögensanlagen, dass der Emittent einen ausrei-
chenden Jahresüberschuss erwirtschaftet und zum Zeitpunkt der Fäl-
ligkeit der Verzinsung über eine ausreichende Liquidität verfügt. Die 
wesentliche Grundlage für die Rückzahlung der Vermögens anlagen 
zum Nennwert ist, dass mit den Genussrechten bis zum Stichtag kei-
ne Verlustverrechnung vorzunehmen ist bzw. eine Verlustverrechnung 
bis zum Stichtag wieder rückgeführt wurde und dass der Emittent 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Rückzahlung der Vermögensanlagen 
über eine ausreichende Liquidität verfügt. Sind diese Bedingungen 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Verzinsung und/oder Rückzahlung 
der Vermögensanlagen nicht erfüllt, können sich die Verzinsung und/
oder Rückzahlung der Vermögensanlagen an den Anleger verzögern, 
geringer werden oder ausfallen.

Auswahl rentabler Anlageobjekte
Dem Emittenten ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch 
nicht bekannt, in welche Projekte der Stromerzeugung aus regene-
rativen Energien investiert werden soll. Insoweit handelt es sich um 
einen Blind-Pool. Um aus den zukünftigen Anlageobjekten einen 
ausreichenden Mittelrückfluss zu generieren ist die Qualität der Ge-
schäftsführung des Emittenten und deren Fähigkeit, Unternehmen 
und Projekte, in die investiert werden soll, zu finden und zu bewer-
ten, maßgeblich. Es werden Investitionskriterien festgelegt, die den 
Rahmen sämtlicher Investitionsentscheidungen bilden und die Min-
deststandards setzen, die von den Investitionsobjekten erfüllt sein 
müssen. Werden diese nicht beachtet oder können keine rentablen 
Anlageobjekte identifiziert werden (Platzierungsrisiko), können sich 
die Verzinsung und/oder Rückzahlung der Vermögensanlagen an den 
Anleger verzögern, geringer werden oder ausfallen.

Gewinn der Sparte "Stromerzeugung"
Um eine über die Basisverzinsung hinausgehende Verzinsung der 
Vermögensanlagen in Form einer Gewinnbeteiligung zu erhalten, 
ist es wesentlich, dass die Sparte „Stromerzeugung“ des Emittenten 
in dem jeweiligen Jahr einen Gewinn ausweist. In diesem Fall wird 
der Anleger an dem Spartengewinn durch Ausschüttung eines Ge-
winns in Höhe von 1/60.000 dieses Spartengewinns pro Genussrecht 
beteiligt. Das Ergebnis der Sparte „Stromerzeugung“ wird aus dem 
jährlichen Lagebericht ersichtlich sein. Weist die Sparte "Stromerzeu-
gung" keinen Gewinn in dem jeweiligen Jahr aus, wird keine über die 
Basisverzinsung hinausgehende Verzinsung gezahlt.

Verbleib des eingeworbenen Genussrechtskapitals beim Emit-
tenten und Erhöhung der Eigenkapitalquote des Emittenten
Wesentliche Grundlage und Bedingung der Verzinsung und der 
Rückzahlung der Vermögensanlagen ist der Verbleib des eingezahlten 
Genussrechtskapitals beim Emittenten. Werden Genussrechte vorzei-
tig beendet oder auf einen Dritten übertragen, verliert der Anleger 
seinen Anspruch auf Verzinsung, da seine Stellung als Genussrechts-
inhaber endet.

Zudem ist der Verbleib des eingeworbenen Genussrechtskapitals 
beim Emittenten weiterhin wesentlich, da das Genussrechtskapital 

die Eigenkapitalquote des Emittenten steigert und der Emittent da-
durch in die Lage versetzt wird, seine unternehmerische Tätigkeit, 
insbesondere im Bereich der regenerativen Stromerzeugung weiter 
auszubauen. Verbleibt das eingeworbene Genussrechtskapital nicht 
bis zum Ende der Mindestvertragslaufzeit beim Emittenten, fehlt 
dem Emittenten eine ausreichende Liquidität, um die Anlageobjekte 
zu finanzieren. In diesem Fall werden Anlageobjekte entweder nicht 
umgesetzt oder der Emittent muss sich um eine alternative Finanzie-
rung bemühen. Dies kann dazu führen, dass Anlageobjekte nicht, 
verspätet oder zu schlechteren Konditionen umgesetzt werden, was 
zu einem schlechteren Ergebnis des Emittenten führen kann (siehe 
„Platzierungsrisiko", Seite 29 des Verkaufsprospekts). Die erfolgrei-
che unternehmerische Tätigkeit des Emittenten stellt die Verzinsung 
und die Rückzahlung der Vermögensanlagen sicher.

Eintreffen der prognostizierten unternehmerischen Entwick-
lung des Emittenten
Das Eintreffen der prognostizierten unternehmerischen Entwicklung 
des Emittenten ist wesentlich für die Verzinsung, die Gewinnbeteili-
gung und die Rückzahlung der Vermögensanlagen, da der Emittent 
nur dann eine Verzinsung an den Anleger zahlen kann, wenn er in 
jedem Geschäftsjahr einen ausreichenden Jahresüberschuss erwirt-
schaftet, um die jeweiligen Zinszahlungen des Genussrechtskapitals 
bei dem „Genussrecht TWS 2017 Basis“ mit einer Basisverzinsung 
in Höhe von 2,00 % p. a. des Nennwertes für die Jahre 2017 bis ein-
schließlich 2020 und ab dem Jahr 2021 eine Basisverzinsung in Höhe 
von 3,00 % p. a. und um die jeweiligen Zinszahlungen des Genuss-
rechtskapitals „Genussrecht TWS 2017 Plus“ mit einer Erhöhung der 
Basisverzinsung um 0,2 % p. a. bedienen zu können.

Ein zu geringer Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag führt 
dazu, dass der Emittent die Verzinsung der Vermögensanlagen nicht 
oder nicht in voller Höhe leisten kann. Hinsichtlich der Rückzahlung 
der Vermögensanlagen ist das Eintreffen der prognostizierten wirt-
schaftlichen Entwicklung des Emittenten insofern wesentlich, da der 
Emittent während der Laufzeit der Genussrechte ausreichende Rück-
lagen bilden können muss, um bei Beendigung der Genussrechte die 
Rückzahlung der Vermögensanlagen an den Anleger leisten zu kön-
nen. Kann der Emittent dies nicht, können sich die Verzinsung und/
oder Rückzahlung der Vermögensanlagen an den Anleger verzögern, 
geringer werden oder ausfallen. Ferner kann eine Rückzahlung der 
Vermögensanlagen zum Nennwert nur dann erfolgen, wenn zum 
Stichtag der Beendigung der Genussrechte diese nicht mit Verlusten 
des Emittenten verrechnet wurden. In diesem Falle erhält der Anle-
ger den um den anteiligen Verlust reduzierten Wert des Genussrechts 
ausgezahlt.

Bestand und Ausbau der Konzessionen und der mit den End-
kunden geschlossenen Gas-, Strom-, Wasser- und Wärmever-
sorgungsverträge
Als regionaler Energieversorger ist der Emittent von Konzessionen zur 
kommunalen Energieversorgung und von den mit den Endkunden 
geschlossenen Gas-, Strom-, Wasser- und Wärmeversorgungsverträ-
gen abhängig. Der Bestand und der Ausbau dieser Verträge und da-
mit das Bestehen im Wettbewerb sind für die Geschäftstätigkeit und 
die Ertragslage des Emittenten von wesentlicher Bedeutung, da diese 
Verträge eine der Haupteinahmequellen des Emittenten und damit 
wichtig für die Realisierung der Anlageobjekte ist. Sollte diese Haupt-
einnahmequelle wegfallen, könnte der Emittent nicht mehr in der  
 

Lage sein, die Ansprüche der Anleger auf Zinszahlung und Rückzah-
lung zu bedienen .
 
Beibehaltung der Kostenstruktur
Wesentliche Grundlage und Bedingung der Verzinsung und der 
Rückzahlung der Vermögensanlagen ist die Beibehaltung der Kosten-
struktur des Emittenten, da eine Erhöhung der Kostenstruktur das 
Ergebnis des Emittenten senken und damit die Verzinsung und/oder 
die Rückzahlung der Vermögensanlagen verringern kann.

Wenn die vorstehenden wesentlichen Grundlagen und Bedingun-
gen der Verzinsung und der Rückzahlung der Vermögensanlagen 
eingehalten werden, wird der Emittent in der Lage sein, die ver-
tragliche Verzinsung und die Rückzahlung der Genussrechte zum 
Nennwert zu leisten.
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Angaben über die Auswirkungen auf die Fähigkeit zur Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlagen

ANGABEN ÜBER DIE AUSWIRKUNGEN DER VERMÖGENS-, ERTRAGS- UND FINANZLAGE 
UND DER GESCHÄFTSAUSSICHTEN AUF DIE FÄHIGKEIT ZUR ZINS- UND RÜCKZAHLUNG 
DER VERMÖGENSANLAGEN
gem. § 13a VermVerkProspV

Geschäftsmodell des Emittenten
Der Emittent ist die Konzernmutter im Verbund der drei operati-
ven Unternehmen, dem Emittenten, der TWS Netz GmbH und der  
susiEnergie  GmbH. Das Geschäftsmodell des Konzerns be-
ruht auf fünf Säulen: Dem Betrieb von Infrastrukturnetzen durch 
die TWS Netz GmbH, dem regionalen/überregionalen Vertrieb 
von Strom und Gas durch den Emittenten und der susiEner-
gie GmbH, sowie den Dienstleistungen im Bereich Infrastruktur,  
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Parkierung, Sportstätten 
und Energiekonzepten, die den Kommunen der Region angeboten 
werden. Die jüngsten Sparten sind die Energieerzeugung aus erneu-
erbaren Energien und Breitbandkabelnetze (siehe Seite 71 des Ver-
kaufsprospekts, Konzernorganigramm im Lagebericht des Emitten-
ten).

Damit die kommunalen Gesellschafter die Erträge der Unternehmens-
gruppe mit Verlusten aus den Bereichen ÖPNV, Bädern und Eissport-
halle steuersparend verrechnen können, wurde der Emittent als Per-
sonengesellschaft und Konzernmutter gestaltet. Die Ergebnisse aus 
der TWS Netz GmbH fließen dem Emittenten aufgrund eines Ergeb-
nisabführungsvertrages unversteuert zu, wodurch auch diese Steuern 
im steuerlichen Querverbund verbleiben. Erträge aus der susiEnergie 
GmbH werden bis auf eine angemessene Verzinsung des Stammkapi-
tals vollständig thesauriert. Die Beteiligungen des Emittenten dienen 
vor allem der Unterstützung bzw. Ergänzung der einzelnen Sparten.

Unternehmensstrategie
Der Emittent gehört nach wie vor zu den wenigen mittleren Versor-
gungsunternehmen in Deutschland, die sich freiwillig für eine Tren-
nung des Unternehmens in den Netzbereich und den Vertrieb ent-
schieden haben. Der überregionale Vertrieb wird darüber hinaus auch 
noch in einer eigenen Gesellschaft durchgeführt. Diese vom europäi-
schen Gesetzgeber präferierte Lösung führt dazu, dass die jeweiligen 
Unternehmen eigenständige Unternehmensstrategien entwickeln. 
Die TWS Netz GmbH konzentriert sich als Infrastrukturdienstleis-
ter in erster Linie auf die bestehenden Netzgebiete. Ein moderates 
Wachstum erfolgt durch die Erschließung weiterer Kommunen oder 
Ortsteile mit Gas oder durch die Hinzunahme einer neuen Infrastruk-
tursparte. Dies war in 2008 der Stromnetzbetrieb und in 2011 die 
Breitbandkommunikation. Der Vertrieb von Strom, Gas, Wärme, 
Energiedienstleistungen und Wasser in der Region Bodensee-Ober-
schwaben erfolgt über den Emittenten. Schwerpunkt ist das Netz-
gebiet der TWS Netz GmbH. Im Bereich des Strom- und Gasverkaufs 
werden die Produkte aber in der ganzen Region aktiv vermarktet. 
Der TWS-Konzern positioniert sich hierbei klar als ökologisches Unter-
nehmen. Im Bereich des Stromvertriebs wird ausschließlich Strom aus 
erneuerbaren Energien vermarktet. Das klare ökologische Profil wird 
von den Kunden honoriert.

Der Gasvertrieb ist nach wie vor das Kerngeschäft des Emittenten. Im 
Jahr 2010 wurde mit der Zweitmarke susiEnergie der Gasvertrieb auf 
mehrere Bundesländer ausgedehnt. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich 
über das Internet. Die Preise entsprechen in der Regel den Onlinepro-

dukten, die der Emittent in seinem Heimatmarkt für Onlineprodukte 
ansetzt. Die mit der Marke susiEnergie gewonnenen Kunden wurden 
im Jahr 2012 auf die neu gegründete susiEnergie GmbH übertragen. 
Die susiEnergie GmbH bietet seit Mitte 2013 auch Strom aus erneuer-
baren Energien im Gebiet des Übertragungsnetzbetreibers Transnet-
BW an. Bis Mitte 2014 wurde der Vertrieb auf Netzgebiete auf allen 
vier deutschen Übertragungsnetzbetreibern ausgedehnt.

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist das größte strate-
gische Zukunftsprojekt des Emittenten. Die vom Aufsichtsrat im Jahr 
2010 beschlossenen Ausbauziele werden konsequent verfolgt. Die 
Finanzierung dieser Investitionen erforderte eine Abkehr von der Po-
litik hoher Ausschüttungen an die Gesellschafter. Ein erster Beschluss 
zur kontinuierlichen Verbesserung der Kapitalbasis wurde deshalb im 
Rahmen eines Zielkataloges im Frühjahr 2011 von den Gesellschaf-
tergremien für die Geschäftsjahre 2011 und 2012 beschlossen. 2013 
wurden weitere Gewinnthesaurierungen beschlossen, da die bisheri-
gen Kapitalzuführungen im Verhältnis zu den getätigten Investitionen 
zu niedrig ausgefallen sind. Vor diesem Hintergrund haben die finan-
zierenden Banken weitere Kreditzusagen gegeben. Das ambitionierte 
Investitionsprogramm wurde fortgesetzt. 

Den Geschäftsfeldern Stromnetz und Gasnetz sind durch die Anreiz-
regulierung ohnehin enge Ertragsgrenzen gesetzt. Die rigide Vor-
gehensweise der Landesregulierungsbehörde Baden-Württemberg 
gegenüber der TWS Netz GmbH führt in der Regulierungsperiode 
2014-2018 sogar zu jährlichen Verlusten in der Sparte Stromversor-
gung, die selbst durch drastische Einsparmaßnahmen nicht zu kom-
pensieren wären. Ursache hierfür sind die mit Abstand bundesweit 
günstigsten Netzentgelte, die seitens der Regulierungsbehörde fest-
gelegt wurden. Die unangemessenen Kürzungen der Behörde wa-
ren einerseits Gegenstand vorgerichtlicher Auseinandersetzungen, 
andererseits sind sie Anlass, alle unternehmerischen Handlungen zu-
künftig weitgehend unter regulatorischer Sicht zu bewerten. Hierzu 
gehört beispielsweise die Abgabe von Abteilungen, die überwiegend 
für die Netzgesellschaft arbeiten, wie Fuhrpark, Lager, Einkauf und 
EDV oder der Verkauf des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes an die 
TWS Netz GmbH. Der Emittent hat einen Anteil am Betriebsgrund-
stück behalten und entwickelt auf dieser Fläche eine eigene Bauop-
tion. Der Weg einer weiteren räumlichen Trennung der Netz- und 
Vertriebsbereiche ist damit vorgezeichnet.

Die Erträge aus dem Betrieb des Wassernetzes sind weiterhin eine 
stabile und planbare Größe, weshalb diese Sparte auch zukünftig in 
Form von Dienstleistungen für andere Netzbetreiber ausgebaut wer-
den soll. 

Mit der Übernahme der Betriebsführung für die Wasserversorgung 
der Gemeinde Berg konnte eine weitere Kommune von der Kompe-
tenz der TWS Netz GmbH in dieser Sparte überzeugt werden.

Auch die Wärmeversorgung gehört zu den Dienstleistungen, die ver-
stärkt angeboten werden sollen. Hierzu wurden Ende 2012 alle dies-

bezüglichen Aktivitäten beim Emittenten gebündelt. Diese Maßnah-
me hat bereits 2013 die beabsichtige Ertragssteigerung gebracht. Die 
Optimierung der Sparte wird kontinuierlich fortgesetzt.

Breitbandige Telekommunikationsdienstleistungen sind eine Grund-
voraussetzung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben und wer-
den auch von vielen Haushalten nachgefragt. Die TWS-Unternehmen 
kooperieren seit 2012 mit der TeleData aus Friedrichshafen, um die 
Chancen dieses Marktes zu nutzen. Zur Vertiefung dieser Kooperati-
on hat der Emittent 1/3 der Gesellschaftsanteile an der TeleData von 
den Technischen Werken Friedrichshafen übernommen. Die TWS 
Netz GmbH baut und betreibt Leerrohre, während der Emittent die 
TeleData im Bereich Vertrieb unterstützt.

Neue Wege beschreitet die Unternehmensgruppe im Bereich der Bür-
gerbeteiligung und der Finanzierung. Die Gesellschafter haben be-
schlossen, dass sich die Gemeinden, mit denen die TWS Netz GmbH 
einen Konzessionsvertrag hat, am Unternehmen beteiligen können. 
Hierdurch soll die Geschäftsbeziehung langfristig gefestigt werden. 
Die Gemeinden Berg, Fronreute, Königseggwald, Fleischwangen und 
Horgenzell haben das Angebot bislang angenommen. Das Eigenkapi-
tal der TWS Netz GmbH stieg im Jahr 2014 hierdurch um 244.200 €. 
Davon erfolgten 222.000 € an Einzahlungen in die Rücklage. Das 
Stammkapital wurde um 22.200 € erhöht. 

Zur Verbesserung der Ausstattung mit Eigenkapital und zur Fortfüh-
rung der Investitionen in erneuerbare Energien wurde den Kunden 
und Bürgern der Region eine Beteiligung am Emittenten in Form von 
Genussrechten erstmals in 2013 angeboten. Diese erste Emission  
von vinkulierten Genussrechten konnte bis zum 30.06.2016 abge-
schlossen werden. Insgesamt wurden hierbei 597 Genussrechtsver-
träge geschlossen (siehe „Übersicht über die bisher ausgegebenen 
Wertpapiere oder Vermögensanlagen", Seiten 36/37 des Verkaufs-
prospekts).

Die Unternehmensstrategie ist schriftlich in einem Zielkatalog nieder-
gelegt und wird regelmäßig auf den Prüfstand gestellt. Nach jeder 
Kommunalwahl werden die Mitglieder des Aufsichtsrates neu be-
stimmt. Die Geschäftsleitung schlägt dem neuen Aufsichtsrat die Zie-
le für eine fünfjährige Periode vor. Nach Beratung, Modifikation und 
Verabschiedung wird der Zielkatalog den Gesellschaftergremien und 
damit den Gemeinderäten zur Beratung und Beschlussfassung vorge-
legt. Der Zielkatalog für den Zeitraum 2015-2019 wurde erstellt und 
im Rahmen einer Aufsichtsratsklausur im Januar 2015 behandelt. Die 
Verabschiedung durch die Gesellschaftergremien wurde bis Juli 2015 
erreicht.

Geschäftsverlauf 2015/2016
Die nachfolgenden Darstellungen des Geschäftsverlaufs für das Ge-
schäftsjahr 2015 basieren auf dem geprüften und festgestellten Jah-
resabschluss des Emittenten des Geschäftsjahrs 2015 und damit auf 
belastbaren Zahlen. Für das Geschäftsjahr 2016 verfügt der Emittent 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht über gesicherte 
Zahlen, weshalb der Emittent lediglich in der Lage ist, eine tendenziel-
le Entwicklung im Geschäftsjahr 2016 gegenüber dem Geschäftsjahr 
2015 zu beschreiben. Sofern im Nachfolgenden für das Geschäftsjahr 
2016 Planzahlen genannt oder Aussagen getroffen werden, handelt 
es sich hierbei um Prognosen, sofern sich aus dem Sachzusammen-
hang nicht ergibt, dass es sich um feststehende Zahlen bzw. Tatsa-
chen handelt.

Die Zahl der Stromkunden in Belieferung stieg beim Emittenten 
im Laufe des Jahres 2015 um 1 405 auf 11 927, wobei der Anteil 
von Kunden aus den Städten im Schussental rund 2/3 ausmacht. 
Die an die Tarifkunden verkauften Mengen stiegen um 30,8 % auf 
51,2 Mio. Kilowattstunden (kWh) an. Auch der Verkauf an Gewer-
bekunden entwickelte sich erfreulich. Mit 118,6  Mio.  kWh wurde 
17,4 % mehr Strom verkauft.  Der Zuwachs an Stromkunden setzte 
sich auch im Jahr 2016 fort, was hauptsächlich dem Ausbau vertriebli-
cher Instrumente geschuldet war. Auch im Landkreis Ravensburg und 
in der Region Oberschwaben ist weiteres Kundenwachstum zu ver-
zeichnen. Hier beteiligt sich der Emittent regelmäßig an kommunalen 
Ausschreibungen. Chancen bestehen insbesondere dann, wenn die 
Lieferung von Ökostrom verpflichtend ist. Der anhaltende Kundenzu-
wachs bei susiStrom bestätigt die Ziele im Stromvertrieb. Der Emittent 
erwartet, dass die konzernweite Vertriebsmenge in 2016 auf etwa 
290 Mio. kWh Strom steigen wird.

Die Zahl der Gaskunden in der Grundversorgung sank im Jahr 2015 
erneut. Trotz zweier Preissenkungen und dem Angebot, in kosten-
günstige Tarife zu wechseln, verließen rund 5,0 % dieser Kunden den 
Emittenten, was das Risiko unterstreicht, das mit der Versorgung die-
ser Kundengruppe einhergeht. Der Gasverkauf des Emittenten stieg 
bei den Tarif- und Sondervertragskunden auf 673,2 Mio. kWh, ein 
Plus von 7,4 %. Zum 1. Januar 2016 wurden die Preise in der margen-
starken Grundversorgung erneut gesenkt, da die Beschaffungskosten 
gesunken sind. Mittlerweile nutzen deutlich mehr Kunden ihr gesetz-
liches Sonderkündigungsrecht und können teilweise auch nicht mit 
Sonderverträgen gebunden werden. Die Kundenverluste in diesem 
Segment werden deshalb für 2016 wieder mit 5,0 % eingeschätzt. 
Dem stehen wachsende Kundenzahlen im regionalen und im bun-
desweiten Gasvertrieb gegenüber, so dass insgesamt mit einer kons-
tanten bis leicht steigenden Kundenzahl und Vertriebsmenge gerech-
net wird. Die spezifischen Margen im Gasvertrieb sinken vor allem bei 
den Sonderkunden weiter, so dass das Ziel ist, das Vertriebsergebnis 
in 2016 auf dem Niveau des Jahres 2015 zu halten.

Die Wasserversorgung sorgt üblicherweise für ein stabiles Geschäft 
mit nur geringen Veränderungen der Verkaufsmengen. 2014 war die 
verkaufte Wassermenge unerwartet deutlich auf 4,3 Mio. m³ ange-
stiegen. Dieses Niveau wurde auch 2015 wieder erreicht. Allerdings 
war die Entwicklung in den Kundengruppen unterschiedlich. Was 
Haushalte und Gewerbe weniger nutzten (- 82 Tm³) wurde bei Groß-
kunden mehr nachgefragt (+ 78 Tm³). Deutlich war der Anstieg bei 
den öffentlichen Einrichtungen um 21 Tm³ (17,5 %). Dies dürfte un-
ter anderem ein Effekt durch die Aufnahme geflüchteter Menschen 
sein. Im Jahr 2016 wird die Wassersparte auf dem Niveau des Jahres 
2015 erwartet.

Auch der Verkauf in der Wärmeversorgung war von der Rückkehr 
zu einem üblichen Absatz gekennzeichnet. Die verkauften Mengen 
stiegen um 8,1 % auf 20,8 Mio. kWh, die Erlöse um 3,2 %. Ver-
triebliche Erfolge bestanden vor allem im Verkauf von Blockheiz-
kraftwerk (BHKW)-Lösungen für kleinere und größere Nutzungsein-
heiten. Der Zuwachs an Mengen und Erlösen wird sich erst in den 
nächsten Geschäftsjahren bemerkbar machen. Nach jetzigen Prog-
nosen wird die Wärmesparte für 2016 ein positives Betriebsergeb-
nis ausweisen. Die 2015 gestarteten Energiedienstleistungen rund 
um die Photovoltaik haben in 2016 erste Ergebnisbeiträge geliefert.  
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Ein windstarkes und sonnenreiches Jahr hat die erneuerbaren Ener-
gien 2015 bundesweit beflügelt und auch die Stromerzeugung des 
Emittenten kräftig von 63,5 Mio. kWh auf 70,0 Mio. kWh wachsen 
lassen (+ 10,3 %). Den stärksten Zuwachs brachte die Windkraft an 
Land mit Werten zwischen 8,0 % (Windpark Oelsig) und 18,0 % 
(Windpark Lonsee). Die Photovoltaikanlagen erreichten einen Zu-
wachs von 3,9 %. Auch der Offshore-Windpark Balitc 1 der EnBW, 
bei dem der Emittent beteiligt ist, erzeugte 6,1 % mehr Strom. Es 
wird erwartet, dass sich im Jahr 2016 die voraussichtliche Stromer-
zeugungsmenge auf rund 65 Mio. kWh belaufen wird. Der Rückgang 
in 2016 ist vor allem auf den Verkauf des Windparks Krähenberg, 
aber auch auf ungünstige Witterungsverhältnisse zurückzuführen. 
Die Investitionsstrategie wurde in 2016 fortgesetzt durch den Erwerb 
eines Windparks in der Region Bamberg, dessen Inbetriebnahme im 
Januar 2017 erfolgte.

Die Dienstleistungen wurden 2015 erweitert um die Betriebsführung 
der Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde Berg. Dies und erhöhte 
Nachfragen aus den weiteren Betriebsführungen erhöhte die Umsät-
ze in diesem Bereich um 173 T€. Deutlich höhere Erlöse wurde auch 
für die Abwicklung der Vertriebsprozesse bei der susiEnergie GmbH 
erzielt, da die Kundenzahl weiterhin steigend ist. Insgesamt stiegen 
die Erlöse aus den Dienstleistungen von 1.375 T€ auf 1.548 T€. Die 
Dienstleistungen wurden in 2016 nicht nur mit der Betriebsführung 
für die Wasserversorgung in Berg ausgeweitet. Auch Angebote im 
netznahen Bereich an Gewerbebetriebe haben zusätzliche Erträge er-
bracht, so dass der Ergebnisbeitrag der Dienstleistungen gewachsen 
ist.

Der Emittent geht für das Jahr 2016 von einem auf etwa 3.000 T€ 
leicht rückläufigen Jahresüberschuss im Vergleich zum Geschäftsjahr 
2015 aus.

Ertragslage
Das Jahresergebnis des Emittenten vor Steuern hat sich im Geschäfts-
jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr erwartungsgemäß verschlechtert, 
und zwar um 890 T€. Mit 3.772 T€ lag es allerdings 1.187 T€ über 
dem Planwert. Bei der TWS Netz GmbH sank das Ergebnis vor Steu-
ern nochmals deutlich von 4.132 T€ auf 372 T€, da in den regulier-
ten Sparten Strom und Gas erhebliche Aufwendungen anfielen, die 
nicht durch Erträge aus der Netznutzung gedeckt waren. Gegenüber 
dem Plan fiel das Ergebnis nochmals rund 520 T€ schlechter aus. Die 
Ergebnisverschlechterung war erwartungsgemäß, da in 2015 das Ba-
sisjahr im Gasnetz für die 3. Anreizregulierungsperiode war. Das be-
deutet, dass auf Basis der Kosten des Basisjahres die Erlöse der Gas-
netzbetreiber für die Jahre 2018 bis 2022 festgelegt werden. Daher 
wurden zahlreiche Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen 
im Jahr 2015 durchgeführt, die sonst zu einem späteren Zeitpunkt 
stattgefunden hätten, um deren Kosten ab 2018 wieder über die 
Netzentgelte einnehmen zu können. Dieser planmäßige Anstieg der 
Aufwendungen führte zu der benannten Ergebnisverschlechterung 
des Ergebnisses der TWS Netz GmbH, das zu 100 % an den Emit-
tenten abgeführt wird. Für das Jahr 2016 geht der Emittent noch-
mals von einer Senkung des Jahresergebnisses auf circa 3.000 T€ aus 
(2015: 3.196 T€).

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien hat im Jahr 2015 vor 
allem vom guten Winddargebot profitiert. Positive Ergebnisbeiträge 
lieferten auch die Photovoltaikanlagen und die Beteiligung am EnBW-
Offshoreprojekt Baltic I. Das Spartenergebnis vor Steuern verbesserte 

sich von -858 T€ auf -220 T€. Das Spartenergebnis wird im Jahr 2016 
weiterhin negativ sein. Der Emittent erwartet für das Geschäftsjahr 
2016 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von etwa 537 T€. Hauptgrund 
für diesen Rückgang ist ein windschwaches Jahr 2016.

Das Betriebsergebnis der Wärmesparte lag 2015 rund 52 T€ über 
dem Vorjahr und ist mit rund -14 T€ leicht negativ. Die erwarteten 
Ergebnisverbesserungen durch die Umstrukturierung haben sich mitt-
lerweile eingestellt. Deutliche Entlastungen ergaben sich nach der 
Ablösung der Investitionsdarlehen und dem Auslaufen von Abschrei-
bungen. Allerdings musste im Jahr 2015 erneut eine Sonderabschrei-
bung auf eine vom Bau- und Sparverein übernommene Wärmean-
lage vorgenommen werden, weil die Eigentümer der Wohnanlage 
kein Contracting mehr wünschten und den Vertrag auslaufen ließen. 
Für das Geschäftsjahr 2016 erwartet der Emittent ein leicht positives 
Spartenergebnis.

Das Betriebsergebnis der Sparte Wasser konnte in 2015 im Vergleich 
zum Vorjahr von 241 T€ auf 799 T€ nochmals erheblich verbessert 
werden. Gründe für die Verbesserung sind der dauerhaft erhöhte Ab-
satz und die Preisanpassung zum 01.01.2015. Im Jahr 2014 waren 
hier für mögliche Abrechnungsfehler noch Rückstellungen gebildet 
worden. Für 2016 wird ein Spartenergebnis auf dem selben Niveau 
wie 2015 erwartet.

Erfreulich ist erneut die Entwicklung im Strom- und Gasvertrieb. Das 
Ergebnis vor Steuern der beiden Sparten stieg im Jahr 2015 um rund 
742 T€ auf 2.878 T€ und spiegelt die Bemühungen des Vertriebs zur 
Kundengewinnung und Kundenbindung wieder. Auch das Ergebnis 
der Sparte Stromvertrieb ist im Vergleich zum Jahr 2014 nochmals 
stark angestiegen und erstmals auch nach Zuordnung aller Umlagen 
positiv mit einem Ergebnis vor Steuern von 79 T€. Im Jahr 2016 er-
wartet der Emittent im Strom- und Gasvertrieb ein Betriebsergebnis 
in Höhe von rund 2,5 Mio. €.

Die Dienstleistungen schließen für das Jahr 2015 erfreulicherweise 
mit einem positiven Ertrag von 84 T€ und übertreffen die Werte des 
Planes (3 T€) und der Hochrechnung (-76 T€) deutlich. Der Emittent 
wird im Jahr 2016 das Ertragsniveau in dieser Unternehmenssparte 
wieder erreichen.

Kapitalstruktur
Die Ausstattung des Emittenten mit Eigenkapital konnte im Ge-
schäftsjahr 2015 weiter verbessert werden. Es stieg erneut deut-
lich von 33,7 Mio. € auf 37,2 Mio. € an. Bei der Bilanzsumme von 
98,5 Mio. € (VJ 90,7 Mio. €) entspricht dies einer Eigenkapitalquote 
von 37,8 % (VJ 37,1 %). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin-
stituten stiegen um 4.303 T€ auf 45,3 Mio. €. Weitere 16,0 Mio. € 
der Bilanzsumme entfallen auf Investitionszuschüsse, Rückstellungen, 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, gegenüber Gesell-
schaftern und Beteiligungsunternehmen, sonstige Verbindlichkeiten 
sowie Steuern. Im Jahr 2016 erwartet der Emittent eine Steigerung 
des Eigenkapitals auf rund 40,5 Mio. €. Ebenso wird ein Anstieg der 
Verbindlichkeiten auf über 51,7 Mio. € erwartet.

Seit dem Jahr 2005 hat die Geschäftsführung das Ziel verfolgt, die 
Investitionen in die bestehende Infrastruktur und in die erneuerbaren 
Energien mit angemessenem Eigenkapital aus Gewinnthesaurierung 
zu unterlegen – lange Zeit erfolglos. Im Jahr 2013 haben die Ge-
sellschafter beschlossen, die Gewinnthesaurierungen deutlich anzu-

heben. 1.299 T€ des Jahresüberschusses 2015 wurden der Rücklage 
zugeführt. Darüber hinaus sind dem Emittenten 2.221 T€ Genuss-
rechtskapital zugeflossen. Diese Mittel dienen der Fortsetzung der 
Investitionsstrategie. 

Das Kapital war in 2015 mit 39,3  Mio. € in langfristigen Sachan-
lagen investiert. In 2016 erwartet der Emittent eine Steigerung 
des Sachanlagevermögens auf über 41,1  Mio.  €. Daneben entfie-
len in 2015 33,6 Mio. € auf Unternehmensbeteiligungen. In  2016 
erwartet der Emittent hier einen Anstieg auf über 39,8  Mio. €. 
Dies sind vor allem die Beteiligung an der TWS Netz GmbH sowie 
Gesellschaften im Bereich erneuerbare Energie und Energiehandel. 
Das Umlaufvermögen betrug in 2015 25,4 Mio. €. Für 2016 erwartet 
der Emittent ein Umlaufvermögen in Höhe von etwa 17,4 Mio. €.

Investitionen
Die größte Einzelinvestition in 2015 betraf ein Genussrecht an die 
TWS Netz GmbH in Höhe von 5,0 Mio. €. In 2016 wurde ein weiteres 
Genussrecht an der TWS Netz GmbH in derselben Höhe gezeichnet. 
Für die zukünftigen Erlösobergrenzen Strom und Gas ist die Einhal-
tung optimaler Bilanzkennzahlen von herausragender Bedeutung. 
Die Investitionen müssen hierzu mit 40 % Eigenkapital unterlegt 
werden. Wegen des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages sind 
Gewinnthesaurierungen bei der TWS Netz GmbH schwieriger durch-
zuführen und bei den aktuellen Jahresüberschüssen ohnehin nicht 
möglich. Daher erfolgte die Kapitalzufuhr durch die Konzernmutter 
(Emittent). 

Die Investitionen in die Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie 
gingen in 2015 von 8,69 Mio. € auf 4,02 Mio. € zurück. Sie liegen er-
neut unter den Planwerten, weil sich das Repowering des Windparks 
Lonsee durch einen Einspruch des Deutschen Wetterdienstes weiter 
verzögert. Im Jahr 2016 wurden weitere ca. 4,5 Mio. € in erneuerbare 
Energien investiert. Hier vor allem in den im Januar 2017 in Betrieb 
gegangenen Windpark Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg). Das Inves-
titionsvolumen des  Windparks Schlüsselfeld auf der Germarkung 
Aschbach beläuft sich auf rund 8,5 Mio. €. Mit beiden Anlagen, die 
eine Nabenhöhe von 140 Metern aufweisen, wird eine Generatorleis-
tung von insgesamt 4,8 Megawatt (MW) realisiert.

Die Investitionen im Bereich Wärmeversorgung und Energiedienstleis-
tungen stiegen im Jahr 2015 von 320 T€ auf 667 T€ vor allem wegen 
des erfolgreichen Vertriebes des neuen Produktes twsEnergiedach. In 
2016 wurden circa 170 T€ in Wärmeerzeugungsanlagen und in das 
Wärmenetz investiert.

Die Mittel für die Investitionen stammten zum größten Teil aus den im 
Rahmen des Finanzierungskonzeptes von den Kreditinstituten bereit 
gestellten KfW-Darlehen, aus Abschreibungen und aus thesaurierten 
Gewinnen sowie aus begebenen Genussrechten.

Liquidität
Die Zahlungsfähigkeit der Unternehmen im TWS-Konzern war in den 
Jahren 2015 und 2016 zu jeder Zeit gewährleistet. Hierzu dienten 
auch Betriebsmittelkredite bei der Commerzbank Friedrichshafen und 
der Volksbank Weingarten in Höhe von insgesamt 4,0 Mio. €. Zum 
Bilanzstichtag 31.12.2015 betrug der Kassenbestand 9,2 Mio. €. Zum 
Stichtag der Zwischenbilanz zum 28.02.2017 verfügte der Emittent 
über einen Kassenbestand von etwa 5,9 Mio. €.

Geschäftsaussichten des Emittenten 
Die durch den Emittenten durchgeführten neue Wege der Finanzie- 
rung sollen fortgesetzt werden. Dies bietet die Chance, den einge- 
schlagenen Kurs der Investitionen in erneuerbare Energien mit ent- 
sprechenden Ergebnisbeiträgen fortzusetzen und darüber hinaus die 
Kundenbindung zu erhöhen.

Die Gesellschafter haben dem von der Geschäftsführung unterbreite- 
ten Vorschlag einer verstärkten Rücklagenbildung ab dem Geschäfts- 
jahr 2013 nach intensiven Beratungen am 24.07.2013 zugestimmt. 
Der bisherige Wachstumskurs kann dadurch fortgesetzt werden.

In der Sparte Stromerzeugung ist in 2019 eine Investition in einen 
weiteren Windpark in Höhe von rund 8 Mio. € geplant. Eine weitere 
Investition in Höhe von weiteren 8 Mio. € ist im Jahr 2022 geplant. 

Weiterhin laufen Bemühungen, Standorte in Baden-Württemberg 
und insbesondere im Raum Oberschwaben für Investitionen in Wind- 
kraftanlagen an Land (onshore) zu akquirieren. Bereits Anfang 2013 
wurde mit den Stadtwerken Gammertingen, Sigmarigen und der 
EnBW Eneurerbare Energien GmbH eine Projektgesellschaft für einen 
Windpark in der Nähe von Gammertingen gegründet. Der Antrag auf 
die Genehmigung der Anlagen wurde Anfang Februar 2016 beim 
Landratsamt Sigmarigen eingereicht. Die Genehmigung wird im ers-
ten Quartal 2017 erwartet. Die Realisierung des Projekts ist dann in 
2017 vorgesehen.

Im Windpark Lonsee soll im Jahr 2017 ein Repowering durchgeführt 
werden. Beim Repowering werden alte Anlagen durch neuere, leis-
tungsstärkere Anlagen ersetzt. Dadurch erfolgt durch eine geringe-
re Anlagenzahl mit größerer Leistung eine effizientere Nutzung des 
Standorts. Zusammen mit einem Dienstleister wurde ein detaillierter 
Terminplan für die Genehmigung erstellt. Die Genehmigungsbehörde 
hat die Genehmigung noch nicht erteilt.

Das neu eingeführte Photovoltaikprodukt twsEnergiedach ist erfolg-
reich gestartet. Dieses Modell ist ideal für Hausbesitzer, die sich weit-
gehend selbst mit erneuerbaren Energien versorgen möchten. Im 
Geschäftsjahr 2015 wurden durch den Emittenten über 20 Photovol-
taikanlagen auf Kundendächern realisiert. Die Anlagengrößen belau-
fen sich hierbei von 3 Kilowattpeak (kWp) auf Einfamilienhäusern bis 
zu 22 kWp auf Gewerbeimmobilien. In der Zukunft stehen weitere 
unterschiedliche Neuanlagen im Gewerbe- und Wohnbereich an. Mit 
dem twsEnergiedach errichtet der Emittent eine Photovoltaikanlage 
auf dem Dach ihrer Kunden. Um die Planung, Installation, Wartung, 
Finanzierung und den Betrieb der Anlage kümmert sich ebenfalls der 
Emittent.

Aus den Erfahrungen mit dem twsEnergiedach etablierte der Emit- 
tent ein Produkt, das den Bewohnern und Mietern ermöglicht, von 
dieser Stromproduktion zu profitieren. Bei diesem Mieterstrommodell 
wird ein intelligentes Messkonzept mit sogenannten Smart Metern 
aufgebaut. Diese Messeinrichtungen erlauben es, den Verbrauch der 
Kunden und der Erzeugungsanlagen in kleineren Intervallen zu erfas- 
sen. Aus diesen Messdaten kann detailliert ermittelt werden, wie viel 
Strom der Kunde aus welcher Erzeugungsanlage bezogen hat. Mit 
diesem Abrechnungsmodell können Versorgungskonzepte individuell 
auf die jeweiligen Objekte zugeschnitten werden und die Bewohner 
profitieren wirtschaftlich von den gesetzlichen Pflichterfüllungsmaß-
nahmen. Der Emittent und eine Ravensburger Wohnbaugesellschaft 
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haben in 2016 zwei gemeinsame Pilotanlagen realisiert. In der Sparte 
Wärme/Energiedienstleistungen wird versucht, in Zukunft Energie-
dienstleistungen verstärkt anzubieten, die weiter an Bedeutung ge-
winnen werden. Weitere Projekte sind im Bereich Mieterstrommodell 
und twsEnergiedach im Wirtschaftsplan bis 2020 eingeplant.

Für die Jahre 2017 bis 2020 wird beim Emittenten von einem mo-
deraten Wachstum sowohl bei den Tarif- als auch bei den Sonder-
vertragskunden ausgegangen. Im überregionalen Gasvertrieb der 
susiEnergie GmbH wird im Jahr 2017 von einer Absatzmenge im 
Gasvertrieb von rund 299.000 MWh ausgegangen, die bis 2020 auf 
348.000 MWh ansteigen soll.

Der kontinuierliche Zuwachs an Stromkunden dürfte sich auch über 
das Jahr 2016 hinaus fortsetzen. Gleiches gilt für susiStrom. In der 
mittelfristigen Planung bis 2020 wird angestrebt, im Stromvertrieb 
des Emittenten den Grundversorgerstatus im eigenen Netzgebiet zu 
erlangen. Im überregionalen Stromvertrieb der susiEnergie GmbH 
wird in den Planjahren von einem Wachstum der Absatzmenge aus-
gegangen. Die geplante Absatzmenge von rund 32.000 MWh in 
2017 soll bis 2020 auf rund 50.000 MWh ansteigen.

In der Wassersparte geht der Emittent bis zum Jahr 2020  von gleich-
bleibend hohen Absatzzahlen wie in den Jahren 2015 und 2016 aus. 

In der Wärmesparte wird in den Jahren ab 2016 ein positives Be-
triebsergebnis erwartet. Durch kontinuierliche Ausweitung der Ener-
giedienstleistungen soll dies erreicht werden.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 geht von einem Jahresüber-
schuss von 2.763 T€ aus. Negative Effekte sind auf höhere Vertriebs-
aufwendungen zurückzuführen. Positiv wirkt sich ein höheres Beteili-
gungsergebnis an der TWS Netz GmbH aus.

Im Jahr 2015 wurde ein Projekt zur Entwicklung und Etablierung einer 
IT-Strategie und eines Geschäftsprozessmanagements gestartet. Ziel 
dieses Projektes ist es, die Geschäftsprozesse und die Informations- 
und Kommunikationstechnologie im gesamten TWS Konzern opti-
miert und zukunftssicher auszurichten, um die Effizienz zu erhöhen 
sowie den zukünftigen Anforderungen gerecht werden zu können. 
Diese sind insbesondere Herausforderungen aus Energiewende und 
Energiemarktregulierung. 2016 konnte bei diesem „Unternehmens-
projekt 2018“ die Ausschreibung für eine neue Unternehmenssoft-
ware abgeschlossen werden. In 2017 wird die Implementierung, 
Datenmigration und Einführung der neuen Unternehmenssoftware 
erfolgen. In 2018 erfolgt die Live-Schaltung des neuen Systems. Hier-
durch wird der TWS-Konzern bis 2018 schrittweise auf die Erhöhung 
der Effizienz und Effektivität der Geschäftsprozesse ausgerichtet.

Der Emittent ist in seinem Kernversorgungsgebiet in Oberschwaben 
solide aufgestellt, sodass hier keine einschneidenden Veränderungen 
während der Laufzeit der Vermögensanlagen zu erwarten sind. Au-
ßerhalb von Oberschwaben verwendet der Emittent die Zweitmar-
ken „susiGas“ und „susiStrom“ der susiEnergie GmbH. Hier geht der 
Emittent in den nächsten Jahren von steigenden Versorgungszahlen 
aus.

Die Geschäftsführung erwartet – unter Berücksichtigung der vorge-
nannten Aspekte – für das Jahr 2017 Ergebnisse knapp unterhalb 
des Niveaus des Jahres 2015 mit steigender Tendenz im Planungszeit-

raum bis 2020. Die Geschäftsaussichten des Emittenten sind positiv. 
Es können vielfach regional und überregional Projekte zur Energiege-
winnung aus regenerativen Quellen realisiert werden. Abhängig von 
der Identifizierung derartiger Projekte und Investitionsmöglichkeiten 
des Emittenten können noch im Jahr 2017 entsprechende Projekte 
realisiert werden.

Im Jahr 2021 gehen die Ergebnisse des Emittenten zurück. Begründet 
ist dieser Rückgang durch hohe Aufwandspositionen durch das Basis-
jahr in der Stromversorgung. Bis 2023 steigen die Ergebnisse wieder 
auf das Niveau von 2020 an.

Auswirkungen der Geschäftsaussichten auf die Fähigkeit zur 
Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlagen
Maßgeblich für die Fähigkeit zur Zins- und Rückzahlung der Vermö-
gensanlagen an den Anleger sind ein ausreichender jährlicher Bilanz-
gewinn und eine ausreichende Liquidität des Emittenten.

Derzeit ist in der Risikoanalyse ein Szenario, dass der Emittent nicht 
fähig ist, der Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlagen vollum-
fänglich nachzukommen, nicht absehbar. Das Ergebnis des Emitten-
ten ist im Wesentlichen von vier Ergebnistreibern abhängig. Diese 
sind das Beteiligungsergebnis an der TWS Netz GmbH, der Energie-
vertrieb, die Sparte Stromerzeugung und der Wasservertrieb.

Marktaussichten
Die maßgeblichen Einflussgrößen auf das wirtschaftliche Ergebnis des 
Emittenten sind dessen Marktaussichten in den verschiedenen Ge-
schäftsbereichen.
• Die von der TWS Netz  GmbH abzuführenden Ergebnisse sind 

zum großen Teil von den regulatorischen Vorgaben der Anreiz-
regulierung abhängig. Selbst in einem Worst-Case-Szenario im 
Betrachtungszeitraum bis 2023 in dem der Emittent von sehr 
hohen Netzentgeltkürzungen durch den Regulierer ausgeht, 
wäre das abzuführende Ergebnis an den Emittenten stets po-
sitiv, sodass hierdurch kein existenzgefährdendes Risiko für den 
Emittenten besteht.

• Der Energievertrieb des Emittenten gliedert sich in Strom-, Gas- 
und Wärmevertrieb auf. Trotz eines hohen Wettbewerbsdrucks 
befindet sich der Emittent in den letzten Jahren auf Wachstums-
kurs, sodass für die Zukunft im schlechtesten Fall mit Ergebnis-
beiträgen in einer Größenordnung von 1,2 Mio. € zu rechnen 
ist.

• Die Sparte Stromerzeugung ist beim Emittenten sehr breit auf-
gestellt u. a. bestehend aus PV-Anlagen und Windkraft. Das 
Risiko dieser Sparte besteht in der Witterungsabhängigkeit, 
sodass es aufgrund schlechter Sonneneinstrahlung und Wind-
verhältnisse zu Ertragsreduzierungen oder Ertragsausfällen 
kommen kann. Ein Risikoausgleich erfolgt durch Investitionen 
in unterschiedliche, teils gegenläufige Medien (Photovoltaik, 
Windkraft), Anlagen verschiedener Hersteller sowie an verschie-
denen Standorten (Risikodiversifikation). Der Emittent erwartet 
ab dem Jahr 2018 nach Anlaufverlusten ein positives Ergebnis in 
der Sparte „Stromerzeugung“, sodass ab diesem Zeitpunkt den 
Anlegern neben der Basisverzinsung auch eine Gewinnbeteili-
gung an dieser Sparte gezahlt werden kann (gem. § 6 der Ge-
nussrechtsbedingungen, siehe Seite 96 des Verkaufsprospekts).

• Die Sparte Wasservertrieb stellt beim Emittenten seit Jahren ein 
sehr stabiles Geschäft dar. Bei den Wasserpreisen, die unter der 
Aufsicht der Landeskartellbehörde stehen, liegt der Emittent im 

Mittelfeld der baden-württembergischen Versorger. Der Emit-
tent rechnet in der Zukunft mit ähnlichen Erträgen in diesem 
Bereich, da mit Eingriffen der Landeskartellbehörde nicht zu 
rechnen ist. Die Absatzmengen sind konstant, sodass auch in 
der Zukunft nicht mit einer Veränderung zu rechnen ist.

Branchenspezifische Änderungen
Unter branchenspezifischen Änderungen versteht der Emittent eine 
Veränderung des Versorgungskundenbestands aufgrund von üb-
licher Fluktuation im Rahmen des bestehenden Wettbewerbs. Der 
Emittent geht während der Laufzeit der Vermögensanlagen nicht von 
einschneidenden branchenspezifischen Änderungen aus, die die Fä-
higkeit des Emittenten zur Zins- und Rückzahlung der Vermögensan-
lagen an den Anleger beeinträchtigten könnten.

Emissions- und Investitionsverlauf
Der Emittent plant aus den angebotenen Vermögensanlagen einen 
Mittelzufluss während der Gültigkeit des Verkaufsprospekts von 
6 Mio. €. Bei erhöhter Nachfrage kann der Emittent eine Erhöhungs-
option auf insgesamt 10 Mio. € wahrnehmen. Das über die Vermö-
gensanlagen akquirierte Kapital wird ausschließlich in Erneuerbare-
Energien-Projekte bis zum Jahr 2023 investiert werden. Bei diesen 
Investitionen handelt es sich um eigene Stromerzeugungsprojekte 
des Emittenten und Stromerzeugungsprojekte dritter Unternehmen, 
an denen der Emittent beteiligt ist oder sich beteiligen wird. Zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung hat der Emittent die Anlageobjekte, 
in die das über die Vermögensanlagen akquirierte Kapital investiert 
werden soll noch nicht identifiziert (Blind-Pool).

Rechtliche und steuerliche Änderungen
Die Tochtergesellschaft des Emittenten, die TWS Netz GmbH, un-
terliegt im Geschäftsbereich als Verteilnetzbetreiber der Strom- und 
Gasnetze den netzregulatorischen Rahmenbedingungen der Lan-
desregulierungsbehörde Baden-Württemberg bzw. der Bundesnetz-
agentur. Nach wie vor geht der Emittent davon aus, dass rechtliche 
oder steuerliche Änderungen die Ergebnisentwicklung nur teilweise 
beeinträchtigten können, die Zins- und Rückzahlungen der Vermö-
gensanlagen an den Anleger in jedem Fall aber nicht tangiert wird.

Zusammenfassung
Aufgrund der breiten und diversifizierten Aufstellung des Emitten-
ten werden im laufenden Jahr und in den Folgejahren respektable 
Jahresüberschüsse erwartet; wirtschaftliche Einbußen oder Minder-
einnahmen einzelner Bereiche und/oder verbundener Unternehmen 
haben nur geringe Auswirkungen auf das Gesamtergebnis. Insofern 
kann davon ausgegangen werden, dass die Planrechnungen so oder 
mit leichten Abweichungen erreicht und die Zahlung der Dividenden 
und Renditen an Gesellschafter bzw. Anleger geleistet werden kann.

Negative Abweichungen in den Planzahlen des Emittenten haben 
dann eine Auswirkung auf die Fähigkeit zur Zins- und Rückzahlung 
der Vermögensanlagen, wenn das Jahresergebnis des Emittenten 
entgegen der Prognosen so stark einbrechen würde, dass ein erwirt-
schafteter Jahresüberschuss entweder geringer als die versprochene 
Verzinsung, Null ist oder ein Jahresfehlbetrag erwirtschaftet wird. In 
diesen Fällen erhält der Anleger eine entsprechend geringere bzw. 
keine Zinszahlung. 

Weist der Emittent in einem oder mehreren Jahresabschlüssen einen 
Bilanzverlust aus oder wird sein Kommanditkapital zurückgeführt, so 

vermindert sich der Rückzahlungsanspruch des Anlegers unmittelbar 
anteilig und zwar insgesamt in dem Umfang, in dem diese Verlus-
te nicht von Eigenkapitalbestandteilen getragen werden können, die 
gegen Ausschüttungen nicht besonders geschützt sind. Bilanzverlus-
te werden zunächst mit den Rücklagen des Emittenten verrechnet. 
Sind diese vollständig aufgezehrt, wird eine Verlustverrechnung mit 
dem Genussrechtskapital vorgenommen. Endet ein Genussrecht ei-
nes Anlegers und besteht zum Beendigungzeitpunkt noch eine Ver-
lustverrechnung, hat dies Auswirkungen auf die Fähigkeit des Emit-
tenten zur Rückzahlung der Vermögensanlage. In diesem Fall erhält 
der Anleger eine um den Verlustanteil reduzierte Rückzahlung.

Zudem ist die Liquiditätslage des Emittenten zu den Fälligkeitszeit-
punkten der Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlagen maß-
geblich. Weicht die prognostizierte Liquidität des Emittenten so stark 
ab, dass diese nicht ausreicht, um fällige Zins- und Rückzahlung der 
Vermögensanlagen leisten zu können, beeinträchtigt dies die Fähig-
keit des Emittenten, Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlagen 
an den Anleger zu leisten. In diesem Fall erhält der Anleger solange 
keine Zins- und Rückzahlung bis die Liquiditätslage des Emittenten 
eine Zahlung zulässt.

Für den Emittenten sind jedoch auch bei einer maximal konservativen 
Betrachtungsweise der wirtschaftlichen Entwicklung des Emittenten 
keine Szenarien denkbar, in denen die wirtschaftliche Entwicklung 
des Emittenten derart massiv von den Planzahlen abweichen könnte, 
um eine Auswirkung auf die Fähigkeit des Emittenten zur Zins- und 
Rückzahlung der Vermögensanlagen an den Anleger zu haben.

Der Emittent sieht sich in der Lage, die fälligen Zinszahlungen der 
Vermögensanlagen und im Falle von Kündigungen der Genussrechte 
durch Anleger auch die fälligen Rückzahlungen der Vermögensanla-
gen zum einen aus dem Free-Cashflow oder den Kapitalrücklagen 
zu bedienen. Gegebenenfalls kann der Emittent zum Bedienen der 
Zins- und Rückzahlungen der Vermögensanlagen entsprechendes 
Fremdkapital aufnehmen, zumal der Emittent im Bonitätsrating ein 
Investment Grade aufweist.

Ergebnis
Treten die vom Emittenten erwarteten und in den nachstehenden 
Prognosen zur Vermögens,- Ertrags- und Finanzlage des Emittenten 
dargestellten Geschäftsaussichten ein, wird der Emittent in der Lage 
sein, die jährliche Verzinsung der Vermögensanlagen und die Rück-
zahlung der Vermögensanlagen zum Laufzeitende leisten zu können.

Hinweis
Die nachfolgenden Planzahlen und Prognoserechnungen wurden  
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften (Handelsgesetz-
buch, HGB) auf Basis von Daten des internen Rechnungswesens  auf-
gestellt und sind ungeprüft. 

Diese Zukunftsprognosen beruhen auf den Erwartungen und An-
nahmen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung über gewisse Ereignisse und Handlungen und sind daher mit 
 erheblichen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund dieser Unsicherheiten 
ist es möglich, dass die Prognoserechnungen von der tatsächlichen 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage abweichen.  

Die in den Planungsrechnungen dargestellten Kennzahlen Roher-
trag, Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisa-
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tion (EBITDA), Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT), Finanzergebnis, 
Ergebnis vor Steuern (EBT) und Ergebnis nach Steuern vor Anteilen 
Minderheitsgesellschafter sind nicht nach Handelsgesetzbuch (HGB) 
definiert. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass nicht alle 
Unternehmen diese Kennzahlen in gleicher Weise berechnen und da-
durch die vom Emittenten ausgewiesenen Kennzahlen mit ähnlich 
bezeichneten Kennzahlen, die von anderen Unternehmen verwendet 
werden, nicht notwendigerweise vergleichbar sind.

Die Geschäftsführung des Emittenten stellt die nicht nach HGB defi-
nierten Kennzahlen Rohertrag, EBITDA, EBIT, Finanzergebnis, Ergeb-
nis vor Steuern (EBT) und Ergebnis nach Steuern vor Anteilen Minder-
heitsgesellschafter dar, die nicht im Jahresabschluss des Emittenten 
enthalten sind. Diese Kennzahlen dürfen nicht als Alternative oder 
isolierte Angabe zu Finanzangaben wie dem Ergebnis der gewöhnli-
chen Geschäftstätigkeit oder anderen, dem HGB entsprechenden Er-
tragskennzahlen betrachtet werden.

Planbilanzen (Seiten 20/21 des Verkaufsprospekts)
Gegründet wurden die Planbilanzen der Jahre 2017 bis 
2023 auf den geprüften und festgestellten Bilanzen der  
Vorjahre 2014 und 2015 (siehe Seiten 60/61 des Verkaufsprospekts).
Das geplante Anlagevermögen des Emittenten wird zum 31.12.2017 
91.524 T€ betragen und auf 100.126 T€ zum 31.12.2023 steigen. 
Dies resultiert zu einem großen Teil aus den wesentlichen Investitio-
nen des Emittenten in Sachanlagen, hier vor allem Erneuerbare-Ener-
gien-Projekte. Die Finanzanlagen bleiben zwischen 2017 und 2023 
mit Beträgen zwischen 43.671 T€ bis 45.171 T€ stabil.

Das Umlaufvermögen wird in den Jahren bis 2023 bei Beträgen von 
15.729 T€ bis 19.608 T€ leicht ansteigen. Für die Zins- und Rück-
zahlung der angebotenen Vermögensanlagen ist eine ausreichende 
Liquidität des Emittenten maßgeblich, die sich in der Position „Kas-
senbestand und Guthaben bei Kreditinstituten“ widerspiegelt. Hier 
geht der Emittent von einer stabilen Liquiditätslage bei Beträgen zwi-
schen 390 T€ und 2.462 T€ aus. Der Emittent hat aus bereits erfolg-
ten Emissionen Genussrechtskapital in Höhe von 7.974 T€ mit einer 
durchschnittlichen jährlichen Verzinsung von etwa 3,0 % aufgenom-
men (siehe "Übersicht über die bisher ausgegebenen Wertpapie-
re oder Vermögensanlagen", Seiten 36/37 des Verkaufsprospekts). 
Aufgrund der angebotenen Vermögensanlagen und weiterer pros-
pektfreier Emissionen von Genussrechten erwartet der Emittent bis 
Ende 2019 eine Steigerung des Genussrechtskapitals auf 16.971 T€ 
und bis Ende 2023 auf 19.971 T€. Bei einer anzunehmenden durch-
schnittlichen Verzinsung von 3,0 % bis 3,2 % geht der Emittent von 
jährlichen Zinszahlungen an Anleger bis 2019 voraussichtlich in Höhe 
von 509.130 € bis 543.072 € und bis 2023 voraussichtlich in Höhe 
von 599.130 € bis 693.072 € aus. Die vorstehenden prognostizierten 
Zinszahlungen des Emittenten sind Bestandteil der Verbindlichkeiten 
des Emittenten (siehe Plan-Bilanzen, „Verbindlichkeiten ggü. Kredit-
instituten und Anleihen", Seiten 20/21 des Verkaufsprospekts).

Die zukünftigen Investitionen des Emittenten in Sachanlagen sind zum 
überwiegenden Teil fremdfinanziert. Dennoch werden die Verbindlich-
keiten des Emittenten in den Jahren 2017 bis 2023 bei Beträgen von 
48.625 T€ bis 58.238 T€ weitgehend stabil bleiben, da der Emittent 
neben der Aufnahme von Fremdkapital zeitgleich Tilgungsleistun-
gen auf bestehende Fremdkapitalverbindlichkeiten vornehmen wird. 
 

Die Bilanzsummen der Jahre 2017 bis 2023 bewegen sich investi-
tionsbedingt zwischen 105.457 T€ und 121.549 T€.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen (Seiten 22/23 des Verkaufspro-
spekts)
Die Umsatzerlöse des Emittenten werden von 97.597  T€ im Jahr 
2017 auf 110.150 T€ im Jahr 2023 steigen. Auch die Umsatzerlöse 
der Sparte Stromerzeugung werden von 6.173 T€ im Jahr 2017 auf 
8.952 T€ im Jahr 2023 steigen. 
Für die jährliche Zinszahlung aus den angebotenen Vermögensan-
lagen ist ein Jahresüberschuss des Emittenten in Höhe der Verzin-
sung der Genussrechte Voraussetzung. Der Emittent erwartet in den 
Jahren 2017 bis 2023 Jahresüberschüsse von rund 2,8  Mio.  € bis 
5,2 Mio. €. Ab dem Jahr 2018 erwartet der Emittent ein positives 

Jahresergebnis in der Sparte Stromerzeugung, was zur Auszahlung 
der Bonusverzinsung an die Anleger führen wird.

Für eine Bonusverzinsung ist das Jahresergebnis der Sparte "Strom-
erzeugung" des Emittenten maßgeblich. Auf eine detaillierte Dar-
stellung der gesonderten wirtschaftlichen Entwicklung der Sparte 
"Stromerzeugung" hat der Emittent nachfolgend verzichtet, jedoch 
die zu erwartenden Jahresgewinne in der nachstehenden Tabelle dar-
gestellt.

Jahr Jahresgewinn (PROGNOSE)

2017 - 537.000 €

2018 128.000 €

2019 190.000 €

2020 321.000 €

2021 357.000 €

2022 424.000 €

2023 835.000 €

Der Anleger erhält eine Bonusverzinsung in Höhe von 1/60.000 des 
Spartengewinns "Stromerzeugung" pro Genussrecht. Der Emittent 
erwartet, dass noch bis einschließlich 2017 die Sparte "Stromerzeu-
gung" keinen Gewinn ausweisen wird. Ab dem Jahr 2018 bis 2023 
erwartet der Emittent einen jährlich steigenden Spartengewinn.

Plan-Kapitalflussrechnungen (Seiten 24/25 des Verkaufsprospekts)
Aufgrund der Investitionen in Sachanlagen plant der Emittent in sei-
ner Kapitalflussrechnung einen Finanzmittelbedarf von 12 Mio. € in 
2017, 11 Mio. € in 2019, 7 Mio. € in 2020 und 6 Mio. € in 2022. Der 
jährliche Finanzmittelbedarf setzt sich wie folgt zusammen: Im Jahr 
2017 aus 9 Mio. € durch Einzahlungen aus Begebung von Genuss-
rechtskapital und 3 Mio. € durch Einzahlungen aus der Aufnahme 
von Krediten, im Jahr 2019 aus 11 Mio. € durch Einzahlungen aus 
der Aufnahme von Krediten, im Jahr 2020 aus 3 Mio. € durch Einzah-
lungen aus Begebung von Genussrechtskapital und 4 Mio. € durch 
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und im Jahr 2022 aus 
6 Mio. € durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten. Der 
Finanzmittelbedarf wird durch die Ausgabe der angebotenen Vermö-
gensanlagen, weiteren prospektfreien Vermögensanlagen und der 
Aufnahme von Krediten gedeckt. Dabei werden auch endfällige Kre-
dite durch Neufinanzierungen abgelöst.

 

Planzahlen (Seiten 26/27 des Verkaufsprospekts)
Der Emittent plant im Zeitraum von 2017 bis 2023 eine Investition 
in Erneuerbare Energien als Eigenprojekte in Höhe von 25.230 T€. 
Insgesamt will der Emittent im Zeitraum von 2017 bis 2023 Investiti-
onen in Höhe von 48.200 T€ vornehmen. Der Emittent unterhält als 
Energieversorger kein klassisches produzierendes Gewerbe, weshalb 
die Produktion mit Null ausgewiesen ist.
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Voraussichtliche Vermögenslage der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG Jahre 2017 - 2023 (PROGNOSE)

Plan-Bilanzen

in T€ 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

AKTIVA

A. Anlagevermögen 91.524 89.631 98.139 102.532 99.259 103.611 100.126

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 68 117 166 216 216 216 216

II. Sachanlagen 47.785 45.343 53.302 57.144 53.871 58.224 54.739

III. Finanzanlagen 43.671 44.171 44.671 45.171 45.171 45.171 45.171

B. Umlaufvermögen 17.270 15.729 17.911 18.048 17.975 17.841 19.608

I. Vorräte 3 3 3 3 3 3 3

II. Forderungen und sonstige Verbindlichkeiten 14.804 15.127 16.244 16.333 16.955 17.448 18.262

   1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 11.668 11.956 11.345 11.566 12.267 12.267 12.843

   2. Forderungen ggü. verbundenen Unternehmen 1.247 1.282 2.982 2.828 2.775 3.268 3.507

   3. Forderungen ggü. Unternehmen, mit denen ein  
       Beteiligungsverhältnis besteht

600 600 600 600 600 600 600

   4. Forderungen ggü. Gesellschaftern 857 856 882 905 879 879 879

   5. Sonstige Vermögensgegenstände 433 433 433 433 433 433 433

III. Wertpapiere 0 0 0 0 0 0 0

IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 2.462 599 1.664 1.712 1.018 390 1.343

C. Rechnungsabgrenzungsposten 98 98 98 98 98 98 98

Summe Aktiva 108.891 105.457 116.148 120.677 117.332 121.549 119.832

in T€ 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

PASSIVA

A. Eigenkapital 50.758 52.086 53.387 57.684 58.764 59.913 61.187

I. Feste Kapitalanteile der Kommanditisten 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300

II. Genussrechtskapital 16.971 16.971 16.971 19.971 19.971 19.971 19.971

III. Rücklagen 31.487 32.815 34.116 35.413 36.493 37.642 38.916

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 154 143 131 120 108 97 97

C. Rückstellungen 5.840 4.605 4.620 4.636 4.651 4.666 4.682

I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.373 1.389 1.404 1.420 1.435 1.450 1.466

II. Steuerrückstellungen 0 0 0 0 0 0 0

III. Sonstige Rückstellungen 4.466 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216

D. Verbindlichkeiten 52.140 48.625 58.010 58.238 53.809 56.874 53.867

     davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr 14.412 15.138 17.794 17.990 17.450 17.417 18.026

I. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten und Anleihen 40.536 36.818 44.017 44.133 40.246 42.851 39.346

   davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.718 3.718 3.801 3.885 3.887 3.394 3.505

II. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen 4.586 4.763 5.094 5.246 5.508 5.672 5.751

III. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen 910 386 0 0 0 0 0

IV. Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein  
    Beteiligungsverhältnis besteht

278 278 278 278 278 278 278

V. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern 2.073 2.484 4.405 4.390 3.742 3.945 4.323

VI. Sonstige Verbindlichkeiten 3.757 3.895 4.215 4.192 4.034 4.127 4.169

E. Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 0 0 0 0

F. Passive latente Steuern 0 0 0 0 0 0 0

Summe Passiva 108.891 105.457 116.148 120.677 117.332 121.549 119.832
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Voraussichtliche Ertragslage der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG Jahre 2017 - 2023 (PROGNOSE)

Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen

in T€ 01.01. - 31.12.2017 01.01. - 31.12.2018 01.01. - 31.12.2019 01.01. - 31.12.2020 01.01. - 31.12.2021 01.01. - 31.12.2022 01.01. - 31.12.2023

Umsatzerlöse 97.597 100.918 98.187 101.403 105.371 108.269 110.150

Andere aktivierte Eigenleistungen 25 25 25 25 25 25 25

Gesamtleistung 97.622 100.943 98.212 101.428 105.396 108.294 110.175

Materialaufwand 83.534 86.067 82.832 85.691 89.196 91.679 92.998

Rohertrag 14.088 14.876 15.380 15.737 16.200 16.615 17.177

Personalaufwand 4.967 5.091 5.218 5.349 5.714 6.089 6.478

Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.656 2.781 2.565 2.520 2.537 2.522 2.543

Sonstige betriebliche Erträge 1.292 134 134 134 201 270 274

Sonstige Steuern 4 4 4 4 4 4 4

EBITDA 6.753 7.134 7.726 7.998 8.145 8.270 8.426

Abschreibungen 1) 3.451 3.893 4.211 4.528 4.653 5.028 4.865

EBIT 3.302 3.241 3.515 3.470 3.493 3.242 3.561

Finanzergebnis 69 943 3.202 3.189 2.007 2.673 2.976

   davon Beteiligungserträge 2) 1.386 2.340 4.556 4.491 3.403 4.043 4.332

   davon Zinsen und ähnliche Erträge 487 499 528 597 597 597 597

   davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.471 1.365 1.328 1.342 1.328 1.303 1.289

   davon Vergütung für Genussrechtskapital 334 531 553 556 664 664 664

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.371 4.184 6.717 6.659 5.500 5.915 6.537

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0

Ergebnis vor Steuern (EBT) 3.371 4.184 6.717 6.659 5.500 5.915 6.537

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 451 581 907 892 750 804 882

Ergebnis nach Steuern vor Anteilen Minderheitsgesellschafter 2.920 3.603 5.810 5.767 4.750 5.111 5.656

Gewinnanteil fremder Gesellschafter - 157 - 291 - 604 - 580 - 427 - 517 - 558

Ergebnis nach Steuer nach Anteilen Minderheitsgesellschafter 2.763 3.312 5.206 5.186 4.323 4.594 5.098

1) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen zuzüglich Abschreibungen auf Finanz-
anlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

2) Erträge aus Gewinnabführungsvertrag zuzüglich Erträge aus Beteiligungen
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Angaben über die Auswirkungen auf die Fähigkeit zur Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlagen

Voraussichtliche Finanzlage der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG Jahre 2017 - 2023 (PROGNOSE)

Plan-Cashflow-Rechnungen

in T€ 01.01. - 31.12.2017 01.01. - 31.12.2018 01.01. - 31.12.2019 01.01. - 31.12.2020 01.01. - 31.12.2021 01.01. - 31.12.2022 01.01. - 31.12.2023

Periodenergebnis 2.763 3.312 5.206 5.186 4.323 4.594 5.098

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 3.451 3.893 4.211 4.528 4.653 5.082 4.865

Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen - 225 - 1.235 15 15 15 15 15

Auflösung empfangener Investitions- u. Ertragszuschüsse - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 0

Gewinn (+)/Verlust (-) aus Anlageabgängen 0 0 0 0 0 0 0

Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge 0 0 0 0 0 0 0

Jahres-Cashflow 5.979 5.958 9.422 9.718 8.979 9.625 9.978

Zunahme (+)/Abnahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Aktiva

- 295 - 323 - 1.117 - 89 - 622 - 493 - 814

Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
sowie anderer Passiva

1.272 - 209 265 128 105 256 121

Veränderung des Working Capital 977 - 531 - 851 39 - 517 - 237 - 693

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 6.955 5.427 8.570 9.757 8.462 9.388 9.284

Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen - 10.065 - 1.445 - 12.165 - 8.365 - 1.375 - 9.375 - 1.375

Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen - 55 - 55 - 55 - 55 - 5 - 5 - 5

Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen - 3.800 - 500 - 500 - 500 0 0 0

Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0

Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen 
Anlagevermögens

0 0 0 0 0 0 0

Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0

Erhaltene Zuschüsse 0 0 0 0 0 0 0

Cashflow aus der Investitionstätigkeit - 13.920 - 2.000 - 12.700 - 8.920 - 1.380 - 9.380 - 1.380

Free Cashflow - 6.965 3.427 - 4.150 837 7.082 8 7.904

Auszahlungen an Unternehmenseigner - 1.748 - 1.573 - 1.984 - 3.905 - 3.890 - 3.242 - 3.445

Einzahlungen (+) aus Kapitalzuführungen 0 0 0 0 0 0 0

Einzahlungen (+)/Rückzahlung (-) aus der Begebung von Genussrechtskapital 9.000 0 0 3.000 0 0 0

Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Krediten 3.000 0 11.000 4.000 0 6.000 0

Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten - 3.718 - 3.718 - 3.801 - 3.885 - 3.887 - 3.394 - 3.505

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 6.534 - 5.291 5.215 - 789 - 7.777 - 636 - 6.951

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds - 430 - 1.863 1.065 48 - 695 - 628 954

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2.893 2.462 599 1.664 1.712 1.018 390

Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Kasse) 2.462 599 1.664 1.712 1.018 390 1.343

2524



Angaben über die Auswirkungen auf die Fähigkeit zur Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlagen

Planzahlen der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG Jahre 2017 - 2023 (PROGNOSE)

Plan-Investitionen

in T€ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe

2017 - 2023

Stromerzeugung (Investitionen in Erneuerbare Energien) 8.950 280 8.000 0 0 8.000 0 25.230

Stromerzeugung (Beteiligungen in Erneuerbare Energien) 3.800 0 0 0 0 0 0 3.800

Wärme (Investitionen in Erzeugungsanlagen und Wärmenetz) 1.060 1.110 1.110 1.310 1.320 1.320 1.320 8.550

Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemeinsame Anlagen 110 110 3.110 7.110 60 60 60 10.620

Summe 13.920 1.500 12.220 8.420 1.380 9.380 1.380 48.200

Weitere Planzahlen

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Produktion 0 0 0 0 0 0 0

Umsatzerlöse in T€ 97.597 100.918 98.187 101.403 105.371 108.269 110.150

HGB-Ergebnis in T€ 2.763 3.312 5.206 5.186 4.323 4.594 5.098
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Wesentliche tatsächliche und rechtliche Risiken 

Allgemeine Hinweise
Nachfolgend werden die Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb 
der angebotenen Genussrechtsbeteiligungen dargestellt. Bei dem im 
Rahmen dieser Genussrechte angelegten Geldes handelt es sich um 
Wagniskapital, weshalb das Angebot nicht für Anleger geeignet ist, 
die eine festverzinsliche Kapitalanlage mit einer feststehenden Rück-
zahlungshöhe und uneingeschränkter Veräußerbarkeit suchen.

Eine Genussrechtsbeteiligung stellt eine unternehmerische Investiti-
on dar, bei der die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung ungewiss ist. Es werden daher keine 
Zusicherungen im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung ab-
gegeben. Unabhängig von der Planung können die wirtschaftlichen 
Erwartungen dieser Vermögensanlagen durch Ereignisse im rechtli-
chen, steuerrecht lichen oder wirtschaftlichen Bereich negativ beein-
flusst werden.

Im Folgenden werden die wesentlichen Risiken im Zusammenhang 
mit den Vermögensanlagen thematisch gegliedert und erläutert. 
Die Reihenfolge der aufgeführten Risiken lässt keine Rückschlüsse auf 
die Wahrscheinlichkeit ihres tatsächlichen Eintretens zu. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass sich aus der persönlichen Situation des 
Anlegers weitere Risiken ergeben. Die Höhe des angelegten Kapitals 
sollte daher den wirtschaftlichen Verhältnissen des Anlegers entspre-
chen und nur einen unwesentlichen Teil seines Gesamtvermögens 
ausmachen. Lassen Sie alle Risiken in Ihre Investitionsentscheidung 
einfließen.

MAXIMALES RISIKO
Das maximale Risiko des Anlegers besteht in einer (Privat)In-
solvenz. 

Hat der Anleger seine Vermögensanlage vollständig oder teil-
weise fremdfinanziert, bleibt er trotz eines teilweisen oder 
vollständigen Verlusts der Vermögensanlage/n verpflichtet, 
die von ihm aufgenommenen Fremdmittel zurückzuführen 
und dafür anfallende Zinsen und Kosten aus seinem sonstigen 
Vermögen zu bezahlen. Zudem hat der Anleger die aus seiner 
Vermögensanlage resultierenden Steuerzahlungsverpflichtun-
gen aus seinem sonstigen Vermögen zu bezahlen. Kann er die 
vorstehenden Zahlungsverpflichtungen nicht aus seinem sons-
tigen Vermögen bestreiten, besteht das maximale Risiko des 
Anlegers in einer (Privat)Insolvenz.

Risiken der Genussrechte
INSOLVENZRISIKO/RISIKO DES TOTALVERLUSTES
Wird über das Vermögen des Emittenten das Insolvenzverfahren er-
öffnet, sind sämtliche Ansprüche der Anleger auf Zahlung der Ba-
sisverzinsung, auf eine Gewinnbeteiligung und auf Rückzahlung der 
Genussrechtsbeteiligung nachrangig zu den Verbindlichkeiten des 
Emittenten gegenüber Dritten. Zahlungen an die Anleger erfolgen 
solange nicht, bis alle Ansprüche Dritter vollständig befriedigt sind. 
Für den Anleger kann dies zur Folge haben, dass der Emittent im Falle 
einer Insolvenz nicht in der Lage ist, der Verpflichtung zur Zins- und/

oder  Rückzahlung  der Vermögensanlagen nachzukommen. Damit 
kann für den Anleger ein Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Ka-
pitals eintreten.

AUSZAHLUNGSRISIKO
Die Auszahlung der Zinsen steht unter dem Vorbehalt des Jahres-
ergebnisses und einer ausreichenden Liquidität des Emittenten. Sind 
das Jahresergebnis und/oder die Liquidität des Emittenten nicht aus-
reichend, um die Basisverzinsung in voller Höhe zu leisten,  reduziert 
sich der auszuzahlende Betrag in diesem Geschäftsjahr entsprechend. 
Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die wirtschaftli-
che Entwicklung des Emittenten dauerhaft hinter den Erwartungen 
zurückbleibt, so dass nicht ausgezahlte oder gutgeschriebene Zins-
ansprüche auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht geleistet werden 
können. Für den Anleger kann dies daher zur Folge haben, dass er 
keine oder nur eine geringere Zins- und/oder Rückzahlung der Ver-
mögensanlagen erhält und damit ein Teil- oder Totalverlust des einge-
setzten Kapitals eintritt.

RÜCKZAHLUNGSRISIKO/LIQUIDITÄTSRISIKO
Da die Genussrechte am Verlust des Emittenten teilnehmen, erfolgt 
die Rückzahlung vorbehaltlich einer Verlustteilnahme zum Nennwert. 
Sind der Genussrechtsbeteiligung eines Anlegers zum Zeitpunkt der 
Beendigung des Genussrechtsvertrages Verluste zugewiesen worden, 
so wird die Genussrechtsbeteiligung in Höhe des um den Verlustanteil 
verminderten Nennwertes zurückgezahlt. Der Verlustanteil kann da-
bei so hoch ausfallen, dass die Rückzahlung der Vermögensanlagen 
auf Null reduziert wird. Für den Anleger kann dies zur Folge haben, 
dass er sein eingesetztes Kapital teilweise oder vollständig verlieren 
kann.

Sollte eine Vielzahl von Anlegern ihre Genussrechtsbeteiligungen zum 
selben Termin kündigen, könnte dies dazu führen, dass die Liquidität 
des Emittenten für die Rückzahlung des gekündigten Kapitals nicht 
ausreicht. Die Geschäftsführung des Emittenten ist verpflichtet, alles 
zu unternehmen, um bis zum Rückzahlungstermin eine ausreichen-
de Liquidität beim Emittenten aufzubauen. Es besteht dennoch das 
Risiko, dass die Liquidität des Emittenten zum Rückzahlungstermin 
nicht ausreicht, um das gekündigte Kapital vollständig an die Anleger 
zurückzuzahlen. In diesem Falle kann die Rückzahlung der gekündig-
ten Genussrechtsbeteiligungen ausgesetzt werden, bis dem Emitten-
ten die notwendige Liquidität zur Verfügung steht. Die gekündigten 
Genussrechtsbeteiligungen werden dann erst an den Anleger ausge-
zahlt, wenn der Emittent wieder über ausreichende Liquidität verfügt. 
Für den Anleger kann dies daher zur Folge haben, dass das gekündig-
te Kapital zum Rückzahlungstermin nicht oder nicht vollständig aus-
gezahlt werden kann. Verfügt der Emittent auch zu keinem späteren 
Zeitpunkt nach dem Rückzahlungstermin mehr über eine ausreichen-
de Liquidität, kann dies für den Anleger zur Folge haben, dass er sein 
eingesetztes Kapital teilweise oder vollständig verlieren kann.

BLIND-POOL-RISIKO
Dem Emittenten ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch 
nicht bekannt, in welche weiteren Projekte der Stromerzeugung aus 

WESENTLICHE TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE RISIKEN 
im Zusammenhang mit den Vermögensanlagen gem. § 2 Abs. 2 VermVerkProspV

regenerativen Energien investiert wird. Insoweit handelt es sich um 
einen Blind-Pool. Die Qualität der Geschäftsführung des Emittenten 
und deren Fähigkeit, Unternehmen und Projekte, in die investiert 
werden soll, zu finden und zu bewerten, ist maßgeblich. Es werden 
Investitionskriterien festgelegt, die den Rahmen sämtlicher Investiti-
onsentscheidungen bilden und die Mindeststandards setzen, die von 
den Investitionsobjekten erfüllt sein müssen. Sind die Kriterien unge-
nau oder falsch spezifiziert, können Investitionen in unwirtschaftliche 
Unternehmen und Projekte erfolgen, sodass aus diesen Investitionen 
keine oder geringere Erträge als geplant an den Emittenten fließen 
oder das in diese Unternehmen und Projekte investierte Kapital teil-
weise oder vollständig verloren ist. Dies kann sich negativ auf das Er-
gebnis des Emittenten auswirken. Dies hat für den Anleger zur Folge, 
dass er keine oder eine geringere Zins- und/oder Rückzahlung der 
Vermögensanlagen erhält und damit ein Teil- oder Totalverlust des 
eingesetzten Kapitals eintritt.

HANDELBARKEIT/ÜBERTRAGUNG DER GENUSSRECHTE
Die ordentliche Kündigung der Genussrechtsbeteiligung, sowohl für 
den Emittenten als auch für die Anleger, ist erstmals zum 31.12.2023 
möglich. Eine frühere Veräußerung an Dritte ist nur mit Zustimmung 
des Emittenten möglich. Da es keinen geregelten Markt gibt, an dem 
Genussrechtsbeteiligungen gehandelt werden, und ein öffentlicher 
Handel mit den Genussrechtsbeteiligungen des Emittenten nicht 
vorgesehen ist, ist eine Veräußerung der Genussrechtsbeteiligungen 
schwierig oder gar nicht möglich, d. h. der Anleger muss sich selbst 
um einen Übernehmer bemühen. Eine rechtsgeschäftliche Übertra-
gung eines Genussrechts kann nur zum Geschäftsjahresende erfol-
gen. Ein weiteres damit zusammenhängendes Risiko ist, dass im Fal-
le einer Veräußerung ein deutlich unter dem Erwerbspreis liegender 
Verkaufspreis erzielt werden könnte. Für den Anleger kann dies zur 
Folge haben, dass er die Genussrechtsbeteiligung nicht vor Ablauf 
der vertraglichen Mindestlaufzeit veräußern kann oder bei Übertra-
gung der Genussrechtsbeteiligung einen deutlich geringeren Preis als 
den Erwerbspreis erzielt, was einen Teilverlust des eingesetzten Kapi-
tals bedeutet. 

PLATZIERUNGSRISIKO
Kann der Emittent das geplante Mindestemissionsvolumen von 
6,0 Mio. € nicht vollständig oder gar nicht während der Gültigkeit des 
Verkaufsprospekts platzieren, so besteht das Risiko, dass der Emittent 
die Umsetzung geplanter Anlageobjekte nicht, zeitversetzt oder nur 
im geringeren Umfang realisieren kann. Werden Anlageobjekte nicht, 
zeitversetzt oder in geringerem Umfang realisiert, kann der Emittent 
aus diesen Anlageobjekten keinen, späteren oder geringeren Kapi-
talrückfluss realisieren. Für den Anleger kann dies zur Folge haben, 
dass sich dies negativ auf das Ergebnis des Emittenten auswirkt und 
der Anleger geringere oder keine Zins- und/oder Rückzahlung der 
Vermögensanlagen erhält und damit ein Teil- oder Totalverlust des 
eingesetzten Kapitals eintreten kann.

VORZEITIGE SCHLIESSUNG
Der Emittent ist berechtigt, die Emission der Genussrechtsbeteiligung 
jeder zeit ohne Angabe von Gründen auch vor der vollständigen Plat-
zierung einzustellen. In diesem Fall steht ihm entsprechend weniger 
Genussrechtskapital für die Projektfinanzierung zur Verfügung. Dies 
kann dazu führen, dass aufgrund des geringeren Umfanges des ein-
geworbenen Genussrechtskapitals keine oder weniger Anlageob-
jekte realisiert werden und die Erträge des Emittenten in der Sparte 
Stromerzeugung entsprechend geringer ausfallen und damit auch 

das wirtschaftliche Ergebnis des Emittenten hinter den Planungen zu-
rückbleibt. Dadurch könnten die Zins- und / oder die Rückzahlung der 
Vermögensanlagen an die Anleger nicht, nicht in voller Höhe oder 
nicht zu den vorgesehenen Zeitpunkten oder die Zahlung einer Ge-
winnbeteiligung nicht oder im geringeren Umfang erfolgen und da-
mit ein Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten.

FREMDFINANZIERUNGSRISIKO
Dem Anleger steht es frei, seinen Anlagebetrag ganz oder teilwei-
se durch Fremdmittel, z.  B. Bankdarlehen, zu finanzieren. Die auf-
genommenen Fremdmittel müssen einschließlich damit verbundener 
Kosten (Zinsen, Kreditgebühren) vom Anleger zurückgeführt wer-
den, und zwar auch dann, wenn die wirtschaftliche Entwicklung des 
Emittenten nicht in der erwarteten Höhe eintritt. Eine Fremdfinan-
zierung der Genussrechtsbeteiligung erhöht damit das Gesamtrisiko 
der Vermögensanlagen. Für den Anleger kann dies zur Folge haben, 
dass er bei einem Teil- oder Totalverlust der Vermögensanlagen wei-
terhin die Verbindlichkeiten der Fremdfinanzierung zu tragen und 
diese aus seinem sonstigen Vermögen zu bestreiten hat, was bis zur  
(Privat)Insolvenz des Anlegers führen kann.

ANPASSUNG DER GENUSSRECHTSBEDINGUNGEN
Die Genussrechtsbedingungen sind so gestaltet, dass sie für die ge-
samte Laufzeit unverändert bestehen bleiben können. Zur Abwen-
dung eines Schadens für den Emittenten, und damit auch für die 
Anleger, ist es daher erforderlich, dass der Emittent die Genussrechts-
bedingungen - soweit die steuerliche Behandlung von Genussrechts-
beteiligungen betroffen ist - den geänderten steuerlichen Rahmenbe-
dingungen einseitig anpassen kann. Für den Anleger bedeutet dies, 
dass nicht sichergestellt ist, dass die vertraglichen Bedingungen über 
die gesamte Laufzeit des Vertrages unverändert bleiben und durch 
notwendige Änderungen die rechtliche Position des Anlegers ver-
schlechtert wird oder Anpassungen der Genussrechtsbedingungen 
zur Verringerung oder Ausfall der Zins- und/oder Rückzahlung der 
Vermögensanlagen an den Anleger führen und damit ein Teil- oder 
Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten kann.

STEUERLICHE RISIKEN
Das deutsche Steuerrecht ist im stetigen Wandel. Gesetzesänderun-
gen, Änderungen der Rechtsprechung und eine geänderte  Erlasslage 
der Finanzverwaltung können die Höhe der steuerlichen Ergebnisse, 
die Liquidität des Emittenten und damit den Anlageerfolg beeinflus-
sen. Der Emittent kann daher nicht vorhersagen, ob sich steuerliche 
Änderungen negativ auf die steuerliche Betrachtung der Genuss-
rechtsbeteiligung auswirken. Dies könnte negative Folgen für das Er-
gebnis des Emittenten haben und der Anleger damit geringere oder 
keine Zinszahlungen erhalten. Außerdem könnten den Anleger höhe-
re Steuerzahlungsverpflichtungen treffen als in diesem Verkaufspros-
pekt angenommen. Steuerzahlungsverpflichtungen würden für den 
Anleger einen geringeren Kapitalrückfluss nach Steuern zur Folge ha-
ben. Kann der Anleger die aus den Vermögensanlagen resultierenden 
Steuern nicht aus seinem sonstigen Vermögen bestreiten, kann dies 
zur (Privat)Insolvenz des Anlegers führen.

RECHTLICHE RISIKEN
Auch zivilrechtliche oder gesellschaftsrechtliche Änderungen in der 
Gesetzgebung oder Rechtsprechung können das wirtschaftliche Er-
gebnis des Emittenten negativ beeinflussen. Derartige Änderungen 
sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung für den Emittenten nicht 
vorhersehbar. Für den Anleger können zivilrechtliche oder gesell-
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Wesentliche tatsächliche und rechtliche Risiken 

schaftsrechtliche Änderungen in der Gesetzgebung oder Rechtspre-
chung zur Folge haben, dass er bei der Verwirklichung rechtlicher 
Risiken geringere oder keine Zins- und/oder Rückzahlung der Vermö-
gensanlagen erhält und damit ein Teil- oder Totalverlust des einge-
setzten Kapitals eintreten kann.

AUSGABE WEITERER VERMÖGENSANLAGEN
Da dem Emittenten das Recht zusteht, weitere Vermögensanlagen, 
die der Genussrechtsbeteiligung im Rang vorgehen können, zu emit-
tieren und der Anleger kein Bezugsrecht hat, besteht das Risiko, dass 
die Zins- und/oder Rückzahlung der Vermögensanlagen geringer aus-
fallen können. Für den Anleger kann dies zur Folge haben, dass durch 
die Emission weiterer Vermögensanlagen die Zins- und/oder Rückzah-
lung der Vermögensanlagen geringer oder vollständig ausfallen und 
damit ein Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten 
kann.

INFLATIONSRISIKO
Die Rückzahlung der Genussrechtsbeteiligung ist zum Nennwert 
vorgesehen. Eine Anpassung an eine Inflation, d.h. Geldentwertung 
wird nicht vorgenommen. Für den Anleger kann dies zur Folge ha-
ben, dass der reale Wert der Genussrechtsbeteiligung bei Rückzah-
lung unter dem Wert bei Abschluss des Vertrages liegen kann und der 
Anleger dadurch einen Vermögensschaden in Form eines Teilverlusts 
des eingesetzten Kapitals erleidet.

EIGENVERTRIEB DER VERMÖGENSANLAGEN
Die angebotenen Vermögensanlagen werden im Eigenvertrieb durch 
den Emittenten angeboten. Es wird keine Anlageberatung erbracht, 
weshalb der Emittent nicht beurteilt, ob die Vermögensanlagen den 
Anlagezielen des Anlegers entsprechen, ob die hieraus erwachsen-
den Anlagerisiken für den Anleger dessen Anlagezielen entsprechend 
finanziell tragbar sind und ob der Anleger mit seinen Kenntnissen 
und Erfahrungen die hieraus erwachsenden Anlagerisiken verstehen 
kann. Für den Anleger hat dies zur Folge, dass er in der Lage sein 
muss, selbst oder unter Zuhilfenahme Dritter anhand des Verkaufs-
prospekts zu beurteilen, ob die angebotenen Vermögensanlagen sei-
nen Anlagezielen entsprechen. Zeichnet der Anleger die angebote-
nen Vermögensanlagen ohne vorab - falls notwendig - fachkundigen 
Rat bei Dritten einzuholen, kann dies zur Folge haben, dass diese 
seinen Anlagezielen nicht entsprechen.

Unternehmerische Risiken des Emittenten
RÜCKABWICKLUNGSRISIKO BEI ÄNDERUNG DER VERTRAGS- 
ODER ANLAGEBEDINGUNGEN ODER DER TÄTIGKEIT DES EMIT-
TENTEN
Es besteht das Risiko, dass die Vertrags- oder Anlagebedingungen 
so geändert werden oder sich die Tätigkeit des Emittenten so verän-
dert, dass er ein Investmentvermögen im Sinne des Kapitalanlage-
gesetzbuchs darstellt, sodass die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht Maßnahmen nach § 15 des Kapitalanlagegesetzbuchs 
ergreifen und insbesondere die Rückabwicklung der Geschäfte des 
Emittenten der Vermögensanlagen anordnen kann. Für den Anleger 
kann dies zur Folge haben, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung 
der Vermögensanlagen verschlechtern oder im Falle einer Rückab-
wicklung ein Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintre-
ten kann.

WIRTSCHAFTLICHE RISIKEN, PLANABWEICHUNGEN
Bei den in diesem Verkaufsprospekt dargestellten Planungsrechnun-
gen handelt es sich um Zukunftsprognosen. Sie beruhen auf den Er-
wartungen und Annahmen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung über ungewisse Ereignisse und Handlungen und 
ist daher mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund dieser 
Unsicherheiten ist es möglich, dass die Prognoserechnungen von der 
tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten 
wesentlich abweichen. Dies kann für den Anleger bedeuten, dass er 
geringere oder keine Zins- und/oder Rückzahlung der Vermögensan-
lagen erhält und damit ein Teil- oder Totalverlust des eingesetzten 
Kapitals eintreten kann.

Ein Anspruch der Anleger auf eine über die Rückzahlung der Vermö-
gensanlagen hinausgehende Teilnahme an einem eventuellen Liqui-
dationserlös besteht nicht. Im Falle der Liquidation des Emittenten 
wegen Insolvenz besteht grundsätzlich ein Risiko, dass der Liquidati-
onserlös nicht für die Rückzahlung der Vermögensanlagen ausreicht 
und der Anleger sein Kapital ganz oder teilweise verliert.

PROJEKT- UND BETRIEBSRISIKEN
Es kann zu zeitlichen Verschiebungen kommen, die zwangsläufig 
auch zu einer verzögerten Investition und damit zu einer verzöger-
ten Betriebsaufnahme regenerativer Energieerzeugungsprojekte und 
damit zu späteren Mittelrückflüssen führen. Es kann zu Kostenüber-
schreitungen oder zu einer Nichtdurchführbarkeit von Projekten kom-
men. Bei der Nichtdurchführung eines, mehrerer oder aller Projek-
te könnten in der Folge geringere oder keinerlei Einnahmen erzielt 
werden und damit das wirtschaftliche Ergebnis des Emittenten hinter 
den Planungen zurückbleiben. Das kann für den Anleger zur Folge 
haben, dass er geringere oder keine Zins- und/oder Rückzahlung der 
Vermögensanlagen erhält und damit ein Teil- oder Totalverlust des 
eingesetzten Kapitals eintreten kann. 

LIQUIDITÄTSRESERVE
Sollte die Liquiditätsreserve des Emittenten nicht ausreichen, um an-
fallende Mehrkosten zur Realisierung geplanter Projekte zur regene-
rativen Energieerzeugung zu decken, kann die Aufnahme weiterer 
Darlehen oder anderer Fremdfinanzierungsmittel erforderlich sein, 
um die Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten. Weiterhin besteht das 
Risiko, dass keine Darlehen oder andere Fremdfinanzierungsmittel für 
den Emittenten verfügbar sind. In diesen Fällen kommt es zu negati-
ven Abweichungen der prognostizierten Ergebnisse des Emittenten. 
Für den Anleger kann dies zur Folge haben, dass er geringere oder 
keine Zins- und/oder Rückzahlung der Vermögensanlagen erhält und 
damit ein Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten 
kann.

RISIKO DES EINSATZES VON FREMDKAPITAL AUF EBENE DES EMIT-
TENTEN
Der Emittent weist zum 31. Dezember 2015 eine Fremdkapitalquo-
te von 62,2 % auf Basis des HGB-Jahresabschlusses 2015 auf. Die 
Fremdfinanzierung des Emittenten ist abhängig von den mit den fi-
nanzierenden Banken vereinbarten Covenants hinsichtlich der Eigen-
mittelquote und des Nettoverschuldungsgrades. Sollte der Emittent 
einen der beiden oder beide Covenants verletzen, steht den finanzie-
renden Banken das Recht zu, Strafzinszahlungen vom Emittenten zu 
verlangen oder die Darlehensverträge außerordentlich zu kündigen. 
Bei einer Kündigung der Darlehen ist der Emittent in seinem Bestand 
gefährdet, was zur Insolvenz des Emittenten führen kann. Infolge der 

Verpflichtung, Strafzinsen an die finanzierenden Banken zahlen zu 
müssen, verringert sich die Liquidität des Emittenten. Dies kann für 
den Anleger bedeuten, dass er geringere oder keine Zins- und/oder 
Rückzahlung der Vermögensanlagen erhält und damit ein Teil- oder 
Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten kann.

BETRIEBS-, VERTRIEBS- UND VERWALTUNGSKOSTEN
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die angesetzten Betriebs-, 
Vertriebs- und Verwaltungskosten überschritten werden. Sollte der 
Emittent auf Dauer nicht kostendeckend arbeiten können, so besteht 
das Risiko, dass Mindereinnahmen entstehen, die bis hin zum voll-
ständigen Verlust des Genussrechtskapitals führen können. Für den 
Anleger kann dies bedeuten, dass er geringere oder keine Zins- und/
oder Rückzahlung der Vermögensanlagen erhält und damit den voll-
ständigen oder teilweisen Verlust seines eingesetzten Kapitals hin-
nehmen muss.

KONKURRENZ/WETTBEWERB
In den Hauptgeschäftsfeldern des Emittenten, dem Gasvertrieb und 
dem Stromvertrieb befinden sich im Versorgungsgebiet ca. 150 Wett-
bewerber. Im regionalen Markt der Wärmeversorgung sieht sich der 
Emittent ebenfalls einem Wettbewerb ausgesetzt, da eine Vielzahl 
von Unternehmen Konkurrenzprodukte anbietet. Bei der Wasserver-
sorgung existiert keine Konkurrenzsituation. Hier besteht das Risiko, 
dass die Landeskartellbehörde Preissenkungen anordnet, was zu Er-
gebnisrückgängen führen kann. Zudem besteht das Risiko, dass der 
Emittent im regionalen Wettbewerb Versorgungskunden an Wettbe-
werber verliert bzw. seinen Marktanteil nicht weiter erhöhen kann, 
was zu Mindereinnahmen beim Emittenten führen kann. Dies kann 
für den Anleger bedeuten, dass er geringere oder keine Zins- und/
oder Rückzahlung der Vermögensanlagen erhält und damit ein Teil- 
oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten kann.

MANAGEMENTRISIKO/SCHLÜSSELPERSONENRISIKO
Die Entwicklung der Vermögensanlagen hängt von der Qualifika-
tion des Managements sowie der fachlichen Qualifikation des vor-
handenen bzw. eventuellen zukünftigen Personals des Emittenten 
bzw. seiner Vertragspartner ab. Durch mangelnde Qualifikation bzw. 
Fehlentscheidungen des Managements – und auch von beauftragten 
Dritten - oder durch den Verlust von unternehmenstragenden Perso-
nen, Schwierigkeiten bei der Gewinnung neuen Personals mit ent-
sprechender Qualifizierung sowohl bei dem Emittenten als auch bei 
seinen Vertragspartnern kann die Ertrags- und Vermögenslage des 
Emittenten und damit auch die Entwicklung der Vermögensanlagen 
negativ beeinflusst werden. Dies kann für den Anleger bedeuten, 
dass er geringere oder keine Zins- und/oder Rückzahlung der Vermö-
gensanlagen erhält und damit ein Teil- oder Totalverlust des einge-
setzten Kapitals eintreten kann.

RISIKEN DURCH STREITIGKEITEN MIT WESENTLICHEN VERTRAGS-
PARTNERN
Durch mögliche Streitigkeiten bei und mit wesentlichen Vertragspart-
nern, z. B. Streitigkeiten über vertragliche Leistungsinhalte, kann es 
zu erheblichen Überschreitungen bei den Kosten für den Emittenten 
kommen. Das könnte sich auf das wirtschaftliche Ergebnis des Emit-
tenten negativ auswirken und die Insolvenz des Emittenten nach sich 
ziehen. Dies kann für den Anleger bedeuten, dass er geringere oder 
keine Zins- und/oder Rückzahlung der Vermögensanlagen erhält und 
damit ein Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten 
kann.

RISIKO AUS RECHTSSTREITIGKEITEN
Gerichts- und Schiedsverfahren gegen den Emittenten können wäh-
rend der Laufzeit der Genussrechtsbeteiligung nicht ausgeschlossen 
werden. Dadurch können zusätzliche Kosten entstehen, die das wirt-
schaftliche Ergebnis des Emittenten negativ beeinflussen können. Für 
den Anleger kann dies zur Folge haben, dass dies zu einer Verringe-
rung oder Verlust der Zins- und/oder Rückzahlung der Vermögensan-
lagen und damit zum vollständigen oder teilweisen Verlust des einge-
setzten Kapitals führen kann.

COMPLIANCE-RISIKO
Verletzen ein oder mehrere Mitarbeiter des Emittenten gesetzliche 
oder unternehmensinterne Vorschriften, kann dies zu einer finanzi-
ellen Schädigung oder Schädigung des Rufs des Emittenten führen. 
Dies kann zur Folge haben, dass die Ertrags- und Vermögenslage des 
Emittenten negativ beeinflusst werden kann. Dies kann für den Anle-
ger bedeuten, dass er geringere oder keine Zins- und/oder Rückzah-
lung der Vermögensanlagen erhält und damit ein Teil- oder Totalver-
lust des eingesetzten Kapitals eintreten kann.

Risiken beim Halten und beim Erwerb von unternehmeri-
schen Beteiligungen
Es ist nicht auszuschließen, dass der Emittent während der Laufzeit 
der Vermögensanlagen weitere unternehmerische Beteiligungen ein-
geht. In diesem Fall unterliegt der Emittent den unternehmerischen 
Risiken dieser Beteiligungen. Da zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung nicht bekannt ist, ob, in welchem Umfang und welche Art von 
Beteiligungen der Emittent eingeht, können die einzelnen Risiken 
nicht detailliert dargestellt werden. Unternehmerischen Beteiligun-
gen ist jedoch innewohnend, dass der Verlust des eingesetzten Ka-
pitals eintreten kann. Dies kann zur Folge haben, dass die Ertrags- 
und Vermögenslage des Emittenten negativ beeinflusst werden kann. 
Dies kann für den Anleger bedeuten, dass er geringere oder keine 
Zins- und/oder Rückzahlung der Vermögensanlagen erhält und damit 
ein Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten kann.

Nach Kenntnis des Anbieters sind alle wesentlichen Risiken 
aufgeführt.
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WESENTLICHE GRUNDLAGEN DER STEUERLICHEN KONZEPTION DER 
VERMÖGENSANLAGEN
gem. § 4 Satz 1 Nr. 2 VermVerkProspV

Hinweis
Die Zinsauschüttungen aus den Genussrechtsbedingungen unterlie-
gen der Steuergesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland und 
stellen Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 7 Ein-
kommensteuergesetz (EStG) dar. Jedem Anleger wird empfohlen, ei-
nen Steuerberater hinzuzuziehen, da die wesentlichen Grundlagen 
der steuerlichen Konzeption nicht den individuellen Einzelfall jedes 
Anlegers widerspiegeln können. Die folgenden Angaben beruhen 
auf den zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltenden steuer-
lichen Regelungen und haben für im Inland unbeschränkt steuer-
pflichtige Anleger Gültigkeit, die die Genussrechtsbeteiligung in ih-
rem Privatvermögen halten. 

Einkommensteuer/Abgeltungsteuer
Die Abgeltungsteuer wird als sog. Quellensteuer erhoben. Das be-
deutet, dass der Emittent bei Auszahlung bzw. Gutschrift der Zinsen 
verpflichtet ist, die anfallende Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % 
zuzüglich des Solidaritätszuschlages in Höhe von 5,5 % der Abgel-
tungsteuer sowie ggf. Kirchensteuer im Wege des Vorwegabzuges 
an das Finanzamt abzuführen. Dadurch vermindert sich der an den 
Anleger auszuzahlende bzw. gutzuschreibende Betrag um den Steu-
erabzug und die auf die Kapitalerträge entfallende Einkommensteuer 
ist damit grundsätzlich abgegolten. Aufgrund der einkommensteu-
ergesetzlichen Regelung in § 43 Abs. 1 Nr. 2 EStG hat der Emittent 
die Abgeltungsteuer, den Solidaritätszuschlag und ggf. die Kirchen-
steuer direkt an das zuständige Finanzamt abzuführen. Im Rahmen 
der Einkommensteuerprüfung wird eine sogenannte Günstigerprü-
fung vorgenommen. Liegt der persönliche Einkommensteuersatz des 
Anlegers über 25 %, hat die Abgeltungsteuer abgeltende Wirkung, 
sodass die Zinseinnahmen maximal mit dem Abgeltungsteuersatz be-
lastet werden. Liegt der persönliche Einkommensteuersatz des An-
legers unter 25 %, werden die Zinseinnahmen mit dem niedrigeren 
persönlichen Einkommensteuersatz des Anlegers versteuert. In die-
sem Fall wird die bereits abgeführte Abgeltungsteuer angerechnet. 

Freistellungsauftrag/Nichtveranlagungsbescheinigung
Der Emittent nimmt Freistellungsaufträge und/oder Nichtveranla-
gungsbescheinigungen und weitere Steuerbefreiungen an.

Sparer-Pauschbetrag/Werbungskosten
Der Sparer-Pauschbetrag beläuft sich für Alleinstehende auf jährlich 
801,00 € und für Verheiratete und Partner einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft auf jährlich 1.602,00 €. Weitere Werbungskosten, 
die im Zusammenhang mit den Vermögensanlagen beim Anleger an-
gefallen sind, sind vom Sparer-Pauschbetrag abgegolten. 

Kirchensteuer
Seit dem 01.01.2015 muss die Kirchensteuer zusammen mit der Ab-
geltungsteuer abgeführt werden. Zu diesem Zweck fragt der Emit-
tent einmal jährlich die Kirchenzugehörigkeit beim Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt) ab. Sofern der Anleger keiner steuererhebenden 
Religionsgemeinschaft angehört, wird auch keine Kirchensteuer ab-
geführt. Für den Anleger ist dabei nichts weiter zu veranlassen.

Der Anleger kann beim BZSt der Übermittlung seiner Kirchenzugehö-
rigkeit widersprechen (durch Erklärung auf amtlichem Vordruck oder 
über das BZSt-Portal unter www.bzst.de). In diesem Fall wird dem 
Emittent vom BZSt keine Kirchenzugehörigkeit mitgeteilt und es wird 
auch keine Kirchensteuer abgeführt. Wenn der Anleger einer steuer-
erhebenden Religionsgemeinschaft angehört, muss er in diesem Fall 
die Zinseinkünfte in seiner Einkommensteuererklärung angeben.

Erbschaftsteuer
Der Erwerb von Genussrechten durch Erbfall unterliegt grundsätz-
lich der Erbschaftsteuer. Der Anfall und die Höhe der Erbschaftsteu-
er hängen in erster Linie von der Höhe der Vermögensübertragung, 
dem Verwandtschaftsgrad zum Erblasser und der Höhe des für den 
Erwerber anzuwendenden Freibetrags ab. Hinsichtlich der Einzelhei-
ten der Erbschaftsbesteuerung sollte der Anleger einen Steuerberater 
konsultieren.

Übernahme von Steuerzahlungen
Der Emittent führt die Zahlung der Abgeltungsteuer zuzüglich Soli-
daritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer an das zuständige Finanzamt 
ab. Der Emittent oder eine andere Person übernehmen keine Zahlun-
gen von Steuern für den Anleger. 

ANGABEN ÜBER DEN EMITTENTEN
gem. § 5 VermVerkProspV

Firma des Emittenten
Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG

Sitz und Geschäftsanschrift
Schussenstraße 22
88212 Ravensburg 

Datum der Gründung
Gründungsdatum: 22.12.2000

2000: Beschluss der Städte Weingarten und Ravensburg über die 
Fusion der jeweiligen Stadtwerke und Einbindung des Ener-
gieversorgers EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH; Grün-
dung des Komplementärs (Technische Werke Schussental 
Verwaltungs-GmbH) und des Emittenten

2001: Aufnahme der Geschäftstätigkeit des Emittenten; Nach Ein-
tragung der Ausgliederung im Handelsregister treten die 
Technischen Werke Schussental ab 01.10.2001 mit Außen-
wirkung als TWS in Erscheinung

Datum der Eintragung in das Handelsregister
18.01.2001

Handelsregisternummer
HRA 551383 

Registergericht
Amtsgericht Ulm

Dauer der Gesellschaft
Der Emittent ist auf unbestimmte Zeit gegründet worden.

Maßgebliche Rechtsordnung
Die für den Emittenten maßgebliche Rechtsordnung ist die der Bun-
desrepublik Deutschland.

Rechtsform
Bei dem Emittenten handelt es sich um eine GmbH & Co. KG als Son-
derform der Kommanditgesellschaft.

Struktur des persönlich haftenden Gesellschafters
Firma: Technische Werke Schussental Verwaltungs-GmbH
Sitz: Schussenstraße 22, 88212 Ravensburg
Haftung: in Höhe der Stammeinlage
Gezeichnetes Kapital: Gesellschaftskapital in Höhe von 33.400  € 

(vollständig eingezahlt)
Gesellschafter: Stadtwerke Ravensburg (42,7 %)
 Stadtwerke Weingarten (32,2 %)
 EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (25,1 %)
Geschäftsführer: Dr. Andreas Thiel-Böhm

Die Technische Werke Schussental Verwaltungs-GmbH haftet als 
Komplementär unbeschränkt. Da es sich bei der Technische Werke 

Schussental Verwaltungs-GmbH um eine Kapitalgesellschaft handelt, 
ist die Haftung auf die Höhe des Gesellschaftsvermögens beschränkt.

Gegenstand des Unternehmens des Emittenten
Gegenstand des Unternehmens im Rahmen der kommunalen Auf-
gabenerfüllung ist die Versorgung und der Handel mit Strom, Gas, 
Wasser und Wärme, die Erzeugung von Strom, die Übernahme der 
Betriebsführung für Versorgungsnetze und kommunale Gesellschaf-
ten, das Erbringen von Abrechnungs- und Versorgungsdienstleistun-
gen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Gebäuden so-
wie die Durchführung von Beratungen zur energietechnischen bzw. 
wasserwirtschaftlichen Optimierung von Gebäuden und Produktions-
prozessen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäf-
ten berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden 
kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unterneh-
men bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen 
sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten. 
Geht die Gesellschaft Beteiligungen an Unternehmen ein, so darf es 
sich bei diesen Beteiligungen ausschließlich um untergeordnete Hilfs- 
und Nebentätigkeiten handeln. Tätigkeiten der Gesellschaft können 
nur ausgelagert werden, wenn die Gestaltungs-, Lenkungs- und Wei-
sungsrechte vollständig bei der Gesellschaft verbleiben.

Dies sind auch die wichtigsten Tätigkeitsbereiche des Emittenten (sie-
he Seiten 41 - 48 des Verkaufsprospekts).

Gesellschaftsstruktur
Beim Emittenten handelt es sich um das Mutterunternehmen des 
TWS-Konzerns. Der Emittent bildet zusammen mit seinen Tochter-
unternehmen TWS Netz GmbH und susiEnergie GmbH den TWS-
Konzern. 

Komplementär des Emittenten ist die Technische Werke Schussental 
Verwaltungs-GmbH. Kommanditisten des Emittenten sind die Stadt-
werke Ravensburg (42,7 %), die Stadtwerke Weingarten (32,2 %) 
und die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (25,1 %).

Konzernbeschreibung
Seit der Fusion der Stadtwerke Weingarten und Ravensburg zu 
den Technischen Werken Schussental sind die Städte als jeweilige 
100%ige Eigentümer der Eigenbetriebe Stadtwerke direkt am TWS-
Konzern beteiligt. Die Verteilung der Gesellschafter-Anteile geht auf 
die Wirtschaftskraft der beiden Stadtwerke vor der Fusion zurück. 
Ergänzt wurde diese kommunalwirtschaftliche Struktur durch die 
25,1%ige Beteiligung des Energieversorgers EnBW über sein Tochter-
unternehmen EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH.

Die unter Umsatzgesichtspunkten größten Einzelgesellschaften des 
TWS-Konzerns sind der Emittent sowie die TWS Netz GmbH. Per 
01.01.2007 wurden alle Aktiva und Passiva, die wirtschaftlich zu den 
Gas-, Wasser- und Wärmenetzen gehören, auf die TWS Netz GmbH 
übertragen.
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Im Zuge der Einbringung des Stromnetzes zum 01.01.2011 wurde 
die Beteiligung der EnBW Regional AG (heute: Netze BW GmbH) an 
der TWS Netz GmbH auf 19,25 % erhöht. Das Stromnetz wurde zu 
einem Wert von 5,655 Mio. € eingebracht.

Beim Emittenten sind wesentliche Zentralfunktionen des Konzerns 
wie Finanzen, Controlling, Personal, Vertrieb, Energiebeschaffung 
und Marketing gebündelt.

Voll konsolidiert werden die susiEnergie GmbH und die TWS 
Netz GmbH. Nach der Equity-Methode in den Konzernabschluss ein-
bezogen sind außerdem die GVO Gashandelsgesellschaft mbH, die 
TeleData GmbH, die Windkraft Bodensee-Oberschwaben  GmbH  & 
Co.  KG sowie der Zweckverband Gasversorgung  Oberschwaben 
(GVO). Ferner ist der Emittent an mehreren Unternehmen beteiligt, 
die zu Anschaffungskosten im Konzernabschluss bilanziert werden. 
Die Beteiligungen beinhalten Beschaffungskooperationen sowie Pro-
jekt- und Beteiligungsgesellschaften für die Investitionen in Erneuer-
bare Energien-Projekte.

Der Emittent hält zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung Gesell-
schaftsanteile an folgenden Unternehmen:

• susiEnergie GmbH (100 %)
• TWS Netz GmbH (80,52 %)
• Windkraft Bodensee-Oberschwaben GmbH & Co. KG 

(45 %)
• Windkraft Bodensee-Oberschwaben Verwaltungs GmbH 

(45 %)
• TeleData GmbH (33,3 %)
• Zweckverband Gasversorgung Oberschwaben (GVO) 

(32,8 %)
• GVO Gashandelsgesellschaft mbH (20 %)
• Windpark Oelsig OHG (20 %)
• Energieagentur Ravensburg gGmbH (7,2 %)
• Windpool GmbH & Co. KG (5 %)
• Südwestdeutsche Stromhandels GmbH (4,3 %)
• Baltic Windpark Beteiligungen GmbH & Co. KG (4,2 %)
• Kommunalplan Gesellschaft für Kommunalentwicklung  

mbH (3,7 %)
• Solarcomplex AG (1,03 %)

Zudem hält der Emittent zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung fol-
gende Anteile an eingetragenen Genossenschaften:

• Bürgerenergiegenossenschaft Weingarten (100 Anteile, 
entspricht 10.000 €)

• Bürgerenergiegenossenschaft Fronreute-Wolpertswende 
(100 Anteile, entspricht 10.000 €)

• Volksbank Weingarten eG (6 Anteile, entspricht 300 €)
• Bau- und Sparverein eG (5 Anteile, entspricht 1.250 €)

Zu den einzelnen Tätigkeiten des Emittenten, den Tochtergesellschaf-
ten des Emittenten und Einzelheiten zu den eingegangenen Unter-
nehmensbeteiligungen wird auf die Ausführungen zu den "Angaben 
über die Geschäftstätigkeit des Emittenten" (Seiten 41 - 48 des Ver-
kaufsprospekts) verwiesen.

Der Konzernabschluss ist im elektronischen Bundesanzeiger unter 
www.bundesanzeiger.de veröffentlicht.
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Angaben über das Kapital

ANGABEN ÜBER DAS KAPITAL
des Emittenten gem. § 6 VermVerkProspV

Höhe des gezeichneten Kapitals
2,3 Mio. € feste Anteile der Kommanditisten (Kommanditkapital)

Das Kommanditkapital verteilt sich auf die Kommanditisten wie folgt:
• Stadtwerke Ravensburg:   982.100 €
• Stadtwerke Weingarten:   740.600 €
• EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH: 577.300 €

Höhe der ausstehenden Einlagen
Das gezeichnete Kapital ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Pros-
pektes gezeichnet und vollständig eingezahlt.

Art der Anteile
Das Kapital ist in Kommanditanteile zerlegt. Sämtliche eingezahlten 
Anteile nehmen am Gewinn und Verlust des Emittenten teil.

Hauptmerkmal der Anteile 
Die Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
haben folgende Rechte:
• Beteiligung am Unternehmen des Emittenten
• Gewinn- und Verlustbeteiligung 
• Verzinsung des Kapitalkonto II 
• Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung
• Ausfertigung der Niederschrift der Gesellschafterversammlung
• Verfügungsrecht über den Kommanditanteil
• Gegenseitiges vorrangiges Erwerbsrecht der kommunalen Ge-

sellschafter bei Verfügungen über ihren Kommanditanteil; nach-
folgendes Erwerbsrecht der EnBW Kommunale Beteiligungen 
GmbH, wenn die kommunalen Gesellschafter von ihrem vorran-
gigen Erwerbsrecht keinen Gebrauch machen

• Entnahmerecht
• Informations- und Einsichtsrecht
• Recht, die Einberufung einer Gesellschafterversammlung zu ver-

langen
• Geschäftsführung durch den Komplementär
• Recht auf Erstattung von Auslagen, Aufwendungen und Haf-

tungsvergütung des Komplementärs für die Geschäftsführung
• Recht auf Verzinsung des Kontos des Komplementärs
• Recht des Komplementärs auf Befreiung von den Beschränkun-

gen gem. § 181 BGB für Geschäfte mit dem Emittenten

Die Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
haben folgende Pflichten:
• Pflicht zur Einzahlung des Kommanditkapitals (bereits erfüllt)
• Pflicht zur Geschäftsführung durch den Komplementär
• Beachtung der Gesetze, des Gesellschaftsvertrages, der Be-

schlüsse der Kommanditisten und des Aufsichtsrates bei der 
Geschäftsführung durch den Komplementär

Übersicht über die bisher ausgegebenen Wertpapiere  
oder Vermögensanlagen
Der Emittent hat bis zum 30.06.2016 die Vermögensanlagen "TWS 
Basis" und "TWS Plus" mit dazugehörigem Vermögensanlagen-Ver-
kaufsprospekt im Sinne des § 1 Abs. 2 VermAnlG in Form von vin-

kulierten Genussrechten herausgegeben. Diese Emissionen haben im 
Oktober 2013 begonnen und wurden vom Emittent am 30.06.2016 
geschlossen. Insgesamt wurden 6.000.000 € gezeichnet, die sich 
auf das Genussrecht "TWS Basis" mit 2.439.000 € und "TWS Plus" 
mit 3.561.000 € aufteilen. Das Genussrecht "TWS Basis" weist eine 
jährliche Verzinsung in Höhe von 2,00 % p. a. bis einschließlich 2016 
und ab 2017 eine jährliche Verzinsung in Höhe von 3,00 % p. a. und 
eine Gewinnbeteiligung in Höhe von 1/60.000 des jährlichen Spar-
tengewinnes der Sparte „Stromerzeugung“ des Emittenten pro Ge-
nussrecht auf. Das Genussrecht "TWS Plus" weist gegenüber dem 
Genussrecht "TWS Basis" eine um 0,20 % erhöhte Verzinsung bei 
ansonsten identischen Genussrechtsbedingungen auf. Diese Vermö-
gensanlagen können von jedem Anleger erstmals zum 31.12.2019 
und anschließend zum Ende eines jeden Jahres ordentlich gekündigt 
werden. 

Der Emittent emittiert an seine Mitarbeiter eine Vermögensanla-
ge in Form von vinkulierten Genussrechten ohne Vermögensanla-
gen-Verkaufsprospekt (Ausnahmetatbestand nach § 2 Abs. 1. Nr. 6  
VermAnlG). Diese Emission begann am 01.06.2015 und dauert zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung an. Diese Vermögensanlage weist 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ein Volumen von 1.307.000 € 
auf, wobei im Jahr 2015 688.000 € und vom 01.01.2016 bis zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung weitere 619.000 € gezeichnet 
wurden. Die Verzinsung beläuft sich auf 3,2 % p. a. und einer Ge-
winnbeteiligung. Pro 100.000 € Jahresüberschuss des Emittenten zu-
züglich der Thesaurierung der TWS Netz GmbH und der susiEnergie 
GmbH beträgt die Gewinnbeteiligung 0,10 % des Nennbetrages der 
Genussrechte. Diese Vermögensanlage kann von jedem Vertragspart-
ner erstmals nach Ablauf des fünften Beteiligungsjahres ordentlich 
gekündigt werden, wobei im Falle einer unterjährigen Zeichnung 
das Jahr der Zeichnung nicht mitzählt. Der früheste Kündigungszeit-
punkt für die im Jahr 2015 gezeichneten Genussrechte ist somit der 
31.12.2020. 

Der Emittent gibt an ehemalige Mitarbeiter vinkulierte Genussrech-
te ohne Vermögensanlagen-Verkaufsprospekt (Ausnahmetatbestand 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 3a VermAnlG) aus. Diese Emission begann am 
15.03.2016 und dauert zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung an. 
Diese Vermögensanlage weist zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung ein Volumen von 105.000 € auf. Die Verzinsung beläuft sich auf 
3,5 % p. a. ohne eine weitere Gewinnbeteiligung. Diese Vermögens-
anlage läuft auf unbestimmte Zeit und kann von jedem Vertragspart-
ner erstmals nach Ablauf des fünften Beteiligungsjahres und anschlie-
ßend jährlich zum Jahresende ordentlich gekündigt werden.

Darüberhinaus hat der Emittent eine weitere Vermögensanlage in 
Form von vinkulierten Genussrechten ohne Vermögensanlagen-
Verkaufsprospekt (Ausnahmetatbestand nach §  2  Abs.  1  Nr.  3a  
VermAnlG) herausgegeben. Diese Emission begann am 21.04.2016 
und ist vollständig gezeichnet. Sie weist ein Volumen in Höhe von 
363.000 € und eine jährliche Verzinsung von 3,2 % ohne Gewinn-
beteiligung auf. Diese Vermögensanlage läuft auf unbestimmte Zeit 
und kann von jedem Vertragspartner erstmals nach Ablauf des fünf-

ten Beteiligungsjahres (31.12.2021) und anschließend jährlich zum 
Jahresende ordentlich gekündigt werden.

Die jährlichen Zins- und die Rückzahlungen aus den bereits ausgege-
benen Genussrechten werden jeweils sechs Wochen nach Feststel-
lung des Jahresabschlusses des Emittenten fällig. 

Der Emittent hat bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung kei-
ne Wertpapiere oder weitere Vermögensanlagen im Sinne des 
§ 1 Abs. 2 VermAnlG ausgegeben.
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Angaben über die Gründungsgesellschafter

Firmen/Sitz der Gründungsgesellschafter des Emittenten
Komplementär:

Technische Werke Schussental Verwaltungs-GmbH, 
Schussenstraße 22, 88212 Ravensburg

Kommanditisten:
• Stadtwerke Ravensburg als kommunaler Eigenbetrieb der 

Stadt Ravensburg, Marienplatz 26, 88212 Ravensburg
• Stadtwerke Weingarten als kommunaler Eigenbetrieb der 

Stadt Weingarten, Kirchstraße 1, 88250 Weingarten

Hinweis
Die nachfolgenden Ausführungen gem.  §  7  Abs.  1 Satz 1 
VermVerkProspV beziehen sich ausschließlich auf die Gesellschafter 
des Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, da der Emit-
tent vor mehr als zehn Jahren vor dem Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung gegründet wurde (§ 7 Abs. 1 Satz 2 VermVerkProspV). 

Firmen/Sitz der Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung

Komplementär:
Technische Werke Schussental Verwaltungs-GmbH, 
Schussenstraße 22, 88212 Ravensburg

Kommanditisten:
• Stadtwerke Ravensburg als kommunaler Eigenbetrieb der 

Stadt Ravensburg, Marienplatz 26, 88212 Ravensburg
• Stadtwerke Weingarten als kommunaler Eigenbetrieb der 

Stadt Weingarten, Kirchstraße 1, 88250 Weingarten
• EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH, Durlacher Allee 

93, 76131 Karlsruhe

Art und Gesamtbetrag der insgesamt gezeichneten und ein-
gezahlten Einlagen
Der Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung (Komplementär) hat keine Einlage gezeichnet und eingezahlt.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung haben die Gesellschafter des 
Emittenten (Kommanditisten) 2,3 Mio. € feste Kommanditanteile ge-
zeichnet und eingezahlt. Diese verteilen sich auf die Kommanditisten 
wie folgt:
• Stadtwerke Ravensburg:           982.100 € (42,7 %)
• Stadtwerke Weingarten:           740.600 € (32,2 %)
• EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH:  577.300 € (25,1 %)

Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte und Gesamtbezüge
Dem Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung (Komplementär) steht eine Vergütung und ein Ausgaben- 
und Aufwendungsersatz für die Geschäftsführung des Emittenten 
zu. Ferner steht ihm eine Haftungsvergütung in Höhe von 5,0 % sei-
nes eingezahlten Stammkapitals zu, das zu Beginn des Geschäfts-
jahres in seiner Bilanz ausgewiesen ist. Bei einer Mindestlaufzeit der 
Vermögensanlagen bis zum 31.12.2023 steht dem Gesellschafter des 
Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung (Komplementär) 

eine Vergütung und ein Ausgaben- und Aufwendungsersatz für die 
Geschäftsführung in Höhe eines Gesamtbetrags von 11.690 € zu.

Den Gesellschaftern des Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung (Kommanditisten) stehen eine Gewinnbeteiligung zu. Die 
Höhe der Gewinnbeteiligung richtet sich nach der geleisteten Einlage 
im Verhältnis aller Kommanditkapitalanteile. Bis zum 31.12.2023 er-
wartet der Emittent eine Gewinnbeteiligung in Höhe eines Gesamt-
betrags von insgesamt 19.787.000 €, die an die Gesellschafter des 
Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung (Kommanditisten) 
ausgeschüttet werden soll.

Den Gesellschaftern des Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung (Kommanditisten) steht ein Zinsanspruch in Höhe von 
1  %-Punkt über dem Basiszinssatz hinsichtlich des Guthabens auf 
dem Kapitalkonto II zu. Auf dem Kapitalkonto II werden die entnah-
mefähigen Gewinnanteile, Entnahmen, Zinsen sowie der sonstige 
Zahlungsverkehr zwischen dem Emittenten und den Gesellschaftern 
des Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung (Kommandi-
tisten) gebucht. Derselbe Zinsanspruch steht dem Gesellschafter des 
Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung (Komplementär) 
zu. Da die Kapitalkonten II und das Konto des Komplementärs kein 
Guthaben ausweisen und erwartet wird, dass bis zum 31.12.2023 
kein Guthaben ausgewiesen wird, beläuft sich der Gesamtbetrag der 
Verzinsung auf 0 €.

Der Gewinn des Emittenten am Ergebnis der Beteiligung am Zweck-
verband Gasversorgung Oberschwaben (GVO) und ihrer Veräußerung 
steht ausschließlich den Stadtwerken Ravensburg als Gesellschafter 
des Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung (Kommandi-
tist) bis zum 31.12.2023 in Höhe von insgesamt 261.000 € zu.

Den Gesellschaftern des Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung stehen damit bis zum 31.12.2023 Gewinnbeteiligungen, 
Entnahmerechte und sonstige Gesamtbezüge in Höhe von insgesamt 
20.059.690 € zu.

Weitere Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte und sonstige Ge-
samtbezüge, insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Auf-
wandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Ne-
benleistungen jeder Art stehen den Gesellschaftern des Emittenten 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht zu.

Eintragungen und Erklärungen 
Da es sich bei den Gesellschaftern des Emittenten zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung um juristische Personen handelt, deren Sitz und 
Geschäftsleitung sich im Inland befindet und für die eine Erstellung 
eines Führungszeugnisses nicht möglich ist, können keine Angaben 
im Hinblick auf Eintragungen in Bezug auf Verurteilungen der Gesell-
schafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung we-
gen einer Straftat nach den §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuchs, 
§ 54 des Kreditwesengesetzes, § 38 des Wertpapierhandelsgesetzes 
oder § 369 der Abgabenordnung gemacht werden.

ANGABEN ÜBER DIE GRÜNDUNGSGESELLSCHAFTER
des Emittenten und über die Gesellschafter des Emittenten 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung gem. § 7 VermVerkProspV

Bei den Gesellschaftern des Emittenten zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung handelt es sich um juristische Personen, deren Sitz 
und Geschäftsleitung sich im Inland befindet und die somit als juristi-
sche Personen strafrechtlich im Inland nicht verfolgt werden können. 
Es bestehen keine ausländischen Verurteilungen.

Über das Vermögen der Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung wurde innerhalb der letzten fünf Jahre kein 
Insolvenz verfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen.

Keiner der Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung war innerhalb der letzten fünf Jahre in der Geschäfts-
führung einer Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein Insolvenz-
verfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen wurde.

In Bezug auf die Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung bestehen keine früheren Aufhebungsverfügun-
gen zum Betreiben von Bankgeschäften oder zur Erbringung von 
Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht.

Beteiligungen
Der Emittent übernimmt den Vertrieb der Vermögensanlagen selbst. 
Der Gründungsgesellschafter des Emittenten und Gesellschafter des 
Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung (Komplementär) 
ist im Rahmen seiner Geschäftsführung mit dem Vertrieb der emit-
tierten Vermögensanlagen beauftragt. Da die Stadtwerke Ravens-
burg und die Stadtwerke Weingarten als Gründungsgesellschafter 
des Emittenten und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung (Kommanditisten) und die EnBW Kommunale 
Beteiligungen GmbH als Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung (Kommanditist) Gesellschafter des Grün-
dungsgesellschafters des Emittenten und Gesellschafters des Emit-
tenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung (Komplementär) sind, 
sind die Stadtwerke Ravensburg und die Stadtwerke Weingarten 
als Gründungsgesellschafter des Emittenten und Gesellschafter des 
Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung (Kommanditisten) 
und die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH als Gesellschafter 
des Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung (Kommandi-
tist) unmittelbar an dem Unternehmen beteiligt, das mit dem Vertrieb 
der emittierten Vermögensanlagen beauftragt ist. Im Übrigen sind 
die Gründungsgesellschafter des Emittenten und Gesellschafter des 
Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung unmittelbar oder 
mittelbar an keinen Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der 
emittierten Vermögensanlagen beauftragt sind.

Die Gründungsgesellschafter des Emittenten und Gesellschafter des 
Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind weder mittel-
bar noch unmittelbar an Unternehmen beteiligt, die dem Emittenten 
Fremdkapital zur Verfügung stellen. 

Der Emittent schaffte mit der Gründung der „Windkraft Bodensee 
Oberschwaben“ (WKBO) zusammen mit den Stadtwerken am See, 
dem Regionalwerk Bodensee und den Stadtwerken Bad Saulgau die 
Basis, um im Gebiet des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben 
die Realisierung von Windkraftanlagen auf geeigneten Flächen vor-
anzutreiben. Über die WKBO kann die Entwicklung zukünftiger An-
lageobjekte des Emittenten oder eine Beteiligung an diesen erfolgen. 
In diesem Fall sind die Gründungsgesellschafter des Emittenten und 
Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

mittelbar an Unternehmen beteiligt, die in Zusammenhang mit der 
Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte Lieferungen oder 
Leistungen erbringen. Im übrigen sind die Gründungsgesellschafter 
des Emittenten und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung weder mittelbar noch unmittelbar an Unterneh-
men beteiligt, die in Zusammenhang mit der Anschaffung oder Her-
stellung der Anlageobjekte Lieferungen oder Leistungen erbringen.

Die Gründungsgesellschafter des Emittenten und Gesellschafter des 
Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung (Kommanditisten) 
sind Gesellschafter des Gründungsgesellschafters des Emittenten 
und Gesellschafters des Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung (Komplementär). Damit sind die Gründungsgesellschafter 
des Emittenten und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung unmittelbar an einem Unternehmen betei-
ligt, das mit dem Emittenten/Anbieter nach § 271 des Handelsge-
setzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis steht. Die Gründungsge-
sellschafter des Emittenten und Gesellschafter des Emittenten zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung (Kommanditisten) sind über ihre 
Beteiligung am Emittenten an der susiEnergie GmbH, der TWS Netz 
GmbH, der Windkraft Bodensee-Oberschwaben GmbH & Co. KG, 
der Windkraft Bodensee-Oberschwaben Verwaltungs GmbH, der 
TeleData GmbH, dem Zweckverband Gasversorgung Oberschwa-
ben (GVO), der GVO Gashandelsgesellschaft mbH, der Windpark 
Oelsig OHG, der Energieagentur Ravensburg gGmbH, der Windpool 
GmbH & Co. KG, der Südwestdeutsche Stromhandels GmbH, der 
Baltic Windpark Beteiligungen GmbH & Co. KG, der Kommunalplan 
Gesellschaft für Kommunalentwicklung  mbH, der  Solarcomplex 
AG, der Bürgerenergiegenossenschaft Weingarten, der Bürgerener-
giegenossenschaft Fronreute-Wolpertswende, der Volksbank Wein-
garten eG und der Bau- und Sparverein eG mittelbar beteiligt und 
damit an Unternehmen beteiligt, die mit dem Emittenten/Anbieter 
nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis 
stehen. Die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH als Gesellschaf-
ter des Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung (Komman-
ditist) ist Gesellschafter der Netze BW GmbH, die wiederum 19,25 % 
der Gesellschaftsanteile an der TWS Netz GmbH hält. Der Emittent 
hält 80,52 % der Gesellschaftsanteile an der TWS Netz GmbH. Damit 
ist die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH als Gesellschafter des 
Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung (Kommanditist) 
mittelbar an einem Unternehmen beteiligt, das mit dem Emittenten/
Anbieter nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungs-
verhältnis steht. Zur Art und Höhe der vorstehenden Beteiligungs-
verhältnisse der Gründungsgesellschafter des Emittenten und Gesell-
schafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wird 
auf die Konzernbeschreibung (siehe Seite 34 des Verkaufsprospekts) 
und das Organigramm (siehe Seite 35 des Verkaufsprospekts) ver-
wiesen. Im Übrigen sind die Gründungsgesellschafter des Emittenten 
und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung unmittelbar oder mittelbar an keinen Unternehmen beteiligt, 
die mit dem Emittenten/Anbieter nach § 271 HGB in einem Beteili-
gungsverhältnis stehen oder verbunden sind.

Tätigkeiten
Die Gründungsgesellschafter des Emittenten und Gesellschafter des 
Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind für keine Un-
ternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögens-
anlagen betraut sind, die dem Emittenten Fremdkapital zur Verfügung 
stellen, die im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung 
der Anlageobjekte Lieferungen oder Leistungen erbringen oder mit 
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Wichtigste Tätigkeitsbereiche des Emittenten
Mit dem Leitspruch „Das Richtige tun“ ist der Emittent als regionaler 
Energieversorger in den Städten Ravensburg und Weingarten sowie 
in den Umlandkommunen tätig. Der Emittent bedient dabei Kunden 
in den Segmenten Gas, Strom, Wasser, Wärme und Dienstleistungen 
sowohl bei der Durchleitung durch die eigenen Netze als auch durch 
den direkten Vertrieb dieser Produkte. Der Emittent sieht seine Kom-
petenzen als Infrastrukturdienstleister und in der Abwicklung von 
Massenprozessen im Umfeld der Energieversorgung.

Strategisch positioniert sich der Emittent zum einen als regionaler 
Versorger, zum anderen als Anbieter von Energie aus regenerativen 
Energiequellen. In diesem ökologischen Segment verfügt der Emit-
tent über ausgeprägte Kompetenz besonders in den Wachstumsbe-
reichen Windkraft und Photovoltaik. Hier sieht der Emittent die größ-
ten Wachstumschancen auf dem inzwischen deregulierten und somit 
hart umkämpften Energiemarkt. Dementsprechend sind die Produkte 
des Emittenten ausgerichtet. Sie haben einen klaren ökologischen Be-
zug und sind preislich sehr attraktiv positioniert.

Im Stromsegment verfolgt der Emittent die Strategie, in den Städten 
Ravensburg und Weingarten Grundversorger zu werden und damit in 
diesen Städten die meisten Haushaltskunden zu versorgen. Im Gas-
segment ist dieser Status bereits erreicht. Er garantiert dem Unterneh-
men kontinuierliche Neukundenzugänge. In der nicht liberalisierten 
Wasserversorgung ist der Emittent der einzige Versorger vor Ort. Der 
Emittent zählt zu den günstigsten 50 % der privatrechtlich organisier-
ten Wasserversorger in Baden-Württemberg. In der Sparte der Wär-
meversorgung/Energiedienstleistungen stieg der Emittent durch die 
Akquisition größerer Nahwärmeversorgungen zum größten Wärme-
anbieter in der Region auf.

Hinweis
Die nachfolgenden Darstellungen der Tätigkeitsbereiche des Emitten-
ten basieren auf den gesicherten Zahlen des Geschäftsjahrs 2015. 
Für das Geschäftsjahr 2016 verfügt der Emittent zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung noch nicht über belastbare Zahlen, weshalb der 
Emittent lediglich in der Lage ist, eine tendenzielle Entwicklung für 
das Geschäftsjahr 2016 abzugeben. Sofern im Nachfolgenden für 
das Geschäftsjahr 2016 Planzahlen genannt oder Aussagen getrof-
fen werden, handelt es sich hierbei um Prognosen, sofern sich aus 
dem Sachzusammenhang nicht ergibt, dass es sich um feststehende 
Zahlen bzw. Tatsachen handelt.

Stromerzeugung
2015 konnte der Emittent seine Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien deutlich um rund 10 % auf zirka 70 Mio. kWh steigern – so 
viel wie etwa 20.000 Vierpersonenhaushalte im Jahr benötigen. Der 
Emittent erwartet, dass sich in 2016 die Stromerzeugung in diesem 
Bereich auf etwa 65 Mio. kWh belaufen wird. Dieser Rückgang ist 
vor allem auf den Verkauf des Windparks Krähenberg, aber auch auf 
ungünstigere Witterungsverhältnisse zurückzuführen. 

Im Jahr 2015 konnte ein weiteres Windkraftprojekt in Bayern, in der 
Nähe von Bamberg, erworben werden, dessen Inbetriebnahme im 
Januar 2017 erfolgte. 

Der Emittent konnte allein bzw. mit Partnern die Projektentwicklung 
in der Region weiter vorantreiben. Ein Teilerfolg ist beispielsweise, 
dass das Landratsamt Alb Donau trotz des Widerstandes des Deut-
schen Wetterdienstes einen positiven Vorbescheid erlassen hat. Das 
Ziel, vier Bestandsanlagen am bestehenden Standort durch zwei neue 
Anlagen zu ersetzen und damit die Jahreserzeugungskapazität des 
Windparks zu verdreifachen scheint damit doch noch realisierbar.

An seinem strategischen Ziel, so viel Strom selbst in regenerativen 
Erzeugungsanlagen zu erzeugen, wie der Emittent an seine Haus-
haltskunden verkauft, wird der Emittent auch zukünftig arbeiten. Da-
mit leistet der Emittent einen aktiven Beitrag für eine klimaneutrale 
Stromerzeugung. 

Langfristig will der Emittent bis zum Jahr 2023 ein Erzeugungsport-
folio mit einer Jahreserzeugungskapazität von gut 150 Mio. kWh 
aufbauen. Dafür sind in den Jahren 2009 bis 2023 Investitionen in 
Summe von zirka 85 Mio. € geplant. Regenerative Erzeugungsanla-
gen sind naturgemäß sehr kapitalintensiv. In den ersten Jahren fallen 
auch bei planmäßigen Produktionswerten bilanzielle Verluste an. Mit-
telfristig werden diese Projekte aber einen wesentlichen Beitrag zum 
wirtschaftlichen Erfolg des Emittenten leisten.

Nachdem sich die Rahmenbedingungen für die Windkraft in Baden-
Württemberg deutlich verbesserten, schaffte der Emittent mit der 
Gründung der „Windkraft Bodensee Oberschwaben“ (WKBO) zu-
sammen mit den Stadtwerken am See, dem Regionalwerk Bodensee 
und den Stadtwerken Bad Saulgau die Basis, um im Gebiet des Re-
gionalverbands Bodensee-Oberschwaben die Realisierung von Wind-
kraftanlagen auf geeigneten Flächen voranzutreiben. Die Energie soll 
dort erzeugt werden, wo sie verbraucht wird: in der Region. 

ANGABEN ÜBER DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
des Emittenten gem. § 8 VermVerkProspV

dem Emittenten/Anbieter nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in ei-
nem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind. 

Beauftragungen
Der Gründungsgesellschafter des Emittenten und Gesellschafter des 
Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung (Komplementär) 
ist im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit mit dem Vertrieb der emit-
tierten Vermögensanlagen beauftragt. Die Gründungsgesellschafter 
des Emittenten und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung (Kommanditisten) sind nicht mit dem Vertrieb 
der emittierten Vermögensanlagen beauftragt.

Die Gründungsgesellschafter des Emittenten und Gesellschafter des 
Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stellen dem Emit-
tenten kein Fremdkapital zur Verfügung noch vermitteln sie es und 
erbringen keine Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit 
der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte.
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Übersicht über die Erzeugungskapazitäten des Emittenten (Stand 31.12.2016)

Erzeu-
gungsart

Projekt Eigentümer Beteili-
gungsquote 
des Emitten-
ten

Betrieb 
durch  den 
Emittenten 
seit ... 

install  ierte 
Leistung 
[kW]

Jahreserzeu-
gungskapa-
zität 
[MWh]

Wind off-
shore

EnBW Windpark Balitc 1 EnBW Baltic 1 GmbH & 
Co. KG über die Baltic 
Windpark Beteiligungen 
GmbH & Co. KG

2,07 %
(quoten- 

bereinigt)
2011 1.000 3.900

Wind 
onshore

Windpark Portfolio Wind-
pool

Windpool GmbH & Co. 
KG

5,0 % 2010 5.000 10.100

Windpark Lonsee, 4 WEA* Emittent 100 % 2009 2.640 3.021

Windpark Oelsig, 3 WEA* Emittent 100 % 2011 6.000 12.722

Windpark Brenntenberg, 3 
WEA*

Emittent
100 % 2011/2012 9.000 15.859

Windpark Greifrath, 2 
WEA*

Emittent
100 % 2014 3.000 6.541

Windpark Mose, 2 WEA* Emittent 100 % 2014 4.000 6.672

Photovol-
taik

PV-Anlage Denkingen Emittent 100 % 2009 960 1.010

PV-Anlage Adolf Aich 75kW Emittent 100 % 2009 75 75

PV-Anlage Adolf Aich 85kW Emittent 100 % 2009 85 85

PV-Anlage TWS-Verwal-
tungsgebäude

Emittent
100 % 2009 30 25

PV-Anlage Harzerhof Emittent 100 % 2011 288 263

PV-Anlage Boms-Haggen-
moos

Emittent
100 % 2012 4.456 4.661

PV-Anlage Böblingen Emittent 100 % 2013 1.331 1.368

Solarkraftwerk Bahnstadt Emittent 100 % 2002 21 20

Wasser-
kraft

Wasserkraftwerk Alberts-
hofen

Emittent
100 % 2009 8 8

Biomasse Blockheizkraftwerk Kameli-
terstraße

Emittent
100 % 2011 220 1.600

SUMMEN 38.114 67.930

* WEA: Windenergieanlagen

Mit der WKBO soll zum einen eine Risikostreuung für die Unterneh-
men verbunden sein, zum anderen aber auch die Möglichkeit, sich an 
größeren Projekten zu beteiligen bzw. diese zu entwickeln. Im Rah-
men dieses Gemeinschaftsprojektes wird derzeit intensiv der Erwerb 
eines Projektes geprüft, dessen Inbetriebnahme in 2018 denkbar ist.

Im Zuge der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 
werden ab 2017 auch die Vergütungen für Windkraftanlagen, wie 
bereits für PV-Freilandanlagen, im Rahmen von Ausschreibungen 
ermittelt. Aus heutiger Sicht zeichnet sich ab, dass einerseits damit 
die Entwicklungsrisiken erheblich steigen. Andererseits besteht die 

Chance, auch an Standorten im Süden Deutschlands auskömmliche 
Vergütungen zu erzielen.

Im Windpark Lonsee soll im Jahr 2017 ein Repowering durchge-
führt werden. Beim Repowering werden alte Anlagen durch neu-
ere, leistungsstärkere Anlagen ersetzt. Dadurch erfolgt durch eine 
geringere Anlagenzahl mit größerer Leistung eine effizientere 
Nutzung des Standorts. Zusammen mit einem Dienstleister wur-
de ein detaillierter Terminplan für die Genehmigung erstellt. Die 
Genehmigungsbehörde hat die Genehmigung noch nicht erteilt. 

Stromvertrieb
Mitte 2008 startete der Emittent mit dem Stromvertrieb und verkauft 
von Anfang an ausschließlich Ökostrom. Über die Tochtergesellschaft 
susiEnergie GmbH ist der Naturstrom des TWS-Konzern mittlerweile 
auch deutschlandweit erhältlich. Der starke Zuwachs ist nach wie vor 
ungebrochen. Dabei schätzen sowohl Privat- und Gewerbekunden 
als auch Großkunden die Angebote und den Service des Emittenten.

Der Strommarkt hat in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung 
vollzogen. Die Dynamik an den Energiebörsen bietet jedoch auch 
Chancen, die sich über die entsprechenden Energieprodukte des 
Emittenten nutzen lassen. Auch deshalb positioniert sich der Emit-
tent sehr erfolgreich in einem weiterhin sehr dynamischen Markt- 
und Wettbewerbsumfeld. Mehr als 14.000 Kunden belieferte der 
TWS-Konzern zum Jahresende 2015 mit Ökostrom. Mit etwa 200 
Millionen Kilowattstunden hat der Emittent in 2015 rund 30 Pro-
zent mehr Ökostrom verkauft als im Vorjahr, in 2016 soll der Absatz 
nochmals deutlich auf etwa 260 Millionen Kilowattstunden steigen. 
Besonders erfolgreich ist das Geschäftskundensegment. Der Emittent 
nutzt dabei sein Know-how des Strommarktes, um Lösungen zu ent-
wickeln, die auf die Gegebenheiten der Kunden zugeschnitten sind. 
Grundsätzlich entscheidet der Kunde, ob er einen Festpreisliefer-
vertrag möchte oder eine Teilabsicherung des Energiebezugs durch 
horizontale oder vertikale Tranchen wünscht. Hier definieren die 
TWS-Experten gemeinsam mit dem Kunden, zu welchem Zeitpunkt 
welche Energiemengen eingedeckt werden. Auch das Management 
des gesamten Energieportfolios einschließlich Lastprognosen und Bi-
lanzkreismanagement ist auf Kundenwunsch möglich, um so weitere 
Optimierungsmöglichkeiten am Spotmarkt zu realisieren. Außerdem 
nimmt der Emittent Betreibern von regenerativen Erzeugungsanla-
gen den selbst erzeugten Strom ab und wickelt im Kundenauftrag 
die Direktvermarktung ab. Durch attraktive Angebote, die ein hohes 
Maß an Flexibilität beinhalten sowie die nachhaltige Unternehmens-
ausrichtung schätzen viele Großkunden den Emittenten als idealen 
Partner. Sie selbst machen mit dem Bezug von Ökostrom des Emit-
tenten einen entscheidenden Schritt in Richtung umwelt- und klima-
schonender Unternehmensführung. Denn Ökobilanz und Nachhal-
tigkeitskriterien spielen bei Firmen eine immer größere Rolle.

Der Strom vom Emittenten stammt zu 100 % aus erneuerbaren Ener-
gien und ist damit klimaneutral. Die Produkte twsNaturstrom und  
susiÖkostrom führen zudem das ok-power-Label nach dem Initiie-
rungsmodell – und das ohne Aufpreis. Das Label bescheinigt dem 
Produkt einen hohen ökologischen Nutzen und einen wesentlichen 
Beitrag zum Ausbau der Erzeugungskapazitäten für erneuerbare 
Energien in Deutschland. Unter anderem muss das Unternehmen 
zum Erhalt des Labels nachweisen, dass es mindestens die Hälfte 
des verkauften Stroms selbst in neu geschaffenen Anlagen produ-
ziert. Das Gütesiegel wird vom Verein EnergieVision vergeben, den 
das Öko-Institut in Zusammenarbeit mit dem WWF Deutschland und 
der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gegründet hat. Im-
mer mehr klimabewusste Bürger interessieren sich für Ökostrom und 
fühlen sich langfristig beim Emittenten in guten Händen. Zumal der 
Emittent den gesamten Strom, den seine Kunden benötigen, selbst 
aus erneuerbaren Energien erzeugen möchte.

Neben der vorteilhaften Klimabilanz spricht auch der attraktive Preis 
für die Stromprodukte. So erreichte die susiEnergie GmbH bei der 
Studie „Stromanbieter 2015“ eine Top-7-Platzierung in der Gesamt-
wertung von 89 Ökostromanbietern. Die Studie wurde von der Deut-

schen Gesellschaft für Verbraucherstudien in Zusammenarbeit mit 
N24 durchgeführt. Die Top-Platzierung der susiEnergie GmbH und 
die wiederholte Auszeichnung des Emittenten als TOP-Lokalversor-
ger im Schussental zeichnen die beiden Unternehmen für ihren gu-
ten Service und die attraktiven Angebote aus. Zum 1. Januar 2016 
senkte der Emittent in nahezu allen twsNaturstrom-Produkten in Ra-
vensburg und Weingarten die Preise für Haushalts- und Gewerbe-
kunden - trotz eines neuen Rekordniveaus von staatlichen Belastun-
gen am Strompreis. Die Strompreise in den Regionen entwickeln sich 
unterschiedlich, da der Emittent weder die staatlichen Belastungen 
noch die Netzentgelte als wesentliche Bestandteile der Stromrech-
nung beeinflussen können. So sind neben den gestiegenen staatli-
chen Abgaben und Umlagen vielerorts die regulierten Netzentgelte, 
mit denen Betrieb und Ausbau der Stromnetze finanziert werden, 
drastisch angestiegen. So konnte der Emittent im Umland die hö-
heren Netzentgelte nicht mehr kompensieren und hat die Preise da-
hingehend moderat angepasst. Dank einer guten Einkaufsstrategie 
konnte der Emittent den notwendigen Anstieg jedoch abfedern. Be-
reits zum 1. Januar 2015 senkte der Emittent für 95 Prozent seiner 
Kunden die Preise für twsNaturstrom.

Der kontinuierliche Zuwachs an Stromkunden setzte sich auch im 
Jahr 2016 fort. Allerdings wurden hierzu die vertrieblichen Instru-
mente erweitert. Die Kunden im Netzgebiet der TWS Netz GmbH 
profitieren derzeit besonders von den gesunkenen Netzentgelten. 
Aber auch im Landkreis Ravensburg und in der Region Oberschwa-
ben konnte weiteres Kundenwachstum verzeichnet werden. Hier hat 
sich der Emittent regelmäßig an kommunalen Ausschreibungen be-
teiligt. Chancen bestehen insbesondere dann, wenn die Lieferung 
von Ökostrom verpflichtend wird.

Gasvertrieb
Hohe Wirtschaftlichkeit, niedrige Emissionswerte und eine sichere 
Versorgung kennzeichnen einen wichtigen Energieträger auf dem 
deutschen Wärmemarkt: Erdgas. Nahezu jede zweite Wohnung in 
Deutschland wird damit beheizt. Die geringen Emissionen machen 
Erdgas auch zum idealen Partner der erneuerbaren Energien. Denn 
Erdgas und Bio-Erdgas stehen für einen Energieträger, der für die 
Energiezukunft unverzichtbar ist, um die geforderten Klimaziele zu 
erreichen. In einem dynamischen Marktumfeld hat der Energieein-
kauf des Emittenten die Entwicklungen an den Märkten genau im 
Blick, gibt Kostenvorteile weiter und schafft maßgeschneiderte Lö-
sungen für Privat- und Geschäftskunden.

In 2015 lag der Gasabsatz im TWS-Konzern bei insgesamt 
888 Mio. kWh. Der Emittent erwartet, dass sich im Jahr 2016 der 
Gasabsatz auf etwa 930 Mio. kWh belaufen wird.

Die 2011 gegründete Tochtergesellschaft susiEnergie GmbH ver-
kauft susiGas mittlerweile bundesweit über das Internet. Durch die 
Etablierung der Online-Marke susiGas konnten außerhalb des TWS-
Netzgebietes im Jahr 2015 rund 16 Prozent mehr Kunden gewonnen 
werden. Dieser Trend zeichnete sich auch im Jahr 2016 ab. Stark ge-
stiegen ist auch die Anzahl der leistungsgemessenen Sonderkunden. 
Ende 2015 bezogen 18.141 Kunden Gas vom Emittenten und der 
susiEnergie GmbH. Ende 2016 waren es 19.369 Kunden.

Die Wettbewerbssituation entwickelt sich für die Haushalte und das 
Gewerbe positiv. In Deutschland waren zum 1. Januar 2016 insge-
samt 914 Gasanbieter aktiv. Der Emittent etablierte sich vor allem 
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über die Online-Produkte bei den sehr preisbewussten Verbrauchern. 
Billiganbietern setzt der Emittent ein Profil entgegen, das Kundennä-
he, nachhaltiges Wirtschaften und Ökologie in das Zentrum des un-
ternehmerischen Handelns stellt. Die wiederholte Auszeichnung des 
Emittenten als TOP-Lokalversorger im Schussental zeichnet das Un-
ternehmen für ihren guten Service und die attraktiven Angebote aus. 

Der Emittent hat die Preise für die Grundversorgung seit Oktober 
2012 stabil gehalten, da er in der Gasbeschaffung die Möglichkei-
ten des Marktes geschickt zum Vorteil ihrer Kunden nutzt. Aufgrund 
einer günstigen Beschaffungssituation und Optimierungen der inter-
nen Prozesse, war das Unternehmen in der Lage, zum 1. März 2015 
und zum 1. Januar 2016 den Arbeitspreis für die Gasgrundversor-
gung zu senken. Aber auch für Kunden, die sich für Produkte mit 
einer bestimmten Laufzeit entschieden haben, sinkt der Arbeitspreis 
nach Auslaufen der aktuellen Vertragslaufzeit. Denn der Emittent bie-
tet unterschiedliche preislich attraktive Produkte an. Neben flexiblen 
Produkten gibt es das Festpreisangebot twsErdgas Fix mit einer Net-
topreisgarantie für 12, 24 oder 36 Monate. 

Bei der susiEnergie GmbH und dem Emittenten haben die Kunden 
außerdem die Wahl zwischen mehreren Produkten, die auf unter-
schiedliche Weise zusätzlich zum Klimaschutz beitragen. So kann 
der Kunde wählen, ob er sein Gas mit einem Biogasanteil beziehen 
möchte. Mit dem Bezug von twsKlimagasPlus wird der CO2-Ausstoß, 
der bei der Erdgasverbrennung entsteht, sogar komplett neutralisiert. 
Dabei unterstützt der Emittent gemeinsam mit dem BUND Ravens-
burg die Wiedervernässung schwäbischer Moore sowie das ägypti-
sche Entwicklungshilfeprojekt SEKEM. Der Absatz besonders ökologi-
scher Gasprodukte ist im Jahr 2015 auf über 74 Mio. kWh gestiegen.

Der deutsche Gasmarkt hat sich seit der Liberalisierung seine eigenen 
Gesetze entwickelt. Während Rohöl im Jahresverlauf meist stärkeren 
Schwankungen unterliegt, entwickelt sich der Erdgaspreis an den in-
ternationalen Handelsmärkten mit weniger extremen Ausschlägen. 
Ein wichtiger Einflussfaktor auf die Preisbildung ist die Nachfrage je 
nach Temperatur. Aber auch die politische Situation und die Fördersi-
tuationen spielen eine Rolle. Zudem kommt immer mehr Erdgas auf 
den Markt, das in flüssiger Form weltweit per Frachter geliefert wird. 
All diese Faktoren haben die Marktexperten des Emittenten ständig 
im Blick und schätzen deren Einflüsse auf die Beschaffungssitua-
tion ein. Für Unternehmen, die die Vorteile für sich nutzen möch-
ten, ermittelt der Emittent passende Preis- und Lieferprodukte. Im 
Geschäftskundenbereich setzt der Emittent deshalb auf individuelle 
Beratung und Lösungen, die auf den Bedarf des jeweiligen Betriebs 
maßgeschneidert sind. Das zunehmende Bewusstsein für den Klima-
schutz spiegelt sich auch bei den Großverbrauchern wider. Denn bei 
Kommunen und Geschäftskunden spielen CO2-Bilanzen eine immer 
größere Rolle.

Unter der Bezeichnung Compressed Natural Gas, kurz CNG, dient 
Erdgas als Treibstoff für Fahrzeuge. Sein Vorteil gegenüber Benzin und 
Diesel: die saubere Verbrennung. Autofahrer, die in Ravensburg Erd-
gas tanken, sind seit 2013 zu 100 % klimaneutral unterwegs. Denn 
der Emittent neutralisiert das bei der Verbrennung freiwerdende CO2 
durch Ausgleichszertifikate. Der Absatz an den beiden Erdgastank-
stellen in Ravensburg liegt bei 10,87 Mio. kWh geringfügig über dem 
Vorjahr 2014. Um den Markt für Kunden und Hersteller attraktiv zu 
gestalten, sind klare politische Rahmenbedingungen für Erdgasfahr-

zeuge unerlässlich – sowie eine Verlängerung der reduzierten Ener-
giesteuer, wie im Koalitionsvertrag der Bundesregierung beschrieben.

Wärmeversorgung
Das Jahr 2015 stand ganz im Zeichen der dezentralen Stromerzeu-
gung, denn der Emittent realisierte für seine Kunden unterschied-
liche Projekte in diesem Bereich. In der Wärmeversorgung wurden 
vor allem Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gebaut. Im Zuge des tw-
sEnergiedachs errichtete das Unternehmen für seine Kunden Photo-
voltaikanlagen, die die Kunden zur eigenen Stromerzeugung nutzen. 
Darüber hinaus war auch in den Jahren 2015 und 2016 der effizien-
te, wirtschaftliche und sichere Betrieb der Wärmeerzeugungsanlagen 
eine wichtige Aufgabe. Dank der regelmäßigen Wartungs- und In-
standhaltungsmaßnahmen konnten die Kunden ohne nennenswerte 
Störungen versorgt werden. Um die Wirtschaftlichkeit unterschiedli-
cher Anlagen weiter zu steigern, realisierte der Emittent unterschied-
liche technische und strategische Verbesserungen. 

Studentenwerk Weiße Rose Weingarten
Der Neubau des Studentenwerks Weiße Rose in Weingarten wurde 
in 2015 fertiggestellt und in Betrieb genommen. Das Gebäude bietet 
Platz für 174 Studenten und wird über ein hocheffizientes Erdgas-
Blockheizkraftwerk und durch einen Spitzenlastkessel mit Energie 
versorgt. Der gleichbleibende hohe Bedarf an Wärmeenergie und 
an Strom, schafft optimale Bedingungen für den Einsatz einer Kraft-
Wärme-Kopplungsanlage.

Wohnbaugebiet Am Hofgut
Das von der Hofkammer des Hauses Württemberg entwickelte 
Wohnbaugebiet am Hofgut in der Ravensburger Weststadt wurde 
2014 durch ein Nahwärmenetz erschlossen. Im Jahr 2015 wurde 
die Wärmeversorgung und die Übergabestationen in den Geschoss-
wohnungseinheiten fertiggestellt. Die durch den Emittenten erstellte 
zentrale Wärmeversorgungsanlage besteht aus einer Kraft-Wärme-
Kopplungsanlage mit einer elektrischen Leistung von 20 kW und ei-
ner Gasbrennwertkesselanlage mit 375 kW Heizleistung. Zukünftig 
erfolgt die Grundlastabdeckung über das mit Biomethan befeuerte 
Blockheizkraftwerk und die Spitzenlastabdeckung mittels des mit 
Erdgas befeuerten Spitzenlastkessel. Mit der Fertigstellung des ersten 
Bauabschnittes wurden vier Gebäude mit insgesamt 36 Wohneinhei-
ten an den Nahwärmeverbund angeschlossen. Die Rohbaumaßnah-
men für den zweiten Bauabschnitt wurde Ende 2015 begonnen und 
werden bis Anfang 2017 fertiggestellt sein.  

twsEnergiedach
Das im Jahr 2015 eingeführte Photovoltaikprodukt twsEnergiedach 
ist erfolgreich gestartet. Die positive Kundenresonanz kurz nach der 
Produkteinführung war im Laufe des Jahres etwas rückläufig aber 
weiterhin stabil. Viele Privat- und Gewerbekunden interessieren sich 
für das attraktive Pachtmodell für Solardächer. Dieses ist ideal für 
Hausbesitzer, die sich weitgehend selbst mit erneuerbaren Energien 
versorgen möchten. In 2015 hat der Emittent 20 Photovoltaikanlagen 
auf Kundendächern realisiert. Die Anlagengrößen belaufen sich von 
3 KWp auf Einfamilienhäusern bis zu 22 kWp auf Gewerbeimmobili-
en. Mit dem twsEnergiedach errichtet der Emittent eine Photovolta-
ikanlage auf dem Dach seiner Kunden. Um die Planung, Installation, 
Wartung, Finanzierung und den Betrieb der Anlage kümmert sich 
ebenfalls der Emittent.

Die aktuellen gesetzlichen Entwicklungen in der Wärmeversorgung 
verlangen heute in Baden-Württemberg den Einsatz von mindestens 
15 % erneuerbarer Energien. Dies kann zum Beispiel durch den Ein-
satz von Photovoltaikanlagen oder durch den Einsatz von anerkann-
ten Ersatzmaßnahmen wie zum Beispiel der Kraft-Wärme-Kopplung 
erfüllt werden. Beide Technologien produzieren elektrische Energie, 
welche bisher in Mietgebäuden oder großen Wohnanlagen nicht den 
Bewohnern zur Verfügung gestellt werden konnte. Aus dieser Tat-
sache heraus und nach den ersten Erfahrungen mit dem twsEner-
giedach etablierte der Emittent ein Produkt, das es den Bewohnern 
und Mieter ermöglicht, von dieser Stromproduktion zu profitieren.

Bei diesem Mieterstrommodell wird ein intelligentes Messkonzept 
mit sogenannten Smart Metern aufgebaut. Diese Messeinrichtungen 
erlauben es, den Verbrauch der Abnehmer und der Erzeugungsanla-
gen in kleineren Intervallen zu erfassen. Aus diesen Messdaten kann 
detailliert ermittelt werden, wie viel Strom der Kunde aus welcher 
Erzeugungsanlage bezogen hat.

Mit diesem Abrechnungsmodell können Versorgungskonzepte in-
dividuell auf die jeweiligen Objekte zugeschnitten werden und die 
Bewohner profitieren wirtschaftlich von den gesetzlichen Pflichterfül-
lungsmaßnahmen. Der Emittent und eine Ravensburger Wohnbau-
gesellschaft haben in 2016 zwei gemeinsame Pilotanlagen realisiert.   

Dienstleister für die Stadtwerke Ravensburg
Als Dienstleister für die Stadtwerke Ravensburg setzte der Emittent 
im vergangenen Jahr unterschiedliche Maßnahmen um. Der Nahwär-
meverbund in der Eissporthalle Ravensburg wurde um einen Puffer-
speicher erweitert. Der Speicher mit einem Fassungsvermögen von 
50m³ Heizungswasser und einer Höhe von 10 m wurde im Außenbe-
reich der Eissporthalle aufgebaut. Durch diese Maßnahme kann die 
Effizienz der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage gesteigert und größere 
Leistungsspitzen über das Blockheizkraftwerk abgedeckt werden. Be-
reits in 2015 hat das Blockheizkraftwerk die Eissporthalle zu 48 % 
mit elektrischer Energie versorgt. Außerdem wurde in 2015 für die 
Ortsverwaltung Taldorf die Wärmeversorgungsanlage im Bavendorfer 
Rathaus saniert. Der bestehende Niedertemperatur-Heizölkessel wur-
de gegen einen modernen und effizienten Gasbrennwertkessel er-
setzt, genauso wie im Verwaltungsgebäude des Bauhofs Ravensburg, 
in dem ebenfalls die bestehende Anlage ersetzt werden musste.  

Ausblick
Über die allgemeinen Betriebsführungsaufgaben hinaus wurden 
auch in 2016 Anlagen saniert oder neu gebaut. Das bereits durch die 
Stadtwerke Ravensburg und später durch den Emittenten versorgte 
Wohngebiet Huberesch wird im laufenden Jahr technisch neu aus-
gerichtet. Die technischen Anlagenteile sowie das bestehende Ver-
sorgungskonzept müssen nach 25 Jahren saniert und überarbeitet 
werden. Um diese umfangreiche Neugestaltung durchführen zu kön-
nen, erstellt der Emittent unter anderem ein neues Konzept für die 
Energieversorgung. Zusätzlich wurde in der direkten Nachbarschaft 
zum Wohngebiet Huberesch in 2016 der zweite Bauabschnitt des 
Wohnbaugebiets Am Hofgut realisiert. Hierbei wurden die restlichen 
drei Geschosswohneinheiten an den Nahwärmeverbund angeschlos-
sen und somit im Endausbau 62 Wohneinheiten mit Wärme versorgt. 
Für das Pachtmodell twsEnergiedach stehen unterschiedliche Neu-
anlagen im Gewerbe- und Wohnbereich an. Die Pilotanlage für das 
Mieterstrommodell in Weingarten wurde im Geschäftsjahr 2016 rea-
lisiert. Hier werden 35 Wohneinheiten mit einem intelligenten Mess-

system ausgestattet und durch eine Photovoltaikanlage mit Strom 
versorgt. Für die Stadtwerke Ravensburg wurden auch in 2016 diver-
se Wärmeerzeugungsanlagen und Lüftungsanlagen technisch opti-
miert oder saniert. 

Wasservertrieb
Deutschland ist ein wasserreiches Land mit einer hohen Wasserquali-
tät. Im Bundesgebiet beträgt der jährliche Wasservorrat 188 Mrd. m³ 
Grund-, Oberflächen- und Quellwasser. Rund 6 200 Wasserversorger 
fördern davon nur etwa 2,7 % jährlich. 99 Prozent aller Haushalte in 
Deutschland werden mit der öffentlichen Wasserversorgung erreicht 
– damit sind wir europaweit Spitzenreiter. Der Emittent versorgt die 
Bürgerinnen und Bürger in Ravensburg, Eschach und Weingarten mit 
Trinkwasser. Der Absatz lag 2015 mit 4.286.402 m³ in etwa auf dem 
Niveau des Vorjahres. Der Emittent erwartet, dass sich im Jahr 2016 
die Absatzmenge auf ca. 4,3 Mio. m³ belaufen wird.

Trinkwasser ist in Deutschland das am besten kontrollierte Lebens-
mittel. Eine einwandfreie Infrastruktur ist wichtig für die Qualität des 
Trinkwassers. Und die ist in Ravensburg, Eschach und Weingarten 
anerkannt hoch. Dafür sorgt die TWS Netz GmbH: Das Trinkwasser 
wird regelmäßig untersucht und die Versorgungsanlagen werden von 
der TWS-Zentrale aus permanent überwacht. Außerdem investiert 
die TWS Netz GmbH kontinuierlich in ihr Rohrnetz und die Wasser-
versorgungsanlagen. Das alles kostet. Der Emittent hat deshalb den 
Grundpreis bereits in mehreren Schritten angehoben, im Gegenzug 
allerdings den Arbeitspreis je Kubikmeter reduziert. Mit dem Trink-
wasserpreis liegt der Emittent im Mittelfeld der baden-württembergi-
schen Versorger. Nachdem die Preise 2013 konstant waren, reduzier-
te der Emittent zum 1.  Januar 2014 den Arbeitspreis für Trinkwasser 
in Ravensburg, Eschach und Weingarten von 1,31 Euro brutto pro 
Kubikmeter auf 1,30 Euro brutto. Gleichzeitig wurden die Grund-
preise für die Zähler erhöht. Ein Vier-Personen-Haushalt mit einem 
jährlichen Wasserverbrauch von 150 m³ bezahlte dadurch 2,02 Euro 
brutto mehr im Monat. Ziel ist eine kostengerechte Preisgestaltung, in 
der sich der Wasserpreis stärker an den Kosten für Gewinnung, Spei-
cherung und Verteilung orientiert. Denn mehr als 80 % der Kosten 
entstehen, egal wie viel Trinkwasser verbraucht wird. Die Anpassung 
der Grundpreise für die Wasserzähler zum 1. Januar 2015 war ein 
weiterer Schritt hin zu einer gerechteren Kostenverteilung. Teil des 
Trinkwasserpreises ist der Wasserpfennig, der bislang zur Finanzie-
rung des Grundwasserschutzes und damit einer hohen Rohwasser-
qualität diente. Davon profitieren Verbraucher unmittelbar. Zum 1. 
Januar 2015 erhöhte das Land Baden-Württemberg den Wasserpfen-
nig von 5,1 Cent auf 8,1 Cent je m³ Trinkwasser netto. Der Mehrbe-
trag an Einnahmen aus der Erhöhung des Wasserpfennigs soll künftig 
für Maßnahmen zum Hochwasserschutz im Land verwendet werden. 
Ein Vier-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 150 m³ 
Trinkwasser bezahlt durch die beiden Komponenten 2,54 Euro brutto 
mehr im Monat.

Trinkwasser aus der Leitung ist gesund, wohlschmeckend und im Ver-
gleich zu Mineralwasser unschlagbar günstig. Die mengenbezogene 
Trinkwassergebühr im Jahr 2015, auch als Arbeitsgebühr bezeich-
net, beläuft sich laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg 
im Durchschnitt aller Gemeinden auf 2,07 Euro brutto je m³. Dabei 
weichen die Trinkwasserpreise teilweise erheblich voneinander ab. Sie 
unterscheiden sich beispielsweise aufgrund verschiedener Standort-
bedingungen, die den Aufwand und damit die Kosten der Wasser-
versorger bestimmen. 
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Angaben über die Geschäftstätigkeit

Der durchschnittliche Wassergebrauch in Deutschland ist seit 1990 
um 17,7 % gesunken und liegt derzeit bei 121 Litern pro Einwohner 
und Tag. Der Rückgang ist auf ein verändertes Verbraucherverhalten 
zurückzuführen: im Haushaltsbereich durch den Einsatz wasserspa-
render Haushaltsgeräte und Armaturen, in der Industrie durch Mehr-
fachnutzung und Wasserrecycling bei den Produktionsprozessen. In 
den letzten beiden Jahren konnte der Emittent einen etwas höhe-
ren Verbrauch im Bereich der Großkunden registrieren, der auf einen 
höheren Verbrauch in den Produktionsprozessen zurückzuführen ist. 

Wenn wir genau hinschauen, verbrauchen wir noch viel mehr Was-
ser: Experten haben ausgerechnet, dass für jeden Bundesbürger um 
die 4 000 Liter des kostbaren Nass pro Tag zusätzlich zusammenkom-
men. Das sogenannte virtuelle Wasser steckt in Gütern, die wir täglich 
nutzen. Denn unsere Nahrungsmittel, Bekleidung, unser Auto und 
PC haben einen langen Werdegang hinter sich. Produktionsprozesse 
und Transport brauchen Wasser. In vielen Regionen der Welt ist das 
jedoch deutlich knapper als in unseren Breitengraden. Die Betrach-
tung der weltweiten Wasservorräte soll ein Impuls zum Nachdenken 
über das eigene Konsumverhalten sein – auch in der Zeit globaler 
Wirtschaftsströme. Bei Lebensmitteln hilft der Blick auf die Herkunft: 
So hat ein Kilo einheimischer Äpfel etwa 213 Liter Wasser verbraucht, 
den größten Teil durch natürlichen Regen. Bei Äpfeln aus Übersee, die 
insbesondere zwischen Mai und Juli in den Geschäften liegen, sind es 
durchschnittlich 821 Liter je Kilogramm. Das hat zum einen mit den 
Aufwendungen für den Transport zu tun. Zum anderen tragen die 
klimatischen Verhältnisse sowie die Anbaumethoden in Ländern wie 
Argentinien, Chile und China zum höheren Wasserverbrauch bei. Be-
wässerung, Lagerung und Logistik: Wer beim Einkauf auf heimische 
Produkte achtet, schont die Ressource Wasser und stärkt die regiona-
le Wirtschaft. Das gilt beim Einkauf von Konsumgütern ebenso wie 
bei Lebensmitteln.

Beteiligungen
Baltic Windpark Beteiligungen GmbH & Co. KG
Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von 
Beteiligungen an der EnBW Baltic 1 GmbH sowie die Beteiligung an 
dem Windpark-Projekt „EnBW Baltic 1“ in der Ostsee. Der Emittent 
hat sich die Leistung von 1 MW an "EnBW Baltic 1" gesichert. Die 
21 Windenergieanlagen verfügen über eine Gesamtleistung von 
48,3 MW. Der Windpark ist am 2. Mai 2011 ans Netz gegangen und 
erzeugt jährlich rund 193 Mio. kWh Strom. Damit lässt sich rechne-
risch der jährliche Strombedarf von 50.000 Haushalten decken, wäh-
rend der Umwelt 167.000 Tonnen an klimaschädlichem CO2 erspart 
bleiben. Der Emittent hält zum 31. Dezember 2015 einen Anteil von 
4,17 % an der Baltic Windpark Beteiligungen GmbH & Co. KG. Die-
se Beteiligungsquote blieb bis zum 31. Dezember 2016 unverändert.

Bau- und Sparverein Ravensburg eG (BSV)
Der Gesellschaftszweck des BSV liegt in der Errichtung, Betreuung, 
Bewirtschaftung, Vermittlung, Veräußerung und dem Erwerb von 
Bauten. Ebenso können anfallende Aufgaben im Bereich der Woh-
nungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur übernommen 
werden. Der Emittent und die TWS Netz GmbH sind mit jeweils fünf 
Anteilen an der Bau- und Sparverein Ravensburg eG beteiligt.

Bürgerenergiegenossenschaft Weingarten eG (BEW)
Zu den Zielen der BEW gehört u. a. die Gestaltung der Energiezu-
kunft, die Umsetzung kommunaler, regionaler Energieprojekte mit 
erneuerbaren Energien sowie die Thematisierung von Klimaschutz- 

und Energie-Themen. Hierbei gibt es viele Berührungspunkte mit 
dem Emittenten, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energi-
en. Der Emittent gehörte deshalb zu den 38 Gründungsmitgliedern. 
Die Beteiligung an der Genossenschaft beläuft sich auf 100 Anteile.

Bürgerenergiegenossenschaft Fronreute-Wolpertswende eG
Im Januar 2010 wurde die BürgerEnergiegenossenschaft Fronreute-
Wolpertswende eG (BE) mit insgesamt 91 Gründungsmitgliedern in 
Mochenwangen gegründet. Die BE hat sich die Initiierung von Be-
teiligungen an Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien auf 
lokaler, regionaler und überregionaler Ebene sowie die Initiierung 
von Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien und des Kli-
maschutzes vor Ort und in der Region zur Aufgabe gemacht. Mit 
100 Anteilen hat sich der Emittent an der Bürgerenergiegenossen-
schaft beteiligt.

Energieagentur Ravensburg gGmbH
Die Energieagentur Ravensburg wurde am 21. Oktober 1999 als ge-
meinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und 
hat am 1. April 2000 ihre Tätigkeit aufgenommen. Die Energieagen-
tur fördert durch eine neutrale und unabhängige Beratung bei priva-
ten Haushalten, Kommunen und Gewerbebetrieben den effizienten 
Einsatz von Energie und Ressourcen, was durch Fortbildungsangebo-
te und Öffentlichkeitsarbeit noch verstärkt wird. Besonders zu erwäh-
nen ist hier der European Energy Award. Dieses Zertifizierungs- und 
Managementsystem dient der systematischen Erfassung, Bewertung, 
Überprüfung und Steigerung der Energieeffizienz. Die Energieagentur 
Ravensburg unterstützt bei dieser Zertifizierung. Da die Themen der 
Energieeinsparung und Energieeffizienz immer mehr an Bedeutung 
gewinnen, hat die Energieagentur ihre Tätigkeit auf den Landkreis 
Biberach im Jahre 2003 sowie auf die Landkreise Bodenseekreis und 
Sigmaringen im Jahre 2007 ausgeweitet und weitere Gesellschafter 
aus diesen Landkreisen hinzugewonnen. Der Anteil des Emittenten 
beläuft sich zum 31. Dezember 2015 auf 7,23 %. Diese Beteiligungs-
quote blieb bis zum 31. Dezember 2016 unverändert.

Kommunalplan Gesellschaft für Kommunalentwicklung mbH
Im Jahr 2003 gründete der Emittent, der Bau- und Sparverein und 
die Firma Infracommun die Gesellschaft für kommunale Entwicklung 
mbH mit Sitz in Ravensburg. Geschäftsfelder der Gesellschaft sind: 
Bauleitplanung, Fachplanungen, Planung und Ablaufsteuerung für 
Versorgungsleitungen, Energiekonzepte, Machbarkeitsstudien für 
Infrastruktureinrichtungen, Standortanalysen, Erschließung von Bau-
gebieten, Bodenordnung sowie Grundstücksmanagement. Im Jahre 
2005 wurde die kaufmännische und technische Betriebsführung auf 
den Gesellschafter Infracommun übertragen. Ebenso wurde der An-
teil am Beteiligungsunternehmen reduziert. Der Emittent ist zwar zu 
einem kleinen Anteil von 3,67 % an der Gesellschaft beteiligt, wird 
allerdings nicht von den Chancen und Risiken des Geschäftsbetriebes 
berührt.

solarcomplex AG
Die Solarcomplex AG mit Sitz in Singen und ihre ca. 40 Mitarbei-
tenden ist die zentrale Kraft für erneuerbare Energien im Süden Ba-
den-Württembergs. Sie strebt an, die Bewohner in der westlichen 
Bodenseeregion und im Hegau ausreichend mit regenerativ erzeug-
tem Strom zu versorgen und garantiert außerdem eine regionale 
Wertschöpfung. Der Emittent hat sich 2009 an der Solarcomplex AG 
beteiligt. Ein Schwerpunkt liegt auf der Errichtung von Photovolta-
ikanlagen, Solarparks und Bioenergiedörfern. Im Jahre 2011 ist die 

Solarcomplex AG in das Geschäftsfeld Windkraft eingestiegen und 
plant auch die Projektierung von Windkraftstandorten. Auch im Jahr 
2016 sind weitere Bioenergiedörfer, Solar- und Windkraftprojekte so-
wie Holzenergieanlagen geplant. Der Emittent hält zum 31. Dezem-
ber 2015 einen Kapitalanteil von 1,32 %. Zum 31. Dezember 2016 
beträgt die Beteiligungsquote 1,03 %.

SüdWestdeutsche Stromhandels GmbH
1999 wurde die Südwestdeutsche Stromhandels GmbH von 30 Stadt-
werken aus Baden-Württemberg und Bayern gegründet. Mittlerweile 
handelt es sich um ein Gemeinschaftsunternehmen von mehr als 55 
deutschen Stadtwerken und regionalen Stromversorgern mit Schwer-
punkt in Südwestdeutschland. Ziel des Unternehmens ist es, die Be-
schaffung von Energie (Strom und Erdgas) zu bündeln, die Position 
von Stadtwerken im Wettbewerb zu stärken, Synergien zu schaffen 
und gemeinsame Chancen zu nutzen. SüdWestStrom bietet eben-
falls Dienstleistungen für Stadtwerke in den Sparten Strom und Gas 
an. Seit 2008 ist der Emittent Gesellschafter der Südwestdeutschen 
Stromhandels GmbH. Der Emittent war zum 31. Dezember 2015 mit 
einem Anteil von 4,72 % beteiligt und hält zum 31. Dezember 2016 
einen Kapitalanteil von nunmehr 4,3 %.

TeleData GmbH
Eine Vielzahl von Versorgungsunternehmen haben bereits Erfahrun-
gen mit dem Geschäftsfeld „Telekommunikation“ gesammelt bzw. 
bauen derzeit ein neues Geschäftsfeld in diesem Bereich auf. Auch 
beim Emittenten war dieses Geschäftsfeld im Blick. Der Emittent hat 
aber einer Beteiligung an einem bereits aktiven Telekommunikations-
unternehmen den Vorzug vor einem eigenständigen Markteintritt ge-
geben. Es bot sich die TeleData Friedrichshafen GmbH an, die bereits 
in Ravensburg und Friedrichshafen Telekommunikationsdienstleistun-
gen erbringt. Die TeleData Friedrichshafen GmbH war eine 100%ige 
Tochter der damals noch Technischen Werke Friedrichshafen GmbH 
(TWF), jetzt Stadtwerk am See GmbH & Co. KG. Der Emittent be-
teiligte sich im Jahre 2012 mit 33,3 %. Der Zusatz Friedrichshafen 
wurde im Namen gestrichen. Der Sitz der Teledata soll aber dauerhaft 
in Friedrichshafen sein. Ebenso erbingt die Stadtwerk am See GmbH 
& Co.KG auch zukünftig die kaufmännischen Dienstleistungen für 
die Teledata.

Volksbank Weingarten eG
Der Emittent hat sechs Geschäftsanteile der Volksbank Weingarten 
erworben. Die Volksbank Weingarten unterstützt der Emittent seit 
2009 im Stromvertrieb auf Provisionsbasis. 2011 entwickelte der 
Emittent gemeinsam mit der Volksbank Weingarten einen Ökospar-
brief als Kundenbindungsinstrument. Anleger erhalten attraktive Zin-
sen und investieren dabei in Erneuerbare Energien. 

Windpark Oelsig OHG
Durch den Erwerb des Windparks Oelsig in Brandenburg hat der Emit-
tent im Jahre 2011 die Projektgesellschaft erworben. Der Windpark 
Oelsig besteht aus drei Anlagen mit je 2 MW. Zwei Anlagen gingen 
2007 und eine Anlage 2009 in Betrieb. Im Zuge einer Anwachsung 
wurde der Windpark Oelsig zum 23. Dezember 2011 ins Sachanlage-
vermögen des Emittenten übernommen. Der Emittent hält zum 31. 
Dezember 2015 noch einen Anteil von 20 % an der Infrastrukturge-
sellschaft Windpark Oelsig OHG. Die Beteiligungsquote blieb bis zum 
31. Dezember 2016 unverändert.

Windpool GmbH & Co. KG
Im Jahr 2010 beteiligte sich der Emittent als erstes Stadtwerk an der 
Windpool GmbH & Co. KG mit Sitz in Frankfurt a. M. und hält zum 
31. Dezember 2015 Anteile in Höhe von 5,0 %. Windpool hatte sich 
zum Ziel gesetzt, ein Windanlagenportfolio an ca. zehn bis 20 ver-
schiedenen Standorten in Deutschland mit verschiedenen Kompo-
nentenlieferanten in einer Größenordnung von insgesamt 100 MW 
zu errichten. Es handelt sich dabei ausschließlich um Onshore-Anla-
gen. Mittlerweile betreibt Windpool ein Portfolio von 13 Onshore-
Windparks mit einer Leistung von ca. 72 MW und hat den Aufbau 
des Portfolios abgeschlossen. Seit 2014 gibt es Windpool 2, an der 
der Emittent allerdings nicht beteiligt ist.

Windkraft Bodensee-Oberschwaben GmbH & Co. KG 
(WKBO)/Windkraft Bodensee-Oberschwaben  
Verwaltungs GmbH
Zukünftig will der Emittent den Schwerpunkt des Zubaus von Wind-
kraftanlagen in Baden-Württemberg und speziell in der Region Bo-
densee Oberschwaben legen. Auch andere Stadtwerke wollten in der 
Region regenerative Erzeugungskapazitäten aufbauen. Deshalb hat 
der Emittent im Jahre 2012 zusammen mit dem Stadtwerk am See, 
dem Regionalwerk Bodensee und den Stadtwerken Bad Saulgau die 
Windkraft Bodensee Oberschwaben mbH & Co.KG (WKBO) gegrün-
det, um zum einen eine Risikostreuung zu erreichen und zum ande-
ren gegebenenfalls auch in größere Projekte investieren zu können. 
Ziel der WKBO ist es, in Summe in einem oder mehreren Projekten 
eine Gesamtleistung für die Partner von ca. 40 MW zu errichten. Um 
die Bürger vor Ort einbinden zu können, sollen eine oder mehrere 
Tochtergesellschaften als separate Projektgesellschaften gegründet 
werden. Der Emittent hält zum 31. Dezember 2015 einen Anteil in 
Höhe von 32,5 % an der WKBO. Den gleichen Anteil hält der Emittent 
an deren Komplementärin, der Windkraft Bodensee-Oberschwaben 
Verwaltungs GmbH. Das Regionalwerk hat im Jahr 2015 beschlossen, 
aus der WKBO auszusteigen. Deren Anteile hat ab 2016 der Emittent 
übernommen. Zum 31. Dezember 2016 hat sich die Beteiligungsquo-
te daher auf 45,0 % erhöht.

Über die Öko Heizzentrale des Emittenten in Wilhelmsdorf werden 42 

Gebäude mit Wärme versorgt
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Zweckverband Gasversorgung Oberschwaben (GVO) und 
GVO Gashandelsgesellschaft mbH
Am 25. April 2003 gründeten der Emittent, die Technischen Wer-
ke Friedrichshafen, die Stadtwerke Lindau, die Stadtwerke Bregenz 
und die Stadtwerke Konstanz die GVO Gashandelsgesellschaft, um 
im liberalisierten Gasmarkt schneller als der Zweckverband Gasver-
sorgung Oberschwaben (ZV GVO) reagieren zu können. Die fünf Ge-
sellschafter halten je 20 % an der Gesellschaft. Gegenstand des Un-
ternehmens ist die Erbringung energiewirtschaftlicher Leistungen für 
die Gesellschafter und Dritte, insbesondere die Beschaffung und den 
Handel mit Erdgas. Diese Tätigkeit startete zum 1. Oktober 2004. Vor-
rangige Aufgabe ist die Sicherstellung und Optimierung des Gasbe-
zugs für ihre Gesellschafter. Hierzu nutzt die GVO als Beschaffungsge-
meinschaft die vielfältigen Möglichkeiten am liberalisierten Gasmarkt. 
Die GVO GmbH stellte zum 1. Oktober 2007 ihre Gasbeschaffung 
auf eine Portfoliobeschaffung um und gehörte damit zu den ersten 
Unternehmen in Deutschland, die Gasmengen an der Leipziger Gas-
börse und am OTC-Markt beschafft haben. Die Spitzengasanlagen 
und das Gasnetz verbleiben beim Zweckverband, der 1966 von den 
Städten Ravensburg, Friedrichshafen und Lindau gegründet wurde. 
Der Emittent ist am GVO Zweckverband mit 32,82 % beteiligt.

Abhängigkeiten von Patenten, Lizenzen, Verträgen oder 
neuen Herstellungsverfahren
Als regionaler Energieversorger ist der Emittent von Konzessionen zur 
kommunalen Energieversorgung und von den mit den Endkunden 
geschlossenen Gas-, Strom-, Wasser- und Wärmeversorungsverträ-
gen abhängig. Der Bestand und der Ausbau dieser Verträge sind für 
die Geschäftstätigkeit und die Ertragslage des Emittenten von we-
sentlicher Bedeutung, da diese Verträge eine der Hautpeinahmequel-
len des Emittenten und damit wichtig für die Realisierung der Anlage-
objekte ist. Sollte diese Haupteinnahmequelle wegfallen, könnte der 
Emittent nicht mehr in der Lage sein, die Ansprüche der Anleger auf 
Zinszahlung und Rückzahlung zu bedienen.

Darüber hinaus ist der Emittent von keinen weiteren Verträgen sowie 
von keinen Patenten, Lizenzen oder neuen Herstellungsverfahren, die 
von wesentlicher Bedeutung für die Geschäftstätigkeit oder Ertrags-
lage des Emittenten sind, abhängig.

Gerichts-, Schieds- und Verwaltungsverfahren
Die Geschäftsfelder Stromnetz und Gasnetz unterliegen der Anreiz-
regulierung. Die Tochtergesellschaft des Emittenten, die TWS Netz 
GmbH, unterliegt als Netzbetreiber der Netzentgeltregulierung 
durch die Landesregulierungsbehörde Baden-Württemberg. Bei der 
Netzentgeltregulierung handelt es sich um ein Verwaltungsverfahren. 
Die rigide Vorgehensweise der Landesregulierungsbehörde Baden-
Württemberg gegenüber der TWS Netz GmbH führt in der Regulie-
rungsperiode 2014-2018 sogar zu jährlichen Verlusten in der Sparte 
Stromversorgung.

Im Übrigen sind keine Gerichts- oder Schiedsverfahren, die einen we-
sentlichen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage des Emittenten und 
auf die Vermögensanlagen haben, an- oder rechtshängig.

Laufende Investitionen
Der Emittent hat bis zum 31.12.2016 bereits rund 56,4 Mio. € in den 
Ausbau Erneuerbarer Energien investiert. Für die Jahre 2017 bis 2023 
plant der Emittent weitere Investitionen von rund 29 Mio. €, sodass 
ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 85 Mio. € erreicht wird. Da-
rüber hinaus plant die Tochter TWS Netz GmbH Instandhaltungs- und 
Erweiterungsinvestitionen von 47 Mio. €.

Mit drei weiteren Stadtwerken aus der Region hat der Emittent die 
Windkraft Bodensee-Oberschwaben gegründet mit der Zielsetzung 
in der Region Bodensee-Oberschwaben unter Einbeziehung der 
Bürger und Kommunen eine Windkraftleistung von 40 MW zu re-
alisieren. Derzeit wird Flächenakquise betrieben und der Erwerb von 
Projekten geprüft. Die Inbetriebnahme des ersten Projektes ist unter 
optimistischen Annahmen im Jahr 2018 möglich.

Die TeleData GmbH bietet als regionaler Internetprovider umfassen-
de Telekommunikationslösungen für Geschäfts- und Privatkunden 
innerhalb der Region Bodensee-Oberschwaben-Hegau an. Für diese 
Zielgruppen werden TK-Dienste wie Internet, Telefon, Fernsehen, Da-
tenverbindungen, Internetstandleitungen und Internetdienste sowie 
Cloud-Produkte bereitgestellt. Um das weitere Wachstum der TeleDa-
ta in den kommenden Jahren zu sichern, wurde in 2016 die Kapital-
rücklage der TeleData GmbH durch die Gesellschafter Stadtwerk am 
See und den Emittenten um 3,0 Mio. € aufgestockt. Der Anteil des 
Emittenten betrug hierbei 1 Mio. €.

Weitere laufende Investitionen existieren nicht.

Außergewöhnliche Ereignisse
Die Tätigkeit des Emittenten ist nicht durch außergewöhnliche Ereig-
nisse beeinflusst worden.

Anlageziel, Anlagepolitik und Anlagestrategie
Die Unternehmensstrategie des Emittenten ist es, die Marktposition 
als Strom-, Gas-, Wasser-, Wärme- und Energiedienstleister nicht nur 
im Netzgebiet weiter auszubauen, sondern auch bei Strom und Gas 
Wachstumspotentiale und Möglichkeiten zur Risikostreuung im bun-
desweiten Vertrieb zu erschließen. Strategisch positioniert sich der 
Emittent klar als ökologisch orientiert mit innovativen Produkten.

Das Anlageziel der Vermögensanlagen ist es, durch die Emission der 
Vermögensanlagen eine Stärkung der Eigenkapitalquote zu errei-
chen, um zukünftige Anlageobjekte realisieren zu können. Zudem 
sollen durch die angebotenen Vermögensanlagen ein Kundenbin-
dungseffekt und eine Neukundengewinnung für Stromlieferungsver-
träge des TWS Konzerns erreicht werden.

Die Anlagepolitik der Vermögensanlagen entspricht dem im Gesell-
schaftsvertrag festgelegten Unternehmensgegenstand des Emitten-
ten. Die Anlagepolitik ist dahingehend zu konkretisieren, dass der 
Emittent das einzuwerbende Genussrechtskapital ausschließlich in 
Erneuerbare-Energien-Projekte (Anlageobjekte) investiert und aus 
diesen Anlageobjekten einen ausreichenden Kapitalrückfluss gene-
riert, um die Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlagen an die 
Anleger sicher zu stellen.

Die Anlagestrategie der Vermögensanlagen ist dahingehend ausge-
richtet, Investitionen in Energieerzeugung aus regenerativen Energie-
quellen zu finanzieren. Das gesamte geplante Investitionsvolumen 
des Emittenten in dieser Sparte ist bis 2023 mit einem Betrag von 
rund 85 Mio. € veranschlagt. Die Finanzierungsmittel stammen aus 
dem Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit, Bankkrediten und 
der Begebung von Genussrechten.

Nettoeinnahmen
Der Emittent verwendet nicht die Nettoeinnahmen (Emissionsvolu-
men abzüglich Weichkosten), sondern den Gesamtbetrag der ange-
botenen Vermögensanlagen und investiert diesen Betrag vollständig 
in die zukünftigen Anlageobjekte. Der Emittent stellt dabei durch ein 
bestehendes internes Kontrollsystem sicher, dass der Gesamtbetrag 
der angebotenen Vermögensanlagen ausschließlich in zukünftige 
Anlageobjekte investiert wird. Der Gesamtbetrag der angebotenen 
Vermögensanlagen ist aber nicht ausreichend, weshalb der Emit-
tent weiteres Fremdkapital und eigenkapitalähnliche Mittel aufneh-
men wird. Derzeit ist für die geplanten Investitionen in Erneuerbare-
Energien-Projekte von 2017 bis 2023 in Höhe von 29,0 Mio. € eine 
Fremdkapitalaufnahme in Höhe von ca. 8,7 Mio. € veranschlagt. Der 
Emittent nimmt in diesem Zusammenhang an, dass eigenkapitalähn-
liche Mittel (Genussrechtskapital) in Höhe von 9,0 Mio. € akquiriert 
werden, teilweise durch die hier angebotenen Vermögensanlagen 
und teilweise durch Aufnahme von Genussrechtskapital ohne Ver-
kaufsprospekt nach den Ausnahmevorschriften des § 2 Abs. 1 Nr. 3 
und 6 VermAnlG.

Die weiteren Kosten der Vermögensanlage, wie Kosten der Rechts- 
und Steuerberatung, Prospekterstellung und Prospektdruck bestreitet 
der Emittent aus vorhandenen liquiden Mitteln.

Für sonstige Zwecke wird der Gesamtbetrag der angebotenen Ver-
mögensanlagen nicht genutzt.

Anlageobjekte
Anlageobjekte sind ausschließlich die zukünftigen Projekte, mit de-
nen eine Stromerzeugung aus regenerativen Energiequellen um-
gesetzt werden kann. Für den Emittenten sind die hauptsächlichen 
Objekte zur Stromerzeugung die Photovoltaik, sowie Onshore- und 
Offshore-Windkraftanlagen. Stromerzeugung aus Biomasse und 
Wasserkraft spielen derzeit eine untergeordnete Rolle. Das Kapital 
der Vermögensanlagen wird ausschließlich für diese zukünftigen 
Projekte verwendet. Die in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen, 
bereits begonnene bzw. teilweise realisierten Projekte werden aus-
drücklich keine Anlageobjekte, da die Finanzierung dieser Projekte 
abgeschlossen ist. Insofern wird der Emittent das einzuwerbende Ka-
pital aus den Vermögensanlagen nicht in bereits begonnene bzw. teil-
weise realisierte Projekte investieren.

Da der Anleger über die Genussrechtsbeteiligung am Unternehmen 
des Emittenten beteiligt ist, nimmt er nicht nur an der wirtschaftli-
chen Entwicklung der zukünftigen Anlageobjekte teil, sondern an der 
gesamten wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens des Emit-
tenten und damit an allen Tätigkeitsbereichen des Emittenten (siehe 
Seiten 41 - 48, „Wichtigste Tätigkeitsbereiche des Emittenten“).

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen keine konkreten 
Anlage objekte fest, weshalb es sich um einen Blind-Pool handelt.

Überdies wird der Emittent nicht nur eigene Stromerzeugungsanla-
gen planen, bauen und erwerben, sondern sich auch an Unterneh-
men beteiligen, die Stromerzeugung aus regenerativen Energiequel-
len betreiben. Um welche Unternehmen es sich dabei handelt und 
ob es sich dabei um einen einhundertprozentigen oder nur teilweisen 
Anteil an einem Unternehmen handelt, steht zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung nicht fest.

Werden Finanzbeteiligungen erworben, sind die maßgeblichen damit 
einhergehenden Rechte und Plichten von der Art der Finanzbeteili-
gung abhängig.

Werden GmbH-Gesellschaftsanteile erworben, sind mit diesen Ge-
sellschaftsanteilen üblicherweise folgende Rechte und Plichten ver-
bunden:

• Recht und Plicht zur Geschäftsführung
• Pflicht zur Einzahlung der Stammeinlage
• Anspruch auf Gewinn- und Verlustbeteiligung entspre-

chend des Gesellschaftsanteils
• Recht zur Teilnahme und Stimmrecht bei Gesellschafterver-

sammlungen

ANGABEN ÜBER DAS ANLAGEZIEL
Anlagepolitik und Anlagestrategie gem. § 9 VermVerkProspV

4948
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• Recht auf Übertragung und Veräußerung des Gesellschafts-
anteils

• Recht auf Kündigung des Gesellschaftsanteils
• Recht auf Gewinnentnahme
• Recht auf Zahlung eines Auseinandersetzungsguthabens 

bei Ausscheiden aus der Gesellschaft
• Recht auf Beteiligung am Liquidationserlös

Werden Kommanditanteile erworben, sind mit diesen Gesellschafts-
anteilen üblicherweise folgende Rechte und Plichten verbunden:

• Anspruch auf Gewinn- und Verlustbeteiligung entspre-
chend des Kommanditanteils

• Teilnahme und Stimmrecht bei Gesellschafterversammlun-
gen

• Entnahmerecht
• Recht auf Übertragung des Gesellschaftsanteils
• Ordentliches Kündigungsrecht des Gesellschaftsanteils
• Recht auf Abfindung bei Ausscheiden als Gesellschafter
• Recht auf Beteiligung am Liquidationserlös
• Plicht zur Einzahlung erhaltener Ausschüttungen im Falle 

des § 172 Abs. 4 HGB

Änderung der Anlagestrategie und Anlagepolitik
Es ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht geplant, die Anla-
gestrategie und/oder die Anlagepolitik zu ändern. 

Eine Änderung der Anlagestrategie und/oder der Anlagepolitik ob-
liegt der Entscheidungsgewalt der Geschäftsführung, solange die 
Änderung vom Gesellschaftsvertrag des Emittenten gedeckt ist. An-
sonsten bedarf es eines satzungsändernden einstimmigen Beschlus-
ses durch die Gesellschafterversammlung.

Die Änderung der Anlagestrategie kann insbesondere durch eine Än-
derung der Rechts- und Gesetzeslage, insbesondere des Erneuerbare 
Energien Gesetz (EEG) oder eines entsprechenden Nachfolgegesetz 
angezeigt sein. Wie und in welchem Umfang dann eine Änderung 
der Anlagestrategie erfolgt, ist nicht absehbar.

Einsatz von Derivaten und Termingeschäften
Derivate und Termingeschäfte werden nicht eingesetzt.

Realisierungsgrad
In welche zukünftigen Anlageobjekte der Emittent investieren wird, 
steht zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest. Mit der 
Realisierung der Anlageobjekte ist noch nicht begonnen worden. Der 
Realisierungsgrad beträgt 0 %.

Weitere Angaben zu den Anlageobjekten
Da zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch keine Anlageobjek-
te existieren, können keine Angaben darüber gemacht werden, ob 
dem Prospektverantwortlichen und Anbieter, den Gründungsgesell-
schaftern des Emittenten und Gesellschaftern des Emittenten zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung, dem Mitglied der Geschäftsfüh-
rung des Emittenten sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats des 
Emittenten Eigentum an den Anlageobjekten oder wesentlichen 
Teilen derselben zustanden oder zustehen oder ob diesen Personen 
aus anderen Gründen eine dingliche Berechtigung an den Anlageob-
jekten zusteht. Es ist davon auszugehen, dass sowohl der Emittent 
selbst Eigentümer zukünftiger Anlageobjekte wird oder ihm wesent-
liche Teile derselben zustehen werden, als auch Unternehmensbeteili-

gungen vom Emittenten an Zielgesellschaften eingegangen oder be-
stehende Unternehmensbeteiligungen an Zielgesellschaften erhöht 
werden und damit die Zielgesellschaften Eigentümer zukünftiger An-
lageobjekte werden oder ihnen wesentliche Teile derselben zustehen 
werden.

Da zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch keine Anlageobjekte 
existieren, können keine Angaben darüber gemacht werden, ob nicht 
nur unerhebliche dingliche Belastungen bestehen oder ob rechtliche 
oder tatsächliche Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeit der 
Anlageobjekte, insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel beste-
hen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass bei zukünftigen Anla-
geobjekten nicht nur unerhebliche dingliche Belastungen (wie z.B. 
Sicherungsübereignung des Anlageobjekts) und rechtliche und tat-
sächliche Beschränkungen (wie z. B. Auflagen immissionschutzrecht-
licher Genehmigungen), insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel 
bestehen werden. 

Für die Anlageobjekte werden behördliche Genehmigungen erfor-
derlich sein. Diese liegen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht 
vor. Der Emittent geht davon aus, dass für zukünftige Anlageobjek-
te behördliche Genehmigungen (wie z. B. immissionschutzrechtliche 
Genehmigungen) erforderlich sein werden.

Der Emittent hat noch keine Verträge über die Anschaffung oder Her-
stellung der Anlageobjekte oder wesentlicher Teile davon geschlos-
sen. Zur Anschaffung oder Herstellung zukünftiger Anlageobjekte 
oder wesentlicher Teile davon wird der Emittent Verträge abschließen 
(wie z.B. Werk- und Dienstleistungsverträge, Kaufverträge).

Da noch keine Anlageobjekte zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
bestehen, existieren keine Bewertungsgutachten für die Anlageob-
jekte. Je nach Anlageobjekt werden für zukünftige Anlageobjekte 
Bewertungsgutachten existieren (z. B. bei Erwerb eines Windparks).

Der Prospektverantwortliche und Anbieter, die Gründungsgesell-
schafter des Emittenten und Gesellschafter des Emittenten zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung, das Mitglied der Geschäftsführung 
des Emittenten sowie die Mitglieder des Aufsichtsrats der Emittenten 
erbringen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine Lieferungen 
oder Leistungen, da noch keine Anlageobjekte existieren. Es ist davon 
auszugehen, dass das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten 
bei zukünftigen Anlageobjekten Leistungen dergestalt erbringt, dass 
er Verträge zur Anschaffung der Anlageobjekte (mit)verhandelt und 
unterzeichnet. Nicht zu erwarten ist, dass der Prospektverantwortli-
che und Anbieter, die Gründungsgesellschafter des Emittenten und 
Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
sowie die Mitglieder des Aufsichtsrats der Emittenten Lieferungen 
oder Leistungen erbringen werden.

Voraussichtliche Gesamtkosten der Anlageobjekte
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind die künftigen Anlageob-
jekte noch nicht identifiziert. Das im Zeitraum von 2017 bis 2023 in 
Anlageobjekte zu investierende Volumen von rund 29,0 Mio. € soll 
sich planmäßig wie folgt aufteilen:

Mittelherkunft (PROGNOSE) Mio. €

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 11,3

Genussrechtskapital (TWS 2017 Basis und 
TWS 2017 Plus)

 6,0

Genussrechtskapital (prospektfreie Emissionen) 3,0

Bankenfinanziertes Fremdkapital 8,7

Summe 29,0

Mittelverwendung (PROGNOSE) Mio. €

Investition in Anlageobjekte 29,0

Summe 29,0

Damit soll der Betrag von rund 29,0 Mio. € in Höhe von 20,3 Mio. € 
aus Eigenmitteln und 8,7 Mio. € aus Fremdmitteln finanziert werden. 
Die Eigenmittel setzen sich dabei aus 11,3 Mio. € aus dem Cash-
Flow als der laufenden Geschäftstätigkeit und aus 9,0 Mio. € aus 
Emissionen von Genussrechtskapital zusammen. Die Genussrechts-
emissionen unterteilen sich wiederum in die hier angebotenen Ver-
mögensanlagen TWS 2017 Basis und TWS 2017 Plus in Höhe von 
6,0 Mio. € und prospektfreien Emissionen in Höhe von 3,0 Mio. €. 
Die dargestellten Gesamtkosten werden vollständig in Anlageobjek-
te investiert. Die Gesamtkosten entsprechen den Anschaffungs- und 
Herstellungskosten. Sonstige Kosten fallen nicht an.

Die Konditionen der Eigenmittel (Genussrechte) entsprechen den 
Genussrechtsbedingungen (siehe Seiten 95 - 98, "Genussrechtsbe-
dingungen"). Diese Eigenmittel weisen eine Laufzeit bis mindestens 
31.12.2023 auf und werden bis einschließlich 2020 mit 2,0 % und 
ab 2021 mit 3,0 % verzinst. Gibt der Emittent weitere Genussrech-
te ohne Verkaufsprospekt nach den Ausnahmevorschriften des § 2 
Abs. 1 Nr. 3 und 6 VermAnlG aus, stehen die Konditionen dieser Ge-
nussrechte noch nicht fest. Die Konditionen der aufzunehmenden 
Fremdmittel stehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht fest.

Eine Zwischenfinanzierung ist nicht geplant.

Eigen- und Fremdmittel sind nicht verbindlich zugesagt. 

Angestrebte Fremdkapitalquote
Die Fremdkapitalquote des Emittenten beträgt zum 31.12.2015 
 62,2 %. Zum 31.12.2016 erwartet der Emittent eine Fremdkapital-
quote von 58,8 % (Prognose).

Es ist eine Fremdkapitalquote auf Ebene des Emittenten für die zu-
künftigen Anlageobjekte von 30 % angestrebt. 

Hinsichtlich der angebotenen Vermögensanlagen wird eine Fremdka-
pitalquote von 0 % angestrebt, da die angebotenen Vermögensanla-
gen als Eigenkapital beim Emittenten bilanziert werden.

Auswirkung eines Hebeleffekts
Anlageobjekte können bzw. werden teilweise durch Aufnahme von 
Fremdkapital finanziert. Durch die Aufnahme von Fremdkapital zur 
Realisierung einer Investition kann ein sogenannter (positiver) Hebel-
effekt entstehen. Dieser tritt ein, wenn die auf das Fremdkapital zu 
zahlenden Zinsen geringer ausfallen, als die aus der Investition er-
warteten Rückflüsse. Ein Hebeleffekt bewirkt höhere Rückflüsse in 
Prozent bezogen auf das Eigenkapital, als diese ohne den Einsatz 

von Fremdkapital zu erzielen wären. Höhere Rückflüsse können zu 
höheren Zinsausschüttungen an die Anleger führen. Ein negativer 
Hebel effekt tritt dann ein, wenn die auf das Fremdkapital zu zah-
lenden Zinsen höher ausfallen, als die aus der Investition erwarteten 
Rückflüsse. Dies könnte zu einer Verringerung oder einen Ausfall der 
Zinsausschüttungen an den Anleger führen. 
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Angaben über die Prüfung des Jahresabschlusses 2015

ANGABEN ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2015
des Emittenten gem. § 11 VermVerkProspV

Abschlussprüfer
EversheimStuible Treuberater GmbH
Rosenbergstraße 50/1, 70176 Stuttgart

Bestätigungsvermerk
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buch-
führung und den Lagebericht der Technische Werke Schussen-
tal GmbH & Co. KG, Ravensburg, für das Geschäftsjahr vom 1. 1. bis 
31.12.2015 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung 
auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b 
Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG 
getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen 
sind. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie die 
Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht sowie über die Einhaltung der 
Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland 
e. V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu pla-
nen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den La-
gebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wer-
den und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, 
ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in 
allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für 
die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertre-
ter, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die 
Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und 
nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beach-
tet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buch-
führung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der 
Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 
EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzu-
stellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt

Stuttgart, 20. April 2016

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Schnäbele  ppa. Hartmann
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer

Nachtragsprüfbericht
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

An die Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht der Technische Werke Schus-
sental  GmbH  & Co.  KG, Ravensburg, für das Geschäftsjahr vom 
1.1.2015 bis 31.12.2015 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste 
die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung 
nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 
EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzu-
stellen sind.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und La-
gebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften unter 
Berücksichtigung der Vorschriften des Vermögensanlagengesetzes 
(VermAnlG) und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschafts-
vertrags sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG 
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesell-
schaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführ-
ten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Ein-
beziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über 
die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §  25 VermAnlG 
i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so 
zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf den Jahresabschluss unter Beachtung der anzuwenden-
den Rechnungslegungsvorschriften und den Lagebericht wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass 
mit hinreichender Sicherheit beurteilt  werden kann, ob die Pflich-
ten  zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesent-
lichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Jah-
resabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der Pflichten 
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Geschäftsleitung, die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Be-
urteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und 
der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss für das Geschäfts-
jahr vom 1.1.2015 bis zum 31.12.2015 den gesetzlichen Vorschriften 
und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Der 
Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 
EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzu-
stellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt.

Diese Bestätigung erteilen wir aufgrund unserer pflichtgemäßen im 
April 2016 abgeschlossenen Abschlussprüfung und unserer Nach-
tragsprüfung vom 6. Oktober 2016, die sich auf die Änderung der 
Anlagen (Kapitalflussrechnung, Anhang und Lagebericht) bezog. 

Auf die Begründung der Änderung durch die Gesellschaft im geän-
derten Anhang wird verwiesen.

Die Nachtragsprüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Stuttgart, den 20. April 2016/6. Oktober 2016

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Schnäbele  ppa. Hartmann
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer
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Angaben über die Mitglieder der Geschäftsführung

ANGABEN ÜBER DIE MITGLIEDER DER GESCHÄFTSFÜHRUNG
oder des Vorstandes, Aufsichtsgremien und Beiräte des Emittenten, 
den Treuhänder und sonstige Personen gem. § 12 VermVerkProspV

Hinweis
Der Emittent, der Anbieter und der Prospektverantwortliche sind per-
sonenidentisch, weshalb sich die nachfolgenden Angaben gem. § 12 
Abs. 1 - 4 VermVerkProspV auch auf Angaben zu diesen Personen 
gem. § 12 Abs. 6 VermVerkProspV erstrecken.

Geschäftsführung
Die Geschäftsführung des Emittenten liegt bei dem Komplementär, 
der Technische Werke Schussental Verwaltungs-GmbH, Schussen-
straße 22, 88212 Ravensburg

Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten
Dr. Andreas Thiel-Böhm
Geschäftsanschrift:
Schussenstraße 22, 88212 Ravensburg

Funktion des Mitglieds der Geschäftsführung des Emitten-
ten
Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten führt die Geschäf-
te des Emittenten.

Gesamtbezüge des Mitglieds der Geschäftsführung des 
Emittenten
Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten, Herr Dr. Andreas 
Thiel-Böhm, erhält für seine Tätigkeit als Geschäftsführer ein Grund-
gehalt von 165.000 €. Hinzu kommt eine Erfolgsbeteiligung (Ge-
winnbeteiligung) in Höhe von max. 20 % des Grundgehaltes (max. 
33.000 €). Für die Dauer der Vermögensanlagen bis mindestens 
31.12.2023 erhält das Mitglied der Geschäftsführung des Emitten-
ten damit ein Grundgehalt in Höhe eines Gesamtbetrags von min-
destens 1.155.000 €, mit Gewinnbeteiligung maximal 1.386.000 €. 
Darüber hinaus stehen dem Mitglied der Geschäftsführung des Emit-
tenten keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte sowie sonstige 
Gesamtbezüge, insbesondere weitere Gehälter, Aufwandsentschä-
digungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen 
aller Art zu.

Aufsichtsrat
Vorsitzender: Dr. Daniel Rapp, 
 Oberbürgermeister der Stadt Ravensburg
 Marienplatz 26, 88212 Ravensburg

stell. Vorsitzender: Markus Ewald, 
 Oberbürgermeister der Stadt Weingarten
 Kirchstraße 1, 88250 Weingarten

 Dr. Nikolaus Scheirle,  
 EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH
 Schelmenwasenstraße 15, 70567 Stuttgart

Mitglieder: Hugo Adler
 Stadtrat Ravensburg
 Marienplatz 26, 88212 Ravensburg
 

 Stefan Bernhardt
 Stadtrat Weingarten
 Kirchstraße 1, 88250 Weingarten

 Markus Brunner
 Stadtrat Ravensburg
 Marienplatz 26, 88212 Ravensburg

 Peter Kienast
 EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH
 Schelmenwasenstraße 15, 70567 Stuttgart

 Michael Lopez-Diaz
 Stadtrat Ravensburg
 Marienplatz 26, 88212 Ravensburg

 Udo Mann
 Stadtrat Weingarten
 Kirchstraße 1, 88250 Weingarten

 Susanne Münz
 Stadträtin Weingarten
 Kirchstraße 1, 88250 Weingarten

 Dieter Pfleghar
 Stadtrat Weingarten
 Kirchstraße 1, 88250 Weingarten

 Thomas Stäbler
 EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH
 Schelmenwasenstraße 15, 70567 Stuttgart

 André Tatter
 Arbeitnehmervertreter (Emittent)
 Schussenstraße 22, 88212 Ravensburg

 Maria Weithmann
 Stadträtin Ravensburg
 Marienplatz 26, 88212 Ravensburg

Funktion des Aufsichtsrats
Dem Aufsichtsrat sind Mitbestimmungsrechte eingeräumt. Die Auf-
gaben des Aufsichtsrates sind § 11 des Gesellschaftsvertrags (siehe 
Seite 91/92 des Verkaufsprospekts) des Emittenten zu entnehmen. 
Die Geschäftsführung des Emittenten bedarf einer vorherigen Zu-
stimmung bei den in § 11 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags des Emit-
tenten genannten Maßnahmen (siehe Seite 92 des Verkaufspros-
pekts). Ferner überwacht der Aufsichtsrat die Geschäftsführung.

Zwischen den Mitgliedern des Aufsichtsrats des Emittenten gibt es 
keine Funktionstrennung.

Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrats des Emitten-
ten
Die 14 Mitglieder des Aufsichtsrats des Emittenten erhalten Sitzungs-
entgelte und monatliche Vergütungen in Summe in einer Höhe von 
14.600 € pro Jahr. Ändern sich die Höhe der Sitzungsentgelte und 
die Vergütungen nicht, belaufen sich diese bis einschließlich 2023 auf 
einen Gesamtbetrag in Höhe von 102.200 €. Darüber hinaus stehen 
den Mitgliedern des Aufsichtsrats des Emittenten keine Gewinnbe-
teiligungen, Entnahmerechte sowie sonstige Gesamtbezüge, insbe-
sondere Gehälter, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgel-
te, Provisionen und Nebenleistungen aller Art zu.

Gesamtbezüge des Mitglied der Geschäftsführung des Emit-
tenten und der Mitglieder des Aufsichtsrats des Emittenten
Bis zum 31.12.2023 erhalten das Mitglied der Geschäftsführung des 
Emittenten und die Mitglieder des Aufsichtsrats des Emittenten Ge-
winnbeteiligungen, Entnahmerechte sowie sonstige Gesamtbezüge, 
insbesondere Gehälter, Aufwandsentschädigungen, Versicherungs-
entgelte, Provisionen und Nebenleistungen aller Art in Höhe von ins-
gesamt mindestens 1.257.200 € und maximal 1.488.200 €.

Eintragungen und Erklärungen
Bei dem Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten und den Mit-
gliedern des Aufsichtsrats des Emittenten handelt es sich um deut-
sche Staatsangehörige. Es bestehen keine Eintragungen in Bezug auf 
Verurteilungen wegen einer Straftat nach den §§ 263 – 283d des 
Strafgesetzbuch, § 54 des Kreditwesengesetz, § 38 des Wertpapier-
handelsgesetz oder § 369 der Abgabenordnung oder eine ausländi-
schen Verurteilung, die mit den vorgenannten Straftaten vergleichbar 
ist. Die zugrundegelegten Führungszeugnisse sind zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung nicht älter als sechs Monate.

Weder über das Vermögen des Mitglieds der Geschäftsführung des 
Emittenten noch über das Vermögen eines Mitgliedes des Aufsichts-
rats des Emittenten wurde innerhalb der letzten fünf Jahre ein Insol-
venzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen.

Weder das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten noch ein Mit-
glied des Aufsichtsrats des Emittenten war innerhalb der letzten fünf Jahre 
in der Geschäftsführung einer Gesellschaft tätig, über deren Vermögen 
ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen wurde.

Von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wurden kei-
ne Verfügungen in Bezug auf das Mitglied der Geschäftsführung des 
Emittenten oder die Mitglieder des Aufsichtsrates des Emittenten zur 
Aufhebung einer Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder 
zur Erbringen von Finanzdienstleistungen getroffen.

Tätigkeiten
Der Emittent übernimmt den Vertrieb der angebotenen Vermögensanla-
gen selbst. Die Technische Werke Schussental Verwaltungs-GmbH ist als 
Komplementär im Rahmen seiner Geschäftsführungstätigkeit mit dem 
Vertrieb der angebotenen Vermögensanlagen beauftragt. Daher sind das 
Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten und die Mitglieder des Auf-
sichtsrats des Emittenten für das Unternehmen tätig, das mit dem Vertrieb 
der angebotenen Vermögensanlagen betraut ist. Im Übrigen sind das Mit-
glied der Geschäftsführung des Emittenten und die Mitglieder des Auf-
sichtsrats des Emittenten nicht für ein Unternehmen tätig, die mit dem 
Vertrieb der angebotenen Vermögensanlagen betraut sind.

Weder das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten noch die 
Mitglieder des Aufsichtsrats des Emittenten sind für Unternehmen 
tätig, die dem Emittenten Fremdkapital geben oder die Lieferungen 
oder Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Her-
stellung der Anlageobjekte erbringen.

Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten ist auch als Mit-
glied der Geschäftsführung der Technische Werke Schussental Ver-
waltungs-GmbH als Gründungsgesellschafter des Emittenten und 
Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung (Komplementär), der TWS Netz GmbH und der susiEnergie 
GmbH tätig. Die Mitglieder des Aufsichtsrats des Emittenten sind als 
Mitglieder des Aufsichtsrats der TWS Netz GmbH und der susiEner-
gie GmbH tätig. Zudem sind die Mitglieder des Aufsichtsrats, Herr 
Dr. Nikolaus Scheierle, Herr Peter Kienast und Herr Thomas Stäbler, 
für die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH tätig, die Gesell-
schafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung (Kommanditist) des 
Emittenten ist. Die vorgenannten Personen sind damit für Unterneh-
men tätig, mit dem der Emittent/Anbieter nach § 271 Handelsge-
setzbuch in einem Beteiligungsverhältnis steht oder verbunden ist. 
Im Übrigen sind weder das Mitglied der Geschäftsführung des Emit-
tenten noch die Mitglieder des Aufsichtsrats des Emittenten für Un-
ternehmen tätig, die mit dem Emittenten/Anbieter nach § 271 des 
Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder ver-
bunden sind.

Beteiligungen
Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten und die Mit-
glieder des Aufsichtsrats des Emittenten sind nicht im wesentlichen 
Umfang unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die 
mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlagen betraut sind, 
dem Emittenten Fremd kapital geben, Lieferungen oder Leistungen 
im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anla-
geobjekte erbringen oder mit dem Emittenten/Anbieter nach § 271 
des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder 
verbunden sind.

Weitere Angaben zum Mitglied der Geschäftsführung des 
Emittenten und den Mitgliedern des Aufsichtsrats des Emit-
tenten
Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten und die Mitglieder 
des Aufsichtsrats des Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung sind weder mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen 
beauftragt, noch stellen sie zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
dem Emittenten Fremdkapital zur Verfügung oder vermitteln es, 
noch erbringen sie Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang 
mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte.

Vorstand, Beirat, Treuhänder
Beim Emittenten bestehen weder Vorstand, Beirat noch Treuhänder  
gem. § 12 VermVerkProspV.

Sonstige Personen gem. § 12 Abs. 6 VermVerkProspV
Über den Kreis der nach der VermVerkProspV angabepflichtigen Per-
sonen hinaus gibt es keine sonstigen Personen, die die Herausgabe 
oder den Inhalt des Verkaufsprospekts oder die Abgabe oder den 
Inhalt des Angebots der Vermögensanlagen wesentlich beeinflusst 
haben.
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Angaben über den jüngsten Geschäftsgang 

ANGABEN ÜBER DEN JÜNGSTEN GESCHÄFTSGANG 
und die Geschäftsaussichten des Emittenten gem. § 13 VermVerkProspV

Jüngste geschäftliche Historie bis Ende 2016
Der Emittent gehört nach wie vor zu den wenigen mittleren Ver-
sorgungsunternehmen in Deutschland, die sich freiwillig für eine 
Trennung des Unternehmens in Netzbereich und den Vertrieb ent-
schieden haben. Die TWS Netz GmbH konzentriert sich als Infrastruk-
turdienstleister in erster Linie auf die bestehenden Netzgebiete. Der 
Vertrieb von Strom, Gas, Wärme und Wasser in der Region Bodensee-
Oberschwaben erfolgt über den Emittenten. Der überregionale Ver-
trieb wird darüber hinaus in einer eigenen Gesellschaft durchgeführt.

Die eigene Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist das größ-
te strategische Zukunftsprojekt des Emittenten. Die vom Aufsichts-
rat im Jahr 2008 beschlossenen Ausbauziele werden konsequent 
weiterverfolgt. So wurden in den Jahren 2014/2015 weitere Projek-
te zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Bereich Pho-
tovoltaik und Windkraft in Betrieb genommen und unternehmeri-
sche Beteiligungen eingegangen (siehe „Laufende Investitionen, 
Seite 48 des Verkaufsprospekts). Im Jahr 2015 wurden mit eigenen 
Anlagen 57,7 Mio. kWh erzeugt. Aus Beteiligungen ergeben sich 
12,4 Mio. kWh, die dem Emittenten zugerechnet werden können. 

Die eigenen Erzeugungskapazitäten in 2016 belaufen sich auf rund 
52,7 Mio. kWh. Hierzu können etwa 12,1 Mio. kWh aus Beteiligun-
gen dem Emittenten zugerechnet werden. Im Jahr 2017 rechnet der 
Emittent mit einer Erzeugungsmenge von etwa 60,5 Mio. kWh aus 
eigenen Anlagen und mit etwa 16,2 Mio. kWh aus Beteiligungen, die 
dem Emittenten zugeordnet werden können. Die Steigerung der Er-
zeugungsmenge ist auf die Inbetriebnahme des Windparks Aschbach 
in 2017 zurückzuführen.

In 2014 wurde das Windpark-Portfolio Grefrath (2 Anlagen), Krä-
henberg (5 Anlagen) und Mose (2 Anlagen) von der Deutschen Im-
mobilen Leasing GmbH in Höhe von rd. 7 Mio. € erworben. Bei den 
Windparks handelt es sich um Bestandsanlagen mit einer jährlichen 
Erzeugungskapazität von rd. 21 Mio. Kilowattstunden. Das reicht 

aus, um 6 000 Haushalte mit umweltfreundlichem Strom zu versor-
gen.

Weiterhin wurde in 2014 eine Photovoltaik-Anlage in Böblingen in 
Höhe von rd. 2,3 Mio. € erworben. Die Jahreserzeugungskapazität 
dieser Anlage beträgt 1 368 MWh. Rückwirkend zum 01.12.2016 
wurde zur Optimierung des Projektportfolios der Windpark Krähen-
berg verkauft.

Im Vertrieb verfolgt der Emittent seit 2010 eine Zweimarkenstrate-
gie. In der Region Oberschwaben werden alle Produkte unter dem 
Markennamen „TWS“ vom Emittenten angeboten. Für den Vertrieb 
außerhalb dieser Region werden die Zweitmarken „susiGas“ und  
„susiStrom“ der susiEnergie GmbH verwendet. Die susiEner-
gie GmbH ist seit 2014 in den rd. 750 Gasnetzgebieten in Deutsch-
land vertrieblich aktiv. Zum Jahresende 2016 sind im Gasvertrieb rund 
5.200 Kunden in Belieferung. Mitte 2014 wurde der Stromvertrieb 
auf alle vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber ausgedehnt. Hier 
sind im Dezember 2016 rund 2.600 Kunden in Belieferung. Sowohl 
im Strom- als auch im Gasbereich wird in 2017 weiteres Kunden-
wachstum angestrebt.

Neben dem Stromerzeugungs- und Vertriebsgeschäft hat der Emit-
tent in 2012 den Bereich der breitbandigen Telekommunikations-
dienstleistung betreten. Der Emittent kooperiert seit 2012 mit der 
Firma TeleData GmbH, einer Tochter der Stadtwerke am See GmbH 
aus Friedrichshafen und hat für einen Betrag von rund 1,9 Mio. € 1/3 
der Geschäftsanteile an der Firma TeleData GmbH übernommen. Ziel 
ist es, die Infrastruktur in Ravensburg und Weingarten auszubauen. 
Mit der Beteiligung an der Firma TeleData GmbH ist ein Investitions-
programm in ein neues, schnelles Glasfasernetz verbunden. Rund 
3 Mio. € wollen der Emittent bzw. seine Tochter, die TWS Netz GmbH, 
und die Firma TeleData allein in Ravensburg und Weingarten in den 
nächsten Jahren in den Ausbau investieren.

WS-eigener Erzeugungsmix 2016 

Photovoltaik 
11,3 % 

Wind offshore 
7,1 % 

Biomasse 
2, 5 % 

Wasserkraft 
0, 1 % 

Wind onshore 
79,0 % 

Bau des Windparks Schlüsselfeld

Jüngster Geschäftsgang/Geschäftsaussichten ab 2017
Die durch den Emittenten durchgeführten neue Wege der Finanzie-
rung sollen fortgesetzt werden. Insbesondere soll den Bürgern der 
Region und den Kunden eine weitere Beteiligungsmöglichkeit an den 
Investitionen des Unternehmens in Form von Genussrechten angebo-
ten werden. Dies bietet die Chance, den eingeschlagenen Kurs der 
Inves titionen in erneuerbare Energien mit entsprechenden Ergebnis-
beiträgen fortzusetzen und darüber hinaus die Kundenbindung zu 
erhöhen.

Der Emittent geht davon aus, dass im Jahr 2017 das avisierte Emis-
sionsvolumen von mindestens 6 Mio. € erreicht wird. Der Gesamtbe-
trag der Vermögensanlagen soll entsprechend zeitnah in zukünftige 
Anlageobjekte investiert werden.

Die Gesellschafter haben dem von der Geschäftsführung unterbreite-
ten Vorschlag einer verstärkten Rücklagenbildung ab dem Geschäfts-
jahr 2013 nach intensiven Beratungen am 24.07.2013 zugestimmt. 
Der bisherige Wachstumskurs kann dadurch fortgesetzt werden.

Im Jahr 2015 wurde ein Projekt zur Entwicklung und Etablierung ei-
ner IT-Strategie und eines Geschäftsprozessmanagement gestartet. 
Ziel dieses Projektes ist es, die Geschäftsprozesse und die Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie im gesamten TWS-Konzern 
optimiert und zukunftssicher auszurichten, um die Effizienz zu erhö-
hen sowie den zukünftigen Anforderungen gerecht werden zu kön-
nen. Diese sind insbesondere Herausforderungen aus Energiewende 
und Energiemarktregulierung. 2016 konnte bei diesem „Unterneh-
mensprojekt 2018“ die Ausschreibung für eine neue Unternehmens-
software abgeschlossen werden. In 2017 wird die Implementierung, 
Datenmigration und Einführung der neuen Unternehmenssoftware 
erfolgen. In 2018 erfolgt die Live-Schaltung des neuen Systems. 
Hierdurch wird das Gesamtunternehmen im TWS-Konzern bis 2018 
schrittweise auf die Erhöhung der Effizienz und Effektivität der Ge-
schäftsprozesse ausgerichtet.

Das Invesititonsvolumen des sich derzeit im Bau befindlichen Wind-
parks Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) auf der Germarkung Asch-
bach beläuft sich auf rd. 8,5 Mio. €. Mit beiden Anlagen, die eine 
Nabenhöhe von 140 Metern aufweisen, wird eine Generatorleistung 
von insgesamt 4,8 MW realisiert. Die Inbetriebnahme des Projektes 
erfolgte im Januar 2017.

Im Windpark Lonsee soll im Jahr 2017 ein Repowering durchgeführt 
werden. Beim Repowering werden alte Anlagen durch neuere, leis-
tungsstärkere Anlagen ersetzt. Dadurch erfolgt durch eine geringe-
re Anlagenzahl mit größerer Leistung eine effizientere Nutzung des 
Standorts. Zusammen mit einem Dienstleister wurde ein detaillierter 
Terminplan für die Genehmigung erstellt. Die Genehmigungsbehör-
de hat die Genehmigung noch nicht erteilt.

Weiterhin laufen Bemühungen, Standorte in Baden-Württemberg 
und insbesondere im Raum Oberschwaben für Investitionen in Wind-
kraftanlagen an Land (onshore) zu akquirieren. Bereits Anfang 2013 
wurde mit den Stadtwerken Gammertingen, Sigmarigen und der 
EnBW Eneurerbare Energien GmbH eine Projektgesellschaft für ei-
nen Windpark in der Nähe von Gammertingen gegründet. Der An-
trag auf die Genehmigung der Anlagen wurde Anfang Februar 2016 
beim Landratsamt Sigmarigen eingereicht. Die Genehmigung wird 

bis spätestens Ende 2016 erwartet. Die Realisierung des Projekts ist 
dann in 2017 vorgesehen.

Die Geschäftsführung erwartet – unter Berücksichtigung der vorge-
nannten Aspekte – Ergebnisse auf dem Niveau des Jahres 2015 mit 
steigender Tendenz im Planungszeitraum bis 2023. Die Geschäfts-
aussichten des Emittenten sind positiv. Es können vielfach regional 
und überregional Projekte zur Energiegewinnung aus regenerativen 
Quellen realisiert werden.

Das neu eingeführte Photovoltaikprodukt twsEnergiedach ist er-
folgreich gestartet. Dieses Modell ist ideal für Hausbesitzer, die sich 
weitgehend selbst mit erneuerbaren Energien versorgen möchten. 
Im vergangenen Geschäftsjahr wurden durch den Emittenten über 
20 Photovoltaikanlagen auf Kundendächern realisiert. Die Anlagen-
größen belaufen sich hierbei von 3 kWp auf Einfamilienhäusern bis 
zu 22 kWp auf Gewerbeimmobilien. In der Zukunft stehen weitere 
unterschiedliche Neuanlagen im Gewerbe- und Wohnbereich an. Mit 
dem twsEnergiedach errichtet der Emittent eine Photovolatikanlage 
auf dem Dach ihrer Kunden. Um die Planung, Installation, Wartung, 
Finanzierung und den Betrieb der Anlage kümmert sich ebenfalls der 
Emittent.

Aus den Erfahrungen mit dem twsEnergiedach etablierte der Emit-
tent ein Produkt, das den Bewohnern und Mietern ermöglicht, von 
dieser Stromproduktion zu profitieren. Bei diesem Mieterstrommo-
dell wird ein intelligentes Messkonzept mit sogenannten Smart Me-
tern aufgebaut. Diese Messeinrichtungen erlauben es, den Verbrauch 
der Kunden und der Ezeugungsanlagen in kleineren Intervallen zu 
erfassen. Aus diesen Messdaten kann detailliert ermittelt werden, 
wie viel Strom der Kunde aus welcher Erzeugungsanlage bezogen 
hat. Mit diesem Abrechnungsmodell können Versorgungskonzepte 
individuell auf die jeweiligen Objekte zugeschnitten werden und die 
Bewohner profitieren wirtschaftlich von den gesetzlichen Pflichterfül-
lungsmaßnahmen. Der Emittent und eine Ravensburger Wohnbau-
gesellschaft haben in 2016 zwei gemeinsame Pilotanlagen realisiert. 
Ab dem Jahr 2017 sind weitere Projekte im Bereich twsEnergiedach 
und Energiedienstleistungen geplant.

Aktueller Chancenbericht
Die im Sommer 2016 verabschiedete Novellierung der Anreizregu-
lierung scheint zu einer besseren Anerkennung von Investitionen zu 
führen. Darüber hinaus hat sich die TWS Netz GmbH durch ein inter-
nes Projekt optimal auf die nächste Kostenprüfung vorbereitet.

Durch die Einigung mit der Landesregulierungsbehörde bei der Ent-
geltobergrenze für das Stromnetz war Anfang 2016 auch der Weg 
frei für eine sinngemäße Anwendung bei den Netzentgelten Gas 
bei gleichzeitiger Rücknahme der Beschwerde. Hierdurch werden im 
Gasnetz zusätzliche Erträge erzielt.

Mit der Preiserhöhung zum 01.01.2015 wurde die Basis geschaffen, 
dass auch im Wasserverkauf auch zukünftig Gewinne erzielt werden. 
Bedingt durch gestiegene Mengen fiel dieser stärker aus als erwartet. 
Die Preise liegen nach wie vor im Mittelfeld in Baden-Württemberg 
und haben daher noch ein moderates Steigerungspotenzial.

Aus den Abrechnungen der Regelenergieumlage Gas für die Jahre 
2013 und 2014 seitens der Südwestdeutschen Stromhandelsgesell-
schaft hat der Emittent Rückzahlungen erhalten. Nur Teile hiervon 
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stehen Kunden auf vertraglicher Grundlage zu. Kommt es darüber 
hinaus zu Kulanzregelungen bestehen gute Chancen diese Kunden 
für längere Zeit vertrieblich zu binden.

Bei der Tochtergesellschaft susiEnergie GmbH und auch beim Emit-
tenten werden regelmäßig Partnerschaften für den Vertrieb abge-
schlossen und zwar sowohl auf Zeit als auch auf Dauer. Hierdurch 
kann der Kundenstamm moderat ausgebaut werden.

Bislang hat der Emittent im Vertriebsgebiet Oberschwaben aus-
schließlich mit klassischen Marketingaktionen akquiriert. Außerhalb 
des Schussentals ist der Bekanntheitsgrad des Unternehmens aller-
dings geringer, so dass die Vertriebserfolge zurückgehen. Durch eine 
regionale Erweiterung des Marketings verbunden mit dem Einsatz 
neuer Vertriebsinstrumente soll die Ansprache der Strom- und Gas-
kunden in Oberschwaben weiter verstärkt werden. Hierdurch kann 
das Vertriebsergebnis noch gesteigert werden.

Die Eigenkapitalausstattung im Konzern konnte in den letzten Jah-
ren signifikant verbessert werden. Durch die Begebung von Genuss-
rechten ist hierbei auch die Eigentümerstruktur verändert worden. 
Mittlerweile sind institutionelle Anleger auf den Emittenten aufmerk-
sam geworden. Die negativen Zinsen der europäischen Zentralbank 
beinhalten die Chance, dass die Konzernunternehmen ausreichend 
Kapital zur Durchführung ihrer Investitionen erhalten.

Der Emittent entwickelt auf dem Grundstück Georgstraße 25 eine 
eigene Bauoption vor allem für den Bereich Markt. Hiermit ist die 
Chance auf ein Kundencenter verbunden, das den gewachsenen Be-
dürfnissen gerecht wird, sowie auf moderne Arbeitsplätze wie sie 
allen anderen Mitarbeitenden bereits zur Verfügung stehen.

Seit Januar 2015 bietet der Emittent mit dem twsEnergiedach eine 
Contractinglösung im Bereich Photovoltaik für Privat- und Geschäfts-
kunden an. Die Nachfrage ist deutlich größer als erwartet. Mit dem 
Bereich der Wohnungswirtschaft hat sich hieraus der Bedarf nach 
einem maßgeschneiderten Produkt ergeben, das als twsMieterstrom 
angeboten wird. Hiermit ist die Chance verbunden, weitere Dienst-
leistungen für die Wohnungswirtschaft zu erbringen und Stromkun-
den zu gewinnen.

Geplanter Emissions- und Investitionsverlauf
Der Emittent plant in 2017 den gesamten Zufluss aus der Emission 
der hier angebotenen Vermögensanlagen in Höhe von 6 Mio. €. Die 
angebotenen Genussrechte in Höhe von mindestens 6 Mio. € sollen 
innerhalb der Gültigkeitsdauer des Verkaufsprospekts von 12 Mona-
ten ab Billigung akquiriert werden. Zudem wird der Emittent neben 
den angebotenen Vermögensanlagen weiterhin Genussrechte ohne 
Verkaufsprospekt nach den Ausnahmebestimmungen des § 2 Abs. 1 
VermAnlG in den Jahren 2017 und 2020 emittieren.

Das vom Emittenten in den Jahren 2016 und 2017 aufgenomme-
ne und aufzunehmende Fremdkapital und die akquirierten und zu 
akquirierenden eigenkapitalähnlichen Mittel über die Emission von 
Genussrechten sollen zeitnah nach Mittelzufluss investiert werden. 
Der Emittent stellt hierbei sicher, dass das über die angebotenen Ver-
mögensanlagen aufgenommene Genussrechtskapital ausschließlich 
in zukünftige Anlageobjekte investiert wird. Zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung stehen keine konkreten Anlage objekte fest, weshalb 
es sich um einen Blind-Pool handelt. Schwerpunkt der Investitionen 

des Emittenten liegt dabei in der Investition in die Stromerzeugung 
aus Erneuerbaren Energien. Hier soll allein im Jahr 2017 ein Betrag 
von 12,75 Mio. € investiert werden. Dieser setzt sich aus Investitionen 
in Stromerzeugung (Investitionen in Erneuerbare Energien) in Höhe 
von 8,95 Mio. € und Investitionen in Stromerzeugung (Beteiligungen 
in Erneuerbare Energien) in Höhe von 3,8 Mio. € zusammen (siehe 
„Plan-Investitionen", Seite 26 des Verkaufsprospekts).

DIE VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE
des Emittenten gem. § 10 VermVerkProspV

Hinweis
Im Hinblick auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tech-
nische Werke Schussental GmbH & Co. KG, Ravensburg, enthält 
der Verkaufsprospekt nachfolgend den geprüften Jahresabschluss 
und den Lagebericht für das zum 31. Dezember 2015 endende Ge-
schäftsjahr. 

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das zum 31. Dezember 2015 
endende Geschäftsjahr wurde nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften (Handelsgesetzbuch, HGB) aufgestellt, von der 
EversheimStuible Treuberater GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, nach § 317 HGB un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
geprüft und mit einem, in diesem Verkaufsprospekt abgedruckten, 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk (siehe Seiten 52/53 des Ver-
kaufsprospekts) versehen. 

Konzernabschluss
Der Konzernabschluss des Emittenten für das zum 31. Dezember 
2015  endende Geschäftsjahr enthält keine wesentlichen zusätzli-
chen  Angaben zum Jahresabschluss des Emittenten für das zum  
31. Dezember 2015 endende Geschäftsjahr.

Der Konzernabschluss ist im elektronischen Bundesanzeiger unter 
www.bundesanzeiger.de  veröffentlicht.
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Vorjahr

€ € € T€

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

   Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche  
   Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie  
   Lizenzen an solchen Rechten und Werten 8.851,00 26

II. Sachanlagen

1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 689.217,00 709

2. Erzeugungsanlagen 33.423.975,00 35.914

3. Verteilungsanlagen 1.136.588,00 1.066

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 172.132,00 246

5. Anlagen im Bau 3.874.273,00 45

39.296.185,00 (37.980)

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 12.799.563,80 12.800

2. Beteiligungen 7.480.153,18 7.518

3. Sonstige Ausleihungen 13.351.303,00 8.356

33.631.019,98 (28.674)

72.936.055,98 (66.680)

B. UMLAUFVERMÖGEN

I.  Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betreibsstoffe 0,00 37

2. Fertige Erzeugnisse und Waren 2.203.000,00 2.578

2.203.000,00 (2.615)

II.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 11.966.773,44 9.859

2.  Forderungen gegen Gesellschafter 448.040,46 299

3.  Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 685

4.  Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein  
     Beteiligungsverhältnis besteht 1.381.437,51 806

5.  Sonstige Vermögensgegenstände 228.655,14 362

14.024.906,55 (12.011)

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 9.197.416,94 9.288

25.425.323,49 (23.914)

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 95.362,93 116

98.456.742,40 90.710

Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG, Ravensburg
Bilanz zum 31.12.2015
Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2015
Passivseite

Vorjahr

€ € T€

A. EIGENKAPITAL

I.   Feste Kapitalanteile der Kommanditisten 2.300.000,00 2.300

II.  Genussrechtskapital 5.865.000,00 3.644

III.  Rücklagen 29.046.393,38 27.747

37.211.393,38 (33.691)

B. Sonderpostem für Investitionszuschüsse 176.927,00 188

C. RÜCKSTELLUNGEN

1. Rückstellungen für Pensionen 1.342.333,00 1.130

2. Steuerrückstellungen 0,00 51

3. Sonstige Rückstellungen 4.587.073,52 2.294

5.929.406,52 (3.475)

D. VERBINDLICHKEITEN

1.  Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 45.275.570,72 40.973

2.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.518.722,35 3.165

3.  Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1.891.712,07 2.452

4.  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 622.881,79 3.482

5.  Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein  
     Beteiligungsverhältnis besteht 231.264,14 395

6.  Sonstige Verbindlichkeiten 3.598.864,43 2.657

     davon aus Steuern:                                    2.220.955,70 € (648)

     davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:               0,00 € (0)

55.139.015,50 (53.124)

E. PASSIVE LATENTE STEUERN 0,00 232

98.456.742,40 90.710
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Vorjahr

€ € € T€

  1. Umsatzerlöse 93.476.209,95 83.714

      abzüglich Energiesteuern 7.274.722,96 6.386

86.201.486,99 (77.328)

  2. Andere aktivierte Eigenleistungen 23.311,88 17

  3. Sonstige betriebliche Erträge 622.005,07 569

86.846.803,94 (77.914)

  4. Materialaufwand:

      a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  
          und für bezogene Waren 55.882.391,66 50.462

      b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 15.757.686,33 14.651

71.640.077,99 (65.113)

  5. Personalaufwand:

      a) Löhne und Gehälter 3.198.893,70 2.959

      b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 
          und für Unterstützung 994.202,73 829

          davon für Altersversorgung: 
          411.203,60 € (Vorjahr: 308.488,45 €) 4.193.096,43 (3.788)

  6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  
      des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.225.477,00 3.070

  7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.087.711,82 3.281

82.146.363,24 (75.252)

  8. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 357.267,00 3.481

      Abführung an außenstehende Gesellschafter 77.344,00 415

279.923,00 (3.066)

  9. Erträge aus Beteiligungen 318.354,01 425

10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 293.724,42 292

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 61.703,88 189

953.705,31 (3.972)

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des 
      Umlaufvermögens 5.045,28 15

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.783.574,99 1.882

      davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: 121.120,10 €  
      (Vorjahr: 119.402,00 €) 1.788.630,27 (1.897)

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.865.515,74 4.737

15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
      davon aus der Auflösung von passiven latenten Steuern: 
      231.375,00 € (Vorjahr Bildung: 87.755,00 €)

576.070,20 863

16. Sonstige Steuern -13.690,55 16

562.379,65 (879)

17. Vergütung für Genussrechtskapital 106.922,46 59

18. Jahresüberschuss 3.196.213,63 3.799

19. Einstellung in die Rücklagen 1.299.053,41 1.450

20. Gutschriften auf Gesellschafterkonten 1.897.160,22 2.349

21. Ergebnis nach Verwendungsrechnung 0,00 0

Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG, Ravensburg Gewinn- und Verlustrechnung 2015 Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG, Kapitalflussrechnung

2015 2014 Veränderung

T€ T€ T€

Periodenergebnis + 3.196 + 3.799 - 603

+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens + 3.230 + 3.085 + 145

+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen + 2.506 -  1.536 + 4.042

- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge - 11 - 11 0

-/+
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzie-
rungstätigkeit zuzuordnen sind

- 1.439 + 829 - 2.268

-/+
Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätig-
keit zuzuordnen sind

- 2.066 + 558 - 2.624

+ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens + 35 + 283 - 248

+ Zinsaufwendungen + 1.428 + 1.401 + 27

- Sonstige Beteiligungserträge - 318 - 425 + 107

+ Ertragsteueraufwand + 576 + 863 - 287

- Gezahlte Zinsen - 121 - 119 - 2

- Ertragsteuerzahlungen - 771 - 1.038 + 267

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit + 6.245 + 7.689 - 1.444

- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen - 2 - 2 0

+
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermö-
gens

+ 10 + 8.447 - 8.437

- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen - 4.567 - 6.463 + 1.896

+
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermö-
gens

+ 178 + 7.218 - 7.040

- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen - 5.140 - 15.881 + 10.741

+ Erhaltene Zinsen + 335 + 481 - 126

+ Erhaltene Dividenden + 318 + 425 - 107

Cashflow aus der Investitionstätigkeit - 8.848 - 5.775 - 3.073

+
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen durch die Ausgabe von Ge-
nussrechten

+ 2.221 + 2.172 + 49

- Auszahlungen an Unternehmenseigner - 2.349 - 2.754 + 405

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten + 7.500 0 + 7.500

- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten - 3.220 - 2.088 - 1.132

- Gezahlte Zinsen - 1.640 - 1.504 - 136

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit + 2.512 - 4.174 + 6.686

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds - 91 - 2.260 + 2.169

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode + 9.288 + 11.548 - 2.260

Finanzmittelfonds am Ende der Periode + 9.197 + 9.288 - 91
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Angaben zur Form und Darstellung
Der bereits festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde 
nachträglich im Zusammenhang mit der geplanten 2. Bürgergenuss-
rechtsemission und den daraus resultierenden Anforderungen des 
Vermögensanlagegesetzes geändert. Der Jahresabschluss ist um eine 
Kapitalflussrechnung erweitert worden und der Lagebericht um einen 
Vergütungsbericht ergänzt worden.

Entsprechend § 19 des Gesellschaftsvertrages wurden der Jahresab-
schluss und der Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften 
geltenden Regelungen des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches 
(HGB) aufgestellt. Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bi-
lanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt 
werden können, wurden die Angaben weitgehend in den Anhang 
aufgenommen.

Aufgrund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 
28.6.2007 zwischen der Technische Werke Schussental GmbH & 
Co. KG (TWS) und der TWS Netz GmbH wurden alle Aktiva und 
Passiva, die wirtschaftlich zu den Gas-, Wasser- und Wärmenetzen 
gehören, auf die TWS Netz GmbH rückwirkend zum 01.01.2007 
übertragen. Auch die Mitarbeiter, die wirtschaftlich diesen Netzen 
zuzuordnen waren, gingen zum gleichen Zeitpunkt auf die TWS 
Netz GmbH über. Zum 01.01.2013 wurden die Wärmeanlagen auf 
die TWS zurück übertragen, nur die Grundstücke und Gebäude ver-
blieben bei der TWS Netz GmbH.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenver-
fahren gegliedert. Für die Bilanz wurde das Gliederungsschema des 
§ 266 HGB unter Berücksichtigung der Besonderheiten des § 264c 
HGB verwendet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaf-
fungskosten bewertet und werden linear entsprechend ihrer voraus-
sichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, ab-
züglich der nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen 
bewertet. Im Falle der Herstellung sind angemessene Material- und 
Fertigungsgemeinkosten eingerechnet. Zinsen für Fremdkapital wer-
den nicht mit einbezogen. Erhaltene Investitionszuschüsse sind bei 
den jeweiligen Sachanlagen im Wege einer Zuführung zu den kumu-
lierten Abschreibungen im Rahmen des Anlagennachweises gekürzt.

Die planmäßigen Abschreibungen richten sich nach der voraussicht-
lichen Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die 
bisherigen Abschreibungen auf Altanlagen werden unverändert fort-
geführt. Teilweise wird die degressive Abschreibungsmethode ange-
wendet. Grundsätzlich werden die Anlagenzugänge nach Maßgabe 
des Zugangsmonats zeitanteilig abgeschrieben. Ab 2008 werden 
geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten über 150 € 
bis 1.000 € in einem Sammelposten zusammengefasst und - ohne 
Beachtung des Zugangsmonats - einheitlich über 5 Jahre linear abge-

schrieben. Aus Vereinfachungsgründen wurde diese Regelung in die 
Handelsbilanz übernommen.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte zu Anschaffungskos-
ten bzw. dem niedrigeren  beizulegenden Wert und die Ausleihungen 
grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Die Vorräte sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaf-
fungswerten oder zum niedrigeren letzten Einstandspreis angesetzt.

Bei der Bilanzierung und Bewertung von auf Termin abgeschlossenen 
Energiebezugsgeschäften wird eine Saldierung mit wirtschaftlichen 
Vorteilen, welche aus dem Geschäft resultieren, vorgenommen.

Die Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind zu 
Nennwerten angesetzt; alle erkennbaren Einzelrisiken wurden durch 
Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko 
ist durch eine pauschal ermittelte Wertberichtigung gedeckt. Alle For-
derungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlauf-
zeit von weniger als einem Jahr.

Die Rückstellungen für Pensionen  wurden nach dem modifizierten 
Teilwertverfahren ermittelt. Hierbei wurden ein Zinssatz von 4,31 %, 
eine Lohn-und Gehaltssteigerung von 2,5 % und die Richttafeln Heu-
beck 2005 G zugrunde gelegt. Aus der Neubewertung aufgrund 
des BilMoG ergab sich ein Differenzbetrag von 232 T€. Dieser Betrag 
wurde in den Jahren 2010 bis 2013 den Pensionsrückstellungen zu-
geführt. Die TWS übte ferner das Wahlrecht aus, das sich aus der 
Gesetzesänderung zur Bewertung der Pensionsrückstellungen ergab 
und ermittelte die Pensionsrückstellungen mit einem durchschnitt-
lichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre (4,31 %). Bei der 
Bewertung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergange-
nen sieben Jahre (3,89 %, bisherige Regelung) würde sich eine um 
101.743 € höhere Pensionsrückstellung ergeben. Für diesen Unter-
schiedsbetrag besteht gem. § 253 Abs. 6 S. 2 HGB eine Ausschüt-
tungssperre.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Ver-
bindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäf-
ten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurtei-
lung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger 
Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Sie decken die erkennba-
ren Risiken und Verpflichtungen in angemessenem Umfang ab. Rück-
stellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden ab-
gezinst. 

Die sich aus dem unterschiedlichen Ansatz des von der TWS 
Netz GmbH von der EnBW Regional AG übernommenen Stromnet-
zes in der Handels- und Steuerbilanz ergebende passive latente Steu-
er wurde aufgrund der steuerlichen Organschaft bei der TWS zum 
01.01.2011 erfolgsneutral gebildet. Differenzen zwischen Handelsbi-
lanz und Steuerbilanz zum 31.12.2015 beruhen insbesondere auf der 
unterschiedlichen Bewertung des Stromnetzes und auf dem unter-
schiedlichen Ansatz bzw. unterschiedlicher Bewertung von Rückstel-

Anhang 2015
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lungen sowie aus der Aktivierung von Disagio in der Steuerbilanz.  
Aktive und passive latente Steuern wurden saldiert. Zum 31.12.2015 
ergab sich ein aktiver Überhang latenter Steuern in Höhe von 51 T€ 
(Steuersatz 12,92 %, nur Gewerbesteuer), der aufgrund des Wahl-
rechts nicht aktiviert wurde. Die vorhandenen passiven latenten Steu-
ern wurden erfolgswirksam aufgelöst.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zu Positionen der Bilanz
Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich 
aus dem beigefügten Anlagennachweis (Anlage 1 zum Anhang).

Beteiligungen bzw. Anteile an verbundenen Unternehmen mit einem 
Anteil von mindestens 20 % werden an folgenden Gesellschaften ge-
halten:

Name, Sitz Eigenkapital Kapitalanteil Ergebnis des letzten  
Geschäftsjahres

T€ % T€

TWS Netz GmbH, Ravensburg
(Geschäftsjahr 2015)

38.562 80,52 01)

susiEnergie GmbH, Weingarten
(Geschäftsjahr 2015)

371 100,00 43

Zweckverband Gasversorgung Oberschwaben, Ravensburg 
(Wirtschaftsjahr 2014/2015)

1.887 32,82 327

GVO Gashandelsgesellschaft mbH, Ravensburg
(Wirtschaftsjahr 2014/2015)

361 20,00 48

Windkraft Bodensee-Oberschwaben GmbH & Co. KG, Ravensburg
(Geschäftsjahr 2015)

128 32,50 -105

Windkraft Bodensee-Oberschwaben Verwaltungs GmbH, Ravensburg
(Geschäftsjahr 2015)

18 32,50 -2

Teledata GmbH, Friedrichshafen
(Geschäftsjahr 2015)

3.336 33,33 134

Windpark Oelsig GmbH & Co. OHG
(Geschäftsjahr 2014)

682 20,00 -75

1) nach Ergebnisabführung und Einstellung in die Rücklagen

Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultieren 
14.817 T€ aus der Verbrauchsabgrenzung, die mit Abschlagszahlun-
gen in Höhe von 12.210 T€ verrechnet sind.

Außerdem sind hier 922 T€ Forderungen gegen Gesellschafter ent-
halten. 

Bei den Forderungen gegen Gesellschafter handelt es sich v. a. um 
Betriebsführungsentgelte für die Stadtwerke Ravensburg und Wein-
garten (insgesamt 437 T€).

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-
verhältnis besteht, betreffen v. a. den Weiterverkauf von Gas an die 
GVO Gashandelsgesellschaft mbH. 

Das Kommanditkapital verteilt sich wie folgt:

Stadtwerke Ravensburg 42,7 % 982 T€

Stadtwerke Weingarten 32,2 % 741 T€

EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH 25,1 % 577 T€

Das Genussrechtskapital besteht aus den bisherigen Einzahlungen 
der Kapitalgeber. Die TWS hat zur Finanzierung weiterer EEG-Maß-
nahmen sowie zur Stärkung der Eigenkapitalbasis ein Genussrecht 
in Höhe von insgesamt 6 Mio. € aufgelegt. Die Kriterien zum Aus-
weis im Eigenkapital (Nachrangigkeit, Verlustteilnahme bis zur vol-
len Höhe, Erfolgsabhängigkeit der Vergütung, Laufzeit mehr als 
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5 Jahre) sind erfüllt. Der frühestmögliche Kündigungstermin ist der 
31.12.2019. Zum 31.12.2015 waren 5.177 T€ einbezahlt. Ferner 
wurde im Berichtsjahr ein Mitarbeitergenussrecht aufgelegt, hier wa-
ren zum 31.12.2015 688 T€ einbezahlt.

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstel-
lungen für die Prüfung des Jahresabschlusses (Prüfungskosten, ei-
gene Jahresabschlussarbeiten (129 T€), Abrechnungsverpflichtung 
(233 T€), ausstehende Rechnungen aus der Nutzung fremder Strom- 
und Gasnetze, ausstehende Rechnungen für Mehr-/Mindermengen 
Gas sowie Gasbezug (1.754 T€), Rückstellungen für Altersteilzeitver-
pflichtungen (10 T€), andere Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern 
(426 T€), Rückstellungen für drohende Verluste mit 475 T€ und im 
Bereich Wasser aus einer Verpflichtung zur unentgeltlichen Wasser-
lieferung mit 240 T€.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ist vor allem der 
an die Gesellschafter abzuführende Anteil am Jahresüberschuss von 
1.897 T€ ausgewiesen – gekürzt um anrechenbare Zinsabschlagsteu-
ern von 28 T€. Ferner sind hier noch abzuführende Abwassergebüh-
ren in Höhe von 23 T€ ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betref-
fen die TWS Netz GmbH sowie die susiEnergie GmbH.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Betei-
ligungsverhältnis besteht, betreffen vor allem die GVO Gashandels-
gesellschaft mbH.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten werden im Verbindlichkeits-
spiegel aufgeführt (s. Anlage 2 zum Anhang).

Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung
Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

Stromerzeugung 6.386 T€

Stromvertrieb 30.078 T€

Gasvertrieb 36.424 T€

Wasservertrieb 7.771 T€

Wärmeversorgung 2.610 T€

Dienstleistungen 2.932 T€

86.201 T€

Die Honorare des Abschlussprüfers werden auf Ebene des Konzerns 
gesammelt angegeben. 

Ergänzende Angaben
Haftungsverhältnisse und Finanzielle Verpflichtungen:
Die TWS haftet für ein in 2009 aufgenommenes Darlehen der TWS 
Netz GmbH mit einem Restbuchwert von 1.425 T€ mit. Darüber hin-
aus hat sich die TWS für 4 Darlehen der TWS Netz GmbH verbürgt, 
die am 31.12.2015 mit 10.271 T€ zu Buche stehen. Von einem Risiko 
der Inanspruchnahme ist nicht auszugehen, weil die TWS Netz GmbH 
ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommt.

Das Unternehmen ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse (ZVK) des 
Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg. Die ZVK 
gewährt Versorgungs- und Versicherungsrenten für Versicherte und 

deren Hinterbliebene, Sterbegelder und Abfindungen. Der Umlage-
satz betrug im Jahr 2015 5,5 % zuzüglich 2,5 % Sanierungszulage 
(Vorjahr 2,4 %). Die umlagepflichtigen Gehälter beliefen sich auf 
2.762 T€.

Im Bereich Energiebeschaffung bestehen am 31.12.2015 Verpflich-
tungen aus abgeschlossenen Geschäften über zukünftige Lieferun-
gen. Das Gesamtvolumen dieser Abnahmeverpflichtung nach dem 
Bilanzstichtag beläuft sich auf 48.831 T€.

Die Wertguthaben aus Altersteilzeitvereinbarungen müssen gegen 
eine Insolvenz des Arbeitgebers gesichert werden. Hierzu wurden 
Wertpapiere im Buchwert von 7 T€ zu Gunsten der betroffenen Ar-
beitnehmer verpfändet und gemäß § 246 Absatz 2 Satz 2 HGB mit 
der Rückstellung für Altersteilzeit (Erfüllungsbetrag 16 T€) saldiert.

Finanzielle Verpflichtungen aus Bestellobligo bestehen im Übrigen in 
betriebsüblichem Umfang. 

Geschäfte größeren Umfanges mit nahestehenden Personen:

Gemäß § 6b Abs. 2 EnWG sind Geschäfte größeren Umfangs 
mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen, die nicht Ener-
gieversorgungstätigkeiten darstellen, gesondert auszuweisen.  
 
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Vorgänge:

Erlöse aus Dienstleistungen  
für die TWS Netz GmbH

1.387 T€

Erträge aus Gewinnabführung  
von der TWS Netz GmbH

357 T€

Erträge aus Betriebsführung  
für die susiEnergie GmbH

295 T€

Aufwendungen für Wasserbezug 
von der TWS Netz GmbH

6.807 T€

Aufwendungen für Dienstleistungen 
von der TWS Netz GmbH

809 T€

Die Gesellschaft erstellt einen Konzernabschluss nach § 290 HGB.

Belegschaft:
Von der jahresdurchschnittlichen Anzahl der Beschäftigten (ohne Ge-
schäftsführer) sind

57 Angestellte

1 Beamtin

6 Auszubildende

64

Organe
Die Organe der TWS sind die Gesellschafterversammlung, der Auf-
sichtsrat und die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung
Stadt – Stadtwerke – Ravensburg, vertreten durch Oberbürgermeister 
Dr. Daniel Rapp (Vorsitzender) 
Stadt – Stadtwerke – Weingarten, vertreten durch
Oberbürgermeister Markus Ewald (Stellvertreter)
EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH, vertreten durch  
Dr. Nikolaus Scheirle

Aufsichtsrat
Markus Ewald (Oberbürgermeister der Stadt Weingarten, Mitglied 
und Vorsitzender)
Dr. Daniel Rapp (Oberbürgermeister der Stadt Ravensburg, Mitglied 
und stellv. Vorsitzender)
Dr. Nikolaus Scheirle (Leiter Beteiligungsmanagement EnBW Kommu-
nale Beteiligungen GmbH, Mitglied und stellv. Vorsitzender)
Stefan Bernhardt (Zimmerermeister)
Dr. Roland Dieterich (Rechtsanwalt und Notar a. D.)
Otto Klatte (Leiter Filialisten Industrie und Mittelstand bei der EnBW 
Sales & Solutions GmbH)
Michael Lopez-Diaz (Kriminalbeamter)
Udo Mann (Beratender Ingenieur und Architekt)
Susanne Münz (Sonderschullehrerin)
Dieter Pfleghar (Schlossermeister i. R.)
August Schuler (Geologe und Gastronom)
Thomas Stäbler (Leiter Regionalzentrum Oberschwaben der  
Netze BW GmbH)
André Tatter (Arbeitnehmervertreter)
Maria Weithmann (Diplom-Sozialpädagogin (FH))

Die Vergütungen für den Aufsichtsrat betrugen im Berichtsjahr 15 T€ 
(Vorjahr 14 T€).

Geschäftsführung
Die persönlich haftende Gesellschafterin Technische Werke Schussen-
tal Verwaltungs-GmbH (ohne Kapitaleinlage) mit Sitz in Ravensburg 
weist ein gezeichnetes Kapital von 33.400,00 € aus. Sie wird durch 
ihren Geschäftsführer Dr. Andreas Thiel-Böhm vertreten.

Ein Auslagenersatz an die Komplementärin für Geschäftsführungstä-
tigkeiten war im Jahr 2015 nicht zu leisten.

Ergebnisverwendung
Der Jahresüberschuss soll wie folgt verwendet werden:

Vorabausschüttung des Gewinnanteiles des 
Zweckverbandes Gasversorgung Oberschwaben 
an die Stadt Ravensburg - Stadtwerke 
(§ 14 Abs. 1 des Konsortialvertrags) T€ 82

Der Rest wird nach Anteilen verteilt:

Stadtwerke Ravensburg T€ 775

Stadtwerke Weingarten T€ 584

EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH T€ 456

Zwischensumme T€ 1.897

Einstellung in Rücklagen T€ 1.299

Ravensburg, im September 2016

Dr. Andreas Thiel-Böhm
(Geschäftsführer der Technische
Werke Schussental Verwaltungs-GmbH)

Anlage 1: Anlagennachweis
Anlage 2: Verbindlichkeitenspiegel
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Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG, Ravensburg
Anlagennachweis zum 31.12.2015

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Restbuchwerte

Anfangsstand

01.01.2015
€

Zugänge

€

Abgänge

€

Umbuchungen
Korrektur AW 

(K)
€

Endstand

31.12.2015
€

Anfangsstand

01.01.2015
€

Zugänge
Umbuchung (U)

€

Abgänge
Umbuchung (U)

Korrektur AfA (K)
€

Endstand

31.12.2015
€

Stand

31.12.2015
€

Stand
Vorjahr

31.12.2014
€

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

  1. Entgeltlich erworbene Konzessio- 
      nen, gewerbliche Schutzrechte 
      und ähnliche Rechte und Werte 
      sowie Lizenzen an solchen Rechten  
      und Werten 586.229,00 1.950,00 0,00 0,00 588.179,00 560.023,00 19.305,00 0,00 579.328,00 8.851,00 26.206,00

586.229,00 1.950,00 0,00 0,00 588.179,00 560.023,00 19.305,00 0,00 579.328,00 8.851,00 26.206,00

II. Sachanlagen

  1. Grundstücke mit
      Geschäfts, Betriebs- und anderen
      Bauten 1.488.506,00 0,00 0,00 0,00 1.488.506,00 779.731,00 18.559,00 0,00 799.289,00 689.217,00 708.775,00

  2. Erzeugungsanlagen 43.536.804,00 510.930,00 50.063,00 0,00 43.997.671,00 7.622.730,00 2.959.914,00 18.948,00 10.573.696,00 33.423.975,00 35.914.074,00

  3. Verteilungsanlagen

      a) Unterstationen Wärmeverteilung 395.680,00 59.004,00 23.206,00 0,00 431.478,00 107.484,00 52.778,00 10.332,00 149.930,00 281.548,00 288.196,00

      b) Leitungsnetz 1.146.920,00 77.645,00 0,00 41.518,00 1.266.083,00 385.643,00 40.498,00 0,00 426.141,00 839.942,00 761.277,00

      c) Messeinrichtungen 34.579,00 8.470,00 3,00 0,00 45.046,00 20.070,00 9.881,00 3,00 29.948,00 15.098,00 16.509,00

  4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.288.386,00 39.665,00 11.217,00 0,00 2.316.834,00 2.042.203,00 113.543,00 11.044,00 2.144.702,00 172.132,00 246.183,00

  5. Anlagen im Bau 44.941,00 3.870.850,00 0,00 - 41.518,00 3.874.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.874.273,00 44.941,00

48.937.816,00 4.566.564,00 84.489,00 0,00 53.419.891,00 10.957.861,00 3.206.172,00 40.327,00 14.123.706,00 39.296.185,00 37.979.955,00

III. Finanzanlagen

  1. Anteile an verbundenen
      Unternehmen 12.799.563,80 75.000,00 75.000,00 0,00 12.799.563,80 0,00 0,00 0,00 0,00 12.799.563,80 12.799.563,80

  2. Beteiligungen 7.535.337,31 65.000,00 97.606,16 64.999,00 (K) 7.567.730,15 17.577,97 5.000,00 1) 64.999,00 (K) 87.576,97 7.480.153,18 7.517.759,34

  3. Sonstige Ausleihungen 8.356.303,00 5.000.000,00 5.000,00 0,00 13.351.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.351.303,00 8.356.303,00

28.691.204,11 5.140.000,00 177.606,16 64.999,00 33.718.596,95 17.577,97 5.000,00 64.999,00 87.576,97 33.631.019,98 28.673,626,14

GESAMT 78.215.249,11 9.708.514,00 262.095,16 64.999,00 87.726.666,95 11.535.461,97 3.230.477,00 105.326,00 14.790.610,97 72.936.055,98 66.679.787,14

1) Abschreibungen Finanzanlagen
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Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG, Ravensburg
Verbindlichkeitenspiegel 2015

Für Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

Gesamtbetrag Mit einer Restlaufzeit

€

bis zu 1 Jahr

€

2 bis 5 Jahre

€

über 5 Jahren

€

Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten

45.275.570,72
(Vj. 40.973.129,94)

4.021.373,72
(Vj. 3.865.899,94)

14.898.632,00
(Vj. 12.871.632,00)

26.355.565,00
(Vj. 24.235.598,00)

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen

3.518.722,35
(Vj. 3.164.427,32)

3.518.722,35
(Vj. 3.164.427,32)

Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern

1.891.712,07
(Vj. 2.452.363.78)

1.891.712,07
(Vj. 2.452.363,78)

Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen

622.881.79
(Vj. 3.481.571.96)

622.881,79
(Vj. 3.481.571,96)

Verbindlichkeiten gegenüber
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht

231.264,14
(Vj. 395.071,06)

231.264,14
(Vj. 395.071,06)

Sonstige Verbindlichkeiten
3.598.864,41

(Vj. 2.656.971,52)
3.598.864,41

(Vj. 2.656.971,52)

55.139.015,50
(Vj. 53.123.535,58)

13.884.818,50
(Vj. 16.016.305,58)

14.898.632,00
(Vj. 12.871.632,00)

26.355.565,00
(Vj. 24.235.598,00)

Lagebericht 2015
Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG

Geänderter Lagebericht der Technische Werke Schussen-
tal GmbH & Co. KG

Der bereits festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde 
nachträglich im Zusammenhang mit der geplanten 2. Bürgergenuss-
rechtsemission und den daraus resultierenden Anforderungen des 
Vermögensanlagegesetzes geändert. Der Jahresabschluss ist um eine 
Kapitalflussrechnung erweitert worden und der Lagebericht um einen 
Vergütungsbericht ergänzt worden. 

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1 Geschäftsmodell des Konzerns
Die Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG (TWS) ist die 
Konzernmutter im Verbund der drei operativen Unternehmen.

Das Geschäftsmodell des Konzerns beruht auf fünf Säulen: Dem 
Betrieb von Infrastrukturnetzen durch die TWS Netz GmbH, 
dem überregionalen Vertrieb von Strom und Gas durch die 
TWS, sowie den Dienstleistungen im Bereich Infrastruktur, 
ÖPNV, Parkierung, Sportstätten und Energiekonzepten, die den 
Kommunen der Region angeboten werden. Die jüngsten Spar-
ten sind die Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien und 
Breitbandkabelnetze.

Damit die kommunalen Gesellschafter die Erträge der Unter-
nehmensgruppe mit Verlusten aus den Bereichen ÖPNV, Bädern 
und Eissporthalle steuersparend verrechnen können, wurde die 
Konzernmutter Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG 
als Personengesellschaft gestaltet. Die Ergebnisse aus der TWS 
Netz GmbH fließen der Technische Werke Schussental GmbH & 

Co. KG aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages unver-
steuert zu, wodurch auch diese Steuern im steuerlichen Quer-
verbund verbleiben. Erträge aus der susiEnergie GmbH werden 
bis auf eine angemessene Verzinsung des Stammkapitals voll-
ständig thesauriert. Die Beteiligungen der TWS KG dienen vor 
allem der Unterstützung bzw. Ergänzung der einzelnen Sparten.
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1.2 Ziele und Strategien

Unternehmensstrategie
Die TWS gehört nach wie vor zu den wenigen mittleren Ver-
sorgungsunternehmen in Deutschland, die sich freiwillig für 
eine Trennung des Unternehmens in den Netzbereich und den 
Vertrieb entschieden haben. Der überregionale Vertrieb wird 
darüber hinaus auch noch in einer eigenen Gesellschaft durch-
geführt. Diese vom europäischen Gesetzgeber präferierte Lö-
sung führt dazu, dass die jeweiligen Unternehmen eigenstän-
dige Unternehmensstrategien entwickeln. Die TWS Netz GmbH 
konzentriert sich als Infrastrukturdienstleister in erster Linie auf 
die bestehenden Netzgebiete. Ein moderates Wachstum erfolgt 
durch die Erschließung weiterer Kommunen oder Ortsteile mit 
Gas oder durch die Hinzunahme einer neuen Infrastruktur-
sparte. Dies war in 2008 der Stromnetzbetrieb und in 2011 die 
Breitbandkommunikation. Der Vertrieb von Strom, Gas, Wärme, 
Energiedienstleistungen und Wasser in der Region Bodensee-
Oberschwaben erfolgt über die TWS KG. Schwerpunkt ist das 
Netzgebiet der TWS Netz GmbH. Im Bereich des Strom- und 
Gasverkaufs werden die Produkte aber in der ganzen Region ak-
tiv vermarktet. Der TWS-Konzern positioniert sich hierbei klar als 
ökologisches Unternehmen. Im Bereich des Stromvertriebs wird 
ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien vermarktet. Das 
klare ökologische Profil wird von den Kunden honoriert.

Der Gasvertrieb ist nach wie vor das Kerngeschäft der TWS KG. 
Im Jahr 2010 wurde mit der Zweitmarke susiEnergie der Gas-
vertrieb auf mehrere Bundesländer ausgedehnt. Der Vertrieb 
erfolgt ausschließlich über das Internet. Die Preise entsprechen 
in der Regel den Onlineprodukten, die die TWS KG in ihrem 
Heimatmarkt für Onlineprodukte ansetzt. Die mit der Marke su-
siEnergie gewonnenen Kunden wurden im Jahr 2012 auf die 
neu gegründete susiEnergie GmbH übertragen. Die Gesellschaft 
bietet seit Mitte 2013 auch Strom aus erneuerbaren Energien 
im Gebiet des Übertragungsnetzbetreibers TransnetBW an. Bis 
Mitte 2014 wurde der Vertrieb auf Netzgebiete auf allen vier 
deutschen Übertragungsnetzbetreibern ausgedehnt.

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist das größte 
strategische Zukunftsprojekt der TWS. Die vom Aufsichtsrat im 
Jahr 2010 beschlossenen Ausbauziele werden konsequent ver-
folgt. Die Finanzierung dieser Investitionen erforderte eine Ab-
kehr von der Politik hoher Ausschüttungen an die Gesellschafter. 
Ein erster Beschluss zur kontinuierlichen Verbesserung der Kapi-
talbasis wurde deshalb im Rahmen eines Zielkataloges im Früh-
jahr 2011 von den Gesellschaftergremien für die Geschäftsjahre 
2011 und 2012 beschlossen. 2013 wurden weitere Gewinn-
thesaurierungen beschlossen, da die bisherigen Kapitalzufüh-
rungen im Verhältnis zu den getätigten Investitionen zu niedrig 
ausgefallen sind. Vor diesem Hintergrund haben die finanzieren-
den Banken weitere Kreditzusagen gegeben. Das ambitionierte 
Investitionsprogramm wurde auch 2015 fortgesetzt. 

Den Geschäftsfeldern Stromnetz und Gasnetz sind durch die 
Anreizregulierung ohnehin enge Ertragsgrenzen gesetzt. Die 
rigide Vorgehensweise der Landesregulierungsbehörde Baden-
Württemberg gegenüber der TWS Netz GmbH führt in der Re-
gulierungsperiode 2014-2018 sogar zu jährlichen Verlusten in 
der Sparte Stromversorgung, die selbst durch drastische Einspar-

maßnahmen nicht zu kompensieren wären. Ursache hierfür sind 
die mit Abstand bundesweit günstigsten Netzentgelte, die sei-
tens der Regulierungsbehörde festgelegt wurden. Die unange-
messenen Kürzungen der Behörde sind einerseits Gegenstand 
vorgerichtlicher Auseinandersetzungen, andererseits sind sie 
Anlass, alle unternehmerischen Handlungen zukünftig weitge-
hend unter regulatorischer Sicht zu bewerten. Hierzu gehört 
beispielsweise die Abgabe von Abteilungen, die überwiegend 
für die Netzgesellschaft arbeiten, wie Fuhrpark, Lager, Einkauf 
und EDV oder der Verkauf des Betriebs- und Verwaltungsge-
bäudes an die TWS Netz GmbH. Die TWS KG hat einen Anteil 
am Betriebsgrundstück behalten und entwickelt auf dieser Flä-
che eine eigene Bauoption. Der Weg einer weiteren räumlichen 
Trennung der Netz- und Vertriebsbereiche ist damit vorgezeich-
net.

Die Erträge aus dem Betrieb des Wassernetzes sind weiterhin 
eine stabile und planbare Größe, weshalb diese Sparte auch zu-
künftig in Form von Dienstleistungen für andere Netzbetreiber 
ausgebaut werden soll. 

Mit der Übernahme der Betriebsführung für die Wasserversor-
gung von Berg konnte eine weitere Kommune von der Kompe-
tenz der TWS Netz GmbH in dieser Sparte überzeugt werden.

Auch die Wärmeversorgung gehört zu den Dienstleistungen, die 
verstärkt angeboten werden sollen. Hierzu wurden Ende 2012 
alle diesbezüglichen Aktivitäten bei der TWS KG gebündelt. Die-
se Maßnahme hat bereits 2013 die beabsichtige Ertragssteige-
rung gebracht. Die Optimierung der Sparte wurde 2015 fort-
gesetzt. Trotzdem konnte erneut kein positives Spartenergebnis 
erzielt werden, da eine Sonderabschreibung erforderlich wurde.

Breitbandige Telekommunikationsdienstleistungen sind eine 
Grundvoraussetzung für die Ansiedlung von Gewerbebetrie-
ben und werden auch von vielen Haushalten nachgefragt. Die 
TWS-Unternehmen kooperieren seit 2012 mit der TeleData aus 
Friedrichshafen, um die Chancen dieses Marktes zu nutzen. Zur 
Vertiefung dieser Kooperation hat die TWS KG 1/3 der Gesell-
schaftsanteile an der TeleData von den Technischen Werken 
Friedrichshafen übernommen. Die TWS Netz GmbH baut und 
betreibt Leerrohre, während die TWS KG die TeleData im Bereich 
Vertrieb unterstützt.

Neue Wege beschreitet die Unternehmensgruppe im Bereich 
der Bürgerbeteiligung und der Finanzierung. Die Gesellschaf-
ter haben beschlossen, dass sich die Gemeinden, mit denen 
die TWS Netz GmbH einen Konzessionsvertrag hat, am Unter-
nehmen beteiligen können. Hierdurch soll die Geschäftsbezie-
hung langfristig gefestigt werden. Die Gemeinden Berg, Fron-
reute, Königseggwald, Fleischwangen und Horgenzell haben 
das Angebot bislang angenommen. Das Eigenkapital der TWS 
Netz GmbH stieg im Vorjahr hierdurch um 244.200 €. Davon er-
folgten 222.000 € an Einzahlungen in die Rücklage. Das Stamm-
kapital wurde um 22.200 € erhöht. 

Zur Verbesserung der Ausstattung mit Eigenkapital und zur Fort-
führung der Investitionen in erneuerbare Energien wird den Kun-
den und Bürgern der Region eine Beteiligung an der TWS KG in 
Form von Genussrechten angeboten. Die Zahl der Genussrechts-

inhaber stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr von 343 auf 522 
und das eingezahlte Kapital von 3,64 auf 5,87 Mio. €.

Die Unternehmensstrategie ist schriftlich in einem Zielkatalog 
niedergelegt und wird regelmäßig auf den Prüfstand gestellt. 
Nach jeder Kommunalwahl werden die Mitglieder des Aufsichts-
rates neu bestimmt. Die Geschäftsleitung schlägt dem neuen 
Aufsichtsrat die Ziele für eine fünfjährige Periode vor. Nach Be-
ratung, Modifikation und Verabschiedung wird der Zielkatalog 
den Gesellschaftergremien und damit den Gemeinderäten zur 
Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Der Zielkatalog für 
den Zeitraum 2015-2019 wurde erstellt und im Rahmen einer 
Aufsichtsratsklausur im Januar 2015 behandelt. Die Verabschie-
dung durch die Gesellschaftergremien wurde bis Juli erreicht.

Erzeugungsstrategie
Die Umstellung der Stromerzeugung in Deutschland von einem 
fossil-atomaren auf ein regeneratives System in einem Zeitraum 
von 40 Jahren ist ein enorm ambitionierter Weg. Die TWS KG 
hat sich bereits im Jahr 2008 entschieden, die zunächst geplante 
Beteiligung an einem Kohlekraftwerk aufzugeben und stattdes-
sen in erneuerbare Energien zu investieren. Hierbei wird das Ziel 
verfolgt, den Anstieg der Vertriebsmenge in der TWS KG und 
der susiEnergie GmbH durch den Zubau oder Kauf von Anlagen 
nachzuvollziehen, die Strom aus Wind, Wasser, Sonne oder Bio-
masse gewinnen. 

Mittlerweile verfügt das Unternehmen neben mehreren Be-
teiligungen an Windkraftprojekten über 19 eigene Wind-
kraftanlagen, zwei Freilandphotovoltaikanlagen und mehrere 
Photovoltaikanlagen, die auf Dächern montiert sind. Ein Bio-
methan-Blockheizkraftwerk und eine Wasserkraftanlage runden 
das Portfolio ab. Im Jahr 2015 wurden mit den eigenen Anlagen 
57,7 Mio. kWh erzeugt, ein Plus von 10,8 %. Aus den Beteili-
gungen ergeben sich 12,4 Mio. kWh, die dem Unternehmen 
zugerechnet werden können. Beteiligt ist die TWS KG unter 
anderem am Offshore-Projekt Baltic I der EnBW. TWS hat sich 
entschieden, den größten Teil ihrer Investitionen in Windkraft-
anlagen an Land vorzunehmen. Zur Risikostreuung stammen die 
Anlagen von verschiedenen Herstellern mit unterschiedlichen 
technologischen Konzepten. Die Windparks befinden sich an 
verschiedenen Stellen Deutschlands, um regionale Unterschiede 
im Windangebot auszugleichen. Da auch in gebrauchte Wind-
parks investiert wird, ergibt sich darüber hinaus eine Risikostreu-
ung bezüglich des Alters der Anlagen. Mitte des Jahres wurden 
die Rechte an einem neu entwickelten Windpark in der Gemein-
de Schlüsselfeld im Landkreis Bamberg erworben. Die Errichtung 
der Anlagen ist für das Jahr 2016 geplant.

Die Bemühungen zur Akquisition von Windkraftstandorten in 
Baden-Württemberg und insbesondere im Raum Oberschwa-
ben wurden fortgesetzt. Hierzu hat die TWS KG gemeinsam mit 
den benachbarten Versorgungsunternehmen im Jahr 2012 die 
„Windkraft Bodensee-Oberschwaben (WKBO)“ gegründet. Au-
ßerdem ist mit den Stadtwerken Gammertingen, Sigmaringen 
und der EnBW Erneuerbare Energien eine Projektgesellschaft für 
einen Windpark in der Nähe von Gammertingen geplant. Ins-
gesamt ist die Realisierung von Projekten abhängig von deren 
Güte. Projekte mit größerer Nähe zum Standort Ravensburg und 
hoher Rendite haben Vorrang vor Projekten, die weiter entfernt 

liegen oder deren Rendite zu gering ausfällt. In Anbetracht der 
sinkenden Fremdkapitalzinsen sinkt die Gesamtkapitalrendite 
der Windkraftprojekte seit einigen Jahren kontinuierlich. Vor 
diesem Hintergrund hat das Regionalwerk Bodensee beschlos-
sen, seine Gesellschaftsanteile an der WKBO zu verkaufen. Die 
Anteile wurden von der TWS KG übernommen, da die Eigen-
kapitalrendite der Projekte nach wie vor den Ansprüchen des 
Unternehmens genügt.

Die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes verbunden mit 
dem geplanten Ausschreibungsmodell wird den ohnehin gerin-
gen Ausbau der Windkraft in Süddeutschland tendenziell verrin-
gern. Darüber hinaus steigt das Projektentwicklungsrisiko deut-
lich, da auch nach Vorliegen einer Genehmigung für ein Projekt 
eine Förderung nach EEG nicht gesichert ist.

Beschaffungsstrategie
Der Materialaufwand bei der TWS KG und der susiEnergie 
GmbH wird im Wesentlichen von den Einkaufspreisen für Gas 
und Strom bestimmt. Die Gasbeschaffung beruht nach wie vor 
auf zwei Beschaffungswegen: Zum einen wird gemeinsam mit 
den Partnern in Friedrichshafen, Lindau und Konstanz über die 
GVO Gashandelsgesellschaft mbH eingekauft. Eigene Beschaf-
fungsvorgänge erfolgen für Gewerbe- und Industriekunden, 
mehrjährige Produkte für Haushalts- und Gewerbekunden, Ver-
triebskooperationen und für die Kunden der susiEnergie GmbH. 
Basis für die Beschaffungsvorgänge sind ein Portfoliomanage-
mentsystem, das die notwendigen Informationen liefert sowie 
regelmäßige Sitzungen des Risikokomitees, in dem neben der 
Unternehmensleitung auch der Energieeinkauf, der Geschäfts-
kundenvertrieb und das Controlling vertreten sind.

Die Stromverkaufsmengen konnten in den vergangenen Jahren 
erheblich ausgeweitet werden. In gleichem Umfang wurde die 
Beschaffung ausgeweitet. Diese erfolgte von Anfang an über 
die Südwestdeutsche Stromhandelsgesellschaft mbH mit Sitz 
in Tübingen. Die Beschaffung erfolgt für die Tarif- und Gewer-
bekunden weitgehend zu festen Beschaffungszeitpunkten. Für 
größere Einzelkunden erfolgt die Beschaffung unmittelbar nach 
Abschluss des Liefervertrages (Back-to-back). Um das Risiko ei-
nes Lieferantenausfalls zu mindern und auch um weitere Be-
schaffungswege zu öffnen, wurden Rahmenverträge mit weite-
ren Strom- und Gaslieferanten geschlossen.

Die Vorteile aus der gemeinsamen Gasbeschaffung über die 
GVO Gashandelsgesellschaft bewirken einen entsprechenden 
Beteiligungsertrag. Das gleiche gilt für die Strombeschaffung bei 
der Südwestdeutschen Stromhandelsgesellschaft, die allerdings 
einen großen Teil der Erträge thesauriert.

Vertriebsstrategie
Die TWS verfolgt seit dem Jahr 2010 eine Zweitmarkenstrategie. 
In der Region Oberschwaben, im Wesentlichen begrenzt durch 
Donau, Iller und Bodensee, werden alle Produkte unter dem 
Markennamen TWS durch die TWS KG angeboten. Für den Ver-
trieb außerhalb dieser Region werden die Zweitmarken susiGas 
und susiStrom der susiEnergie GmbH verwendet. Hierzu wurden 
im Jahr 2012 nahezu alle Kunden, die die TWS überregional ge-
wonnen hat, auf die susiEnergie GmbH übertragen.
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Die TWS positioniert sich in der Region Oberschwaben als öko-
logischer Energieanbieter. In diesem Rahmen wurde für das 
Produkt twsNaturstrom die Zertifizierung nach dem ok-power-
Label nach dem Ökostrominitiierungsmodell im Frühjahr 2012 
erreicht. Diese Zertifizierung wird als Alleinstellungsmerkmal un-
ter den Ökostromvertrieben in Oberschwaben verwendet. Lei-
der wird die klare Positionierung der TWS von angeblich neu-
tralen Testern aufgrund der Beteiligung durch die EnBW nicht 
honoriert.

Auch die susiEnergie GmbH bietet ökologische Produkte an. 
Zunächst wurden nur Gasprodukte angeboten. Seit Mitte 2013 
wird der bundesweite Stromvertrieb aufgebaut. Begonnen wur-
de im Netzgebiet der TransnetBW. Bis Mitte 2014 wurden mit 
dem größten Teil der deutschen Stromnetzbetreiber Lieferan-
tenrahmenverträge abgeschlossen. Diese decken nahezu 100 % 
des deutschen Endkundenmarktes ab.

Im Bereich der Dienstleistungen ist die TWS vor allem mit ih-
ren Dienstleistungen für die Stadtwerke Ravensburg und die 
Stadtwerke Weingarten erfolgreich. Darüber hinaus wird für 
vier gasversorgte Kommunen die Betriebsführung der Wasser-
versorgung erledigt. Zuletzt hat die Gemeinde Berg diese Auf-
gabe ab Anfang 2015 an die TWS übertragen. Dies dient den 
Kommunen, die hierdurch preisgünstig eine gute Versorgungs-
qualität erzielen können und der TWS durch Kundenbindung 
und verbesserte Auslastung der betrieblichen Ressourcen. Der 
Umfang dieser Dienstleistungen soll weiter ausgebaut werden. 
Weitere netznahe Dienstleistungen auch für Industriekunden 
sollen sukzessive verstärkt erbracht werden. Ebenso positio-
niert sich die TWS mit neuen Energiedienstleistungen wie dem 
 tws-Energiedach.

Medienstrategie
Die Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung haben 
eine große Bedeutung für die Menschen in einer Region. Des-
halb wird ihr Tun durch die Öffentlichkeit stärker beachtet als 
das anderer Unternehmen. Dies ist Chance und Risiko zugleich. 
Eine professionelle Pressearbeit kann deshalb zu einem positiven 
Bild in der Öffentlichkeit führen. Redaktionelle Artikel machen 
dann die Schaltung von Imageanzeigen teilweise überflüssig. 
Aus diesem Grund hatte die Pressearbeit bei der TWS schon seit 
ihrer Gründung einen hohen Stellenwert. Seit dem Jahr 2005 
bedient sich die TWS in der Medienarbeit externer Presseagen-
turen. Ursache hierfür war ein erheblicher Imageschaden ausge-
löst durch massive Preisdiskussionen. Im Jahr 2010 erfolgte ein 
Agenturwechsel. Seitdem konnte die Präsenz in der Öffentlich-
keit mehr als verdoppelt werden. 

Die Berichterstattung im Jahr 2015 über die TWS war erstmals 
rückläufig. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr um 115 Artikel ge-
sunken. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass im Vorjahr 
im Zusammenhang mit dem Klageverfahren beim EuGH im Fe-
bruar nach der mündlichen Verhandlung 40 Beiträge in diversen 
regionalen Tageszeitungen erschienen sind und nach dem Urteil 
im Oktober nochmals 148, die zum größten Teil auf dem Text 
einer Presseagentur beruhten.

Insgesamt 630 Beiträge (Vorjahr 745) erschienen im Jahr 2015 
über ein Unternehmen der TWS-Gruppe. Das heißt, 12,1-mal 

pro Woche waren die Unternehmen in Medien vertreten. Die 
Imagewerte verbesserten sich von 94 % auf 97 % positiver 
oder neutraler Berichterstattung. Trotz der angespannten Situ-
ation im Stromnetz und erneuter Stromausfälle gab es bei der 
TWS Netz GmbH keine kritische Berichterstattung. Die intensi-
ve Begleitung der Erneuerung des Stromnetzes in Ravensburg 
durch Pressemitteilungen führte im Gegenteil sogar zu einem 
wohlwollenden Medienecho. Gleiches gilt für die Sanierung 
des Hochbehälters Bockstall. Bei der TWS KG gab es negative 
Berichte im Zusammenhang mit der Sanierung der Tiefgarage 
Marienplatz. Hintergrund ist, dass trotz klarer Kommunikation 
seitens der TWS die Presse nicht zwischen der TWS als Dienst-
leister für die Stadtwerke Ravensburg und der TWS selber un-
terscheidet.

86 Medienbeiträge beschäftigen sich mit den Sponsoring-The-
men der TWS. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg von 
45 %. Der TWS-Wintercup des SV Oberzell und das Open-Air-
Festival „komm“ in Weingarten weckten das höchste Medien-
interesse.

Die Medienarbeit im Jahr 2016 wird neben der obligatorischen 
Bilanzpressekonferenz vor allem mit den Themen Mieterstrom, 
Elektromobilität, Vertriebs- und Preiskommunikation, Erneue-
rung des Stromnetzes in Ravensburg und eines Wasserhochbe-
hälters in Weingarten sowie dem 15-jährigen Bestehen der TWS 
erfolgen. Der Kreis der Personen, die in den Pressemitteilungen 
zitiert sind, soll weiter ausgeweitet werden, um die Fokussierung 
auf die Geschäftsführer zu reduzieren.

Nachdem der EuGH in dem Verfahren bezüglich der Gasgrund-
versorgungsverordnung (GasGVV) 2014 sein Urteil gefällt hatte, 
war nun wieder der BGH am Zug. Zwischenzeitlich hatte der 
Bundesgesetzgeber die GasGVV den Vorgaben des EuGHs an-
gepasst. Erste Urteile des BGH im Herbst 2015 zu Rechtsfällen 
aus der Grundversorgung bestätigen die Versorgungsunterneh-
men. Das Verfahren, das die TWS betrifft, wurde am 03.02.2016 
in Karlsruhe verhandelt, und auch hier zeichnet sich ab, dass 
die Preisanpassungen der Jahre 2004 bis 2014 im Wege der 
ergänzenden Vertragsauslegung anerkannt werden, sofern sie 
den Kriterien der Billigkeit genügen. Trotzdem besteht das Risi-
ko negativer Berichterstattungen und von Kundenbeschwerden, 
wenn am 6. April das schriftliche Urteil erscheint. Dem wird nach 
wie vor durch positive Berichte über das Unternehmen und die 
Zukunftsthemen rund um die Energie- und Wasserversorgung 
entgegengewirkt.

1.3 Steuerungssystem
Die Steuerung des Unternehmens erfolgt hierarchisch durch 
Geschäftsleitung, Bereichsleiter und Abteilungsleiter im Rah-
men wöchentlicher Besprechungen. Die durch ein jährliches 
Programm vorgegebenen Ziele und tagesaktuelle Themen wer-
den hier systematisch abgearbeitet. Die Überwachung der Ge-
schäftsführung und beratende Begleitung der Entscheidungs-
prozesse geschieht durch den Aufsichtsrat. Führungskräften, 
Geschäftsführung und Aufsichtsrat stehen ein umfangreiches 
Berichtswesen zur Verfügung:
• monatliche Erzeugungsdaten der Anlagen zur Strompro-

duktion
• monatliches Reporting von Beteiligungsprojekten

• Erfolgskontrolle von Marketingaktionen
• wöchentliche Vertriebsdaten
• Controllingberichte für Vertrieb und Beschaffung von Strom 

und Gas
• Marktforschung durch Kundenumfragen
• eine jährliche Medienresonanzanalyse
• Hochrechnungen mit dem Stand April und September
• das jährliche Benchmarking mit weiteren Beteiligungsunter- 

nehmen der EnBW
• ein regelmäßiges Benchmarking mit den Wasserversor- 

gungsunternehmen in Baden-Württemberg
• ein Risikomanagementsystem und eine
• Ermittlung der Mitarbeiterzufriedenheit

Signifikate Daten aus den Berichten gehen in ein neu geschaffe-
nes Kennzahlensystem ein, die sogenannte Balanced Scorecard.

Der Betriebsrat der Unternehmen wird im Rahmen monatlicher 
Besprechungen ebenfalls regelmäßig über die wirtschaftliche 
Entwicklung informiert.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen
Die Weltwirtschaft entwickelte sich im Jahr 2015 weniger dy-
namisch als erwartet. Dies lag vor allem an der langsameren Ex-
pansion in den Schwellenländern. Die Schwellenländer Asiens 
waren von der Wachstumsverlangsamung in China betroffen. 
Rohstoff exportierende Länder wie Russland oder Brasilien wur-
den durch die niedrigeren Öl- und Rohstoffpreise belastet. In 
den Industrieländern war hingegen das Wirtschaftswachstum in 
den ersten drei Quartalen relativ robust. Deutschland befindet 
sich auf einem soliden Wachstumskurs. Trotz des schwierigen 
internationalen Umfeldes ist die deutsche Wirtschaft im vergan-
genen Jahr insgesamt um 1,7 % gewachsen. Die Arbeitslosig-
keit befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit der Wiederver-
einigung. Die realen Bruttolöhne und Gehälter je Arbeitnehmer, 
verzeichneten im vergangenen Jahr den höchsten Zuwachs seit 
mehr als zwei Jahrzehnten. Der Staatshaushalt von Bund, Län-
dern und Gemeinden und Sozialversicherung war 2015 bereits 
im vierten Jahr in Folge ausgeglichen. Die anhaltende wirtschaft-
liche Dynamik wird vor allem durch die Binnenwirtschaft getra-
gen, insbesondere von den Konsumausgaben und den Woh-
nungsbauinvestitionen. 

Der Anstieg der Verbraucherpreise lag in Deutschland im Jahr 
2015 lediglich bei 0,2 % und damit nochmals unter dem ohne-
hin schon niedrigen Wert des Jahres 2014 von 0,9 %. Ursäch-
lich hierfür sind die nach wie vor sinkenden Preise für Energie 
und hier vor allem für Erdölprodukte. Der Arbeitsmarkt entwi-
ckelte sich, unterstützt durch die moderate wirtschaftliche Ent-
wicklung, weiterhin positiv. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg im 
Laufe des Jahres um fast 450.000 Personen. Die Rahmenbedin-
gungen für den privaten Konsum sind also insgesamt weiterhin 
sehr positiv. Die realen Bruttolöhne und Gehälter je Arbeitneh-
mer verzeichneten im vergangenen Jahr mit über 2,5 % den 
höchsten Zuwachs seit mehr als zwei Jahrzehnten. Die Inflati-
onserwartungen sind auf niedrigem Niveau stabil. Die Finan-
zierungsbedingungen haben sich nochmals verbessert und die 

Verschuldung der privaten Haushalte ist nach wie vor niedrig. 
Deshalb ist die Anschaffungsneigung weiterhin hoch.

Im vergangenen Jahr lag der Finanzierungssaldo des Gesamt-
staates mit 0,5 % des Bruttoinlandsproduktes erneut im posi-
tiven Bereich. Damit sind die staatlichen Haushalte insgesamt 
bereits im vierten Jahr in Folge annähernd ausgeglichen. Die 
insgesamt gute Lage in Deutschland darf aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass sich einige öffentliche Haushalte in einer 
schwierigen Situation befinden. Der Haushalt der Stadt Wein-
garten hatte in den letzten Jahren mit den Auswirkungen der 
Krankenhauskrise zu kämpfen. Der Haushalt der Stadt Ravens-
burg ist nach wie vor bestimmt von den hohen Gewerbesteu-
errückzahlungen an die Stadt Stuttgart, die im Rahmen eines 
Vergleiches vereinbart wurden. Schwierig ist die Situation so-
wohl der Stadtwerke Weingarten als auch die der Stadtwerke 
Ravensburg. In beiden Eigenbetrieben, die gleichzeitig die Ge-
sellschafterfunktion bei der TWS KG wahrnehmen, entsteht 
jährlich ein hohes Finanzierungsdefizit. Ursächlich hierfür sind 
die Übernahmen defizitärer Bereiche des städtischen Haushal-
tes (Bäderbetriebe und Eissporthalle). Da gleichzeitig die Ertrags-
kraft im TWS-Konzern und die Ausschüttungsfähigkeit der TWS 
gesunken ist, müssen Ausgleichszahlungen aus dem städtischen 
Haushalt erfolgen.

Eine besondere Herausforderung für Deutschland und Europa 
stellen die flüchtenden Menschen aus Afrika und den arabi-
schen Ländern dar. Auch wenn es für die meisten der Geflüch-
teten keine dauerhafte Perspektive in Deutschland gibt, sind sie 
für die Dauer ihres Aufenthalts zu versorgen. Dies führt bei den 
Kommunen zu einem erheblichen Anstieg bei den Investitionen 
für Wohnungen und für Transferleistungen. Für den Südwesten 
Deutschlands besteht die Chance, dass Geflüchtete mit einer 
Bleibeperspektive auf Zeit oder auf Dauer eine Ausbildung ma-
chen und damit die bestehenden Engpässe in vielen Handwerks-
berufen verringern.

2.2 Branchenbezogene Rahmenbedingungen  
Die Energiewende ist ein Generationenprojekt das nicht weniger 
als eine umfassende Umgestaltung der Deutschen Energiever-
sorgung bis zum Jahre 2050 bedeutet. Das Energiesystem der 
Zukunft soll zu einem ganz überwiegenden Anteil auf erneuer-
baren Energien basieren und in hohem Maße effizient sein. Au-
ßerdem entwickelt sich die Stromerzeugung hin zu einer dezen-
tralen Erzeugungsstruktur mit einer hohen Akteursvielfalt. Um 
die ambitionierten Ziele zu erreichen, und Deutschland gleich-
zeitig als wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort zu erhalten, 
muss die Energiewende nicht nur ökologisch, sondern auch 
ökonomisch zum Erfolg werden. Richtschnur für eine weitere 
Umsetzung der Energiewende ist dabei das energiepolitische 
Dreieck einer sicheren, bezahlbaren und umweltverträglichen 
Energieversorgung.

Mit der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) hat die 
Bundesregierung Schritte eingeleitet, die die erneuerbaren Ener-
gien in den Wettbewerb führen sollen. Da mittlerweile mehr als 
32 % der Stromerzeugung Deutschlands aus Erzeugungsanla-
gen stammen die zu einem großen Teil witterungsgesteuert ein-
speisen, ist dies auch dringend erforderlich. Erfreulicherweise ist 
es parteiübergreifender Konsens, die Rahmenbedingungen für 
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die bestehenden Anlagen nicht zu verändern. Insofern beste-
hen für die Investitionen der TWS KG keine politisch initiierten 
Risiken mehr. Für zukünftige Investitionsvorhaben setzt die Bun-
desregierung auf ein Ausschreibungsmodell. Die Förderung der 
Erzeugung von elektrischer Energie durch Freilandphotovoltaik-
anlagen wurde bereits vollständig auf ein Ausschreibungssystem 
umgestellt. Für die Ausschreibung im Bereich der Windenergie 
sind die Ansätze, die die Nachteile von Standorten im Süden 
Deutschlands ausgleichen, noch nicht ausreichend.

Um auch in Zukunft bei wachsendem Anteil erneuerbarer 
Energien eine sichere, kosteneffiziente und umweltverträgli-
che Stromversorgung zu gewährleisten, müssen die Regeln des 
Strommarktes angepasst werden. Unter anderem ist eine grö-
ßere Flexibilität aller Akteure erforderlich. Die bisherigen Regeln 
geben dies aber weder auf der Marktseite noch auf der Netzsei-
te her. Als Unternehmen, das über eigene Stromerzeugungska-
pazitäten verfügt, hat die TWS KG hier gute Chancen, vertrieb-
lich interessante Produkte anzubieten.

Für den Erfolg der Energiewende ist der Ausbau der Übertra-
gungsnetze und der Verteilnetze zentral. Ohne diesen Ausbau 
wird es nicht gelingen, den Strom aus erneuerbaren Energien 
aus dem Norden zu den Verbrauchszentren im Süden und Wes-
ten Deutschlands zu transportieren und kosteneffizient eine si-
chere Versorgung zu gewährleisten. Die Verweigerungshaltung 
der bayerischen Regierung hat mittlerweile zu einem Erdkabel-
vorrang für die neuen Trassen geführt. Dies wirft einerseits die 
Planungen um etliche Jahre zurück und wird andererseits die 
Investitionskosten extrem steigen lassen. Beide Effekte werden 
die Netzentgelte im Übertragungsnetz weiter deutlich steigen 
lassen. Diese Steigerungen sind schon heute der ausschließliche 
Kostentreiber für die Netzentgelte in vielen Verteilnetzen. Da die 
Bundespolitik aber gleichzeitig noch den Wähler und Kunden im 
Blick hat, besteht das Risiko, politisch motivierter Kostensenkun-
gen in den Verteilnetzen durch Verschärfungen bei der Anreizre-
gulierungsverordnung.

Die Netzzugangsverordnungen bei Strom und Gas haben in den 
vergangenen Jahren zu einer erheblichen Ausweitung der Ver-
triebsaktivitäten geführt. Mittlerweile hat die TWS Netz GmbH 
mit 184 Strom– bzw. 122 Gasanbietern Rahmenverträge zur 
Netznutzung abgeschlossen. Der größte Teil dieser Anbieter ist 
auch vertrieblich aktiv und bietet zum Teil mehrere Tarife an. Der 
hohe Wettbewerbsdruck führt weiterhin zu sinkenden Margen. 
Neue Marktteilnehmer kalkulieren offenbar bewusst für ihren 
Markteintritt mit negativen Margen. Die TWS KG geht diesen 
Weg aus grundsätzlichen Erwägungen nicht mit. Hiermit ist al-
lerdings das Risiko verbunden, Marktanteile zu verlieren. Eine 
andere Vorgehensweise ergäbe jedoch das Risiko, dass jeder 
Vertriebserfolg mit einer Ergebnisbelastung einhergeht. 

Trotz des mittlerweile voll ausgeprägten Wettbewerbsmark-
tes bei Strom und Gas sind die Vertriebspreise für Strom und 
Gas und die allgemeinen Geschäftsbedingungen nach wie vor 
Gegenstand von Gerichtsverfahren. Im Februar 2014 verhan-
delte der EuGH über die staatlich vorgegebenen Bedingungen 
für die Grund- und Ersatzversorgung sogenannter Tarifkunden. 
Beklagt waren die TWS KG im Bereich Gas und die Stadtwer-
ke Ahaus im Bereich Strom. Die Bundesregierung hat aus den 

Ausführungen des Generalanwaltes den Schluss gezogen, die 
Transparenzanforderungen in der StromGVV und der GasGVV 
zu erweitern und beide Verordnungen bis zum Herbst 2014 neu 
gefasst. Entgegen den Ausführungen des Generalanwaltes, der 
eine rückwirkende Erhöhung der Transparenzanforderung für 
die Unternehmen verneint hatte, hat der EuGH in seinem Ur-
teil vom Oktober 2014 dies aber so festgelegt. Da es sich hier-
bei um ein Vorlageverfahren des Bundesgerichtshofes handelte, 
entfaltete das Urteil keine unmittelbare Wirksamkeit. Der BGH 
hat im Herbst 2015 dann die ersten Fälle aus der Grundver-
sorgung entschieden und den Versorgungsunternehmen den 
Weg der ergänzenden Vertragsauslegung eröffnet. Diese Ver-
fahren sind derzeit Anlass für eine Verfassungsklage von Ver-
braucherverbänden. Das Verfahren das die TWS betrifft, wur-
de am 03.02.2016 in Karlsruhe verhandelt. Auch hier zeichnet 
sich ab, dass der BGH bei seiner Linie vom Herbst 2015 bleibt. 
Danach werden im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung 
Preisanpassungen anerkannt, bei denen lediglich die Verände-
rungen der Kosten an den Kunden weitergegeben wurden. Die-
sen Nachweis hatte die TWS vor Gericht geführt. Allerdings war 
in dem Verfahren die Rolle der GVO Gashandelsgesellschaft als 
Einkaufsgemeinschaft unberücksichtigt geblieben. Der BGH hat 
das Verfahren zur erneuten Behandlung an das Landgericht Ra-
vensburg zurückverwiesen.

Ausgelöst durch die Bankenkrise und die Erkenntnis, dass Han-
delsplätze stärker reguliert werden müssen, entwickeln die EU-
Kommission, die nationale Regierung, und teilweise auch die 
Landesregierungen für ihren Zuständigkeitsbereich der Kommu-
nen, Vorschriften, die mangels Eingrenzung auf die Finanzwirt-
schaft auch unmittelbare Auswirkungen auf die Beschaffungs-
aktivitäten der Energieversorgungsunternehmen haben. Leider 
sind hiervon auch Geschäfte betroffen, bei denen es nicht um 
den eigenständigen Handel mit Produkten geht, sondern um 
die Absicherung von Lieferverpflichtungen der Unternehmen. Es 
besteht das Risiko, dass die Anforderung bei der Umsetzung der 
neuen Finanzmarktregeln so hoch werden und zu Kosten füh-
ren, die von kleinen Marktteilnehmern wie der TWS oder auch 
von Einkaufskooperationen wie GVO und Südweststrom nicht 
mehr wirtschaftlich erfüllt werden können.

Im Wasserbereich sind bundesweit mehrere Verfahren der Lan-
deskartellbehörden gegenüber Wasserversorgungsunterneh-
men wegen missbräuchlich überhöhter Preise anhängig oder 
entschieden. Die betroffenen Unternehmen haben vielfach den 
Weg zurück ins Gebührenrecht gewählt, um kostendeckende 
Wasserpreise ansetzen zu können. Die Landeskartellbehörde 
untersucht in unregelmäßigen Abständen die Wasserpreise der 
Unternehmen in Baden-Württemberg. Nach wie vor stehen die 
EnBW in Stuttgart und die Energie Calw GmbH im Fokus der 
Behörde. Die TWS KG ist mittlerweile durch die Preiserhöhungen 
zum 01.01.2015 mit Platz 42 von 80 Unternehmen im Mittel-
feld angekommen. Zum 01.01.2016 blieben die Preise unverän-
dert. Da einige Vergleichsunternehmen ihre Preise angehoben 
haben, wird sich die Position der TWS im Preisvergleich leicht 
verbessert haben. Deshalb besteht nur ein geringes Risiko, dass 
seitens der Kartellbehörde Ermittlungen eingeleitet werden.

Geschäftsverlauf
Die Zahl der Stromkunden in Belieferung stieg bei der TWS KG 
im Laufe des Jahres um 1.405 auf 11.927 wobei der Anteil von 
Kunden aus den Städten im Schussental rund 2/3 ausmacht. 
Die an die Tarifkunden verkauften Mengen stiegen um 30,8 % 
auf 51,2 Mio. kWh an. Auch der Verkauf an Gewerbekunden 
entwickelte sich erfreulich. Mit 118,6 Mio. kWh wurde 17,4 % 
mehr Strom verkauft. Die Zahl der Gaskunden in der Grund-
versorgung sank erneut. Trotz zweier Preissenkungen und dem 
Angebot in kostengünstige Tarife zu wechseln, verließen rund 
5 % dieser Kunden die TWS, was das hohe Risiko unterstreicht, 
das mit der Versorgung dieser Kundengruppe einhergeht. Der 
Gasverkauf der TWS KG stieg bei den Tarif- und Sondervertrags-
kunden auf 673,2 Mio. kWh, ein Plus von 7,4 %.

Die Wasserversorgung sorgt üblicherweise für ein stabiles Ge-
schäft mit nur geringen Veränderungen der Verkaufsmengen. 
2014 war die verkaufte Wassermenge unerwartet deutlich auf 
4,3 Mio. m³ angestiegen. Dieses Niveau wurde auch 2015 wie-
der erreicht. Allerdings war die Entwicklung in den Kunden-
gruppen unterschiedlich. Was Haushalte und Gewerbe weniger 
nutzten (- 82 Tm³) wurde bei Großkunden mehr nachgefragt 
(+ 78 Tm³). Deutlich war der Anstieg bei den öffentlichen Ein-
richtungen um 21 Tm³ (17,5 %). Dies dürfte unter anderem ein 
Effekt durch die Aufnahme geflüchteter Menschen sein. 

Auch der Verkauf in der Wärmeversorgung war von der Rück-
kehr zu einem üblichen Absatz gekennzeichnet. Die verkauften 
Mengen stiegen um 8,1 % auf 20,8 Mio. kWh, die Erlöse um 
3,2 %. Vertriebliche Erfolge bestanden vor allem im Verkauf 
von BHKW-Lösungen für kleinere und größere Nutzungseinhei-
ten. Der Zuwachs an Mengen und Erlösen wird sich erst in den 
nächsten Geschäftsjahren bemerkbar machen. 

Ein windstarkes und sonnenreiches Jahr hat die erneuerbaren 
Energien 2015 bundesweit beflügelt und auch die Stromerzeu-
gung der TWS kräftig von 63,5 Mio. kWh auf 70,0 Mio. kWh 
wachsen lassen (+ 10,3 %). Den stärksten Zuwachs brachte die 
Windkraft an Land mit Werten zwischen 8,0 % (Windpark Oel-
sig) und 18,0 % (Windpark Lonsee). Die Photovoltaikanlagen 
erreichten einen Zuwachs von 3,9 %. Auch der Offshore-Wind-
park Balitc 1 der EnBW, bei dem die TWS beteiligt ist, erzeugte 
6,1 % mehr Strom. Die Investitionsstrategie wurde fortgesetzt 
durch den Erwerb eines Windparks in der Region Bamberg, des-
sen Inbetriebnahme für Mitte 2016 vorgesehen ist.

Die Dienstleistungen wurden 2015 erweitert um die Betriebs-
führung der Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde Berg. 
Dies und erhöhte Nachfragen aus den weiteren Betriebsführun-
gen erhöhte die Umsätze in diesem Bereich um 173 T€. Deutlich 
höhere Erlöse wurde auch für die Abwicklung der Vertriebspro-
zesse bei der susiEnergie GmbH erzielt, da die Kundenzahl wei-
terhin steigend ist. Insgesamt stiegen die Erlöse aus den Dienst-
leistungen von 1.375 T€ auf 1.548 T€.

2.3 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage
Das Jahresergebnis der TWS vor Steuern hat sich im abgelau-
fenen Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr erwartungsgemäß 

verschlechtert, und zwar um 890 T€. Mit 3.772 T€ liegt es al-
lerdings 1.187 T€ über dem Planwert. Bei der TWS Netz GmbH 
sank das Ergebnis vor Steuern nochmals deutlich von 4.132 T€ 
auf 372 T€, da in den regulierten Sparten Strom und Gas erheb-
liche Aufwendungen anfielen die nicht durch Erträge aus der 
Netznutzung gedeckt waren. Gegenüber dem Plan fiel das Er-
gebnis nochmals rund 520 T€ schlechter aus. 

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien hat im Jahr 
2015 vor allem vom guten Winddargebot profitiert. Positive Er-
gebnisbeiträge lieferten auch die Photovoltaikanlagen und die 
Beteiligung am EnBW-Offshoreprojekt Baltic I. Das Spartener-
gebnis vor Steuern verbesserte sich von -858 T€ auf -220 T€. 

Das Betriebsergebnis der Wärmesparte liegt rund 52 T€ über 
dem Vorjahr, und ist mit rund -14 T€ leicht negativ. Die erwar-
teten Ergebnisverbesserungen durch die Umstrukturierung ha-
ben sich mittlerweile eingestellt. Deutliche Entlastungen erga-
ben sich nach der Ablösung der Investitionsdarlehen und dem 
Auslaufen von Abschreibungen. Allerdings musste im Jahr 2015 
erneut eine Sonderabschreibung auf eine vom Bau- und Spar-
verein übernommene Wärmeanlage vorgenommen werden, 
weil die Eigentümer der Wohnanlage kein Contracting mehr 
wünschten und den Vertrag auslaufen ließen. 

Das Betriebsergebnis der Sparte Wasser konnte im Vergleich 
zum Vorjahr von 241 T€ auf 799 T€ nochmals erheblich verbes-
sert werden. Gründe für die Verbesserung sind der dauerhaft 
erhöhte Absatz und die Preisanpassung zum 01.01.2015. Im 
Vorjahr waren hier für mögliche Abrechnungsfehler noch Rück-
stellungen gebildet worden.

Erfreulich ist erneut die Entwicklung im Strom- und Gasvertrieb. 
Das Ergebnis vor Steuern der beiden Sparten stieg um rund 
742 T€ auf 2.878 T€ und spiegelt die Bemühungen des Vertriebs 
zur Kundengewinnung und Kundenbindung wieder. Auch das 
Ergebnis der Sparte Stromvertrieb ist im Vergleich zum Vorjahr 
nochmals stark angestiegen und erstmals auch nach Zuordnung 
aller Umlagen positiv mit einem Ergebnis vor Steuern von 79 T€.

Die Dienstleistungen schließen erfreulicherweise mit einem po-
sitiven Ertrag von 84 T€ und übertreffen die Werte des Planes 
(3 T€) und der Hochrechnung (-76 T€) deutlich.

Kapitalstruktur
Die Ausstattung der TWS KG mit Eigenkapital konnte im abge-
laufenen Geschäftsjahr weiter verbessert werden. Es stieg erneut 
deutlich von 33,7 Mio. € auf 37,2 Mio. € an. Bei der Bilanzsum-
me von 98,5 Mio. € (VJ 90,7 Mio. €) entspricht dies einer Eigen-
kapitalquote von 37,8 % (VJ 37,1 %). Die Verbindlichkeiten ge-
genüber Kreditinstituten stiegen um 4.303 T€ auf 45,3 Mio. €. 
Weitere 16,0 Mio. € der Bilanzsumme entfallen auf Investitions-
zuschüsse, Rückstellungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen, gegenüber Gesellschaftern und Beteiligungs-
unternehmen, sonstige Verbindlichkeiten sowie Steuern.

Seit dem Jahr 2005 hat die Geschäftsführung das Ziel verfolgt, 
die Investitionen in die bestehende Infrastruktur und in die er-
neuerbaren Energien mit angemessenem Eigenkapital aus Ge-
winnthesaurierung zu unterlegen – lange Zeit erfolglos. Im Jahr 
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2013 haben die Gesellschafter beschlossen, die Gewinnthesau-
rierungen deutlich anzuheben. 1.299 T€ des Jahresüberschusses 
2015 wurden der Rücklage zugeführt. Darüber hinaus sind der 
TWS 2.221 T€ Genussrechtskapital zugeflossen. Diese Mittel 
dienen der Fortsetzung der Investitionsstrategie. 

Das Kapital ist mit 39,3 Mio. € in langfristigen Sachanlagen in-
vestiert. Daneben entfallen 33,6 Mio. € auf Unternehmensbetei-
ligungen. Dies sind vor allem die Beteiligung an der TWS Netz 
GmbH sowie Gesellschaften im Bereich erneuerbare Energie 
und Energiehandel. Das Umlaufvermögen betrug 25,4 Mio. €. 

Investitionen
Die größte Einzelinvestition betraf ein Genussrecht an die TWS 
Netz GmbH in Höhe von 5,0 Mio. €. Für die zukünftigen Erlöso-
bergrenzen Strom und Gas ist die Einhaltung optimaler Bilanz-
kennzahlen von herausragender Bedeutung. Die Investitionen 
müssen hierzu mit 40 % Eigenkapital unterlegt werden. Wegen 
des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages sind Gewinn-
thesaurierungen bei der TWS Netz GmbH schwieriger durchzu-
führen und bei den aktuellen Jahresüberschüssen ohnehin nicht 
möglich. Daher erfolgte die Kapitalzufuhr durch die Konzern-
mutter TWS KG. 

Die Investitionen in die Stromerzeugung aus erneuerbarer Ener-
gie gingen von 8,69 Mio. € auf 4,02 Mio. € zurück. Sie liegen 
erneut unter den Planwerten, weil sich das Repowering des 
Windparks Lonsee durch einen Einspruch des Deutschen Wet-
terdienstes weiter verzögert.

Die Investitionen im Bereich Wärmeversorgung und Energie-
dienstleistungen stiegen von 320 T€ auf 667 T€ vor allem we-
gen des erfolgreichen Vertriebes des neuen Produktes twsEner-
giedach.

Die Mittel für die Investitionen stammten zum größten Teil aus 
den im Rahmen des Finanzierungskonzeptes von den Kreditin-
stituten bereit gestellten KfW-Darlehen, aus Abschreibungen 
und aus thesaurierten Gewinnen des Jahres 2014 sowie aus be-
gebenen Genussrechten.

Liquidität
Die Zahlungsfähigkeit der Unternehmen im TWS-Konzern war 
im Jahr 2015 zu jeder Zeit gewährleistet. Hierzu dienten auch 
Betriebsmittelkredite bei der Commerzbank Friedrichshafen und 
der Volksbank Weingarten in Höhe von insgesamt 4,0 Mio. €. 
Zum Bilanzstichtag betrug der Kassenbestand 9,2 Mio. €. 

2.4 Finanzielle Leistungsindikatoren
Die TWS hat die von der Regierung im Rahmen der Energie-
wende vorgegebenen Themen aufgegriffen. Die enorme Aus-
weitung der Bilanzsumme in den letzten Jahren resultiert aus 
Investitionen in Netze und Anlagen der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien. Die Stromnetzübernahme erfolgte als 
Sacheinlage, für alle weiteren Investitionen war jedoch die Auf-
nahme von Krediten notwendig. Der Beitrag der Gesellschafter 
in Form von Gewinnthesaurierungen stieg zwar, blieb aber lan-
ge Zeit überschaubar.

Die wichtigste finanzielle Kennzahl für die Unternehmenssteue-
rung ist mittlerweile der Verschuldungsgrad geworden, also das 
Verhältnis aus Nettoverschuldung zu EBITDA, eine Kennzahl die 
bei den Banken das Kreditrating bestimmt. Bis zu einem Wert 
von 3,5 zeigt das Unternehmen eine gute Schuldentragfähigkeit. 
Werte zwischen 3,5 und 4,5, ausgelöst durch Phasen erhöhter 
Investitionen wie derzeit im TWS-Konzern, werden tempo-
rär geduldet. Bei Werten jenseits von 4,5 steigen die Risikozu-
schläge auf die Kredite signifikant an. Um eine Einhaltung der 
Grenzen zu gewährleisten, vereinbaren die Banken sogenannte 
„Covenants“, also Grenzwerte, bei deren Überschreitung ihnen 
ein einseitiges Anpassungsrecht der Kreditkonditionen für das 
bestehende Kreditvolumen zusteht. Neben der Anpassung der 
Konditionen kann auch die Stellung von Sicherheiten gefordert 
werden. Wenn dies nicht möglich ist, können Kreditverträge 
auch gekündigt werden.

Ertragseinbrüche in mehreren Sparten führten im Jahr 2012 zu 
einer Verletzung des vereinbarten Verschuldungscovenant von 
3,5. Den Banken war dies rechtzeitig signalisiert worden. Im 
Sommer 2013 haben die Gesellschaftergremien beschlossen, 
die Gewinnthesaurierungen deutlich anzuheben. Im Gegenzug 
haben die Banken geänderte Darlehensverträge ausgestellt, in 
denen der Verschuldungscovenant temporär bis auf den Wert 
5,0 steigen darf. Das Risiko verschlechterter Kreditkonditionen 
besteht deshalb nicht mehr.

Die Bemühungen zur Steigerung des Eigenkapitals waren 
auch 2015 erfolgreich. Zum 31.12.2015 stehen der TWS KG 
3,52 Mio. € zusätzliche Eigenmittel zur Verfügung. Hiervon 
stammen 2.221 T€ aus weiteren Genussrechten und 1.299 T€ 
aus thesaurierten Gewinnen der Gesellschafter.

2.5 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren
Sicher, bezahlbar und umweltverträglich – diese drei Ziele der 
deutschen Energieversorgung gelten auch für das Handeln der 
TWS in allen Sparten des Konzerns. Ablesbar ist dies auch an 
den Auszeichnungen, die die Konzern-Unternehmen regelmä-
ßig erhalten.

Der Vertrieb der TWS wurde Anfang 2016 vom unabhängigen 
Energieverbraucherportal als TOP Lokalversorger sowohl im Be-
reich Strom als auch im Bereich Gas zum siebten Mal in Folge 
ausgezeichnet. Faire Preise, guter Service und ökologische Pro-
dukte sind die Leistungskriterien, die bei der Beurteilung eine 
Rolle spielen. Obwohl mit Ökostrom erst kurze Zeit am Markt, 
konnte susiEnergie ebenfalls punkten: Die Deutsche Gesellschaft 
für Verbraucherstudien bewertete Preise, Service, Tarifoptionen 
und Internetauftritt und sieht die susiEnergie auf Platz 7 der 89 
bundesweiten aktiven Ökostromvertriebe.

Die TWS gehörte im Jahr 2012 zu den ersten Unternehmen, 
die als ethisch handelndes Unternehmen mit dem Siegel „Ethics 
in Business“ ausgezeichnet wurden. Der Wettbewerb unter der 
Schirmherrschaft von Hannes Jaenicke zeichnet Unternehmen 
aus, die hohe Standards bei der Erarbeitung ihrer Erträge einhal-
ten und weitere Aufgaben in Wirtschaft und Gesellschaft über-
nehmen. Bei der Rezertifizierung im Jahr 2015 erreichte die TWS 
weit über dem Durchschnitt liegende Beurteilungen und konnte 

sich im Vergleich zu den Bewertungen aus dem Jahr 2012 selbst 
noch steigern.

Immer mehr Unternehmen haben Schwierigkeiten bei der An-
werbung von qualifizierten Mitarbeitenden und Auszubilden-
den. So spürt auch die TWS den Fachkräfte-Mangel in einer 
ohnehin schon sehr speziellen Branche. Insbesondere bei techni-
schen/gewerblichen Stellen hat die TWS Schwierigkeiten, geeig-
nete Bewerber zu finden. Die TWS setzt daher seit Jahren auf die 
eigene Ausbildung, doch auch hier wird es mittlerweile immer 
schwieriger, geeignete Bewerber zu finden. Dies wird sich in den 
nächsten Jahren weiter verschärfen. Um langfristig zu bestehen, 
ist ein gelungenes Employer Branding die entscheidende Vor-
aussetzung. Unternehmen mit einer starken Arbeitgebermarke 
gelingt es nachweislich besser, die richtigen Talente anzuwerben 
und zu binden. So wurde es zu einem strategischen Unterneh-
mensziel, die TWS als attraktiven regionalen Arbeitgeber und 
Ausbildungsbetrieb weiter bekannt zu machen. Im Jahr 2014 
nahm die TWS deshalb an einem Projekt der IHK Weingarten 
in Kooperation mit der Fachhochschule St. Gallen teil, um die 
Arbeitgebermarke der TWS auf strukturierte Weise weiter zu 
definieren und effiziente Kommunikationsmaßnahmen zu ent-
wickeln.

Im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung im Oktober 2012 wurde 
die Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit Arbeitsbedingungen, 
Kollegen und Vorgesetzten analysiert. Diese Befragung lieferte 
eine Vielzahl von Informationen für das gesamte Unternehmen, 
aber auch für einzelne Unternehmensbereiche. Zehn Fragen ge-
hen in einen Zufriedenheitsindex ein, der regelmäßig erhoben 
werden soll. Die Bewertung damals lag bei 2,3 – ein guter Wert 
auch im Vergleich zum Durchschnitt aus 60 Unternehmen mit 
25.000 Mitarbeitenden. Hier lag der Wert bei rund 2,7. Aller-
dings war erkennbar, dass noch die Möglichkeit der Verbesse-
rung besteht. Hieran wurde durch Führungskräfteschulungen, 
Mitarbeiterseminare und Bereichsworkshops gearbeitet. In An-
lehnung an die Balanced Scorecard wurden außerdem jährliche 
Zieleworkshops der einzelnen Bereiche eingeführt. Diese sollen 
als Instrument zur Fokussierung auf Kernthemen, zur Effizienz-
steigerung, zur Schaffung von Transparenz und zur Mitarbeiter-
motivation dienen. Die Mitarbeiterbefragung wurde im Sommer 
2014 wiederholt. Der Zufriedenheitsindex stieg an und erreich-
te einen Wert von 2,02, der beste Wert innerhalb des gesam-
ten Unternehmensvergleiches. Im Frühjahr 2016 wurde in einer 
erneuten Mitarbeiterbefragung der hohe Zufriedenheitsgrad 
durch die Mitarbeitenden bestätigt.

3. Nachtragsbericht

Die TWS Netz GmbH ist seit mehr als drei Jahren mit der Lan-
desregulierungsbehörde wegen der Netzentgeltanträge Gas 
und Strom im Gespräch. Mittlerweile konnten die Verhandlun-
gen bezüglich des Netzentgeltantrages Strom zum Abschluss 
gebracht werden. Auch für die Gassparte ist der Abschluss ei-
nes Vergleiches geplant. Das Beteiligungsergebnis aus der TWS 
Netz GmbH wird daher höher erwartet als geplant. 

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung hat es nach dem 
Ende des Geschäftsjahres nicht gegeben. 

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Prognosebericht
Die milde Witterung setzte sich auch im Januar und  Februar 2016 
fort. Erst im März sorgte ein langanhaltender Kälteeinbruch für 
normale Temperaturen. Die Netznutzungserlöse und die Ver-
triebserträge in der Gasversorgung werden deshalb leicht unter 
den Planzahlen erwartet. Zum 1. Januar wurden die Preise in 
der margenstarken Grundversorgung erneut gesenkt, da die Be-
schaffungskosten gesunken sind. Mittlerweile nutzen deutlich 
mehr Kunden ihr gesetzliches Sonderkündigungsrecht und kön-
nen teilweise auch nicht mit Sonderverträgen gebunden wer-
den. Die Kundenverluste in diesem Segment werden deshalb 
für 2016 wieder mit 5 % eingeschätzt. Dem stehen wachsende 
Kundenzahlen im regionalen und im bundesweiten Gasvertrieb 
gegenüber, so dass insgesamt mit einer konstanten bis leicht 
steigenden Kundenzahl und Vertriebsmenge gerechnet wird. 
Die spezifischen Margen im Gasvertrieb sinken vor allem bei den 
Sonderkunden weiter, so dass das Ziel ist, das Vertriebsergebnis 
auf dem Niveau des Jahres 2015 zu halten.

Der kontinuierliche Zuwachs an Stromkunden dürfte sich auch 
über das Jahr 2015 hinaus fortsetzen. Allerdings werden hier-
zu die vertrieblichen Instrumente erweitert werden müssen. Die 
Kunden im Netzgebiet der TWS Netz GmbH können derzeit be-
sonders von den gesunkenen Netzentgelten profitieren. Aber 
auch im Landkreis Ravensburg und in der Region Oberschwa-
ben ist weiteres Kundenwachstum zu verzeichnen. Hier beteiligt 
sich die TWS KG regelmäßig an kommunalen Ausschreibungen. 
Chancen bestehen insbesondere dann, wenn die Lieferung von 
Ökostrom verpflichtend ist.

Der anhaltende Kundenzuwachs bei susiStrom bestätigt Ziele im 
Stromvertrieb. Die gesamte Vertriebsmenge wird in 2016 noch-
mals um weitere 50 % auf etwa 300 Mio. kWh Strom steigen.

Die Wassersparte wird in der TWS KG 2016 ertragsstärker sein, 
da eine in der Vergangenheit gebildete Rückstellung für kosten-
lose Wasserlieferungen wegen neu abgeschlossener Verträge 
aufgelöst werden kann. Voraussetzung ist, dass die Absatzzah-
len weiterhin bei 4,3 Mio. m³ verbleiben. 

Die Wärmesparte wird 2016 voraussichtlich ein positives Be-
triebsergebnis ausweisen. Die 2015 gestarteten Energiedienst-
leistungen rund um die Photovoltaik werden 2016 erste Ergeb-
nisbeiträge liefern.

Die Dienstleistungen wurden nicht nur mit der Betriebsführung 
für die Wasserversorgung in Berg ausgeweitet. Auch Angebote 
im netznahen Bereich an Gewerbebetriebe sollen zusätzliche Er-
träge bringen, so dass der Ergebnisbeitrag der Dienstleistungen 
wachsen wird.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 geht von einem Jahres-
überschuss von 2.531 T€ aus. Verschlechterungen durch die 
Vorbereitung auf die dritte Periode der Anreizregulierung waren 
hierin berücksichtigt. Angestrebt wird ein Jahresergebnis von 
rund 3 Mio. €. Dies resultiert aus der bereits weiter oben ange-
sprochenen Auflösung von Rückstellungen, aus Abrechnungs-
gutschriften, Kompromisslösungen mit der Landesregulierungs-
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behörde, sowie den Ausschüttungen der Südweststrom für den 
gemeinsamen Gaseinkaufspool.

Risikobericht
Die TWS verfügt über ein unternehmensweites Risikomanage-
ment. Die Risiken werden hierbei zunächst identifiziert und an-
schließend bewertet. Die Zuordnung zu den drei unterschiedli-
chen Risikokategorien erfolgt anhand der Klassifizierung nach 
Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit. Für jedes Risiko 
werden Maßnahmen zu seiner Minimierung festgelegt. Über 
die Gesamtschau aller Risiken wird einmal jährlich im Aufsichts-
rat Bericht erstattet. Das genehmigte Risikokapital in Höhe von 
4 Mio. € entspricht in etwa dem Gewinn eines Jahres bzw. rund 
10 % des Konzerneigenkapitals. 2,0 Mio. € entfallen allein auf 
Risiken im Zusammenhang mit der Beschaffung und dem Ver-
trieb von Strom und Gas. Für Einzelrisiken sind 2,0 Mio. € be-
willigt.

Eine Überschreitung des genehmigten Risikokapitals ist dem 
Aufsichtsrat anzuzeigen und dient den Organen der Gesell-
schaft als Warnsignal. Das Risikokapital wirkt sich dabei nicht 
direkt auf das Jahresergebnis aus, zumal ein Teil der Risiken wie 
beispielsweise die Abwanderung von Kunden bereits im Planer-
gebnis berücksichtigt wird.

Das Risikokapital wird anhand der möglichen Schadenshöhe 
und der angenommenen oder auf Erfahrungen beruhenden 
Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt. In der Vergangenheit wur-
den dabei alle Risiken, die jährlich auftreten können, und das 
waren die meisten, automatisch der A-Kategorie zugeordnet. 
Dies verstellte den Blick auf die wirklich relevanten Risiken, wes-
halb ab 2013 die Klassifizierung geändert wurde.

A-Risiken sind nunmehr solche mit einer Schadenshöhe von 
mehr als 1,0 Mio. €, unabhängig von der Eintrittswahrschein-
lichkeit (bislang lag diese Grenze bei 26 Mio. €) und Risiken, mit 
jährlicher Eintrittswahrscheinlichkeit und einer Schadenshöhe 
von mehr als 514 T€. Durch diese Absenkung sind bereits 2013 
zwei A-Risiken identifiziert worden, die auch 2015 noch bestan-
den:
• Durch die intensive Nutzung des Internets auch im privaten 

Umfeld sind die Sorgfalt und das Verantwortungsgefühl bei 
der Nutzung der EDV gesunken. Hierdurch bestehen erheb-
liche Risiken im Hinblick auf virenbedingte Systemausfälle, 
Regressforderungen wegen Lizenzvergehen bzw. strafrecht-
lich relevanten Themen.

• Die erhebliche Ausweitung der Investitionstätigkeit in EE-
Projekte, die Beteiligung an Unternehmen und der Einstieg 
in neue Geschäftsfelder sind mit dem Risiko von Fehlein-
schätzungen und damit mangelnder Rentabilität der Investi-
tionsentscheidung verbunden. 

Ein weiteres A-Risiko wurde identifiziert und bestand zum Zeit-
punkt der Erstellung des Risikoberichtes im Herbst 2015 nach 
wie vor: 
• Rückforderungen von Gaskunden in Zusammenhang mit 

dem laufenden Verfahren vor dem BGH, nachdem der EuGH 
entschieden hat, dass die deutschen Verordnungen für die 
Grundversorgung nicht mit den Transparenzanforderungen 
der EU-Richtlinie vereinbar waren. 

Zwei weitere A-Risiken wurden 2015 identifiziert:
• Im Rahmen der Kostenprüfungen Strom und Gas werden zu 

niedrigere Kostenansätze geltend gemacht bzw. entstande-
ne Kosten werden von der Regulierungsbehörde nicht an-
erkannt.

• Bei der Abrechnung von Mehr-/Mindermengen durch die 
Netzbetreiber gegenüber dem TWS-Vertrieb aufgrund von 
Abweichungen zwischen Allokationsdaten und realen Ver-
brauchswerten bei den SLP-Kunden kommen Verrechnungs-
preise zur Anwendung, die von den einkalkulierten Beschaf-
fungspreisen weit entfernt sein können. 

Die im Jahr 2013 als größtes Risiko identifizierte Verletzung des 
Verschuldungscovenant konnte wegen der erfolgreichen Ver-
handlung mit den finanzierenden Instituten zunächst der B- und 
mittlerweile der C-Kategorie zugeordnet werden. In Summe 
liegt das Risikokapital aller Risiken bei 2,53 Mio. € und somit 
deutlich unter dem vom Aufsichtsrat genehmigten Risikokapital 
von 4 Mio. €. Allerdings ist dies das Ergebnis der Saldierung der 
Einzelrisiken von 2,59 Mio. € mit einer Gutschrift auf das Risiko-
kapital aus dem Bereich Energiebeschaffung von 60 T€. 

Das 2013 identifizierte Risiko der Sonderkundenverträge ohne 
Haftungsbegrenzung wurde durch den Abschluss neuer Ver-
träge mittlerweile eliminiert, das Risiko fehlerhafter EEG- und 
KWK-Abrechnung konnte der Kategorie B zugeordnet werden.

Der wichtigste Aspekt des Risikomanagements ist es, ein Be-
wusstsein bei den Mitarbeitenden für die Risiken zu schaffen. 
Durch Maßnahmenpläne, regelmäßige Kontrollen, Hochrech-
nungen, Risikohandbücher, Versicherungen und die Einführung 
einer Balanced-Scorecard ist es das Ziel, das Risikokapital zu re-
duzieren.

Was die A-Risiken angeht wurden folgende Maßnahmen getrof-
fen:
• Abschluss einer Betriebsvereinbarung, die die private Inter-

netnutzung untersagt und der Einsatz von Software, mit der 
der Zugriff auf unternehmensrelevante Themen beschränkt 
wird.

• Durchführung projektbezogener Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen, die die vom Aufsichtsrat definierten Renditeanfor-
derungen erfüllen sowie zusätzliche Abschläge auf die von 
den Windgutachten prognostizieren Erträge.

• Intensive begleitende Pressearbeit, transparente Kundenan-
schreiben bei Preisänderungen sowie Zurückweisung von 
bislang 15 pauschal vorgetragenen Rückforderungen. 

• Einführung eines Prozessmanagements für die Zusammen-
arbeit zwischen den Abteilungen und mit den Regulierungs-
behörden.

• Unterstützung durch einen externen Berater und Verwen-
dung von geeigneten Standardlastprofilen.

Die tatsächliche Inanspruchnahme des genehmigten Risikoka-
pitals entsteht erst durch den Eintritt von Risiken. Im Jahr 2015 
traten im TWS Konzern Risiken in einem erheblichen finanziellen 
Umfang von rund 1,6 Mio. € tatsächlich ein. Der überwiegende 
Teil rührt aus der massiven Kürzungen aus den letzten Kostenprü-
fungen, wodurch die Erlösobergrenzen Strom um rund 1.234 T€ 
und Gas um rund 567 T€ für die 2. Regulierungsperiode (Gas 

2013-2017 und Strom 2014-2018) gesunken sind. Hinsichtlich 
der Kürzung im Stromnetz hat sich die TWS zwischenzeitlich mit 
der Landesregulierungsbehörde geeinigt mit dem Ergebnis, dass 
sich die Kürzung um rund 295 T€ reduziert hat. Die Kürzung der 
Erlösobergrenze Strom beträgt nun 939 T€. Anfang 2014 wurde 
hierzu ein Projekt ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die Erlöso-
bergrenzen der 3. Regulierungsperiode wieder auf ein deutlich 
höheres Niveau anzuheben. Bereits in 2014 konnten entspre-
chende Maßnahmen (u. a. der Übergang von Personal aus der IT 
und Materialwirtschaft von der TWS KG an die TWS Netz sowie 
der Verkauf des Verwaltungsgebäudes der TWS KG an die TWS 
Netz) eingeleitet werden. Weitere eingetretene Risiken waren 
kundenseitige Forderungsausfälle in Höhe von rund 73 T€ bei 
der TWS KG und 60 T€ bei der susiEnergie GmbH. 

Da mit dem Bereich Beschaffung und Vertrieb von Strom und 
Gas ein besonderes Risiko einhergeht, existieren hier separate 
Risikorichtlinien und eine spezielle Überwachung. Mindestens 
4 x jährlich tritt das Risiko-Komitee zusammen, das aus dem 
Geschäftsführer, den beiden Bereichsleitern sowie dem Leiter 
Controlling und dem Mitarbeiter der Energiebeschaffung be-
steht. Die Aufgaben des Risiko-Komitees sind die Beobachtung 
der Großhandelsmärkte zur Prüfung und Anpassung der Be-
schaffungsstrategie, die Beobachtung der Vertriebsaktivitäten 
und die Ableitung von Bedarfsprognosen. Das Risiko-Komitee 
tagt jeweils kurz vor einer Aufsichtsratssitzung unter anderem 
deshalb, um die Berichterstattung an den Aufsichtsrat vorzu-
bereiten. 

Wegen der besonderen Risiken im Bereich Energiehandel wur-
de der Aufsichtsrat 2015 in diesem Bereich besonders geschult 
durch einen Grundlagenvortrag im Energiehandel an der EEX in 
Leipzig, eine Schulung zu den Risikohandbüchern und durch die 
Teilnahme an einer Sitzung des Risikokomitees.

Risiken in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten 
bestehen derzeit nicht. Im Rahmen der Beschaffung von ölpreis-
indizierten Gasmengen und dem Verkauf von Festpreisproduk-
ten hatte der Aufsichtsrat 2005 Sicherungsinstrumente auf der 
Basis von Swaps zugestimmt, die aber seit dem Start der Be-
schaffung an den Energiebörsen nicht mehr genutzt werden.

Das einzige Risiko im Bereich der Finanzierung resultiert aus der 
Struktur der Genussrechte: Es ist unklar, wie sich die Genuss-
rechtsinhaber am Ende der festen Laufzeit verhalten werden. 
Hierbei spielt natürlich auch der dann angebotene Marktzins 
eine entscheidende Rolle. Sollte dieser für Jahresfestgelder dann 
oberhalb von 3,5 % liegen, ist zum 31.12.2019 mit Kündigun-
gen zu rechnen. Zur Risikominimierung wurden bei den Son-
dergenussrechten für institutionelle Anleger kein einheitliches 
Laufzeitende vereinbart. 

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht gegeben.

Chancenbericht
Die aktuell laufende Debatte zur Novellierung der Anreizregulie-
rung scheint zu einer besseren Anerkennung von Investitionen 
zu führen. Darüber hinaus hat sich die TWS Netz GmbH durch 
ein internes Projekt optimal auf die nächste Kostenprüfung vor-
bereitet.

Durch die Einigung mit der Landesregulierungsbehörde bei der 
Entgeltobergrenze für das Stromnetz ist der Weg frei für eine 
sinngemäße Anwendung bei den Netzentgelten Gas bei gleich-
zeitiger Rücknahme der Beschwerde. Hierdurch können im Gas-
netz zusätzliche Erträge erzielt werden. 

Mit der Preiserhöhung zum 01.01.2015 wurde die Basis ge-
schaffen, dass auch im Wasserverkauf Gewinne erzielt werden. 
Bedingt durch gestiegene Mengen fiel dieser stärker aus als er-
wartet. Die Preise liegen nach wie vor im Mittelfeld in Baden-
Württemberg und haben daher noch ein moderates Steige-
rungspotenzial. 

Aus den Abrechnungen der Regelenergieumlage Gas für die 
Jahre 2013 und 2014 seitens der Südwestdeutschen Stromhan-
delsgesellschaft hat die TWS hohe Rückzahlungen erhalten. Nur 
Teile hiervon stehen Kunden auf vertraglicher Grundlage zu. 
Kommt es darüber hinaus zu Kulanzregelungen bestehen gute 
Chancen diese Kunden für längere Zeit vertrieblich zu binden.

Bei der Tochtergesellschaft susiEnergie GmbH und auch bei der 
TWS KG werden regelmäßig Partnerschaften für den Vertrieb 
abgeschlossen und zwar sowohl auf Zeit als auch auf Dauer. 
Hierdurch kann der Kundenstamm moderat ausgebaut werden.

Bislang hat die TWS KG im Vertriebsgebiet Oberschwaben 
ausschließlich mit klassischen Marketingaktionen akquiriert. 
Außerhalb des Schussentals ist der Bekanntheitsgrad des Un-
ternehmens allerdings gering, so dass die Vertriebserfolge zu-
rückgehen. Durch eine regionale Erweiterung des Marketings 
verbunden mit dem Einsatz neuer Vertriebsinstrumente soll die 
Ansprache der Strom- und Gaskunden in Oberschwaben weiter 
verstärkt werden. Hierdurch kann das Vertriebsergebnis noch 
gesteigert werden. 

Die Eigenkapitalausstattung im Konzern konnte in den letzten 
Jahren signifikant verbessert werden. Durch die Begebung von 
Genussrechten ist hierbei auch die Eigentümerstruktur verän-
dert worden. Mittlerweile sind institutionelle Anleger auf die 
TWS aufmerksam geworden. Die negativen Zinsen der europäi-
schen Zentralbank beinhalten die Chance, dass die Konzernun-
ternehmen ausreichend Kapital zur Durchführung ihrer Investi-
tionen erhalten.

Die TWS KG entwickelt auf dem Grundstück Georgstraße 25 
eine eigene Bauoption vor allem für den Bereich Markt. Hier-
mit ist die Chance auf ein Kundencenter verbunden, das den 
gewachsenen Bedürfnissen gerecht wird, sowie auf moderne 
Arbeitsplätze wie sie allen anderen Mitarbeitenden bereits zur 
Verfügung stehen.

Seit Januar 2015 bietet die TWS KG mit dem twsEnergiedach 
eine Contractinglösung im Bereich Photovoltaik für Privat- und 
Geschäftskunden an. Die Nachfrage ist deutlich größer als er-
wartet. Mit dem Bereich der Wohnungswirtschaft hat sich hie-
raus der Bedarf nach einem maßgeschneiderten Produkt erge-
ben, das als twsMieterstrom in Kürze angeboten werden soll. 
Hiermit ist die Chance verbunden, weitere Dienstleistungen für 
die Wohnungswirtschaft zu erbringen und Stromkunden zu ge-
winnen.
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5. Vergütungsbericht, Angaben nach § 24 Vermögenanla-
gengesetz

5.1 Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr ge-
zahlten Vergütungen, aufgeteilt in feste und variable 
vom Emittenten von Vermögensanlagen gezahlte Vergü-
tungen, die Zahl der Begünstigten und gegebenenfalls 
die vom Emittenten der Vermögensanlagen gezahlten 
besonderen Gewinnbeteiligungen

Feste Vergütungen
Vergütung für Arbeitnehmer und Auszubildende: 3.367.285 €; 
65 Begünstigte (jahresdurchschnittlich)
In den festen Vergütungen sind neben den Löhnen und Ge-
hältern auch die ausgabewirksamen Altersversorgungsaufwen-
dungen sowie die Dienstwagenüberlassung enthalten. 

Variable Vergütungen
Vergütung für Arbeitnehmer und Auszubildende (Prämien und 
Tantiemen): 132.778 €; 61 Begünstigte

Aufsichtsratsvergütung: 14.600 €; 14 Begünstigte

Vergütungen an Kommanditisten (Gutschrift des handelsrechtli-
chen Gewinnanteils auf Gesellschafterkonten): 1.897.160 €

Gesamtsumme aller festen und variablen Vergütungen: 
5.411.823 €

5.2 Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr ge-
zahlten Vergütungen, aufgeteilt nach Führungskräften 
und Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeit sich wesent-
lich auf das Risikoprofil des Emittenten von Vermögens-
anlagen auswirkt
Die TWS verfügte in 2015 über einen Geschäftsführer und zwei 
Prokuristen. Es wurden 463.105 € an den Geschäftsführer und 
die beiden Prokuristen als Vergütung (Gehalt inkl. Tantieme, 
ausgabewirksame Altersversorgung sowie Dienstwagenüber-
lassung) gezahlt.

Ravensburg, im September 2016

Dr. Andreas Thiel-Böhm
(Geschäftsführer der Technische Werke
Schussental Verwaltungs-GmbH)

Zwischen-Übersicht der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG zum 28.02.2017 (ungeprüft)

Zwischenbilanz

in T€ 28.02.2017

AKTIVA

A. Anlagevermögen 77.800

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 26

II. Sachanlagen 42.270

III. Finanzanlagen 35.504

B. Umlaufvermögen 22.437

I. Vorräte 3

II. Forderungen und sonstige Verbindlichkeiten 16.559

   1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13.511

   2. Forderungen ggü. verbundenen Unternehmen 1.231

   3. Forderungen ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 600

   4. Forderungen ggü. Gesellschaftern 817

   5. Sonstige Vermögensgegenstände 399

III. Wertpapiere 0

IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 5.876

C. Rechnungsabgrenzungsposten 97

Summe Aktiva 100.334

PASSIVA

A. Eigenkapital 40.849

I. Feste Kapitalanteile der Kommanditisten 2.300

II. Genussrechtskapital 8.055

III. Rücklagen 30.494

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 164

C. Rückstellungen 5.027

I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.360

II. Steuerrückstellungen 0

III. Sonstige Rückstellungen 3.666

D. Verbindlichkeiten 54.295

I. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 41.135

II. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen 3.349

III. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen 178

IV. Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 278

V. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern 1.719

VI. Sonstige Verbindlichkeiten 3.666

E. Rechnungsabgrenzungsposten 0

F. Passive latente Steuern 0

Summe Passiva 100.334
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Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnung

in T€ 01.01.2016 - 28.02.2017

Umsatzerlöse 111.079

Andere aktivierte Eigenleistungen 29

Gesamtleistung 111.108

Materialaufwand 94.982

Rohertrag 16.127

Personalaufwand 5.267

Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.132

Sonstige betriebliche Erträge 1.079

Sonstige Steuern 5

EBITDA 7.800

Abschreibungen 1) 3.518

EBIT 4.282

Finanzergebnis - 80

   davon Beteiligungserträge 2) 1.326

   davon Zinsen und ähnliche Erträge 582

   davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.815

   davon Vergütung für Genussrechtskapital 173

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.203

Außerordentliches Ergebnis 0

Ergebnis vor Steuern (EBT) 4.203

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 602

Ergebnis nach Steuern vor Anteilen 
Minderheitsgesellschafter

3.601

Gewinnanteil fremder Gesellschafter - 143

Ergebnis nach Steuer nach Anteilen Minderheitsgesellschafter 3.458

 
Nach dem 28.02.2017 sind keine wesentlichen Änderungen der Angaben aus der Zwischen-Übersicht eingetreten.

Voraussichtliche Vermögenslage der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG (PROGNOSE)

Plan-Bilanzen

in T€ 31.12.2017 31.12.2018

AKTIVA

A. Anlagevermögen 91.524 89.631

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 68 117

II. Sachanlagen 47.785 45.343

III. Finanzanlagen 43.671 44.171

B. Umlaufvermögen 17.270 15.729

I. Vorräte 3 3

II. Forderungen und sonstige Verbindlichkeiten 14.804 15.127

   1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 11.668 11.956

   2. Forderungen ggü. verbundenen Unternehmen 1.247 1.282

   3. Forderungen ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 600 600

   4. Forderungen ggü. Gesellschaftern 857 856

   5. Sonstige Vermögensgegenstände 433 433

III. Wertpapiere 0 0

IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 2.462 599

C. Rechnungsabgrenzungsposten 98 98

Summe Aktiva 108.891 105.457

PASSIVA

A. Eigenkapital 50.758 52.086

I. Feste Kapitalanteile der Kommanditisten 2.300 2.300

II. Genussrechtskapital 16.971 16.971

III. Rücklagen 31.487 32.815

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 154 143

C. Rückstellungen 5.840 4.605

I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.373 1.389

II. Steuerrückstellungen 0 0

III. Sonstige Rückstellungen 4.466 3.216

D. Verbindlichkeiten 52.140 48.625

     davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr 14.412 15.138

I. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten und Anleihen 40.536 36.818

     davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.718 3.718

II. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen 4.586 4.763

III. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen 910 386

IV. Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 278 278

V. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern 2.073 2.484

VI. Sonstige Verbindlichkeiten 3.757 3.895

E. Rechnungsabgrenzungsposten 0 0

F. Passive latente Steuern 0 0

Summe Passiva 108.891 105.457
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Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Voraussichtliche Ertragslage der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG (PROGNOSE)

Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen

in T€ 01.01. - 31.12.2017 01.01. - 31.12.2018

Umsatzerlöse 97.597 100.918

Andere aktivierte Eigenleistungen 25 25

Gesamtleistung 97.622 100.943

Materialaufwand 83.534 86.067

Rohertrag 14.088 14.876

Personalaufwand 4.967 5.091

Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.656 2.781

Sonstige betriebliche Erträge 1.292 134

Sonstige Steuern 4 4

EBITDA 6.753 7.134

Abschreibungen 1) 3.451 3.893

EBIT 3.302 3.241

Finanzergebnis 69 943

   davon Beteiligungserträge 2) 1.386 2.340

   davon Zinsen und ähnliche Erträge 487 499

   davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.471 1.365

   davon Vergütung für Genussrechtskapital 334 531

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.371 4.184

Außerordentliches Ergebnis 0 0

Ergebnis vor Steuern (EBT) 3.371 4.184

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 451 581

Ergebnis nach Steuern vor Anteilen 
Minderheitsgesellschafter

2.920 3.603

Gewinnanteil fremder Gesellschafter - 157 - 291

Ergebnis nach Steuer nach Anteilen Minderheitsgesellschafter 2.763 3.312

1) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen zuzüglich Abschreibungen auf Finanz-
anlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

2) Erträge aus Gewinnabführungsvertrag zuzüglich Erträge aus Beteiligungen

Voraussichtliche Finanzlage der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG (PROGNOSE)

Plan-Cashflow-Rechnungen

in T€ 01.01. - 31.12.2017 01.01. - 31.12.2018

Periodenergebnis 2.763 3.312

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 3.451 3.893

Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen - 225 - 1.235

Auflösung empfangener Investitions- u. Ertragszuschüsse - 11 - 11

Gewinn (+)/Verlust (-) aus Anlageabgängen 0 0

Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge 0 0

Jahres-Cashflow 5.979 5.958

Zunahme (+)/Abnahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Aktiva

- 295 - 323

Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
Leistungen sowie anderer Aktiva

1.272 - 209

Veränderung Working Capital 977 - 531

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 6.955 5.427

Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen - 10.065 - 1.445

Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen - 55 - 55

Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen - 3.800 - 500

Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen 0 0

Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen  
Anlagevermögens

0 0

Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des  
Finanzanlagevermögens

0 0

Erhaltene Zuschüsse 0 0

Cashflow aus der Investitionstätigkeit - 13.920 - 2.000

Free Cashflow - 6.965 3.427

Auszahlungen an Unternehmenseigner - 1.748 - 1.573

Einzahlungen (+) aus Kapitalzuführungen 0 0

Einzahlungen (+)/Rückzahlung (-) aus der Begebung von Genussrechtskapital 9.000 0

Einzahlungen (+) aus der Aufnahmen von Krediten 3.000 0

Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten - 3.718 - 3.718

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 6.534 - 5.291

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds - 430 - 1.863

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2.893 2.462

Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Kasse) 2.462 599
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Gewährleistete Vermögensanlagen 

Planzahlen der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG (PROGNOSE)

Plan-Investitionen

in T€ 2017 2018

Stromerzeugung (Investitionen in Erneuerbare Energien) 8.950 280

Stromerzeugung (Beteiligungen in Erneuerbare Energien) 3.800 0

Wärme (Investitionen in Erzeugungsanlagen und Wärmenetz) 1.060 1.110

Beteiligungen 0 0

Gemeinsame 110 110

Summe 13.920 1.500

Weitere Planzahlen

2017 2018

Produktion 0 0

Umsatzerlöse in T€ 97.597 100.918

HGB-Ergebnis in T€ 2.763 3.312

Zu den vorstehenden Prognosen der voraussichtlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage und den Planzahlen wird auf die jeweiligen Aus-
führungen auf Seite 17/18 des Verkaufsprospekts verwiesen.

Für die Verzinsung oder Rückzahlung der angebotenen Vermögens-
anlagen hat keine juristische Person oder Gesellschaft die Gewährleis-
tung übernommen.

GEWÄHRLEISTETE VERMÖGENSANLAGEN 
gem. § 14 VermVerkProspV 

Verbrauch senken, Effizienz steigern, erneuerbare Energien ausbauen 

– Der Emittent hat sich bereits vor einigen Jahren für den Grünen Weg 

entschieden und setzt sich aus Überzeugung für Klimaschutz und mehr 

Wirtschaftlichkeit beim Thema Energie ein
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Verträge

§ 1 Firma und Sitz
(1) Die Gesellschaft führt die Firma „Technische Werke Schussen-

tal GmbH & Co. KG“.
(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Ravensburg.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens
(1) Gegenstand des Unternehmens im Rahmen der kommuna-

len Aufgabenerfüllung ist die Versorgung und der Handel mit 
Strom, Gas, Wasser und Wärme, die Erzeugung von Strom, 
die Übernahme der Betriebsführung für Versorgungsnetze und 
kommunale Gesellschaften, das Erbringen von Abrechnungs- 
und Versorgungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der 
Bewirtschaftung von Gebäuden sowie die Durchführung von 
Beratungen zur energietechnischen bzw. wasserwirtschaftlichen 
Optimierung von Gebäuden und Produktionsprozessen.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften be-
rechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden 
kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Un-
ternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Un-
ternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten 
oder pachten.
Geht die Gesellschaft Beteiligungen an Unternehmen ein, so 
darf es sich bei diesen Beteiligungen ausschließlich um unter-
geordnete Hilfs- und Nebentätigkeiten handeln. Tätigkeiten der 
Gesellschaft können nur ausgelagert werden, wenn die Gestal-
tungs-, Lenkungs- und Weisungsrechte vollständig bei der Ge-
sellschaft verbleiben.

§ 3 Geschäftsjahr und Dauer der Gesellschaft
(1) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.
(2) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt.

§ 4 Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen
(1) Komplementärin und damit persönlich haftende Gesellschafte-

rin ist die Technische Werke Schussental Verwaltungs-GmbH mit 
Sitz in Ravensburg. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen 
Kapitalanteil.

(2) Kommanditistinnen sind:
a) Die Stadt – Stadtwerke – Ravensburg mit einem Kapitalanteil 

von 982.100 € (= 42,7 %),
b) Die Stadt – Stadtwerke – Weingarten mit einem Kapitalanteil 

von 740.600 € (= 32,2 %),
c) Die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH mit einem Kapi-

talanteil von 577.300 € (= 25,1 %).
(3) Die Kapitalanteile der Kommanditistinnen sind fest; diese kön-

nen nur durch Änderung des Gesellschaftsvertrages geändert 
werden.

(4) Die Kapitalanteile der Kommanditistinnen sind als ihre Haftsum-
me in das Handelsregister einzutragen.

(5) Nach den in Abs. 2 festgelegten Kapitalanteilen der Komman-
ditistinnen richten sich, sofern in diesem Vertrag nichts Abwei-
chendes bestimmt ist, die Rechte der Kommanditistinnen, so 
vor allem die Beteiligung am Unternehmen, die Gewinn- und 

Verlustbeteiligung sowie das Stimmrecht in der Gesellschafter-
versammlung.

(6) Jede Kommanditistin soll stets in dem Verhältnis, in dem sie am 
Festkapital der Gesellschaft beteiligt ist, auch am Stammkapital 
der Komplementärin beteiligt sein.

§ 5 Gesellschafterkonten
(1) Für die persönlich haftende Gesellschafterin wird ein beweg-

liches Konto geführt, auf dem alle Geschäftsvorfälle und der 
sonstige Zahlungsverkehr nach Maßgabe dieses Gesellschafts-
vertrages für sie gebucht werden.

(2) Für die Kommanditistinnen werden folgende Konten geführt:
 - Festes Kapitalkonto I,
 - Kapitalkonto II,
 - Rücklagenkonto,
 - Verlustvortragskonto.
(3) Auf dem Kapitalkonto I der Kommanditistinnen wird ihr Kapital-

anteil gebucht; er ist unverzinslich. Auf dem Kapitalkonto II wer-
den die entnahmefähigen Gewinnanteile, Entnahmen, Zinsen 
sowie der sonstige Zahlungsverkehr zwischen der Gesellschaft 
und den Kommanditistinnen gebucht. Das Kapitalkonto II ist im 
Soll und Haben nach der Staffelmethode per anno mit 1 Pro-
zentpunkt über dem jeweiligen Basiszinssatz gem. § 247 BGB 
zu verzinsen. Gleiches gilt für das Konto der Komplementärin.

(4) Auf dem Rücklagenkonto werden die nach Beschluss der Gesell-
schafterversammlung nicht entnahmefähigen Teile des Gewinns 
gutgeschrieben und Verluste bis zur Höhe eines Guthabens be-
lastet; es ist unverzinslich.

(5) Auf dem Verlustvortragskonto werden die die Kommanditis-
tinnen betreffenden Verlustanteile gebucht, die nicht durch ein 
Guthaben auf dem Rücklagenkonto gedeckt sind; es ist unver-
zinslich.

§ 6 Bekanntmachungen
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen, soweit zwingend 
vorgeschrieben, im Bundesanzeiger, ansonsten in der Schwäbischen 
Zeitung, Ausgabe Ravensburg.

§ 7 Organe der Gesellschaft
Die Organe der Gesellschaft sind:
 1. die Geschäftsführung,
 2. der Aufsichtsrat,
 3. die Gesellschafterversammlung.

§ 8 Geschäftsführung, Vertretung
(1) Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft ist die 

Komplementärin, durch ihre Geschäftsführung handelnd, be-
rechtigt und verpflichtet. Die Komplementärin und ihre Ge-
schäftsführer (hier Geschäftsführung genannt) sind für Geschäf-
te mit der Gesellschaft von den Beschränkungen des § 181 BGB 
befreit.

(2) Die Komplementärin leitet die Gesellschaft unter Beachtung der 
Gesetze, dieses Gesellschaftsvertrages und der Beschlüsse der 

VERTRÄGE
Gesellschaftsvertrag des Emittenten

Kommanditistinnen sowie des Aufsichtsrates unter eigener Ver-
antwortung.

§ 9 Bildung, Zusammensetzung und Amtsdauer des Auf-
sichtsrats und des Aufsichtsratspräsidiums

(1) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der aus 14 Mitgliedern 
besteht. Er setzt sich zusammen aus
a) dem jeweiligen Oberbürgermeister der Stadt Weingarten und 

dem jeweiligen Oberbürgermeister der Stadt Ravensburg,
b) 4 Mitgliedern, die vom Gemeinderat der Stadt Ravensburg 

entsandt werden,
c) 4 Mitgliedern, die vom Gemeinderat der Stadt Weingarten 

entsandt werden,
d) 3 Mitgliedern, die von der EnBW Kommunale Beteiligungen 

GmbH entsandt werden,
e) 1 Mitglied der Arbeitnehmervertretung, welches von dem Be-

triebsrat der Gesellschaft entsandt wird.
Für den Fall, dass ein Oberbürgermeister sein Mandat im Auf-
sichtsrat nicht persönlich wahrnimmt bestimmt er einen Vertre-
ter.

(2) Die Amtszeit des Aufsichtsrates beginnt, wenn die entsandten 
Mitglieder der Gesellschaft mitgeteilt worden sind; sie endet mit 
Ablauf der jeweiligen Wahlperiode des Gemeinderats der Stadt 
Weingarten und der Stadt Ravensburg. Der alte Aufsichtsrat 
führt seine Geschäfte bis zur Bildung des neuen Aufsichtsrats 
fort.

(3) Gehört ein vom jeweiligen Gemeinderat entsandtes Aufsichts-
ratsmitglied dem Gemeinderat an, so endet sein Amt mit dem 
Ausscheiden aus dem Gemeinderat. Jedes entsandte Aufsichts-
ratsmitglied kann von dem Entsendungsberechtigten jeder-
zeit abberufen werden. Jede Abberufung wird mit Zugang der 
schriftlichen Mitteilung an die Gesellschaft wirksam.

(4) Jedes entsandte Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt durch 
schriftliche Erklärung gegenüber der Gesellschaft unter Einhal-
tung einer vierwöchigen Frist niederlegen.

(5) Scheidet ein entsandtes Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf sei-
ner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat aus, entsendet der jeweilige 
Entsendungsberechtigte für die Restdauer der Amtsdauer des 
ausgeschiedenen Mitglieds einen Nachfolger oder eine Nachfol-
gerin.

(6) Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine Vergütung, deren 
Höhe von der Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

(7) Auf den Aufsichtsrat findet § 52 GmbH-Gesetz mit den dort ge-
nannten Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG) entsprechende 
Anwendung, soweit dieser Gesellschaftsvertrag nichts Abwei-
chendes bestimmt.

(8) Es wird ein Aufsichtsratspräsidium gebildet, welches aus dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden und seinen Stellvertretern besteht. 
Dem Präsidium obliegt die Festsetzung der Anstellungsbedin-
gungen der Geschäftsführung einschließlich Abschluss, Ände-
rungen und Beendigung der Anstellungsverträge, nicht jedoch 
Bestellung und Abberufung, welche vom Aufsichtsrat der Kom-
plementärin erfolgen.

§ 10 Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichts-
rats

(1) Der Vorsitz im Aufsichtsrat und die Stellvertretung des Auf-
sichtsratsvorsitzenden wechseln alle zwei Jahre zwischen dem 
Oberbürgermeister der Stadt Weingarten und dem Oberbürger-
meister der Stadt Ravensburg. Der Oberbürgermeister der Stadt 

Weingarten und der Oberbürgermeister der Stadt Ravensburg 
vertreten sich als Vorsitzende im Verhinderungsfalle gegenseitig. 
Seitens der EnBW kann ein zweiter stellvertretender Vorsitzen-
der bestimmt werden, der die Rechte und Pflichten des Vorsit-
zenden hat, wenn sowohl der Vorsitzende als auch dessen erster 
Stellvertreter verhindert sind.

(2) Die Einberufung des Aufsichtsrates erfolgt durch den Vorsitzen-
den, sooft es die Geschäfte erfordern oder wenn sie von der 
Geschäftsführung oder mindestens zwei Aufsichtsratsmitglie-
dern unter Angabe der Tagesordnungspunkte beantragt wird. 
Der Aufsichtsrat ist mindestens zweimal im Jahr einzuberufen. 

(3) Der Aufsichtsrat ist schriftlich unter Mitteilung der Tagesord-
nung und Einhaltung einer Frist von zwei Wochen (ohne Tag der 
Sitzung und Tag der Absendung) einzuberufen. In dringenden 
Fällen kann die Ladungsfrist bis auf 24 Stunden verkürzt wer-
den. Sind sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrates anwesend und 
wird kein Widerspruch erhoben, kann eine Sitzung auch ohne 
Einhaltung der Form- und Fristvorschriften abgehalten sowie die 
mitgeteilte Tagesordnung erweitert werden.

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn die Sitzung form- und 
fristgerecht einberufen worden ist und mehr als die Hälfte der 
Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder ein Stellvertreter, an-
wesend ist oder wenn der Fall des vorstehenden Abs. 3 Satz 
3 gegeben ist. Fehlt die Beschlussfähigkeit, so wird innerhalb 
einer Frist von einer Woche (ohne Tag der Sitzung und Tag der 
Absendung der Einberufung) eine neue Sitzung mit gleicher Ta-
gesordnung einberufen. Bei dieser Einberufung ist darauf hin-
zuweisen, dass der Aufsichtsrat in der neuen Sitzung in jedem 
Fall beschlussfähig ist. Ist hierbei weder der Vorsitzende noch 
ein Stellvertreter anwesend, wird die Leitung der Sitzung durch 
Wahl auf eine Person aus der Mitte der anwesenden entsandten 
Aufsichtsratsmitglieder übertragen.

(5) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen, soweit sich aus dem Gesetz oder 
diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas Anderes ergibt. Stimm-
enthaltung wird nicht als Stimmabgabe gewertet. Bei Stimmen-
gleichheit ist der Antrag abgelehnt.

(6) In eiligen oder einfachen Angelegenheiten können nach dem 
Ermessen des Vorsitzenden Beschlüsse auch durch Einholung 
schriftlicher und fernmündlicher Erklärungen oder auf anderen 
telekommunikativen Wegen (z. B. telefonisch) gefasst werden, 
sofern im betreffenden Fall kein Mitglied des Aufsichtsrates die-
ser Art der Beschlussfassung widerspricht.

(7) Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen des Aufsichtsra-
tes teil, sofern nicht dieser im Einzelfall etwas Anderes bestimmt. 
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates kann weitere Personen zu 
einzelnen Punkten der Tagesordnung hinzuziehen.

(8) Über die Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats ist eine Nie-
derschrift anzufertigen, die von dem jeweiligen Vorsitzenden der 
Sitzung zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift ist zu den Akten 
der Gesellschaft zu nehmen.

(9) Erklärungen des Aufsichtsrats werden von dem Vorsitzenden 
unter der Bezeichnung „Aufsichtsrat der Technische Werke 
Schussental GmbH & Co. KG“ abgegeben.

(10) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 11 Aufgaben des Aufsichtsrats
(1) Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit der Geschäftsführung.
(2) Der Aufsichtsrat beschließt in den im Gesetz und im Gesell-

schaftsvertrag vorgesehenen Fällen, insbesondere über:
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Verträge

a) Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Gesell-
schaft gegenüber der Geschäftsführung,

b) Geltendmachung von Ersatzansprüchen der Gesellschaft ge-
genüber der Geschäftsführung,

c) Wahl und Beauftragung des Abschlussprüfers,
d) Entlastung der Geschäftsführung,
e) Beschluss über den von der Geschäftsführung gem. § 18 auf-

gestellten Wirtschaftsplan,
f) Prüfung des Jahresabschlusses,
g) Vorberatung der Vorlagen für die Beschlüsse der Gesellschaf-

terversammlung,
h) Beschlussvorschlag über die Feststellung des Jahresabschlus-

ses und die Empfehlung über die Ergebnisverwendung.
(3) Die Geschäftsführung bedarf zu folgenden Maßnahmen eines 

vorherigen zustimmenden Beschlusses des Aufsichtsrats:
a) Grundsätze für Abschluss, Änderung oder Aufhebung von 

Bezugsverträgen und von Lieferverträgen mit Weitervertei-
lern,

b) Übernahme neuer Aufgaben, 
c) Änderung des Wirtschaftsplans, 
d) Festsetzung und Änderung der allgemeinen Versorgungsbe-

dingungen für Energie (Gas, Strom und Wärme) und Was-
ser und der allgemeinen Tarifpreise Wasser,

e) Errichtung, Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und 
Beteiligungen, soweit im Einzelfall eine durch Beschluss 
des Aufsichtsrats festzusetzende Wertgrenze überschritten 
wird, 

f) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten, soweit im Einzelfall eine 
durch Beschluss des Aufsichtsrats festzusetzende Wertgren-
ze überschritten wird, 

g) Aufnahme von Darlehen, soweit im Einzelfall eine durch Be-
schluss des Aufsichtsrats festzusetzende Wertgrenze über-
schritten wird, 

h) Hingabe von Darlehen, Übernahme von Bürgschaften, Ab-
schluss von Gewährverträgen und Bestellung sonstiger 
Sicherheiten, Schenkungen und Verzicht auf Ansprüche, 
soweit im Einzelfall eine durch Beschluss des Aufsichtsrats 
festzusetzende Wertgrenze überschritten wird, 

i) Führung eines Rechtsstreites, soweit der Streitgegenstand ei-
nen durch Beschluss des Aufsichtsrats festzusetzenden Be-
trag übersteigt, 

j) Abschluss von Vergleichen über Ansprüche, soweit im Einzel-
fall eine durch Beschluss des Aufsichtsrats festzusetzende 
Wertgrenze überschritten wird,

k) Vergabe von Lieferungen und Leistungen zur Ausführung 
von Vorhaben des Vermögensplanes, soweit im Einzel-
fall eine durch Beschluss des Aufsichtsrats festzusetzende 
Wertgrenze überschritten wird, 

l) Zustimmung zu Mehrausgaben im Vermögensplan, soweit 
im Einzelfall eine durch Beschluss des Aufsichtsrats festzu-
setzende Wertgrenze überschritten wird, 

m) Zustimmung zu erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen 
im Erfolgsplan,

n) Bestellung und Abberufung von Prokuristen sowie Anstel-
lung oder Höhergruppierung von sonstigen leitenden An-
gestellten und Mitarbeitern ab einer durch Beschluss des 
Aufsichtsrats festzusetzenden Eingruppierung,

o) Einstellung von Mitarbeitern außerhalb des Stellenplans ab einer 
durch Beschluss des Aufsichtsrats festzusetzenden Anzahl,

p) Rechtsgeschäfte mit den Geschäftsführern der Gesellschaft, 
q) Bewilligung von Stundungen bei Forderungen, soweit im Ein-

zelfall eine durch Beschluss des Aufsichtsrats festzusetzen-
de Wertgrenze überschritten wird, 

r) Veräußerung von beweglichem Vermögen, wenn der Wert 
eine durch Beschluss des Aufsichtsrats festzusetzende 
Wertgrenze überschreitet, 

s) Aufstellung allgemeiner Grundsätze für Sonderabnehmerver-
träge und Sonderaktionen bzw. Sondertarife unterhalb der 
Grenze für Sonderabnehmerverträge, 

t) Abschluss sonstiger Verträge und anderer Rechtsgeschäfte, 
soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Geschäfts-
führung handelt und eine durch Beschluss des Aufsichtsrats 
festzusetzende Wert- oder Zeitgrenze überschritten wird, 

u) Abschluss von Leasing-Verträgen, wenn eine durch Beschluss 
des Aufsichtsrats festzusetzende Wertgrenze überschritten 
wird. 

Soweit zustimmungsbedürftige Geschäfte nach Buchstaben f) 
bis l) keinen Aufschub dulden und im Fall des Buchstaben m) zu-
sätzlich Gefahr im Verzug besteht oder die Versorgung gefähr-
det ist und die Einberufung des Aufsichtsrats keine unverzüg-
liche Beschlussfassung ermöglicht, darf die Geschäftsführung 
mit Zustimmung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, im Verhin-
derungsfall durch einen Stellvertreter, selbständig handeln. Die 
Gründe für die Eilentscheidung und die Art der Erledigung sind 
dem Aufsichtsrat in seiner nächsten Sitzung bekannt zu geben.

(4) Der Aufsichtsrat hat das Recht, von der Geschäftsführung alle 
ihm zweckdienlich erscheinenden Auskünfte und schriftlichen 
Berichte zu verlangen und die erforderlichen Untersuchungen 
durchzuführen.

(5) Die Geschäftsführung hat gem. §  52 Abs.  2 GmbHG jeden 
Wechsel in der Person der Aufsichtsratsmitglieder unverzüglich 
bekannt zu geben und die Bekanntmachung zum Handelsregis-
ter einzureichen.

§ 12 Einberufung der Gesellschafterversammlung und Vorsitz
(1) Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsfüh-

rung schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer 
Frist von zwei Wochen (ohne Tag der Sitzung und Tag der Ab-
sendung) einberufen. Sie ist auf Verlangen eines Gesellschafters 
jederzeit einzuberufen. In dringenden Fällen kann eine andere 
Art der Einberufung oder eine kürzere Einberufungsfrist gewählt 
werden, wenn kein Gesellschafter widerspricht.

(2) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet innerhalb von 
acht Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres statt.

(3) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung hat im Wechsel 
der jeweilige Oberbürgermeister der Stadt Ravensburg und der 
jeweilige Oberbürgermeister der Stadt Weingarten; im Verhin-
derungsfall wird der Vorsitzende durch seinen jeweiligen allge-
meinen Vertreter vertreten.
Unabhängig von den vorstehenden Regelungen können Ent-
scheidungen der Gesellschafterinnen auch im schriftlichen 
Verfahren in entsprechender Anwendung gem. §  48 Abs.  2 
GmbHG oder gem. § 48 Abs. 3 GmbHG gefasst werden. 

(4) Wenn die Lage der Gesellschaft es erfordert, ist unverzüglich 
eine außerordentliche Gesellschafterversammlung einzuberu-
fen. 

(5) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn nach 
ordnungsgemäßer Einberufung alle stimmberechtigten Gesell-
schafter vertreten sind. Im Falle der Beschlussunfähigkeit ist un-

verzüglich mit einer Frist von einer Woche (ohne Tag der Sitzung 
und Tag der Absendung der Einberufung) eine neue Sitzung mit 
derselben Tagesordnung einzuberufen. Hinsichtlich der übrigen 
Formalitäten gilt Abs. 1 entsprechend. Die Gesellschafterver-
sammlung ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen 
Gesellschafter beschlussfähig. Hierauf ist in der Ladung hinzu-
weisen.

(6) Über die Sitzungen der Gesellschafterversammlung ist eine Nie-
derschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Gesellschaf-
terversammlung zu unterzeichnen ist. In der Niederschrift sind 
mindestens der Ort und der Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die 
Gegenstände der Tagesordnung und die Beschlüsse der Gesell-
schafterversammlung anzugeben. Die Urschrift der Niederschrift 
ist zu den Akten der Gesellschaft zu nehmen. Die Gesellschafte-
rinnen erhalten eine Ausfertigung der Niederschrift. Im Übrigen 
gilt § 48 Abs. 3 GmbHG entsprechend; für eine Protokollierung 
nach dieser Norm gelten die vorstehenden Sätze entsprechend.

(7) Vertreter der Stadt Weingarten und der Stadt Ravensburg sind 
die jeweiligen Oberbürgermeister; im Verhinderungsfall werden 
diese durch ihre jeweiligen allgemeinen Vertreter vertreten. Die 
EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH wird in der Gesell-
schafterversammlung durch einen gesetzlichen Vertreter oder 
einen Bevollmächtigten vertreten.

§ 13 Zuständigkeit und Beschlussfassung der Gesellschafter-
versammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung ist insbesondere zuständig für:
a) Änderung des Gesellschaftsvertrages und Übernahme neuer 

Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des Un-
ternehmensgegenstands,

b) Umwandlung und Auflösung der Gesellschaft,
c) Errichtung, Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und 

Beteiligungen, sofern diese im Verhältnis zum Geschäfts-
umfang wesentlich sind sowie Abschluss, Änderung und 
Aufhebung von Unternehmensverträgen, 

d) Feststellung des Jahresabschlusses, Ergebnisverwendung 
bzw. Behandlung eines Jahresverlustes,

e) Festlegung einer Vergütung für die Mitglieder des Aufsichts-
rats, 

f) Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats, 
g) Verfügungen über den Kommanditanteil gem. § 15 dieses 

Vertrages,
h) Aufnahme weiterer Gesellschafter bei der TWS Netz GmbH.
Sonstige gesetzliche und gesellschaftsvertragliche Zuständigkei-
ten der Gesellschafterversammlung bleiben unberührt.

(2) Gesellschafterbeschlüsse erfolgen mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen, soweit nicht dieser Vertrag oder das 
Gesetz eine andere Mehrheit vorschreibt. Gesellschafterbe-
schlüsse nach Abs. 1 Buchst. a), b), c), und g) bedürfen der Ein-
stimmigkeit.

(3) Jede 100 € eines Kapitalanteils gewähren eine Stimme. Die 
Komplementärin hat keine Stimmberechtigung.

(4) Die Beschlüsse der Gesellschafterinnen werden in Versammlun-
gen gefasst, falls sich nicht die Gesellschafterinnen mit einem 
anderen Verfahren zur Abgabe der Stimmen einverstanden er-
klären.

§ 14 Vergütung der Komplementärin
(1) Der Komplementärin werden sämtliche Ausgaben und Aufwen-

dungen für die Geschäftsführung und Vertretung erstattet, so-
bald diese entstehen.

(2) Die Komplementärin erhält ferner eine jährliche, jeweils zum 
Ende eines jeden Geschäftsjahres zu bezahlende Haftungsver-
gütung in Höhe von 5 v.H. ihres eingezahlten Stammkapitals, 
das zu Beginn des Geschäftsjahres in der Bilanz ausgewiesen ist.

(3) Der Ausgaben- und Aufwendungsersatz nach Abs. 1 und die 
Haftungsvergütung nach Abs. 2 sind auch in Verlustjahren zu 
zahlen. Sie sind im Verhältnis der Gesellschafter untereinander 
als Aufwand zu behandeln.

§ 15 Verfügungen über den Kommanditanteil
Verfügungen jeder Art über Kommanditanteile oder von Teilen eines 
Kommanditanteils bedürfen zu ihrer Wirksamkeit eines vorherigen 
zustimmenden Beschlusses der Gesellschafterversammlung. Im Rah-
men von Satz 1 hat der veräußerungswillige Gesellschafter seinen 
Anteil den Mitgesellschaftern im Verhältnis ihrer Anteile anzubieten. 
Die Kommanditistinnen Stadt – Stadtwerke – Ravensburg und Stadt 
– Stadtwerke – Weingarten haben hierbei ihren Anteil dem jeweils 
anderen kommunalen Gesellschafter vorrangig anzudienen; macht 
dieser von seinem Erwerbsrecht keinen Gebrauch, sind die Anteile 
der EnBW anzudienen.

§ 16 Ergebnisverwendung
(1) An einem Gewinn sowie an einem Verlust nehmen die Gesell-

schafter im Verhältnis ihrer Kapitalanteile teil. Die gesetzlichen 
Vorschriften über die Haftungsbeschränkungen der Kommandi-
tistinnen bleiben unberührt.

(2) Die Gewinnanteile sind dem Kapitalkonto II der Kommanditis-
tinnen zuzuschreiben, soweit sich aus den folgenden Bestim-
mungen nichts Anderes ergibt.

(3) Solange ein Verlustvortrag besteht, ist er durch spätere Gewin-
ne auszugleichen. Erst nach seinem Ausgleich können Gewinn-
anteile den Rücklagenkonten oder den Kapitalkonten II zuge-
schrieben werden.

(4) Ein Verlust ist bis zur Höhe eines Guthabens den Rücklagenkon-
ten zu belasten, im Übrigen auf die Verlustvortragskonten zu 
buchen.

(5) Sollte infolge einer Änderung der Konzessionsabgabenverord-
nung (KAV) die Grenze zur Bestimmung von Sonderkunden 
und Tarifkunden abgesenkt werden, so ist der Betrag, um den 
sich der Gewinn der gemeinsamen Gesellschaft infolge dessen 
erhöht, unter Berücksichtigung von Abs. 3 im Verhältnis der 
sinkenden Konzessionsabgaben der Städte und der Umlandge-
meinden, dem Kapitalkonto II der Stadtwerke Ravensburg und 
dem Kapitalkonto II der Stadtwerke Weingarten zuzuschreiben. 
Basis der Verteilungsschlüssel unter den Werken sind die Absatz-
mengen der entsprechenden Kundengruppen des entsprechen-
den Jahres in den zum 31.12.00 bestehenden Gasversorgungs-
gebieten der beiden Stadtwerke. 

(6) § 20 bleibt unberührt.

§ 17 Entnahmen
Entnahmen der Gesellschafter, die nicht die Ergebnisverwendung 
betreffen, sind nur aufgrund eines einstimmigen Gesellschafterbe-
schlusses zulässig.
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§ 18 Wirtschaftsplan
(1) Die Geschäftsführung stellt so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan 

(Erfolgs- und Investitionsplan sowie Stellenübersicht) auf, dass 
der Aufsichtsrat vor Beginn des neuen Geschäftsjahres hierüber 
beschließen kann. Der Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige 
Finanzplanung zugrunde zu legen.

(2) Unabhängig von der Aufstellung des Wirtschaftsplanes unter-
richtet die Geschäftsführung den Aufsichtsrat zweimal jährlich 
im Rahmen von Hochrechnungen über die Entwicklung des Ge-
schäftsjahres, erforderlichenfalls auch in kürzeren Abständen.

§ 19 Buchführung, Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfung
(1) Die Rechnungslegungs- und Buchführungspflichten richten sich 

nach den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach den 
Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für 
große Kapitalgesellschaften. Für die einzelnen Betriebszweige 
der Gesellschaft ist eine spartenbezogene Ergebnisermittlung 
vorzunehmen.

(2) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) 
und Lagebericht sind von der Geschäftsführung in den ersten 
drei Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene Ge-
schäftsjahr nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaf-
ten des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen.

(3) Jahresabschluss und Lagebericht sind entsprechend den in 
Abs. 2 genannten Vorschriften prüfen zu lassen. Im Rahmen der 
Jahresabschlussprüfungen ist insbesondere in Anwendung des 
§ 53 Abs. 1 Nr.  1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen und über die 
wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte zu berichten.

(4) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss zusammen mit 
dem Lagebericht und seiner etwaigen Stellungnahme zu dem 
Prüfungsbericht des Abschlussprüfers spätestens unverzüglich 
nach der erwähnten Stellungnahme dem Aufsichtsrat zur Prü-
fung vorzulegen. Der Bericht des Aufsichtsrates über das Ergeb-
nis der Prüfung ist der Gesellschafterversammlung zusammen 
mit dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers unverzüglich zur 
Feststellung und zur Beschlussfassung über die Ergebnisverwen-
dung vorzulegen.

(5) Die Offenlegung oder die Einsichtnahme des Jahresabschlusses 
richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

(6) Der Stadt Ravensburg und der Stadt Weingarten sowie den für 
sie zuständigen überörtlichen Prüfungsorganen werden die in 
§ 54 Haushaltsgrundsätzegesetz vorgesehenen Befugnisse ein-
geräumt. Der Stadt Ravensburg, der Stadt Weingarten und der 
EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH ist der Prüfungsbericht 
des Abschlussprüfers unverzüglich nach Eingang zu übersen-
den.

§ 20 Recht der Stadt (Stadtwerke) Ravensburg hinsichtlich 
der Beteiligung am Zweckverband Gasversorgung Ober-
schwaben (GVO)

(1) Bei der Verteilung des Gewinns der Technische Werke Schussen-
tal GmbH & Co. KG und ihres Vermögens, stehen Ergebnisse 
aus der Beteiligung am Zweckverband GVO und aus ihrer Veräu-
ßerung allein der Stadt Ravensburg (Stadtwerke Ravensburg) zu.

(2) Die Vertreter der Städte Ravensburg und Weingarten entschei-
den in der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat der 
Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG allein über die 
den Zweckverband GVO betreffenden Angelegenheiten.

§ 21 Schriftform
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schrift-
form.

§ 22 Gültigkeitsklausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, oder sollte sich in diesem Vertrag eine 
Lücke befinden, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestim-
mung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Rege-
lung treten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, 
was die Gesellschafterinnen gewollt haben oder nach dem Sinn und 
Zweck dieses Vertrages gewollt haben würden, wenn sie den Punkt 
bedacht hätten.

06.10.2014
Dr. Andreas Thiel-Böhm
für die Technische Werke Schussental Verwaltungs-GmbH

Genussrechtsbedingungen des Emittenten

§ 1 Genussrechtskapital
(1) Die Gesellschaft gibt mit den Genussrechten „Genussrecht TWS 

2017 Basis“ und „Genussrecht TWS 2017 Plus“ Genussrechte in 
Höhe von 6.000.000,00 € aus. Der Gesellschaft stehen die Rech-
te zu, sowohl das Emissionsvolumen um 4.000.000,00 € auf ins-
gesamt 10.000.000,00 € zu erhöhen als auch die Emissionen vor 
dem Erreichen dieses Emissionsvolumens von 6.000.000,00  € 
vorzeitig zu schließen.

(2) Die Genussrechte lauten auf den Namen.
(3) Es sollen mindestens 6.000 Stück untereinander gleichberech-

tigte Genussrechte im Nennbetrag von je 1.000,00 € emittiert 
werden. Die Genussrechte werden in das Genussrechtsregister 
der Gesellschaft eingetragen. Das Recht auf Einzelverbriefung 
ist ausgeschlossen.

(4) Jeder Genussrechtsinhaber muss mindestens 1 (in Worten: ei-
nen) Genussrechtsanteil übernehmen und halten. Genussrechts-
anteile können nur in ganzen Stückzahlen gezeichnet und ge-
halten werden, die Teilung eines Genussrechts ist nicht möglich. 
Es können maximal 50 Genussrechte pro Anleger gezeichnet 
werden. Im Einzelfall kann der Emittent einen höheren Zeich-
nungsbetrag zulassen.

(5) Höhere Zeichnungssummen als die Mindestzeichnungssumme 
müssen durch 1.000,00 € ohne Rest teilbar sein.

§ 2 Erwerb der Genussrechte/Zeichnungssumme
(1) Zeichnungsberechtigt ist jede natürliche, voll geschäftsfähige 

oder juristische Person.
(2) Der Genussrechtsvertrag kommt durch das korrekte Ausfüllen 

und Unterzeichnen des Zeichnungsscheins und durch die An-
nahme und Gegenzeichnung der Gesellschaft zustande.

(3) Der potentielle Genussrechtsinhaber erwirbt keinen Anspruch 
auf Abschluss eines Genussrechtsvertrags bzw. einer Zeichnung 
der gewünschten Anzahl von Genussrechten. Der Gesellschaft 
steht das Recht zu, nach eigenem Ermessen, Angebote auf Ab-
schluss eines Genussrechtsvertrags abzulehnen oder die Anzahl 
der zu zeichnenden Genussrechte zu kürzen.

(4) Nach Vertragsschluss wird der Genussrechtsinhaber von der Ge-
sellschaft schriftlich unter Setzung einer angemessenen Frist zur 
Einzahlung des gezeichneten Genussrechtskapitals aufgefor-
dert. Der Genussrechtsinhaber ist verpflichtet, den Gesamtbe-
trag zum Erwerb des Genussrechts binnen der gesetzten Frist 
auf das in § 3 (1) aufgeführte Konto (Zahlstelle) der Gesellschaft 
zur Einzahlung zu bringen.

(5) Gerät der Genussrechtsinhaber mit der Zahlung seines Genuss-
rechtsbetrages in Verzug, so kann die Gesellschaft den Rücktritt 
vom Genussrechtsvertrag erklären. In diesem Falle werden dem 
Genussrechtsinhaber etwaige bereits geleistete Teilzahlungen 
innerhalb von acht Wochen nach Erklärung des Rücktritts er-
stattet.

§ 3 Einzahlung/Zahlstelle
(1) Der Genussrechtsinhaber hat das Genussrechtskapital auf das 

nachfolgende Konto der Gesellschaft zur Einzahlung zu bringen:
Begünstigte: Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG 
IBAN: DE10 6514 0072 0179 6416 00
BIC: COBADEFFXXX
Bank: Commerzbank Friedrichshafen

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, weitere Zahlstellen einzurichten.
(3) Sämtliche gemäß diesen Genussrechtsbedingungen zahlbaren 

Beträge sind von der Gesellschaft direkt an den Genussrechts-
inhaber zu zahlen.

§ 4 Genussrechtsregister/Anzeigepflicht
(1) Die Gesellschaft führt ein Genussrechtsregister, in dem die per-

sonenbezogenen Daten und sämtliche weiteren Daten, die zu 
einer ordnungsgemäßen Verwaltung der Vermögensanlagen 
notwendig sind, eingetragen werden. Der Gesellschaft steht das 
Recht zu, Dritte mit dem Führen des Genussrechtsregisters und 
der Verwaltung der Genussrechtsbeteiligung im Rahmen einer 
Auftragsdatenverwaltung zu beauftragen.

(2) Der Genussrechtsinhaber ist verpflichtet, der Gesellschaft Än-
derungen seines Namens, Anschrift, Kontoverbindung und 
anderer wichtiger personen- und vertragsbezogener Daten un-
verzüglich in Textform mitzuteilen. Ferner ist der Genussrechtsin-
haber verpflichtet, der Gesellschaft mitzuteilen, wenn er seinen 
Stromkundenvertrag mit der Gesellschaft wirksam gekündigt 
oder einen Stromkundenvertrag mit der Gesellschaft abge-
schlossen hat.

(3) Die Gesellschaft leistet Ausschüttungen sowie Rückzahlungen 
gekündigten Genussrechtskapitals mit schuldbefreiender Wir-
kung an den im Genussrechtsregister eingetragenen Genuss-
rechtsinhaber.

§ 5 Basisverzinsung: „Genussrecht TWS 2017 Basis“ und „Ge-
nussrecht TWS 2017 Plus“

(1) Der Genussrechtsinhaber erhält eine dem Gewinnanteil der Ge-
sellschafter der Gesellschaft vorgehende jährliche Basisverzin-
sung in den Jahren 2017 bis einschließlich 2020 in Höhe von 
2,00 % des Nennbetrages der Genussrechte. Ab dem Jahr 2021 
erhöht sich die dem Gewinnanteil der Gesellschafter der Gesell-
schaft vorgehende jährliche Basisverzinsung auf 3,00 % („Ge-
nussrecht TWS 2017 Basis“).

(2) Unterhält der Genussrechtsinhaber zum Zeitpunkt des Abschlus-
ses des Genussrechtsvertrags einen ungekündigten Stromlie-
ferungsvertrag mit dem TWS Konzern, erhöht sich die dem 
Gewinnanteil der Gesellschafter der Gesellschaft vorgehende 
jährliche Basisverzinsung um 0,20 % („Genussrecht TWS 2017 
Plus“).

(3) Kündigt der Genussrechtsinhaber seinen Stromlieferungsvertrag 
mit dem TWS Konzern, verliert er seinen Anspruch auf die er-
höhte Basisverzinsung („Genussrecht TWS 2017 Plus“) ab dem 
Zeitpunkt der Beendigung seines Stromlieferungsvertrags.

(4) Schließt ein Genussrechtsinhaber während der Laufzeit des Ge-
nussrechtsvertrags einen Stromlieferungsvertrag mit dem TWS 
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Konzern ab, erwirbt er ab Wirksamkeit des Stromlieferungsver-
trags einen Anspruch auf die erhöhte Basisverzinsung.

(5) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft läuft vom 01.01. bis zum 
31.12. Ab dem Tag der Einzahlung des Genussrechtskapitals auf 
das Konto der Gesellschaft (Datum der Wertstellung) ist dieses 
zeitanteilig für das laufende Geschäftsjahr am Ergebnis der Ge-
sellschaft beteiligt.

(6) Bemessungsgrundlage ist der Nennbetrag der Genussrechte. 
Bedingung für die Auszahlung der Verzinsung ist ein positives 
Jahresergebnis des Emittenten. Der Anspruch der Genussrechts-
inhaber entsteht nur dann, wenn dadurch kein Jahresfehlbetrag 
entsteht.

(7) Ist die Gesellschaft aufgrund eines Jahresabschlusses nicht in der 
Lage, die Basisverzinsung in voller Höhe auszuschütten, entsteht 
der Auszahlungsanspruch nur in der Höhe, der dazu führt, dass 
kein Jahresfehlbetrag entsteht. Für den nicht ausgeschütteten 
Anteil entsteht der Auszahlungsanspruch in den Folgejahren, 
in denen ein Jahresüberschuss erzielt wird. Die Berechnung der 
Verzinsung erfolgt nach der deutschen kaufmännischen Zinsbe-
rechnungsmethode 30/360. Demnach umfasst ein Monat im-
mer 30 Tage. Das Jahr umfasst immer 360 Tage mit Ausnahme 
des ersten Jahres (Einzahlungsjahr) im Falle eines unterjährigen 
Zustandekommens des Genussrechtsvertrags. In Monaten mit 
31 Tagen werden der 30. und der 31. Tag als insgesamt ein Tag 
gezählt. Der Februar wird mit 30 Tagen gezählt. Ausschüttungs-
relevant ist der letzte Anlagetag und der erste Anlagetag nicht.

(8) Die Ausschüttung auf die Genussrechte für jedes abgelaufene 
Geschäftsjahr ist jeweils nachträglich, spätestens sechs Wochen 
nach der Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft fäl-
lig.

(9) Voraussetzung für die Auszahlung der Basisverzinsung sowie 
eventueller Nachzahlungsansprüche ist eine ausreichende Liqui-
dität der Gesellschaft.

§ 6 Gewinnbeteiligung
(1) Eine Gewinnbeteiligung wird von der Gesellschaft gezahlt. Die 

Gewinnbeteiligung wird an dem Ergebnis der Sparte „Strom-
erzeugung“ der Gesellschaft bemessen, sofern der Jahresab-
schluss nach Abzug der Basisverzinsung und Steuern einen Jah-
resüberschuss ausweist.

(2) Die Gesellschaft weist im Lagebericht das Ergebnis der Sparte 
„Stromerzeugung“ aus. Wird dort ein Gewinn ausgewiesen, so 
wird der Genussrechtsinhaber an diesem Spartengewinn durch 
Ausschüttung eines Gewinns in Höhe von 1/60.000 dieses Spar-
tengewinns pro Genussrecht vorbehaltlich § 6 (4) beteiligt.

(3) Der Gewinn wird zeitgleich mit der Basisverzinsung gem. § 5 (9) 
ausgezahlt.

(4) Voraussetzung für die Auszahlung der Gewinnbeteiligung ist 
eine ausreichende Liquidität der Gesellschaft. Der Anspruch auf 
eine Gewinnbeteiligung entfällt, wenn die Bilanz der Gesell-
schaft zum Bilanzstichtag des entsprechenden Geschäftsjahres 
einen Jahresfehlbetrag ausweist.

§ 7 Rückzahlungsanspruch/Verlustbeteiligung
(1) Weist die Gesellschaft in einem oder mehreren Jahresabschlüs-

sen einen Bilanzverlust aus oder wird ihr Kommanditkapital zu-
rückgeführt, so vermindert sich der Rückzahlungsanspruch jedes 
Genussrechtsinhabers unmittelbar anteilig und zwar insgesamt 
in dem Umfang, in dem diese Verluste nicht von Eigenkapitalbe-
standteilen getragen werden können, die gegen Ausschüttun-

gen nicht besonders geschützt sind. Hierdurch wird verhindert, 
dass durch die Rückzahlung von Genussrechtskapital das bilan-
zielle Eigenkapital unter die Höhe der Summe der vor Ausschüt-
tungen besonders geschützten Eigenkapitalbestandteile fällt.

(2) Bilanzverluste werden zunächst mit den Rücklagen verrechnet. 
Sind diese vollständig aufgezehrt, wird eine Verlustverrechnung 
mit dem Genussrechtskapital vorgenommen.

(3) Bei einer Kapitalherabsetzung vermindert sich der Rückzahlungs-
anspruch in demselben Verhältnis, in dem das neue Stammkapi-
tal zum alten Stammkapital der Gesellschaft steht. Verlustvorträ-
ge aus Vorjahren bleiben hierbei außer Betracht.

(4) Werden nach einer Teilnahme der Genussrechtsinhaber am Ver-
lust in den folgenden Geschäftsjahren Gewinne erzielt, so sind 
aus diesen die Rückzahlungsansprüche bis zum Nennbetrag der 
Genussrechte zu erhöhen, danach die Wiederauffüllung der 
Rücklagen durchzuführen, bevor eine anderweitige Gewinnver-
wendung vorgenommen wird. Bei der anderweitigen Gewinn-
verwendung werden rückständige Ausschüttungen der Vorjahre 
vor den Ausschüttungen des aktuellen Jahres bedient.

(5) Diese Verpflichtungen bestehen nur während der Laufzeit der 
Genussrechte. Sollte die Liquidität der Gesellschaft zum Rück-
zahlungstermin nicht ausreichen, kann die Rückzahlung des ge-
kündigten Genussrechtskapitals ausgesetzt werden bis die Ge-
sellschaft über die notwendige Liquidität verfügt.

§ 8 Rechte der Genussrechtsinhaber
(1) Die Genussrechte beinhalten keine Gesellschafterrechte, insbe-

sondere keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte in 
den Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft.

(2) Dem Informationsrecht des Genussrechtsinhabers auf Einsicht in 
den jährlichen Geschäftsbericht kommt die Gesellschaft durch 
Veröffentlichung auf der Homepage der Gesellschaft nach. Auf 
Verlangen wird der jährliche Geschäftsbericht dem Genuss-
rechtsinhaber in Papierform übersandt.

(3) Die Gesellschaft ist bestrebt, jährlich eine Versammlung für Ge-
nussrechtsinhaber am Sitz der Gesellschaft abzuhalten, in der 
über den Geschäftsverlauf des vergangenen Jahres und zukünf-
tige Geschäftsaussichten informiert wird. Jeder Genussrechts-
inhaber wird zu dieser Versammlung eingeladen. Ein Anspruch 
auf Aufwendungsersatz steht dem Genussrechtsinhaber gegen-
über der Gesellschaft nicht zu.

§ 9 Ausgabe weiterer Genussrechte
(1) Die Gesellschaft behält sich vor, weitere Genussrechte zu glei-

chen oder anderen Bedingungen herauszugeben.
(2) Die bestehenden Genussrechte gewähren kein Bezugsrecht auf 

weitere Genussrechte.
(3) Der Genussrechtsinhaber hat keinen Anspruch darauf, dass sei-

ne Ausschüttungsansprüche vorrangig vor den Ausschüttungs-
ansprüchen bedient werden, die auf weitere Genussrechte ent-
fallen.

§ 10 Bestand der Genussrechte
Der Bestand der Genussrechte wird weder durch Verschmelzung oder 
Umwandlung der Gesellschaft noch durch Veräußerung ihres Stamm-
kapitals berührt.

§ 11 Laufzeit, Kündigung
(1) Die Laufzeit der Genussrechte ist unbestimmt.
(2) Jeder Genussrechtsanteil ist von jedem Vertragspartner erstmals 

zum 31.12.2023 ordentlich kündbar. Danach ist eine ordentli-
che Kündigung jeweils zum Jahresende möglich.

(3) Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate zum Geschäftsjah-
resende.

(4) Vorbehaltlich der Bestimmungen über die Teilnahme am Verlust 
werden die Genussrechte zum Nennbetrag zurückgezahlt. Für 
die Fälligkeit der Rückzahlung des Genussrechts gelten § 5 (8) 
und (9) entsprechend.

(5) Für den Zeitraum nach Beendigung des Genussrechtsvertrags 
bis zur tatsächlichen Rückzahlung der Genussrechte verzinst 
sich der Rückzahlungsbetrag in Höhe der Basisverzinsung unter 
Vorbehalt des § 12.

(6) Rückzahlungsansprüche verjähren gem. § 195 BGB binnen drei 
Jahren nach Fälligkeit.

(7) Der Gesellschaft steht das Recht zur außerordentlichen Kündi-
gung gegenüber dem Genussrechtsinhaber dann zu, wenn der 
Anspruch des Genussrechtsinhabers gegen die Gesellschaft auf 
Zahlung von Ausschüttung oder Rückzahlung des Genussrechts 
gepfändet wird oder über das Vermögen des Genussrechtsinha-

bers das Insolvenzverfahren eröffnet oder bei juristischen Perso-
nen das Insolvenzverfahren mangels Masse abgelehnt oder ein 
Liquidationsbeschluss gefasst wird.

(8) Dem Genussrechtsinhaber steht ein Recht zur außerordentlichen 
Kündigung dann zu, wenn die Gesellschaft ihrer Verpflichtung 
zur fristgerechten Zahlung der Ausschüttung und/oder einer an-
gefallenen Gewinnbeteiligung nach erfolgter Zahlungsauffor-
derung mit Setzung einer angemessenen Frist von mindestens 
14 Tagen nicht nachkommt.

(9) Die außerordentliche Kündigung ist gegenüber dem Vertrags-
partner binnen einer Frist von sechs Wochen ab Kenntnis des 
außerordentlichen Kündigungsgrundes zu erklären.

(10) Das weitere Recht zur außerordentlichen Kündigung durch die 
Parteien bleibt unberührt.

(11) Bei einer außerordentlichen Kündigung endet der Genussrechts-
vertrag zum 31.12. des Jahres, in dem die außerordentliche Kün-
digung gegenüber dem Vertragspartner wirksam erklärt wurde.

(12) Die Kündigung bedarf der Schriftform.

Die Photovoltaik-Freiflächenanlage der TWS in Boms-Haggenmoos 

liefert Strom aus 18.000 Modulen, die rund 4,7 Millionen Kilowatt-

stunden Ökostrom pro Jahr erzeugen
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Zeichnung der Genussrechte

§ 12 Nachrangigkeit
(1) Die Parteien vereinbaren, dass der Zinszahlungs- und Rückzah-

lungsanspruch des Genussrechtsinhabers im Insolvenzverfahren 
gem. § 39 II InsO nachrangig gegenüber den Forderungen gem. 
§ 39 I Nr. 1 – 5 InsO ist. Im Falle eines Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen oder im Falle der Liquidation der Gesellschaft 
werden die Genussrechte nach allen anderen nachrangigen 
Gläubigern, gleichrangig mit weiteren Genussrechten und vor-
rangig vor den Einlagenrückgewähransprüchen der Gesellschaf-
ter bedient.

(2) Die nach einer Beendigung eines Genussrechts bis zur tatsächli-
chen Auszahlung anfallenden Zinsansprüche unterliegen einem 
qualifizierten Nachrang. Sollte das Insolvenzverfahren über das 
Vermögen der Gesellschaft eröffnet werden, werden diese Zins-
zahlungsansprüche im Insolvenzverfahren erst nach der Befrie-
digung der in § 39 Nr. 1 - 5 InsO bezeichneten Forderungen be-
rücksichtigt. Diese Zinszahlungsansprüche sind im Insolvenz fall 
der Gesellschaft nachrangig im Sinne von § 39 II InsO. Sie kön-
nen so lange und soweit nicht geltend gemacht werden, wie sie 
einen Grund für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen der Gesellschaft herbeiführen würden (Vorinsolvenz-
phase). Dies bedeutet insbesondere, dass diese Zinszahlungsan-
sprüche nur aus zukünftigen Jahresüberschüssen, Liquidations-
überschüssen oder einem die sonstigen Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft übersteigenden freien Vermögen der Gesellschaft, 
das nach Befriedigung sämtlicher Gläubiger im Sinne des § 39 II 
InsO verbleibt, beglichen werden. Die Voraussetzungen für den 
Bedingungseintritt des qualifizierten Nachrangs hat die Gesell-
schaft gegenüber dem ausgeschiedenen Genussrechtsinhaber 
durch geeignete Unterlagen (z. B. Bilanz), die durch einen neu-
tralen Fachmann (z. B. Wirtschaftsprüfer) bestätigt sind, zu be-
legen.

§ 13 Übertragung der Genussrechte
(1) Die Genussrechte sind nur mit vorheriger ausdrücklicher schriftli-

cher Zustimmung der Gesellschaft übertragbar. Die Zustimmung 
darf nur mit einem wichtigen Grund verweigert werden.

(2) Eine Übertragung der Genussrechte ist nur zum Ende eines Ge-
schäftsjahres möglich.

(3) Die Übertragung von Teilen eines Genussrechts ist nicht möglich.
(4) Im Falle der Übertragung ist der alte und der neue Genussrechts-

inhaber verpflichtet, binnen vier Wochen nach Übertragung 
sämtliche notwendigen Daten zur ordnungsgemäßen Verwal-
tung der Genussrechte zum Genussrechtsregister schriftlich zu 
melden.

(5) Für den neuen Genussrechtsinhaber gelten die Bestimmungen 
zur erhöhten Basisverzinsung gem. § 5 (2) dieses Vertrags ent-
sprechend.

§ 14 Bestandsschutz/Vertragsänderungen
(1) Nachträglich können die Teilnahme am Verlust nicht zum Nach-

teil der Gesellschaft geändert, der Nachrang der Genussrech-
te nicht beschränkt sowie die Laufzeit und die Kündigungsfrist 
nicht verkürzt werden.

(2) Zum vorzeitigen Rückerwerb oder einer anderweitigen Rück-
zahlung der Genussrechte ist die Gesellschaft ohne Rücksicht 
auf entgegenstehende Vereinbarungen nicht verpflichtet, so-
fern nicht das Kapital durch die Einzahlung anderen, zumindest 
gleichwertig haftenden Eigenkapitals ersetzt worden ist.

§ 15 Steuern
(1) Sämtliche Zahlungen aus diesem Vertrag erfolgen nach Abzug 

der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages sowie 
anderer eventuell anfallender gesetzlicher Abzugssteuern (Kir-
chensteuer).

(2) Bei der Auszahlung der Kapitalerträge (Zinsausschüttungen) 
werden die anfallenden Steuern und gesetzlichen Abgaben di-
rekt an die zuständigen Stellen abgeführt und dem Anleger wird 
eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt. Eine anfallende 
Kirchensteuer wird vom Emittenten einbehalten und abgeführt, 
sofern die zur Konfession zugehörige Kirche oder Organisation 
die Möglichkeit zum Einzug der Kirchensteuer durch staatliche 
Organe (Finanzamt) nutzt und der Anleger nicht widerspricht. 
Ein Widerspruch (Sperrvermerk) ist mittels einer entsprechenden 
Erklärung gegenüber dem BZSt (Bundeszentralamt für Steuern) 
auf dem amtlich vorgeschriebenem Vordruck oder elektronisch 
über das BZSt-Portal bis zum 30.06. eines Jahres für das Folge-
jahr zu erklären.

§ 16 Bekanntmachungen
Bekanntmachungen der Gesellschaft, die die Genussrechte betreffen, 
erfolgen auf der Internetseite der Gesellschaft und werden – sofern 
gesetzlich vorgeschrieben – im elektronischen Bundesanzeiger veröf-
fentlicht.

§ 17 Liquidation
Die Genussrechte begründen über die Rückzahlung des Genuss-
rechtskapitals hinaus keinen Anspruch auf Teilnahme am Liquidati-
onserlös im Falle der Auflösung/Liquidation der Gesellschaft.

§ 18 Anwendbares Recht
(1) Die Genussrechtsbedingungen sowie alle sich daraus ergeben-

den Rechte und Pflichten bestimmen sich ausschließlich nach 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Strei-
tigkeiten, die sich aus den in diesen Genussrechtsbedingungen 
geregelten Rechtsverhältnissen ergeben, ist Ravensburg, soweit 
nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes bestim-
men.

§ 19 Sonstiges
(1) Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen 

und Ergänzungen zu diesem Vertrag, sowie die Aufhebung des 
Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder 
werden oder die Bestimmungen lückenhaft sein, wird dadurch 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Bei-
de Vertragspartner verpflichten sich, ungültige Bestimmungen 
durch wirtschaftlich und sachlich möglichst gleichkommende 
Bestimmungen zu ersetzen.

(3) Die zur Vertragserfüllung notwendigen anlegerbezogenen Da-
ten werden elektronisch gespeichert und verarbeitet. Sofern 
eine Weitergabe erforderlich ist, wird diese ausschließlich auf-
grund vertraglicher oder gesetzlicher Vorschriften unter Beach-
tung des Bundesdatenschutzgesetzes erfolgen.

ZEICHNUNG DER GENUSSRECHTE
Fünf Schritte zur Zeichnung

Unverbindliche Registrierung
Bitte nehmen Sie, falls nicht bereits geschehen, 
Ihre unverbindliche Registrierung für das Genuss-
recht "TWS 2017 Basis" oder "TWS 2017 Plus" 
vor und füllen hierfür das Interessentenformular 
unter www.tws.de/buergerbeteiligung vollstän-
dig aus.

1.

2.

3.

4.

Verkaufsprospekt und VIB gründlich lesen
Bitte lesen Sie den gesamten Verkaufsprospekt und 
das Vermögenanlagen-Informationsblatt (VIB) sorg-
fältig und aufmerksam, bevor Sie sich zur Zeichnung 
der angebotenen Vermögensanlagen entschließen. 
Berücksichtigen Sie dabei auch Ihre persönliche Si-
tuation und nehmen Sie bei Bedarf die Beratung 
einer steuerlichen und/oder rechtlichen Fachkraft in 
Anspruch.
Bei Fragen zu diesem Angebot stehen wir Ihnen ger-
ne zur Verfügung.Ausfüllen der Zeichnungsscheine/Unterschrift auf VIB

Bitte füllen Sie beide Zeichnungsscheine und ein Vermögensan-
lagen-Informationsblatt (VIB) vollständig und leserlich aus und 
senden diese im Original und an den jeweils dafür vorgesehe-
nen Stellen unterschrieben an die:

Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG
Schussenstraße 22
88212 Ravensburg

Annahmebestätigung
Nach Annahme Ihres Zeichnungswunschs durch die Techni-
sche Werke Schussental GmbH & Co. KG erhalten Sie eine 
schriftliche Annahmebestätigung sowie eine gegengezeich-
nete Kopie des Zeichnungsscheins für Ihre Unterlagen.

5.
Überweisung des Beteiligungsbetrags
Bitte überweisen Sie die vollständige Zeichnungssumme erst nach 
Erhalt der Vertragsannahme von der Technische Werke Schussen-
tal GmbH & Co. KG. Zahlen Sie den Erwerbspreis innerhalb der darin 
gesetzten Frist unter Angabe des in der Annahmebestätigung mitge-
teilten Verwendungszwecks auf folgendes, als Ein- und Auszahlungs-
stelle fungierendes Konto:

Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG
Bank: Commerzbank Friedrichshafen
IBAN: DE10 6514 0072 0179 6416 00
BIC: COBADEFFXXX
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Informationspflichten für Fernabsatzverträge
gem. Art. 246b § 2 Abs. 1 EGBGB

Werden Verträge außerhalb von Geschäftsräumen oder Fernabsatz-
geschäfte über Finanzdienstleistungen geschlossen, ist die Technische 
Werke Schussental GmbH & Co. KG verpflichtet, nachfolgende Infor-
mationen gem. Art. 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Art. 246b 
§ 1 Absatz 1 EGBGB zur Verfügung zu stellen:

Identität des Unternehmers mit öffentlichem Unternehmens-
register, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zu-
gehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung
Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG
Schussenstraße 22
88212 Ravensburg
Handelsregister: Amtsgericht Ulm, HRA 551383

Die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für
seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde
Gegenstand des Unternehmens im Rahmen der kommunalen Auf-
gabenerfüllung ist die Versorgung und der Handel mit Strom, Gas, 
Wasser und Wärme, die Erzeugung von Strom, die Übernahme der 
Betriebsführung für Versorgungsnetze und kommunale Gesellschaf-
ten, das Erbringen von Abrechnungs- und Versorgungsdienstleistun-
gen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Gebäuden so-
wie die Durchführung von Beratungen zur energietechnischen bzw. 
wasserwirtschaftlichen Optimierung von Gebäuden und Produktions-
prozessen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäf-
ten berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden 
kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unterneh-
men bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen 
sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten. 
Geht die Gesellschaft Beteiligungen an Unternehmen ein, so darf es 
sich bei diesen Beteiligungen ausschließlich um untergeordnete Hilfs- 
und Nebentätigkeiten handeln. Tätigkeiten der Gesellschaft können 
nur ausgelagert werden, wenn die Gestaltungs-, Lenkungs- und Wei-
sungsrechte vollständig bei der Gesellschaft verbleiben.
Die Aufsichtsbehörde für die angebotenen Vermögensanlagen hin-
sichtlich einer Prüfung des Verkaufsprospekts gem. §  8 VermAnlG 
in Bezug auf Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz ist die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Eine inhaltliche Prü-
fung des Verkaufsprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht findet nicht statt. Ebenso wenig wie eine laufende 
Aufsicht nach Veröffentlichung des Verkaufsprospekts.

Die Identität des Vertreters des Unternehmers in dem Mit-
gliedstaat, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn 
es einen solchen Vertreter gibt, oder die Identität einer an-
deren gewerblich tätigen Person als dem Anbieter, wenn der 
Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, und die 
Eigenschaft, in der diese Person gegenüber dem Verbraucher 
tätig wird
Herr Dr. Andreas Thiel-Böhm (Geschäftsführer)

Die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede ande-
re Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen diesem, 
seinem Vertreter oder einer anderen gewerblich tätigen Per-
son nach Art. 246b § 2 Abs. 1 Nummer 3 und dem Verbraucher 
maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigun-
gen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungs-
berechtigten
Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG
vertr. d. d. Technische Werke Schussental Verwaltungs-GmbH
vertr. d. d. GF Dr. Andreas Thiel-Böhm
Schussenstraße 22
88212 Ravensburg

Die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie In-
formationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt
Diese ergeben sich aus den Genussrechtsbedingungen. Der Vertrag 
kommt durch Zugang der Annahmeerklärung bei dem Anleger wirk-
sam zustande.

Den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich al-
ler damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den 
Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer 
Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, 
die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht
Jedes Genussrecht hat einen Nennbetrag von 1.000,00 €. Es muss 
mindestens ein Genussrecht gezeichnet werden. Höhere Einlagebe-
träge müssen durch 1.000,00 € ohne Rest teilbar sein. Es können ma-
ximal 50 Genussrechte pro Anleger gezeichnet werden. Im Einzelfall 
kann der Emittent einen höheren Zeichnungsbetrag zulassen.
Der Emittent erstellt für den Anleger jährliche Steuerbescheinigungen 
und führt die Abgeltungsteuer, den Solidaritätszuschlag und ggf. die 
Kirchensteuer ab, sofern keine Nichtveranlagungsbescheinigung oder 
kein ausreichender Freistellungsauftrag beim Emittenten eingereicht 
wird. Die Kirchensteuer wird dann nicht abgeführt, wenn der Anle-
ger bis zum 30.06. eines Jahres für das Folgejahr einen Sperrvermerk 
beim BZSt eintragen lässt.

Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hin-
weis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über 
den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung ge-
stellt werden
Beim Anleger können Telefon-, Porto-, Transaktionskosten für Über-
weisungen oder Kosten für den Besuch der jährlichen Versammlun-
gen der Anleger am Sitz des Emittenten entstehen. Die Höhe der 
Kosten ist nicht bekannt und die Kosten sind vom Anleger selbst zu 
tragen. Es fallen keine weiteren Kosten oder weitere Steuern an, so-
fern die Abgeltungsteuer, der Solidaritätszuschlag und ggf. die Kir-
chensteuer über den Emittenten abgeführt werden.

Gegebenenfalls den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleis-
tung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezi-
fischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit 
speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankun-
gen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer 
keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirt-
schaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind
Die Genussrechtsbeteiligungen sind Risiken unterworfen. Insofern 
wird auf die Risikobelehrung im Verkaufsprospekt (Seiten 28 - 31) 
verwiesen.

Eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung ge-
stellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer 
befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises
Es ist keine Befristung derartiger Informationen geplant. Die Gültig-
keit des Verkaufsprospekts ist auf zwölf Monate ab Billigung durch 
die BaFin begrenzt.

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung
Der Genussrechtsbetrag ist auf ein zu benennendes Konto der Tech-
nische Werke Schussental GmbH & Co. KG per Überweisung ein-
zuzahlen. Bei nicht fristgerechter Einzahlung steht der Technische 
Werke Schussental GmbH & Co. KG ein Rücktrittsrecht vom Vertrag 
zu. Die Auszahlung der Zinsen erfolgt binnen einer Frist von sechs 
Wochen nach der Feststellung des Jahresabschlusses des Emittenten.

Alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher für 
die Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, 
wenn solche zusätzlichen Kosten durch den Unternehmer in 
Rechnung gestellt werden
Derartige Kosten werden vom Emittenten nicht in Rechnung gestellt.

Das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie 
die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere 
Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf 
zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließ-
lich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im 
Falle des Widerrufs nach § 357a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
für die erbrachte Leistung zu zahlen hat
Die Willenserklärung des Anlegers auf Abschluss eines Vertrages 
kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen widerrufen werden. Die Ein-
zelheiten des Widerrufsrechts ergeben sich aus der Widerrufsbeleh-
rung, die Bestandteil des Zeichnungsscheines ist, der dem Anleger 
ausgehändigt wird. Als Folge des wirksamen Widerrufs sind die von 
beiden Seiten empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. 
gezogene Nutzungen herauszugeben. Können Leistungen nicht voll-
ständig zurückgewährt werden, ist Ersatz zu leisten. Die sich hieraus 
ergebenden Verpflichtungen sind innerhalb von 30 Tagen nach dem 
Widerruf zu erfüllen.

Die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde 
oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat
Die Genussrechtsbeteiligungen haben eine Mindestvertragslaufzeit 
bis zum 31.12.2023 und können danach jährlich mit einer Frist von 
sechs Monaten zum 31.12. ordentlich gekündigt werden.

Die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich et-
waiger Vertragsstrafen
Der Vertrag kann erstmals ordentlich zum 31.12.2023 mit einer Kün-
digungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Anschließend 
besteht ein jährliches ordentliches Kündigungsrecht. Es gibt keine 
Vertragsstrafen.

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der 
Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbrau-
cher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt
Bundesrepublik Deutschland

Eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare 
Recht oder über das zuständige Gericht
Anwendung findet ausschließlich deutsches Recht. Formell und sach-
lich zuständig ist die ordentliche Zivilgerichtsbarkeit. Örtlich zuständig 
ist – sofern rechtlich vereinbar – das Gericht, in dessen Gerichtsbezirk 
der Emittent seinen Sitz hat.

Die Sprachen, in welchen die Vertragsbedingungen und die 
in dieser Vorschrift genannten Vorabinformationen mit geteilt 
werden, sowie die Sprachen, in welchen sich der Unternehmer 
verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommuni-
kation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen
Die Genussrechtsbedingungen und Informationen werden in deut-
scher Sprache mitgeteilt. Die Kommunikation während der Laufzeit 
des Vertrages erfolgt in deutscher Sprache.

Gegebenenfalls, dass der Verbraucher ein außergerichtliches 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unterneh-
mer unterworfen ist, nutzen kann, und dessen Zugangsvor-
aussetzungen
Es existieren kein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfs-
verfahren.

Das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Ent schädi-
gungsregelungen, die weder unter die Richtlinie 94/19/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 über 
Einlagensicherungssysteme (ABl. L 135 vom 31.5.1994, S. 5) 
noch unter die Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die Entschä-
digung der Anleger (ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22) fallen
Derartige Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen sind 
nicht vorgesehen.

101100



Muster-Zeichnungsschein 

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die 
Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung 
unserer Informationspflichten gem. Artikel 246b § 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Abs. 1 EGBGB. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger 
(z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:
Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG
Schussenstraße 22
88212 Ravensburg
FaxNr.: 0751 – 804-3347
E-Mail: buergerbeteiligung@tws.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für 
die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. 
Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den 
Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müs-
sen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

DATENSCHUTZ
Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung und Datennutzung

Mit der Unterschrift auf dem Zeichnungsschein ist der Anleger einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit 
den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes erhoben, verwendet und verarbeitet werden.
Der Anleger erklärt sich ausdrücklich einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten vom Emittenten zu eigenen Werbezwecken ver-
wendet werden können und der Anleger hierfür per E-Mail und Telefon angesprochen werden kann. Der Verwendung der personenbezoge-
nen Daten zu Werbezwecken kann der Anleger jederzeit gegenüber dem Emittenten in Textform (Brief, Fax, E-Mail) widersprechen.

HINWEIS ZUM EIGENVERTRIEB
(§ 15 Abs. 2 VermAnlG)

Die angebotenen Vermögensanlagen werden im Eigenvertrieb durch den Emittenten angeboten. Es wird keine Anlageberatung erbracht,
weshalb der Emittent nicht beurteilt, ob

1.   die Vermögensanlagen den Anlagezielen des Interessierten entsprechen,
2.   die hieraus erwachsenden Anlagerisiken für den Anleger dessen Anlagezielen entsprechend finanziell tragbar sind und
3.   der Anleger mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen die hieraus erwachsenden Anlagerisiken verstehen kann.

MUSTER-ZEICHNUNGSSCHEIN 
für Genussrechtskapital

Zeichnungsschein 
Genussrecht „TWS 2017 Basis“ und Genussrecht „TWS 2017 Plus“ 

der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG 

Schussenstraße 22, 88212 Ravensburg 
 

 
 

Anleger 
  

 

 
 

 

  Frau 
 

  Herr 
 

  Firma 
  

 
Kundennummer 

 

 

  
 

  
 

 

 
 
            

 

Vorname, Nachname oder Firmenname Steuer-Identifikationsnummer/Steuernummer 
 

       
 

 

 
 

 
 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 
  

     
 

 

     
 

 

E-Mail  Geburtsdatum/Gründungsdatum 
 

 Telefonnummer 
 

 

 
 

 

Ggf. Ehepartner bzw. eingetragener Lebenspartner als weiterer Inhaber                 
  

 

 
 

 

  Frau 
 

  Herr 
 

   
  

   
 

Geburtsdatum   

  
 

  
 

 

 
 
            

 

Vorname, Nachname Steuer-Identifikationsnummer 
 

 
 

 

Bankverbindung (nur deutsche Kontoverbindung) 
  

 

 
 

 

                        
IBAN  

 

 
 

  
 

BIC  
 

 
zeichne und übernehme hiermit ein oder mehrere Genussrechte. 

 

Gesamterwerbspreis 
  

 

 
 

 

Stück 
 

Stück 
 

Anzahl der Genussrechte Anzahl in Worten 
 

  
 

  
 

 

(minimal 1; maximal: 50)  

 

€ 
 

€ 

 

Betrag in Zahlen Betrag in Worten 
 

  
 

  
 

 (minimal 1.000,00 €; maximal: 50.000,00 €; Stückelung: 1.000,00 €-Schritte)  

 

Risikobelehrung 
 

 

 
Dieses Angebot zum Erwerb von Genussrechten an der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG ist keine so genannte 
mündelsichere Kapitalanlage. Die mit dem Erwerb der Genussrechte verbundenen Risiken sind im Verkaufsprospekt 
beschrieben. Grundsätzlich kann ein Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers nicht ausgeschlossen werden und 
sollte wirtschaftlich verkraftet werden können. Im Einzelnen wird auf die Risikobelehrung im Verkaufsprospekt verwiesen. 
 

 

 
 

Empfangsbekenntnis 
 Ich bestätige, vor der Unterzeichnung des Zeichnungsscheins ein Exemplar des Verkaufsprospekts der Technische Werke Schussental GmbH 

& Co. KG, das VIB und einen Zeichnungsschein mit dazugehöriger Widerrufsbelehrung erhalten und inhaltlich verstanden zu haben. Ich 
habe den Verkaufsprospekt vollständig gelesen und erkenne den Inhalt in vollem Umfang als für mich verstanden und verbindlich an. Mit 
der Unterschrift wird die im Verkaufsprospekt abgedruckte Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung und Datennutzung Bestandteil 
des Vertrages. 

 

  
 

 
 

 

Unterschriften 

  
 

 
 

 
 

Ravensburg, den  
Ort, Datum   

 

        

 
 

  
Unterschrift(en) Anleger Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG  
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 *0000VVNR*  
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